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WICHTIGER HINWEIS 
 
Dieser Prospekt sollte zusammen mit sämtlichen Anhängen, Nachträgen und durch Verweis 
einbezogenen Dokumenten gelesen und aufgefasst werden und, in Bezug auf die 
Wertpapiere, zusammen mit den relevanten Endgültigen Bedingungen gelesen und 
aufgefasst werden.  
 
Sollten erhebliche neue Umstände auftreten bzw. wesentliche Fehler oder Ungenauigkeiten 
bezüglich der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen bekannt werden, die geeignet 
sind die Beurteilung der Wertpapiere zu beeinflussen, so wird die Emittentin diese neuen 
Umstände bzw. die Berichtigung der wesentlichen Fehler oder Ungenauigkeiten in einem 
Nachtrag veröffentlichen.  
 
Die Emittentin bestätigt, dass dieser Prospekt alle wesentlichen Informationen in Bezug auf 
die Emission, das Angebot und den Verkauf der Wertpapiere enthält; dass diese Informatio-
nen wahr und vollständig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind; 
dass alle hierin gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und in allen wesentlichen 
Aspekten nicht irreführend sind; dass in diesem Prospekt keine wesentlichen Tatsachen, die 
notwendig sind um diese Angaben zu treffen, ausgelassen worden sind; und dass 
dazugehörenden Prüfungen durchgeführt worden sind, um das Vorhergehende zu bestätigen.  
 
Händler, Vertriebspersonal oder andere Personen sind nicht befugt, im Zusammenhang mit 
dem Angebot oder Verkauf der Wertpapiere andere als die in diesem Prospekt enthaltenen 
Angaben zu machen oder Zusicherungen abzugeben. Falls solche Angaben gemacht oder 
Zusicherungen abgegeben wurden, können sie nicht als von der Emittentin oder einer 
Zahlstelle genehmigt angesehen werden 
 
Weder die Verteilung dieses Prospektes oder der Endgültigen Bedingungen, noch ein 
Angebot, Verkauf oder Lieferung von Wertpapieren soll implizieren, dass die Informationen in 
diesem Prospekt auch nach dem Datum des Prospektes noch richtig und zutreffend sind und 
sich die finanzielle Situation der Emittentin nicht verschlechtert hat oder andere wesentlich 
nachteilige Ereignisse in Bezug auf die Emittentin eingetreten sind. Soweit Nachträge zu 
diesem Prospekt erstellt wurden, die diesen aktualisieren gilt der vorhergehende Satz unter 
der Maßgabe, dass das Datum des letzten Nachtrages entscheidend ist.  
 
Die Aushändigung des Prospektes und der Endgültigen Bedingungen sowie das Angebot der 
Wertpapiere können in bestimmten Ländern durch Rechtsvorschriften eingeschränkt sein. 
Personen, die im Besitz dieses Prospektes und der Endgültigen Bedingungen sind, müssen 
sich über die geltenden Beschränkungen informieren und diese einhalten. Weiterführende 
Informationen sind im Abschnitt „Verkaufsbeschränkungen“ zu finden.  
 
Eine Registrierung der Wertpapiere gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der 
„Securities Act“) ist nicht und wird nicht erfolgen. Die Wertpapiere dürfen nur außerhalb der 
Vereinigten Staaten und nur an Personen, die nicht U.S. Personen (wie im Securities Act 
definiert) sind, angeboten, verkauft oder geliefert werden. 
 
Weder dieser Prospekt noch irgendwelche Endgültigen Bedingungen stellen ein Angebot 
oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Wertpapiere dar und sollten nicht 
als Empfehlung der Emittentin zur Zeichnung oder zum Kauf der Wertpapiere verstanden 
werden. Jeder Empfänger dieses Prospektes oder irgendwelcher Endgültigen Bedingungen 
sollte eine eigene Untersuchung und Bewertung der finanziellen und sonstigen Vorausset-
zungen der Emittentin vornehmen.  
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Allgemeine Hinweise zur Verwendung des Basisprospektes 
 
Dieser Basisprospekt enthält Informationen über die zu emittierenden Wertpapiere mit einer 
Vielzahl von Produkttypen. Die jeweiligen Wertpapiere können mit unterschiedlichen 
Bedingungen ausgestattet sein. 
 
Der Basisprospekt enthält grundsätzlich noch nicht alle Informationen, die für eine 
Anlageentscheidung notwendig sind, da die Ausgestaltung der Wertpapiere unmittelbar vor 
Beginn des Angebots und nicht bereits bei der Erstellung des Basisprospektes erfolgt. Somit 
stellt der Basisprospekt eine Zusammenstellung der Ausgestaltungsmöglichkeiten dar. 
 
Potentielle Anleger, die sich an Hand des Basisprospektes über bestimmte Wertpapiere 
informieren wollen, finden die dafür maßgeblichen Angaben in dem Basisprospekt, wenn sie 
zum einen diejenigen Teile des Dokuments studieren, die nicht zwischen bestimmten 
Wertpapiertypen und wirtschaftlichen Bedingungen unterscheiden, und zum anderen in den 
Abschnitten, die Informationen speziell zu einzelnen Wertpapiertypen und wirtschaftlichen 
Bedingungen enthalten, nur die Teile lesen, die gerade für den bestimmten Wertpapiertyp 
gelten. Angaben in eckigen Klammern können, je nach Ausgestaltung der Wertpapiere, 
entfallen oder vervollständigt werden. 
 
Bei jeder Emission von Wertpapieren werden die Endgültigen Bedingungen als Teil eines 
separaten Dokumentes veröffentlicht, in dem Teile der in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen nochmals wiedergegeben und durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
ergänzt werden. Diese Ergänzungen erfolgen an entsprechenden Leerstellen des 
Basisprospektes für die Endgültigen Bedingungen oder in sonstiger Weise. 
 
Die Endgültigen Bedingungen setzen sich aus den Allgemeinen Angaben zu den Wertpapieren, 
den Angaben zum Angebot, den Risikofaktoren betreffend die Wertpapiere, den 
Produktbedingungen sowie der steuerlichen Behandlung zusammen. 
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Zusammenfassung 
 
 
Der nachfolgende Text ist die Zusammenfassung ("Zusammenfassung") der wesentlichen 
Merkmale und der mit der Emittentin und den zu begebenden Wertpapieren (die 
„Wertpapiere“ oder die „Zertifikate“) verbundenen Risiken. Diese Zusammenfassung ist als 
Einleitung zu dem Basisprospekt (der „Prospekt“) zu lesen. Jede Entscheidung über eine 
Anlage in die Wertpapiere sollte auf einer Prüfung des Prospektes insgesamt, einschließlich 
derjenigen Dokumente beruhen, die durch Verweis zu Bestandteilen des Prospektes werden, 
etwaiger Ergänzungen sowie den Endgültigen Bedingungen. Wenn vor einem Gericht 
Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt, etwaigen Ergänzungen sowie den Endgültigen 
Bedingungen enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, kann der klagende Anleger 
gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften in dem Land dieses Gerichts verpflichtet 
sein, die Kosten einer Übersetzung des Prospektes, etwaiger Ergänzungen sowie der 
Endgültigen Bedingungen zu tragen, bevor ein gerichtliches Verfahren eingeleitet wird. Die 
Personen, die diese Zusammenfassung oder ihre Übersetzung zusammengestellt haben, 
unterliegen zivilrechtlicher Haftung, allerdings nur wenn die Zusammenfassung irreführend 
oder ungenau ist oder den anderen Teilen dieses Prospektes widerspricht, wenn sie in 
Zusammenhang mit diesen gelesen wird.  
 

Emittentin:  Landesbank Berlin AG  
(durch ihren Hauptsitz in Berlin oder ihre Londoner Niederlassung oder jede andere von 
ihr jeweils ausgewählte Niederlassung) 
 

Zahlstelle:  Landesbank Berlin AG 
und jede andere Zahlstelle, die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen benannt 
wird. 
 

Emission in Serien und 
Tranchen:  

Die Wertpapiere werden in Serien begeben (jeweils eine "Serie"). Jede Serie ist durch 
eine eigene Wertpapier-Kennnummer identifizierbar. Eine Serie kann eine oder mehrere 
Tranchen umfassen (die "Tranchen" und einzeln jeweils eine "Tranche"), die an 
verschiedenen Tagen begeben wurden. Die Wertpapiere jeder Serie unterliegen 
denselben Bedingungen, abgesehen vom Emissionstermin, dem Tag des Zinsbeginns, 
dem Emissionspreis und/oder der Stückelung (sofern diese von der jeweiligen 
Mindeststückelung abweicht). Die Wertpapiere jeder Tranche unterliegen in jeder 
Hinsicht denselben Bedingungen, mit der Ausnahme dass eine Tranche Wertpapiere 
verschiedener Stückelungen umfassen darf.  
 

Währungen:  Die Wertpapiere werden in der Währung begeben, die in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen festgelegt ist. 
 

Stückelungen:  Die Wertpapiere werden vorbehaltlich etwaiger zum Zeitpunkt der Emission dieser 
Wertpapiere für die jeweilige Währung geltender gesetzlicher und/oder regulatorischer 
Anforderungen und/oder solcher Anforderungen einer Zentralbank in den Stückelungen 
begeben, die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt sind. 
 

Rechtliche und 
regulatorische 
Anforderungen:  

Jede Emission von Wertpapieren in einer Währung, für die besondere Gesetze, 
Richtlinien, Regelungen, Beschränkungen oder Berichtspflichten bestehen, werden nur 
unter solchen Umständen begeben, die zu jeder Zeit mit diesen besonderen Gesetzen, 
Richtlinien, Regelungen, Beschränkungen oder Berichtspflichten in Einklang stehen (vgl. 
den Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen"). 
 

Form der Wertpapiere:  Die Wertpapiere werden ausschließlich als Inhaberpapiere begeben.  
 

Clearing-Systeme:  Globalurkunden werden am oder vor dem einschlägigen Termin im Auftrag von 
Clearstream Banking AG („CBF") oder einem anderen am jeweiligen Emissionstag 
einschlägigen Clearing-System, gemäß den Bestimmungen der Endgültigen 
Bedingungen bei einer gemeinsamen Hinterlegungsstelle (oder ggf. einer gemeinsamen 
Verwahrstelle) hinterlegt. 
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Status der Wertpapiere:  Die Wertpapiere stellen unmittelbare, nicht bedingte, nicht nachrangige und 
ungesicherte Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die (a) untereinander gleichrangig 
sind, und (b) zu jeder Zeit mindestens gleichrangig mit sämtlichen anderen 
gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren, nicht bedingten, nicht nachrangigen und 
ungesicherten Verbindlichkeiten der Emittentin sind, es sei denn, es handelt sich um 
Verbindlichkeiten, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften vorrangig zu 
behandeln sind. 
 

Emissionspreis:  Der Emissionspreis der Wertpapiere wird durch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. 
 

Zinsmodalität:  Die Wertpapiere können verzinslich oder unverzinslich sein. Sie können mit einem 
festen Zinssatz, mit einem variablen Zinssatz, als Null-Kupon-Anleihen, mit Bezug auf 
einen Basiswert oder einen Basket oder einer Kombination davon oder ohne Verzinsung 
begeben werden, je nach dem was in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist.  
 

Wertpapiere mit festem 
Zins 

Ein Festzinssatz wird gemäß den entsprechenden Regelungen in den Endgültigen 
Bedingungen gezahlt.  
 

Wertpapiere mit variablen 
Zins 

Wertpapiere mit variabler Verzinsung sind, gemäß den entsprechenden Regelungen in 
den Endgültigen Bedingungen, mit einem variablen Zins, gegebenenfalls plus oder 
minus einer Marge, ausgestattet 
 

Mindest-/Höchstzinssatz:  Variabel verzinsliche Wertpapiere können auch einen Höchstzinssatz, einen 
Mindestzinssatz oder beides haben. 
 

Wertpapiere ohne 
Verzinsung:  

Wertpapiere ohne Verzinsung können mit einem Abschlag auf ihren Nennbetrag 
angeboten und vertrieben werden. 
 

Laufzeit:  Die Wertpapiere können mit jeder Laufzeit begeben werden, oder ohne Angabe eines 
bestimmten Fälligkeitstermins („endlos“), vorausgesetzt die Begebung der Wertpapiere 
erfolgt unter Einhaltung sämtlicher geltenden gesetzlichen und/oder regulatorischen 
Vorgaben und/oder solchen Vorgaben einer Zentralbank. Zusätzlich kann in den 
Endgültigen Bedingungen die Möglichkeit einer Laufzeitverlängerung durch die 
Emittentin festgelegt sein. Werden die Wertpapiere endlos begeben, kann die Laufzeit 
aufgrund der Kündigungsmöglichkeit der Emittentin trotzdem begrenzt werden.  
 

Rückzahlung:  Die Wertpapiere können zum Nennbetrag oder einem anderen Betrag (gemäß einer 
Formel oder auf andere Weise zu bestimmen) zurückgezahlt werden, je nachdem was in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Soweit in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, werden Wertpapiere bezogen auf einen Basiswert oder auf 
Grundlage einer Kombination mehrerer Basiswerte oder eines Baskets zurückgezahlt. 
Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen sehen entweder vor, dass die Wertpapiere 
nicht vorzeitig zurückgezahlt werden können (anders als dies bei ggf. festgelegten 
Ratenzahlungen ist (s. unten), es sei denn dies ist aus steuerlichen oder infolge des 
Eintritts eines Kündigungsgrundes erforderlich), oder diese Wertpapiere nach Wahl der 
Emittentin und/oder der Inhaber der Wertpapiere vorzeitig rückzahlbar sind (siehe auch 
„Vorzeitige Rückzahlung“). Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die 
Wertpapiere in ein oder zwei Raten in der Höhe und zu dem Termin, die in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegt sind, zurückgezahlt werden können. Eine 
Rückzahlung kann auch durch die Lieferung von einem oder mehrer Basiswerten 
erfolgen, wenn dies in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen ist.  
 

Vorzeitige Rückzahlung:  Eine vorzeitige Rückzahlung ist aus steuerlichen Gründen gemäß den Bestimmungen 
der „Produktbedingungen“ möglich. Ansonsten ist eine vorzeitige Rückzahlung nur in 
dem in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Umfang zulässig (es sei denn, es 
ist eine Rückzahlung in Raten vorgesehen). Dies ist z.B. der Fall, wenn der Emittentin 
ein Kündigungsrecht eingeräumt wird oder weil ein bestimmtes Ereignis in Bezug auf 
einen Basiswert oder Basket eingetreten ist. Ist eine vorzeitige Rückzahlung gemäß den 
Endgültigen Bedingungen zulässig, werden die Wertpapiere mit einer in den Endgültigen 
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Bedingungen festgelegten Frist zurück gezahlt, wobei eine entsprechende 
unwiderrufliche Mitteilung an die Inhaber von Wertpapieren bzw. die Emittentin zu 
ergehen hat und dies an einem Termin/Terminen, die vor dem Ende der vereinbarten 
Laufzeit liegen, und zu einem Preis und zu solchen Bedingungen erfolgen kann, die in 
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen festgelegt sind. Ein Inhaber von Wertpapieren 
kann diese Option durch Mitteilung an die Zahlstelle ausüben. Durch die 
Wertpapierinhaber kann eine vorzeitige Rückzahlung nur bewirkt werden, wenn die 
Kündigungsgründe, die in § 7 der Produktbedingungen definiert sind, eingetreten sind. 
 

Basiswerte: Basiswerte können, je nach Festlegung in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen, 
Aktien, Indizes, Währungen, Zinssätze, Anleihen, Fonds oder eine Kombination aus 
diesen Bestandteilen (ein „Basket“) sein. 
 

Quellensteuer:  Zahlungen im Hinblick auf Wertpapiere erfolgen ohne Einbehalt oder Abzug für oder im 
Hinblick auf gegenwärtige oder zukünftige Steuern, Abgaben, Steuerbescheide oder 
behördliche Gebühren jedweder Art, die vom oder im Namen der Bundesrepublik 
Deutschland [,des Vereinigten Königreichs] oder einer Gebietskörperschaft oder einer 
sonstigen Behörde, die zur Erhebung von Steuern berechtigt ist, auferlegt oder erhoben 
werden, es sei denn, der Einbehalt oder Abzug solcher Steuern, Abgaben, 
Festsetzungen oder behördlichen Gebühren ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem 
Fall wird die Emittentin nur für die Wertpapiere (gemäß den näheren Angaben in § 10 
der Produktbedingungen) solche zusätzlichen Beträge zahlen, die erforderlich sind, um 
die Inhaber der Wertpapiere so zu stellen, als hätte ein Einbehalt oder Abzug nicht 
stattgefunden.  
 

Negativverpfändung: Keine. 
 

Kündigungsgründe:  Nähere Angaben s. § 8 der Produktbedingungen. 
 

Cross Default-Klausel:  Die Wertpapierinhaber sind nicht zur Kündigung berechtigt, wenn die Emittentin bei der 
Erfüllung einer gegenüber einem anderen Gläubiger bestehenden Pflicht in Verzug 
geraten ist. 
 

Anwendbares Recht:  Deutsches Recht.  
 

Börsennotierung:  Sämtliche Wertpapiere können, entsprechend den Regelungen in den Endgültigen 
Bedingungen, am geregelten oder ungeregelten Markt der Börse Berlin-Bremen oder 
mehreren anderen Börse(n) zugelassen oder überhaupt nicht börsennotiert sein. 
 

Vertrieb:  Die Wertpapiere können privat oder öffentlich mit oder ohne Zeichnungsfrist angeboten 
werden.  
 

Verkaufsbeschränkungen:  Eine Beschreibung bestimmter Beschränkungen für das Anbieten, Verkaufen und 
Aushändigen der Wertpapiere sowie den Vertrieb von Angebotsunterlagen im Hinblick 
auf die Wertpapiere ist im Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen" enthalten. Weitere 
Beschränkungen können in Verbindung mit einer bestimmten Emission von 
Wertpapieren erforderlich sein und werden dann in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen festgelegt. 
 

Zusammenfassung der 
Beschreibung der 
Emittentin:  

Die Landesbank Berlin AG hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 
99726 B im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin, Charlottenburg eingetragen. 
 
Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Bankgeschäften jeder Art und 
die Durchführung der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte, Finanz - und 
sonstigen Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensge-
genstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Die 
Landesbank Berlin ist zur Trägerschaft an der Berliner Sparkasse berechtigt und nach 
Maßgabe einer Beleihung gemäß § 3 Abs. 2 S. 2, 3 des Berliner Sparkassengesetzes 
vom 28. Juni 2005 (GVBl 2005, S. 346) verpflichtet der Berliner Sparkasse die zur 
Durchführung und Fortentwicklung des Sparkassengeschäfts erforderlichen 
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 finanziellen, personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Berliner Sparkasse ist 

eine öffentlich-rechtliche Sparkasse gemäß § 3 Abs. 1 des Berliner Sparkassengesetzes und wird 
als Zweigniederlassung der Gesellschaft geführt. 
 
Der Berliner Sparkasse obliegt die Förderung des Sparens und die Befriedigung des örtlichen 
Kreditbedarfs, insbesondere des Mittelstandes und der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungs-
kreise. Sie ist mündelsicher und berechtigt, ein Siegel mit ihrem Namen zu führen. Die Berliner 
Sparkasse betreibt Bankgeschäfte aller Art und sonstige Geschäfte, die dem Zweck der Berliner 
Sparkasse dienen. Sie ist berechtigt, Pfandbriefe, Kommunalobligationen und sonstige Schuld-
verschreibungen auszugeben und kann treuhänderische Aufgaben übernehmen. Die Geschäfte der 
Berliner Sparkasse sind nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung allgemeinwirtschaftli-
cher Gesichtspunkte zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbe-
triebs der Berliner Sparkasse. Der Geschäftsbereich der Berliner Sparkasse ist auf das Land Berlin 
auszurichten. Sie ist berechtigt, Zweigstellen zu errichten. 
 
Die Landesbank Berlin hat gemäß § 3 Abs. 4, 5 des Berliner Sparkassengesetzes die Aufgabe 
einer Sparkassenzentralbank (Girozentrale) und gilt als eigener Sparkassenverband. Sie kann 
Mitglied von Vereinigungen von deutschen Sparkassen- und Giroverbänden und Girozentralen sein 
oder ihnen beitreten. Die Gesellschaft steht in ihrer Funktion als Träger der Berliner Sparkasse 
sowie als Sparkassenzentralbank (Girozentrale) und Sparkassenverband unter der Aufsicht der 
Aufsichtsbehörde gemäß § 9 des Berliner Sparkassengesetzes. 
 
Die Landesbank Berlin unterhält eine Niederlassung in London, 1 Crown Court, 66 Cheapside, GB-
London EC2V 6JP und über die Landesbank Berlin International S.A., Luxemburg, 30, Boulevard 
Royal L-2449 Luxemburg, einen Standort in Luxemburg. Sie emittiert Wertpapiere sowohl aus 
Berlin als auch aus der Landesbank Berlin Niederlassung London. 
 
Wichtigster Markt der Landesbank Berlin ist Deutschland, insbesondere die Bundesländer Berlin 
und Brandenburg. In der Region Berlin-Brandenburg konnte die Landesbank Berlin ihre 
Marktposition im Retail-Geschäft festigen. 
 
Gegenwärtige Konzernstruktur 
Die Landesbank Berlin AG ist eine Tochter der Landesbank Berlin Holding AG. Die Landesbank 
Berlin Holding AG besitzt 100% der Anteile an der Landesbank Berlin AG. Die Landesbank Berlin 
Holding AG gehört zu 81% der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG (die 
„Erwerbsgesellschaft“) An der Erwerbsgesellschaft ist der  dem Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband –Körperschaft des öffentlichen Rechts- (DSGV öK) mit 100 % Kapitalanteile als 
Kommanditist beteiligt. Komplementär der Erwerbsgesellschaft ist die Regionalverbandsgesell-
schaft mbH. Weitere ca. 10,6 % der Anteile stehen dem DSGV öK direkt zu. 8% der Anteile 
befinden sich im Streubesitz. Die Angaben zum Anteilsbesitz sind Circa-Werte.  
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Vorstand und Aufsichtsrat 
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern mit gleichen Rechten und Pflichten. Über die 
Bestellung, Abberufung und Anstellungsbedingungen der Vorstandsmitglieder beschließt der 
Aufsichtsrat. 
 
Der Aufsichtsrat besteht aus 16 Mitgliedern. Er setzt sich nach den Vorschriften des Gesetzes über 
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 (MitbestG) in seiner jeweils gültigen 
Fassung aus je acht Aufsichtratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen.  
 
Kapitalverhältnisse  
Das Gezeichnete Kapital der Landesbank Berlin AG besteht aus nennwertlosen Stückaktien mit 
einem rechnerischen Wert von EUR 1,--. Die Aktien lauten auf den Namen. Das gezeichnete 
Kapital beläuft sich auf EUR 1.200 Mio.. Vorzugsrechte oder Beschränkungen auf die Ausschüttung 
von Dividenden liegen bei der Landesbank Berlin AG nicht vor. Alle ausgegebenen Aktien sind voll 
eingezahlt. Alleiniger Aktionär der Landesbank Berlin AG ist die Landesbank Berlin Holding AG. 
 

Zusammenfassung 
der Risiken 

Die Anlage in die Wertpapiere birgt gewisse Risiken, die die Emittentin und die Wertpapiere 
betreffen. Auch wenn sämtliche dieser Risikofaktoren Eventualitäten sind, d.h. sich verwirklichen 
können oder nicht, sollten potentielle Anleger sich bewusst sein, dass die mit einer Anlage in die 
Wertpapiere verbundenen Risiken u.a. (i) die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verbindlichkeiten aus 
den begebenen Wertpapieren nachzukommen und/oder (ii) zu einer Volatilität und/oder Ver-
ringerung des Marktpreises und/oder Totalverlust der Wertpapiere führen können, und der 
Marktpreis hinter den (finanziellen oder sonstigen) Erwartungen eines Anlegers zurück bleiben 
kann, die dieser zum Zeitpunkt der Anlage in die Wertpapiere hatte. Potentielle Anleger sollten, 
unter anderem, die im Abschnitt "Risikofaktoren" beschriebenen Risikofaktoren bedenken, die 
einige der Anlage in die begebenen Wertpapiere innewohnenden und die Emittentin betreffenden 
Risiken beinhalten.  
 

Berlin Hyp AG 

100% 

100% 100% 100% 90% 

LBB-Invest GmbH Landesbank Berlin 
International S.A. 

Bankenservice 
GmbH 

Landesbank Berlin AG 
Berliner Sparkasse  

Landesbank Berlin Holding AG 

8% 10,6% 81% 

Erwerbsgesellschaft der S-
Finanzgruppe mbH & Co. KG Streubesitz Deutscher Sparkassen- und 

Giroverband 
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 Dennoch muss jeder potentielle Anleger anhand seiner eigenen unabhängigen 
Überprüfung und dem von ihm unter den gegebenen Umständen als erforderlich 
erachteten und eingeholten professionellen Rat feststellen, ob der Erwerb der 
Wertpapiere mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und seiner Situation (bzw. 
den der wirtschaftlich begünstigten Person, wenn er die Wertpapiere treuhänderisch 
erwirbt) voll vereinbar ist sowie sämtlichen Anlagerichtlinien, -grundsätzen und -
beschränkungen, die für den potentiellen Anleger gelten (unabhängig davon, ob er die 
Wertpapiere treuhänderisch erwirbt oder nicht), entspricht und trotz der nicht 
unerheblichen Risiken, die mit der Anlage in oder dem Halten der Wertpapiere 
verbunden sind, die richtige, geeignete und angemessene Anlage für den potentiellen 
Anleger ist (bzw. die wirtschaftlich begünstigte Person, wenn er die Wertpapiere 
treuhänderisch erwirbt). 
 

Zusammenfassung der 
mit den Wertpapieren 
verbundenen Risiken:  

Personen, die möglicherweise in die Wertpapiere investieren, unterliegen gewissen 
Risiken, die mit den verschiedenen Bestimmungen der unterschiedlichen Arten von 
Wertpapieren zusammen hängen. Die nachstehende Zusammenfassung beschreibt 
bestimmte Risiken, die die Wertpapiere betreffen und die im nachfolgenden Abschnitt 
"Risikofaktoren" ausführlicher dargelegt sind.  
 
Bei den Wertpapieren handelt es sich um neue Wertpapiere, die nicht weit reichend 
vertrieben werden können und für die es gegenwärtig keinen aktiven Markt gibt und für 
die auch kein aktiver Markt jederzeit sichergestellt werden kann. Dies kann möglicher-
weise negative Auswirkungen auf den Kurs und die jederzeitige Verkaufsmöglichkeit der 
Wertpapiere haben. Über die Entwicklung oder Liquidität eines Handels mit den 
Wertpapieren gibt es keinerlei Gewissheit. Der von der Emittentin eventuell zu zahlende 
Nenn- und/oder Zinsbetrag kann wesentlich niedriger ausfallen als der Emissionspreis 
oder gegebenenfalls als der vom Inhaber der Wertpapiere investierte Kaufpreis oder gar 
Null betragen; dies gilt insbesondere für Wertpapiere, bei denen die Zahlung des Nenn- 
und/oder eines Zinsbetrags an verschiedene Faktoren gebunden ist, wie Indizes, Aktien, 
Währungen, Zinssätze oder andere Basiswerte oder Basket aus verschiedenen 
Basiswerten oder auf die von der Emittentin von Dritten erhaltenen Beträge beschränkt 
ist; in diesen Fällen kann ein Anleger seine gesamte Investition verlieren. Die 
Rückzahlung und/oder die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sind nicht gesichert, es 
sei denn, die Endgültigen Bedingungen sehen eine Mindestrückzahlung und/oder -
verzinsung vor. Doch auch in diesem Fall kann der erhaltene Betrag wesentlich geringer 
ausfallen als der vom Wertpapierinhaber investierte Kaufpreis. Diese Mindestrückzah-
lung gilt aber nicht bei einem Verkauf der Wertpapiere vor Laufzeitende. Bei einem 
Verkauf vor Fälligkeit erhält der Investor den Marktwert, der erheblich niedriger als der 
Emissionspreis oder der Kaufpreis sein kann. Der Marktwert ist insbesondere abhängig 
von der Bonität der Emittentin und dem Basiswert des Wertpapieres. 
 
Der Käufer kann nicht darauf vertrauen, dass er während der Laufzeit der Wertpapiere 
Geschäfte abschließen kann, durch die er seine Risiken ausschließen oder 
einschränken kann. Unter Umständen können solche Geschäfte nicht oder nur zu einem 
ungünstigen Marktpreis getätigt werden, so dass für den Käufer ein entsprechender 
Verlust entsteht. 
 
Finanziert der Käufer den Erwerb der Wertpapiere mit Kredit, muss er nicht nur diesen 
Kredit nebst Zinsen, sondern im Falle des Nichteintritts seiner Erwartungen, zusätzlich 
auch den angefallenen Verlust ausgleichen. Dadurch erhöht sich sein Risiko. Der Käufer 
sollte nie darauf vertrauen, Zins und Tilgung eines Kredites aus den Gewinnen eines 
Geschäfts leisten zu können. Vielmehr muss er unbedingt seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse daraufhin prüfen, ob er zur Zinszahlung und ggf. auch kurzfristigen Tilgung 
des Kredites auch dann in der Lage ist, wenn Verluste statt der erwarteten Gewinne 
eintreten. 
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 Die Emittentin ist berechtigt, vorzeitig zurückzuzahlen, wenn sie sonst verpflichtet wäre, 
die im Hinblick auf die Wertpapiere zu zahlenden Beträge aufgrund von Einbehaltungen 
oder Abzügen für oder im Hinblick auf gegenwärtige oder zukünftige Steuern zu 
erhöhen. Darüber hinaus können die Wertpapiere, sofern in den Endgültigen 
Bedingungen definiert, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung aus anderen 
Gründen ausgestattet sein (siehe „Vorzeitige Rückzahlung“ in dieser 
Zusammenfassung). Soweit die Emittentin berechtigt ist, die Wertpapiere vorzeitig 
zurückzuzahlen besteht das Risiko, dass infolge einer solchen vorzeitigen Rückzahlung 
eine Reinvestition des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages durch den Wertpapierinhaber 
in ein vergleichbares Wertpapier mit einer ähnlichen Ausstattung und zu einem 
vergleichbaren effektiven Zinssatz nicht möglich ist.  
 
Potentielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass eine Anlage in die 
Wertpapiere Fremdwährungsrisiken bergen kann und überprüfen, ob eine Anlage in 
die Wertpapiere ihren persönlichen Umständen angemessen ist. Der Marktwert der 
Wertpapiere wird von der Bonität der Emittentin und einer Reihe von weiteren Faktoren 
beeinflusst, insbesondere dem Wert der jeweiligen Basiswerte und deren Aussichten, 
Marktanteilen und Ertragsraten sowie der bis zum Fälligkeitstermin der Wertpapiere 
verbleibenden Zeit. 
 

Zusammenfassung der 
mit der Emittentin 
verbundenen Risiken: 

Die Emittentin ist allgemein im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Risiken ausgesetzt, 
deren Realisierung möglicherweise dazu führen kann, dass die Emittentin den 
Verpflichtungen im Rahmen von Emissionen von Wertpapieren nicht oder nicht 
fristgerecht nachkommen kann. 
 
Inhaltlich werden in der Landesbank Berlin folgende Risikokategorien unterschieden: 
 

• Adressenausfallrisiken: (Kreditrisiken, Kontrahentenrisiken, Länderrisiken, 
Anteilseignerrisiken) 

• Liquiditätsrisiken 
• Marktpreisrisiken 
• Immobilienrisiken 
• Operationelle Risiken 
• Sonstige Risiken  

 
Adressenausfallrisiken 
Die Landesbank Berlin AG ist in ihrer Geschäftstätigkeit dem Risiko ausgesetzt, dass 
Kreditnehmer und andere Vertragspartner ihren Verpflichtungen gegenüber der 
Landesbank Berlin AG nicht nachkommen können. Obwohl die Landesbank Berlin AG 
ihre Kreditengagements und die entsprechenden Sicherheiten regelmäßig nach 
Kreditnehmern, Ländern und Branchen überprüft, können auf Grund von Ereignissen 
oder Umständen, die schwierig vorherzusehen oder zu erkennen sind oder die nicht 
vorhersehen oder erkannt worden sind, Ausfälle eintreten. 
 
Außerdem kann die Landesbank Berlin AG möglicherweise feststellen, dass eine 
Sicherheit z. B. als Folge von Marktentwicklungen, die den Wert der betreffenden 
Sicherheit mindern, zur Abdeckung des betreffenden Kreditengagements nicht 
ausreicht. Ein Ausfall eines bedeutenden Kreditnehmers der Landesbank Berlin AG 
könnte eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf den Geschäftsbetrieb der 
Landesbank Berlin AG, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit oder ihre finanzielle Lage 
haben. 
 
Liquiditätsrisiken 
Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Landesbank Berlin ihren derzeitigen und 
künftigen Zahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht in voller Höhe oder nicht 
rechtzeitig nachkommen kann, dass in einer Liquiditätskrise die Refinanzierung nur zu 
höheren Marktsätzen möglich ist (Refinanzierungsrisiko) oder dass Aktiva nur zu einem 
Abschlag von den Marktsätzen liquidiert werden können (Marktliquiditätsrisiko).  
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Marktpreisrisiken 
Die Landesbank Berlin geht Marktpreisrisiken in Form von Zins-, Währungs- und Aktienrisiken sowie 
sonstigen Preisrisiken in den Geschäftsfeldern des Kapitalmarktgeschäfts (Handelsbuch) sowie im 
Aktiv/Passiv-Management (Bankbuch) ein. 

 
Immobilienrisiken 
Die Risiken werden regelmäßig überwacht und nach dem Value-at-Risk Verfahren gemessen. Das 
Exposure - aktuelle Buchwerte, Impairment- bzw. Gutachtenwerte - der Objekte wird einzelnen 
standort- und nutzungsbezogenen Immobilienindizes zugeordnet, deren Volatilität auf Basis der 
Preisentwicklung der vergangenen 15 Jahre berechnet wird. Bei der Aggregation der Risiken werden 
auch Korrelationen zwischen den Immobilienindizes berücksichtigt. 
 
Operationelle Risiken 
Entsprechend der verabschiedeten Rahmenvereinbarungen des Baseler Ausschusses für 
Bankenaufsicht sind operationelle Risiken in der Landesbank Berlin definiert als die Gefahr von 
Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen 
und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten. Diese Definition schließt Rechtsrisiken ein, 
beinhaltet aber nicht strategische Risiken und Reputationsrisiken.  
 
Rechtsrisiken 
EU-Beihilfeverfahren zur Umstrukturierungsbeihilfe für die Bankgesellschaft Berlin AG und zur 
Übertragung der ehemaligen Wohnungsbau-Kreditanstalt (WBK) auf die Landesbank Berlin -
Girozentrale- (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin AG) 
Die Europäische Kommission hat die Umstrukturierungsbeihilfen zugunsten der Bankgesellschaft 
Berlin AG (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin Holding AG) in vollem Umfang genehmigt. 
Die Entscheidung wurde veröffentlicht und zwischenzeitlich bestandskräftig. 
 
Am 15. Juni 2007 hat das Land Berlin seine Anteile an der Landesbank Berlin Holding AG 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (DSGV öK) verkauft. Der Verkauf wurde am 8. August 2007 vollzogen. 
 
Da die Entscheidung der EU-Kommission inzwischen Bestandskraft besitzt und alle vereinbarten 
Maßnahmen plangemäß umgesetzt werden, bestehen nach Auffassung des Konzerns keine 
Rechtsrisiken aus diesem Beihilfeverfahren für die ehemalige Bankgesellschaft und den Konzern.  
 
Die EU-Kommission hat entschieden, dass die LBB eine Beihilfe zuzüglich Zinsen an das Land Berlin 
zurückzugewähren hat. Diese Beihilfe resultiert aus der Einbringung der Wohnungsbau-Kreditanstalt 
Berlin (danach Investitionsbank Berlin) im Jahr 1993 und der anschließenden Nutzung ihrer 
Zweckrücklage durch die LBB. Die Entscheidung wurde im Jahre 2005 in vollem Umfang umgesetzt. 
Die Entscheidung ist veröffentlicht und ist zwischenzeitlich bestandskräftig. 
 
Prospekthaftungsklagen im Zusammenhang mit geschlossenen Immobilienfonds (IBV-Fonds) 
Das bis Ende Dezember 2005 anhängende Verfahren, in dessen Rahmen ca. 7.700 Kläger geklagt 
hatten, betrifft einen Gesamtstreitwert von etwa EUR 456 Mio. Gemeinsam mit dem Land Berlin hat 
der Konzern ein so genanntes streitschlichtendes Angebot entwickelt, das den Zeichnern von 15 IBV-
Fonds Ende November 2005 unterbreitet wurde. Aufgrund dieses Angebots, das im Rahmen der 
Detailvereinbarung erfolgte, haben 4.515 von ursprünglich rund 7.700 klagenden Zeichnern ihre 
Klagen zurückgenommen, um von dem streitschlichtenden Angebot Gebrauch zu machen. 
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Klage wegen Übertragung von Swaps 
Ferner hat eine Fondsgesellschaft, „LBB Fonds 13“, am 28. Dezember 2004 Klage auf 
Schadensersatz in Höhe von EUR 29,25 Mio. gegen die Landesbank Berlin Holding AG, 
die LBB und die IBG im Zusammenhang mit der Übertragung von Swaps auf die 
Fondsgesellschaft im Jahre 1998 erhoben. Der Bavaria Objekt- und Baubetreuung 
GmbH i.L. und der IBV wurde der Streit verkündet. Der Konzern hat eine entsprechende 
Vorsorge getroffen. 
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Risikofaktoren 
 
Potentielle Investoren sollten den gesamten Basisprospekt, einschließlich der durch Verweis 
einbezogenen Dokumente, etwaiger Nachträge und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
lesen. Begriffe, die in den „Produktbedingungen“ oder in einem anderen Teil des Prospektes 
definiert wurden, haben in diesem Abschnitt die gleiche Bedeutung. Eine Anlage in die 
Wertpapiere beinhaltet verschiedene Risiken. Potentielle Investoren sollten u.a. die folgenden 
beachten: 
 
Risikofaktoren betreffend die Wertpapiere  
Die folgenden Ausführungen weisen auf die wesentlichen Risikofaktoren, die mit dem Erwerb 
der Wertpapiere verbunden sind, hin. Um die mit den Wertpapieren verbundenen Risiken 
abschätzen zu können sollten potentielle Investoren diese Risikofaktoren beachten, bevor sie 
sich für einen Kauf der Wertpapiere entscheiden.  
 
Die folgenden Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Potentielle 
Wertpapierinhaber sollten alle Informationen, die in diesem Prospekt enthalten sind, beachten 
und, sofern sie es als notwendig erachten, ihre eigenen fachlichen Berater konsultieren. 
Zusätzlich sollten potentielle Investoren beachten, dass auch eine Kombination aus mehreren 
der beschriebenen Risiken eintreten kann und diese sich dadurch gegenseitig verstärken 
können. 
 
Ungewisse Wertentwicklung der Wertpapiere  
Die Wertentwicklung der Wertpapiere während der Laufzeit [und die Höhe des 
Rückzahlungsbetrages stehen] [steht] zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere noch nicht 
fest. 
 
Der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit kann unterhalb des Kurses bei Emission liegen. 
 
[Die [Rückzahlung] [und][/][oder] [Verzinsung] der Wertpapiere ist an einen Basiswert gekoppelt. 
Entwickelt sich der Kurs des Basiswertes in eine für den Wertpapierinhaber ungünstige 
Richtung, sollte der Wertpapierinhaber nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs des 
Basiswertes und damit der Wert der Wertpapiere rechtzeitig vor dem für die Ermittlung der 
[Rückzahlung] [und][/][oder] [Verzinsung] relevanten Tag wieder erholen wird. In 
Extremsituationen kann der Kurs des Basiswertes erheblichen Schwankungen ausgesetzt 
und der Rückzahlungsbetrag damit wesentlich geringer als der eingesetzte Kapitalbetrag 
sein. Es besteht das Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlustes des 
eingesetzten Kapitals einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten. Selbst 
wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die Rendite einer 
Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit und marktüblicher Verzinsung nicht erreicht 
wird. [Dieser mögliche Verlust kann nicht durch andere Erträge aus den Wertpapieren kom-
pensiert werden, da diese selbst keinerlei Anspruch auf periodische Zins zahlungen oder 
sonstige Ausschüttungen verbriefen.]] 
 
[Die Wertpapiere verbriefen eine garantierte [Mindestrückzahlung] [Rückzahlung] [und 
Verzinsung]. Während der Laufzeit der Wertpapiere kann aufgrund der allgemeinen 
Zinsentwicklung der Wert der Wertpapiere Schwankungen unterworfen sein. Dies kann dazu 
führen, dass der Wert der Wertpapiere während der Laufzeit unter dem Kurs am Emissionstag 
liegt. Sollten die Wertpapiere vor Laufzeitende verkauft werden, kann der Verkaufspreis 
wesentlich niedriger liegen. Sofern die Wertpapiere nach dem Emissionstag gekauft werden, 
kann das eingesetzte Kapital aufgrund möglicher (auch erheblicher) Schwankungen, höher 
(auch erheblich höher) sein als der [Rückzahlungsbetrag] [oder] [Mindestrückzahlungsbetrag].] 
 
Bei einer vorzeitigen Veräußerung bestimmt sich die Rendite oder der Verlust allein aus der 
Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis [und den in der Zwischenzeit erhaltenen 
Zinszahlungen]. 
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[Risiken in Bezug auf den Basiswert 
Eine Anlage in die Wertpapiere ist mit Risiken in Bezug auf die Wertentwicklung des 
Basiswertes verbunden. Der Wert des Basiswertes kann im Zeitablauf Schwankungen 
unterworfen sein. Diese Wertschwankungen sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie 
z. B. volkswirtschaftliche Faktoren und Spekulationen. Die historische Wertentwicklung des 
Basiswertes [und seiner Basketbestandteile] stellt keine Garantie für deren zukünftige 
Entwicklung dar. 
 
[Basiswert ist ein Basket] 
Der Wert des Baskets ergibt sich aus dem Wert seiner Basketbestandteile. Veränderungen in 
der Zusammensetzung des Baskets und Faktoren, die den Wert der Basketbestandteile 
beeinflussen und beeinflussen können, beeinflussen den Wert des Baskets und können darum 
die Rendite einer Anlage in die Wertpapiere beeinflussen. Schwankungen im Wert eines 
Basketbestandteils können durch Schwankungen im Wert eines anderen Basketbestandteils 
ausgeglichen oder verstärkt werden. Wird der Wert der Basketbestandteile in einer anderen 
Währung bestimmt als der Wert des Baskets, kann der Anleger einem Währungsrisiko 
ausgesetzt sein. 
 
Die Risiken der einzelnen Basketbestandteile werden im Folgenden beschrieben.] 
 
[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist eine Aktie] [sind Aktien] 
Der Wert der Aktie kann Schwankungen unterworfen sein. Diese Wertschwankungen sind von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z. B. Tätigkeiten und Ertragslage der 
Aktiengesellschaft, Entwicklung der Märkte in denen das Unternehmen tätig ist, 
Veröffentlichung von Ergebniszahlen und Spekulationen.  
 
Der jeweilige Emittent der Aktie (die „Aktiengesellschaft“) tätigt keine Verkäufe und führt keine 
Förderungs- oder Werbeaktivitäten für die Wertpapiere durch. Sie erteilt keine 
Anlageempfehlungen für die Wertpapiere. Insbesondere gibt die Aktiengesellschaft keinerlei 
ausdrückliche oder stillschweigende Garantien und lehnt jegliche Gewährleistung hinsichtlich 
der zukünftigen Entwicklung der Aktie. Des Weiteren unterliegt die Aktiengesellschaft keinerlei 
Verpflichtung die Interessen der Emittentin oder der Wertpapierinhaber in ihre Betrachtungen 
einzubeziehen. Die Aktiengesellschaft erhält keine Erlöse aus dem Angebot der Wertpapiere 
und trifft keine Entscheidungen bezüglich Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Wertpapiere. 
Aus der Anlage in die Wertpapiere ergeben sich keinerlei Ansprüche gegen die 
Aktiengesellschaft hinsichtlich des Erhalts von Informationen, der Ausübung von Stimmrechten 
oder dem Erhalt von Ausschüttungen.] 
 
[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist eine Anleihe] [sind Anleihen] 
Der Wert der Anleihe kann Schwankungen unterworfen sein. Diese Wertschwankungen sind 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z. B. Bonität der Anleiheemittentin, Verzinsung 
der Anleihe und allgemeines Zinsniveau. Der Kurs der Anleihe wird sich auch am aktuellen 
Marktzins orientieren. Steigende Marktzinsen können zu einem Kursverlust der Anleihe 
führen. 
 
Die Anleiheemittentin kann zahlungsunfähig werden. Die Zahlung von noch ausstehenden 
Zinszahlungen bzw. die Rückzahlung der Anleihe können sich verzögern, können nur in 
Teilbeträgen erfolgen oder auch ganz ausfallen. Die Anleihen sind dadurch wirtschaftlich 
wertlos. 
 
[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist ein] [sind] Fonds 
Der Wert eines Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Diese Wertschwankungen sind 
von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, wie z. B. Anlagepolitik des Fonds, 
Zusammensetzung des Fonds, Management des Fonds. Die personelle Zusammensetzung 
des Managements kann Veränderungen unterliegen. Eine veränderte Zusammensetzung kann 
möglicherweise weniger erfolgreich agieren als die bisherige Zusammensetzung des 
Managements. Die Zusammensetzung des Fonds und das Management des Fonds unterliegen 
der jeweiligen Fondsgesellschaft. Zum Management der Gesellschaft kann die Emittentin keine 
Aussage machen und auch nicht die Gewähr übernehmen, dass das Management über 
ausreichende Erfahrung verfügt und einwandfrei arbeitet. Weder die Wertpapierinhaber noch 
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die Emittentin haben Einfluss auf die Verteilung des Vermögens des Fonds auf zulässige 
Anlagen.  
 
Es besteht die Gefahr, dass sich das Fondsvermögen bzw. das einem Fondsbestandteil 
zugeordnete Vermögen aufgrund ungünstiger Wertentwicklungen verringert. Den gleichen 
Effekt könnte die übermäßige Rückgabe von Fondsanteilen oder eine übermäßige 
Ausschüttung an die Fondsinhaber haben. Durch das Abschmelzen des Fondsvermögens oder 
des einem Fondsbestandteil zugeordneten Vermögens könnte die Verwaltung des Fonds oder 
des Fondsbestandteils unwirtschaftlich werden, was letztlich zur Auflösung des Fonds oder des 
Fondsbestandteils und zu Verlusten im Fonds führen kann. 
 
[Dachfonds können möglicherweise die vorgesehenen Termine zur Veröffentlichung des NAV 
nicht immer einhalten. Außerdem können sich Bewertungsfehler bei der Berechnung des NAV 
von den im Dachfonds enthaltenen Teilfonds auf die Berechnung des NAV des Dachfonds 
durchschlagen.] 
 
[Die Anteile von börsengehandelten Fonds können unter oder über ihrem Nettoinventarwert 
(Net Asset Value, „NAV“) gehandelt werden.]] 
 
[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist ein Index] [sind Indizes] 
Der Wert des Index ergibt sich aus dem Wert seiner Bestandteile. Veränderungen in der 
Zusammensetzung des Index und Faktoren, die den Wert der Bestandteile beeinflussen und 
beeinflussen können, beeinflussen den Wert des Index und können darum die Rendite einer 
Anlage in die Wertpapiere beeinflussen. Schwankungen im Wert eines Bestandteils können 
durch Schwankungen im Wert eines anderen Bestandteils ausgeglichen oder verstärkt werden. 
Wird der Wert der Bestandteile in einer anderen Währung bestimmt als der Wert des Index, 
kann der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt sein. [Auf die Zusammensetzung des Index 
hat die Emittentin keinen Einfluss.] 
 
Der jeweilige Indexsponsor oder Lizenzgeber tätigen keine Verkäufe und führen keine 
Förderungs- oder Werbeaktivitäten für die Wertpapiere durch. Sie erteilen keine 
Anlageempfehlungen für die Wertpapiere. Insbesondere geben der Indexsponsor oder der 
Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantien und lehnen jegliche 
Gewährleistung hinsichtlich der in Verbindung mit der Nutzung des Index und den im Index 
enthaltenen Daten erzielten und nicht erreichten Ergebnisse. Der Index wird bestimmt, 
zusammengesetzt und berechnet durch den jeweiligen Indexsponsor oder Lizenzgeber ohne 
Beachtung der Emittentin oder der Wertpapiere. Weder der Indexsponsor noch der Lizenzgeber 
übernehmen die Verantwortung oder treffen Entscheidungen bezüglich Anlagezeitpunkt, Menge 
oder Preis der Wertpapiere. Weder der Indexsponsor noch der Lizenzgeber übernehmen die 
Verantwortung oder Haftung für die Verwaltung und Vermarktung bzw. den Handel der 
Wertpapiere. Der Indexsponsor oder Lizenzgeber trägt keine Verantwortung für irgendwelche 
Anpassungen der Berechnungsstelle.] 
 
[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist ein Zinssatz] [sind Zinssätze] 
Der Zinssatz, der den Basiswert darstellt, schwankt unter anderem aufgrund von 
Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus, der allgemeinen Konjunkturlage und des 
Finanzmarktumfelds sowie aufgrund von europäischen und internationalen politischen 
Ereignissen. Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist allerdings nicht direkt quantifizierbar und 
schwankt im Zeitverlauf. 
 
Die Wertentwicklung der Wertpapiere während der Laufzeit wird durch Veränderungen des 
allgemeinen Zinsniveaus (insbesondere hinsichtlich der Restlaufzeit der Wertpapiere) sowie 
des Niveaus des Basiswertes beeinflusst. [Der Wert der Wertpapiere wird wahrscheinlich 
sinken, wenn damit gerechnet wird, dass sich die während der Restlaufzeit der Wertpapiere 
zahlbaren Zinsen verringern. Steigen jedoch die Erwartungen hinsichtlich der Höhe der für die 
Wertpapiere zahlbaren Zinsen, dürfte der Wert der Wertpapiere ebenfalls steigen.] Der Wert der 
Wertpapiere wird des Weiteren durch Veränderungen im Zinsniveau für Anlagen mit 
vergleichbarer Restlaufzeit beeinflusst. Bei ansonsten unveränderten Bedingungen kann ein 
solcher allgemeiner Zinsanstieg eine Wertminderung der Wertpapiere und ein allgemeiner 
Zinsrückgang eine Wertsteigerung der Wertpapiere zur Folge haben.  
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[[Basiswert] [Basketbestandteil[e]] [ist ein Wechselkurs] [sind Wechselkurse] 
Wechselkurse geben das Verhältnis einer bestimmten Währung zu einer anderen Währung an. 
Verschiedene Einflussfaktoren wirken auf dieses Verhältnis ein. Dazu gehören u.a. die 
Inflationsrate des jeweiligen Landes, Zinsdifferenzen zum Ausland, die Einschätzung der 
jeweiligen Konjunkturentwicklung, die weltpolitische Situation, die Konvertierbarkeit einer 
Währung in eine andere und die Sicherheit der Geldanlage in der jeweiligen Währung. Aber auf 
Faktoren psychologischer Natur, wie z.B. Vertrauenskrisen in die politische Führung eines 
Landes, haben einen erheblichen Einfluss auf den Wert der entsprechenden Währung und 
somit auch auf den Wert der Wertpapiere.] 
 
[Ist der Basiswert bzw. der Basketbestandteil ein anderer als oben aufgeführt, wird der folgende 
Abschnitt eingefügt: 
 
[Basiswert] [Basketbestandteil] ist ein(e) l  
l] 
 
[Investition in Schwellenländer 
[Der] [Basiswert] [Basket] [Ein Basketbestandteil] hat eine Verbindung zu einem Schwellenland 
(z.B. ein [Fonds, der] [Unternehmen, das] in Schwellenländer (oder auch Emerging Markets) 
investiert). Daher muss ein Investor mit den zusätzlichen Risiken rechnen.  
 
Investoren in Schwellenländer müssen mit erheblichen politischen und wirtschaftlichen 
Unsicherheiten leben. Daraus resultiert zum einen, eine hohe Volatilität des Wertes eines 
Investments in diese Märkte, als auch die höhere Gefahr eines Totalverlustes dieser 
Investments. Die politische, soziale und wirtschaftliche Lage eines Schwellenlandes ist mit der 
in Westeuropa nicht zu vergleichen. So können schon kleinere Rückschläge zu einer größeren 
Schwächung der wirtschaftlichen Lage führen. Bei einer Investition in die Wertpapiere sollte 
daher immer berücksichtigt werden, dass diese auch erheblich von der politischen und 
wirtschaftlichen Instabilität des betreffenden Schwellenlandes abhängig sind. Hierzu zählt u.a. 
das Risiko einer höheren Marktvolatilität am Aktien- und Devisenmarkt, als auch größere 
staatliche Beschränkungen. Es besteht das Risiko der Einführung von Beschränkungen für 
ausländische Investoren, Zwangs enteignung, Strafbesteuerung, Verstaatlichung oder 
nachteilige soziale oder politische Maßnahmen oder Ereignisse (z.B. politischer Umsturz). 
Gesetzesänderungen sind nicht ungewöhnlich und oftmals im Ergebnis nicht vorhersehbar. 
Selbst bestehende Gesetze und Ansprüche sind wegen des unzureichenden Rechtssystems 
schwer oder überhaupt nicht durchsetzbar. Zusätzlich bestehen bei Investitionen mit Bezug zu 
einem Schwellenland Gefahren, dass die Märkte wenig kapitalisiert sind und keine 
ausreichende Regulierung besteht. Bei einer geringen Marktkapitalisierung besteht die Gefahr, 
dass ein Investment nicht zu einem fairen Marktpreis veräußert werden kann bzw. nicht in dem 
erforderlichen Zeitrahmen. Märkte in Schwellenländern sind nicht bzw. schlecht regulierte 
Märkte (z.B. Wertpapierbörse). Es besteht daher eine hohe Gefahr durch allgemeine 
Korruption, Betrug oder organisierte Kriminalität Verluste zu erleiden. Alle diese Faktoren haben 
einen erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Wertpapiere.] 
 
[Zinsänderungsrisiko 
Die Wertpapiere sind mit einer [festen Verzinsung] [Mindestverzinsung] für [eine Zinsperiode] 
[mehrere Zinsperioden] [alle Zinsperioden] ausgestattet. Der Kurs der Wertpapiere wird sich, 
zumindest für die jeweiligen Zinsperioden auch am aktuellen Marktzins orientieren. Steigende 
Marktzinsen können zu einem Kursverlust der Wertpapiere führen.]. 
 
[Risiko durch unbekannte Höhe der Verzinsung 
Die für die jeweilige Zinsperiode zu zahlenden Zinsbeträge werden auf Grundlage einer oder 
mehrerer Basiswerte berechnet, deren Wert die Emittentin nach Maßgabe der Endgültigen 
Bedingungen feststellt und auf deren Grundlage sie den für die jeweilige Zinsperiode 
maßgeblichen Zinsbetrag berechnet. Die Höhe der zu erwartenden Verzinsung ist bei Erwerb 
der Wertpapiere unbekannt. Potentielle Investoren sollten beachten, dass der von der 
Emittentin zu zahlende Zinsbetrag [nur die Mindestverzinsung betragen kann.] [auch einen 
Wert von Null annehmen kann und somit für die betroffene Zinsperiode keine Zinsen auf die 
Wertpapiere gezahlt werden.]] 
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[Risiko durch unbekanntes Rückzahlungsprofil 
Die Rückzahlung der Wertpapiere kann durch Zahlung eines Geldbetrages [und][/][oder] durch 
Lieferung [des Basiswertes] [des Ersatz-Basiswertes] erfolgen. Die Rückzahlungsvariante steht 
bei Erwerb der Wertpapiere noch nicht fest, sondern richtet sich nach der Wertentwicklung des 
Basiswertes.] 
 
[Risiko bezüglich der Lieferung von Basiswerten 
[Die Wertentwicklung der gegebenenfalls zu liefernden Basiswerte steht zum Zeitpunkt der 
Lieferung nicht fest. Bei fallenden Kursen des Basiswertes trägt der Investor ein Verlustrisiko, 
das bei Lieferung wirtschaftlich wertloser Basiswerte bis zum Totalverlust führen kann. Der 
Investor kann nicht auf die Werthaltigkeit der gelieferten Basiswerte im Zeitpunkt der 
Rückzahlung vertrauen.] 
 
[Risiko bezüglich der Lieferung von Ersatz-Basiswerten 
[Bei den gegebenenfalls zu liefernden Ersatz-Basiswerten handelt es sich um Endlos-Index-
Zertifikate. Die Wertentwicklung der Endlos-Index-Zertifikate steht zum Zeitpunkt der Lieferung 
nicht fest. Da diese selbst keinerlei Anspruch auf periodische Zins zahlungen oder sonstige 
Ausschüttungen verbriefen, kann ein möglicher Verlust nicht durch andere Erträge aus diesen 
Endlos-Index-Zertifikaten kompensiert werden. Die einzige Ertragschance besteht somit in 
einer Steigerung des Kurswertes der Endlos-Index-Zertifikate. Die Endlos-Index-Zertifikate 
haben grundsätzlich keinen Fälligkeitstermin. Aufgrund der Kündigungs möglichkeit der 
Emittentin der Endlos-Index-Zertifikate kann die ursprünglich unbegrenzte Laufzeit der Endlos-
Index-Zertifikate begrenzt werden. In diesem Fall kann der Investor nicht auf die Werthaltigkeit 
der gelieferten Endlos-Index-Zertifikate im Zeitpunkt der Rückzahlung vertrauen.] 
[Bei den gegebenenfalls zu liefernden Ersatz-Basiswerten handelt es sich um Anteile von 
Exchange Traded Funds (ETF). Exchange Traded Funds sind rechtlich gesehen Anteile an 
einem Investmentfonds, die allerdings wie Aktien fortlaufend über die Börse zum aktuellen 
Börsenkurs gekauft und verkauft, werden können. Beim Erwerb der Fondsanteile über die 
Börse fallen keine Ausgabeaufschläge an. Der Anleger trägt lediglich die üblichen 
Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Darüber hinaus werden von 
den Verwaltungsgesellschaften in der Regel allerdings Verwaltungsgebühren für das passive 
Management der ETF erhoben. Ziel eines Exchange Traded Funds ist die möglichst exakte 
Nachbildung des Index. Der Wert eines ETF steht zum Zeitpunkt der Lieferung nicht fest. Der 
Wert ist insbesondere abhängig von der Kursentwicklung der einzelnen Bestandteile, die in 
dem Index enthalten sind. Dabei ist es möglich, dass die positive Kursentwicklung einzelner 
Bestandteile durch negative Entwicklungen anderer Bestandteile kompensiert wird. 
Andererseits kann auch die negative Entwicklung einzelner Bestandteile durch die positive 
Entwicklung anderer Bestandteile ausgeglichen werden. Möglicherweise kann der Index und 
damit der ETF auch einen Stand von annähernd Null besitzen, wenn die im Index enthaltenen 
Bestandteile wertlos geworden sind. Nicht auszuschließen ist auch das Auftreten von 
Divergenzen zwischen der Kursentwicklung des ETF und derjenigen des Index (so genannter 
„Tracking Error“). Im Gegensatz zu anderen Investment fonds findet bei Exchange Traded 
Funds grundsätzlich kein aktives Management der emittierenden Kapitalanlagegesellschaft 
statt. Das heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögensgegenständen 
durch den Index vorgegeben werden. Bei einer Abwärtsbewegung des  zugrunde liegenden 
Index unterliegt der Anteilsinhaber daher uneingeschränkt einem Kursverlustrisiko seines 
Anteilswerts.] 
[Können andere Ersatz-Basiswerte geliefert werden, werden an dieser Stelle die Risiken 
bezüglich der Lieferung dieser Ersatz-Basiswerte eingefügt.] 
 
Marktpreisrisiken 
Bei den Zertifikaten handelt es sich um Wertpapiere, die erstmals öffentlich angeboten 
werden.  
 
Es lässt sich nicht voraussagen, ob und inwieweit sich ein Sekundärmarkt für die Wertpapiere 
entwickelt, zu welchem Preis die Wertpapiere an diesem Sekundärmarkt gehandelt werden und 
ob dieser Sekundärmarkt liquide sein wird oder nicht. Die Emittentin beabsichtigt, unter 
gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig An- und Verkaufskurse für die Wertpapiere zu 
stellen. Die Emittentin übernimmt jedoch keinerlei Rechtspflicht zur Stellung derartiger Kurse 
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oder hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. [Für die Wertpapiere 
sind Anträge auf Einbeziehung in den Freiverkehr oder Zulassung zum Handel gestellt 
worden. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Einbeziehung oder Zulassung 
zum Handel beibehalten werden wird. Aus der Tatsache, dass die Wertpapiere in der 
genannten Art einbezogen oder zum Handel zugelassen sind, folgt nicht zwangsläufig, dass 
höhere Liquidität vorliegt, als wenn dies nicht der Fall wäre.] 
 
Sinkt der Wert des Basiswertes oder beim Auftreten anderer negativer Faktoren, kann 
mangels Nachfrage die Handelbarkeit der Wertpapiere weiter abnehmen. Die Emittentin ist 
nicht verpflichtet einen liquiden Markt aufrecht zu erhalten. 
 
Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte 
Der Käufer kann nicht darauf vertrauen, dass er während der Laufzeit der Wertpapiere 
Geschäfte abschließen kann, durch die er seine Risiken ausschließen oder einschränken kann; 
dies hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrunde liegenden Bedingungen ab. 
Unter Umständen können solche Geschäfte nicht oder nur zu einem ungünstigen Marktpreis 
getätigt werden, so dass für den Käufer ein entsprechender Verlust entsteht. 
 
Inanspruchnahme von Kredit 
Finanziert der Käufer den Erwerb der Wertpapiere mit Kredit, muss er nicht nur diesen Kredit 
nebst Zinsen zurückzahlen, sondern im Falle des Nichteintritts seiner Erwartungen, zusätzlich 
auch den angefallenen Verlust ausgleichen. Dadurch erhöht sich sein Risiko. Der Käufer sollte 
nie darauf vertrauen, Zins und Tilgung eines Kredites aus den Gewinnen eines Geschäfts 
leisten zu können. Vielmehr muss er unbedingt vorher seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
daraufhin prüfen, ob er zur Zinszahlung und gegebenenfalls auch kurzfristigen Tilgung des 
Kredites auch dann in der Lage ist, wenn Verluste statt der erwarteten Gewinne eintreten. 
 
[Währungsrisiko 
Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungen werden von Angebots- und Nachfragefak-
toren auf den internationalen Devisenmärkten bestimmt, die politischen oder volkswirtschaftli-
chen Faktoren, Zinsentwicklungen und Maßnahmen von Regierungen und Zentralbanken wie 
beispielsweise währungs politische Kontrollen oder Einschränkungen ausgesetzt sind. Je 
exotischer die Währung desto größer ist die Schwankung der Wechselkurse und das damit 
verbundene Währungsrisiko.  
 
[Der Wert, der Verkaufserlös[,] [und] die Rückzahlung [oder die Verzinsung] der Wertpapiere 
wird aus einer anderen Währung in die Währung der Wertpapiere (die “Wertpapierwährung“) 
umgerechnet. Damit unterliegt der Erwerb der Wertpapiere zusätzlichen Währungs risiken, die 
den Wert, den Verkaufserlös[,] [und] die Rückzahlung [oder die Verzinsung] vermindern 
können. Aufgrund von Wechselkursschwankungen kann beispielsweise der in der Wertpapier-
währung ausgedrückte Kurs des Basiswertes gefallen sein, obwohl der in der betreffenden 
Landeswährung aus gedrückte Kurs des Basiswertes gestiegen ist.] 
 
[Der Wert, der Verkaufserlös und die Rückzahlung der Wertpapiere wird in Euro ermittelt. Die 
Kurse der im Basket enthaltenen Bestandteile werden ebenfalls in Euro ermittelt. Im 
[Basketbestandteil einfügen] sind jedoch u.a. Werte enthalten, die an den für die Berechnung 
des Basketbestandteils maßgeblichen Börsen z. B. in [Währung einfügen] notieren. Aufgrund 
der Wechselkursschwankungen kann beispielsweise der in Euro ausgedrückte Wert des 
Basketbestandteils gefallen sein, obwohl der Kurs der in dem Basketbestandteil enthaltenen 
Werte in der Notierungswährung ihrer für die Berechnung des Basketbestandteils maßgebli-
chen Börsen gestiegen ist.]] 
 
[Verlängerungsoption 
Die Wertpapiere sind mit einer Verlängerungsoption ausgestattet. Dadurch hat die Emittentin 
das Recht, die Laufzeit und damit die Endfälligkeit der Wertpapiere einmal oder mehrfach zu 
verlängern. Macht die Emittentin von dieser Möglichkeit Gebrauch, so verschiebt sich der 
Fälligkeitstag für die Zahlung der Emittentin an die Wertpapierinhaber entsprechend. Allerdings 
hat jeder Wertpapierinhaber das Recht, nach Bekanntmachung der Laufzeitverlängerung durch 
die Emittentin bis zu dem in den Endgültigen Bedingungen genannten Termin von der 
Emittentin die Rückzahlung der Wertpapiere auf der Grundlage des Wertes der zugrunde 
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liegenden Aktie am in den Endgültigen Bedingungen genannten ent sprechenden 
Bewertungstag zu verlangen.] 
 
[Begrenzung der Laufzeit bei endlos begebenen Wertpapieren 
Die Wertpapiere haben grundsätzlich keinen Fälligkeitstermin. Aufgrund der Kündigungs mög-
lichkeit der Emittentin kann die ursprünglich unbegrenzte Laufzeit der Wertpapiere begrenzt 
werden. In diesem Fall kann der Investor nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis eines 
zuvor gefallenen Wertpapieres recht zeitig vor dem ent sprechenden Einlösungstermin wieder 
erholen wird und er dadurch gezwungen ist, etwaige Verluste zu realisieren. Im Extremfall 
kann dieser Betrag wesentlich geringer als der eingesetzte Kapitalbetrag sein. Es besteht 
das Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlustes des eingesetzten Kapitals 
einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten. Selbst wenn kein Kapitalverlust 
eintritt, besteht das Risiko, dass die Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer 
Laufzeit und marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Dieser mögliche Verlust kann nicht 
durch andere Erträge aus den Wertpapieren kompensiert werden, da diese selbst keinerlei 
Anspruch auf periodische Zinszahlungen oder sonstige Ausschüttungen verbriefen.] 
 
Die Wertpapiere können vorzeitig zurückgezahlt werden 
Falls die Emittentin verpflichtet wäre, die im Hinblick auf die Wertpapiere zu zahlenden Beträge 
aufgrund von Einbehaltungen oder Abzügen für oder im Hinblick auf gegenwärtige oder 
zukünftige Steuern, Abgaben, Umlagen oder staatliche Abgaben zu erhöhen, ist sie berechtigt, 
vorzeitig zurückzuzahlen. [Darüber hinaus ist eine vorzeitige Rückzahlung nur in dem in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Umfang zulässig (es sei denn, es ist eine 
Rückzahlung in Raten vorgesehen). Dies ist z.B. der Fall, wenn der Emittentin ein 
Kündigungsrecht eingeräumt wird oder weil ein bestimmtes Ereignis in Bezug auf einen 
Basiswert oder Basket eingetreten ist.] Ein Inhaber von Wertpapieren kann diese Option durch 
Mitteilung an die Zahlstelle ausüben. Durch die Wertpapierinhaber kann eine vorzeitige 
Rückzahlung nur bewirkt werden, wenn die Kündigungsgründe, die in § 7 der 
Produktbedingungen definiert sind, eingetreten sind. Für den Anleger besteht das Risiko, dass 
seine Anlage eine geringere als die bis zum Ende der Laufzeit erwartete Rendite aufweist. Des 
Weiteren kann es sein, dass infolge einer solchen vorzeitigen Rückzahlung eine Reinvestition 
des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages durch den Wertpapierinhaber in ein vergleichbares 
Wertpapier mit einer ähnlichen Ausstattung nicht möglich ist. 
 
[Weitere Risiken betreffend die Wertpapiere können in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
aufgeführt sein.] 
 
Der Wert der Wertpapiere kann durch die die allgemeine Beurteilung der Bonität der Emittentin 
durch die Anleger beeinflusst werden.  
 
Steuerliche Behandlung 
Potentielle Käufer und Verkäufer der Wertpapiere sollten sich bewusst sein, dass sie verpflichtet 
sein könnten, bei der Übertragung der Wertpapiere in andere Länder, Abgaben gemäß den 
Gesetzen und Usancen des jeweiligen Landes zu zahlen. In einigen Ländern sind 
möglicherweise keine offiziellen Verlautbarungen der zuständigen Behörden für diese Art von 
Wertpapieren erhältlich.  
 
Potentielle Investoren sollten sich nicht auf den Abschnitt „Steuerliche Behandlung“ in diesem 
Prospekt verlassen, sondern ihnen wird geraten, ihren eigenen Steuerberater zur Klärung der 
steuerlichen Auswirkungen in Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten, dem Verkauf und 
der Übertragung der Wertpapiere zu konsultieren. Nur diese Berater können alle relevanten 
steuerlichen Details, die für den jeweiligen potentiellen Wertpapierinhaber zutreffen, 
berücksichtigen. 
 
Transaktionskosten 
Provisionen, insbesondere Mindest- oder feste Provisionen pro Kauf oder Verkauf kombiniert 
mit einem niedrigen Auftragswert, können - wie auch ein Ausgabeaufschlag - zu 
Kostenbelastungen führen, die die erwartete Rendite erheblich verringern. Hierbei gilt, dass je 
höher die Kosten, desto später wird eine positive Rendite beim Eintreten der erwarteten 
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Kursentwicklung erreicht. Tritt eine erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die 
genannten Kosten einen möglicherweise entstehenden Verlust. 
 
Rechtmäßigkeit des Erwerbs 
Weder die Emittentin noch eine ihrer Tochtergesellschaften hat oder übernimmt die 
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des Erwerbs der Wertpapiere durch einen potentiellen 
Investor, nach den Gesetzen und der Rechtssprechung der er unterliegt, noch nach den 
Gesetzen und der Rechtssprechung in der er seinen normalen Geschäftsbetrieb hat. Ebenso 
wenig übernimmt die Emittentin oder eine ihrer Tochtergesellschaften die Verantwortung dafür, 
dass ein Investor oder potentieller Investor mit allen ihn betreffenden Gesetzen, Vorschriften 
und Auflagen in Übereinstimmung handelt.  
 
Unabhängige Bewertung und Beratung 
Jeder potentielle Investor muss vor einem Erwerb der Wertpapiere eine eigene, Bewertung 
eines Investments tätigen und unabhängig entscheiden, ob ein solches Investment in die 
Wertpapiere für ihn geeignet ist. Hierbei sollte er seine persönlichen, geschäftlichen und 
gesellschaftlichen Umstände berücksichtigen und professionelle Berater (z.B. Steuerberater 
und Finanzberater) hinzuziehen.  
 
Risikofaktoren im Hinblick auf die Emittentin 
Die Leistungsfähigkeit der Emittentin ist ein wesentlicher Risikofaktor für einen potentiellen 
Anleger. Daher werden im folgenden Abschnitt die Risikofaktoren beschrieben, die die Fähigkeit 
der Emittentin, ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren zu erfüllen beeinträchtigen könnten, 
beschrieben. Potentielle Investoren sollten diese Risikofaktoren vor einem Erwerb der 
Wertpapiere beachten.  
 
Potentielle Wertpapierinhaber sollten alle Informationen, die in diesem Prospekt enthalten sind, 
beachten und, sofern sie es als notwendig erachten, ihre eigenen fachlichen Berater 
konsultieren. Zusätzlich sollten potentielle Investoren beachten, dass auch eine Kombination 
aus mehreren der beschriebenen Risiken eintreten kann und diese sich dadurch gegenseitig 
verstärken können. 
 
Die ganzheitliche Risikosteuerung der Bank erfolgt durch das mit allen Vorständen der LBB 
besetzte Risk Review Komitee (RRK). Das RRK nimmt im Einklang mit der geschäftspolitischen 
Ausrichtung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Risikotragfähigkeit und der 
aufsichtsrechtlichen Regelungen eine Risikobegrenzung und Risikoallokation in den 
verschiedenen Unternehmen und organisatorischen Einheiten des Konzerns vor, 
beispielsweise durch Limite oder Strukturvorgaben. Anhand des vorgelegten Konzernrisiko-
Reports, in dem alle Risikoarten zusammengefasst dargestellt sind, diskutiert das RRK 
monatlich die Gesamt-Risikolage und reagiert gegebenenfalls mit entsprechenden 
Entscheidungen. 
 
Inhaltlich werden in der Landesbank Berlin folgende Risikokategorien unterschieden: 
 

• Adressenausfallrisiken: (Emittentenrisiken, Kreditrisiken, Kontrahentenrisiken, 
Länderrisiken, Anteilseignerrisiken) 

• Liquiditätsrisiken 
• Marktpreisrisiken 
• Immobilienrisiken 
• Operationelle Risiken 
• Sonstige Risiken  

 
Adressenausfallrisiken 
Die Landesbank Berlin ist in ihrer Geschäftstätigkeit dem Risiko ausgesetzt, dass Kreditnehmer 
und andere Vertragspartner ihren Verpflichtungen gegenüber der Landesbank Berlin nicht 
nachkommen können. Obwohl die Landesbank Berlin ihre Kreditengagements und die 
entsprechenden Sicherheiten regelmäßig nach Kreditnehmern, Ländern und Branchen 
überprüft, können auf Grund von Ereignissen oder Umständen, die schwierig vorherzusehen 
oder zu erkennen sind oder die noch nicht vorhergesehen oder erkannt worden sind, Ausfälle 
eintreten. 
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Außerdem kann die Landesbank Berlin möglicherweise feststellen, dass eine Sicherheit z.B. als 
Folge von Marktentwicklungen, die den Wert der betreffenden Sicherheit mindern, zur 
Abdeckung des betreffenden Kreditengagements nicht ausreicht. Ein Ausfall eines bedeuten-
den Kreditnehmers der Landesbank Berlin könnte eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf 
den Geschäftsbetrieb der Landesbank Berlin, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit oder ihre 
finanzielle Lage haben. 
 
Liquiditätsrisiken 
Das Liquiditätsrisiko ist die Gefahr, dass die Bank zu irgendeinem Zeitpunkt nicht in der Lage 
sein könnte, ihren ordnungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und in vollem 
Umfang zu entsprechen (Zahlungsbereitschaft). Es unterteilt sich in das Beschaffungs- und das 
Fristenrisiko. 
 
Das Beschaffungsrisiko stellt das Risiko dar, kurzfristigen fälligen offenen 
Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 30 Tagen bei einem versperrten Zugang zum 
unbesicherten Geldmarkt im Krisenfall nicht mehr nachkommen zu können.  
 
Das Fristenrisiko beinhaltet die Gefahr, fällige, ursprünglich mittel und längerfristige 
Refinanzierungsmittel, denen keine entsprechende Aktivfälligkeit gegenübersteht, aufgrund von 
Bonitätsproblemen oder aus marktbedingten Gründen nur noch kurzfristig prolongieren zu 
können. 
 
In Landesbank Berlin wird das Liquiditätsrisiko nach § 11 Kreditwesengesetz (KWG) und dem 
neu eingeführten internen Liquiditätsrisikomessverfahren überwacht. 
 
§ 11 KWG regelt, dass Kreditinstitute ihre Mittel so anlegen müssen, dass jederzeit eine 
ausreichende Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beurteilt im Regelfall nach dem Grundsatz II, ob die 
Liquidität eines Instituts ausreichend ist. Sie sieht die Liquidität als ausreichend an, wenn die 
Grundsatz-II-Kennziffer mindestens eins beträgt. Die Liquiditätskennziffer der Landesbank 
Berlin betrug per 31. Dezember 2006 1,88. 
 
Marktpreisrisiken 
Die Landesbank Berlin geht Marktpreisrisiken in Form von Zins-, Währungs- und Aktienrisiken 
sowie sonstigen Preisrisiken in den Geschäftsfeldern des Kapitalmarktgeschäfts (Handelsbuch) 
sowie im Aktiv/Passiv-Management (Bankbuch) ein. 
 
Immobilienrisiken 
Das Portfolio der konzerneigenen Immobilien besteht aus Objekten, die im Anlagevermögen der 
Konzernbanken nach IFRS bilanziert werden oder sich in konzerneigenen Grundstücksgesell-
schaften befinden. 
 
Die Risiken werden regelmäßig überwacht und nach dem Value-at-Risk Verfahren gemessen. 
Das Exposure - aktuelle Buchwerte, Impairment- bzw. Gutachtenwerte - der Objekte wird 
einzelnen standort- und nutzungsbezogenen Immobilienindizes zugeordnet, deren Volatilität auf 
Basis der Preisentwicklung der vergangenen 15 Jahre berechnet wird. Bei der Aggregation der 
Risiken werden auch Korrelationen zwischen den Immobilienindizes berücksichtigt. 
 
Operationelle Risiken 
Entsprechend der Rahmenvereinbarungen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht sind 
operationelle Risiken in der Landesbank Berlin definiert als die Gefahr von Verlusten, die infolge 
der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen 
oder von externen Ereignissen eintreten. Diese Definition schließt Rechtsrisiken ein, beinhaltet 
aber nicht strategische Risiken und Reputationsrisiken. 
 
Gemäß der Risikostrategie des Konzerns obliegt das Risikomanagement den Unternehmens-
bereichen als Teil ihrer Ergebnisverantwortung. Diese dezentrale Steuerungsverantwortung 
umfasst die Steuerung von akzeptierten operationellen Risiken und die Eingrenzung und/oder 
den Transfer nicht akzeptierter operationeller Risiken durch Initiierung und Umsetzung von 
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Gegenmaßnahmen. Die zentrale Controllingfunktion obliegt dem Bereich Controlling, der für die 
Einführung und Festlegung des Risikomanagementprozesses, von geschäftsfeldübergreifenden 
Regelwerken und Strategien, von qualitativen und quantitativen Messmethoden, für die 
Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen sowie für die Datenevidenz verantwortlich ist. 
Darüber hinaus ist der Bereich Controlling an der Konzeption von Versicherungsmodellen zum 
Risikotransfer beteiligt. 
 
Rechtsrisiken 
EU-Beihilfeverfahren zur Umstrukturierungsbeihilfe für die Bankgesellschaft Berlin AG und zur 
Übertragung der ehemaligen Wohnungsbau-Kreditanstalt (WBK) auf die Landesbank Berlin -
Girozentrale- (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin AG) 
 
Die Europäische Kommission hat die Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten der Bankgesellschaft 
Berlin (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin Holding AG) in vollem Umfang genehmigt. 
Die Entscheidung wurde veröffentlicht und zwischenzeitlich bestandskräftig.  
 
Die Genehmigung der Kommission umfasst die Kapitalzuführung des Landes Berlin vom 
August 2001 in Höhe von EUR 1,755 Mrd., die Risikoabschirmung des Landes Berlin vom 
Dezember 2001/April 2002 mit einem nominalen Höchstwert von EUR 21,6 Mrd. sowie die 
Rückzahlungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der damaligen Landesbank Berlin -
Girozentrale- (jetzt: Landesbank Berlin AG) vom Dezember 2002.  
 
Die Bundesregierung, das Land Berlin und die Bank haben mit der EU-Kommission einen 
Zeitplan vereinbart, in dem die wichtigsten für die Umsetzung der Zusagen relevanten 
Maßnahmen aufgeführt sind. Der Fortgang der Restrukturierung und die Umsetzung der 
einzelnen Zusagen stimmen mit dem dafür vereinbarten Zeitplan überein. 
 
Da die Entscheidung der EU-Kommission inzwischen Bestandskraft besitzt, die Bank alle 
vereinbarten Maßnahmen bisher plangemäß umgesetzt hat und es für den Konzern außer 
Frage steht, dass auch die Bundesregierung und das Land Berlin die erforderlichen weiteren 
Maßnahmen ergreifen werden, um die Zusagen einzuhalten, bestehen nach Auffassung des 
Konzerns keine Rechtsrisiken aus diesem Beihilfeverfahren für die ehemalige Bankgesellschaft 
und den Konzern. Bei dieser Einschätzung darf jedoch nicht übersehen werden, dass es sich 
bei der Umsetzung der Zusagen um einen komplexen Prozess handelt, für dessen Ablauf – 
insbesondere für die 2007 vorgesehene Veräußerung der vom Land Berlin an der Holding 
gehaltenen Anteile – nicht der Konzern alleine verantwortlich zeichnet. 
 
Die EU-Kommission hat entschieden, dass die LBB eine Beihilfe zuzüglich Zinsen an das Land 
Berlin zurückzugewähren hat. Diese Beihilfe resultiert aus der Einbringung der Wohnungsbau-
Kreditanstalt Berlin (danach Investitionsbank Berlin) im Jahr 1993 und der anschließenden 
Nutzung ihrer Zweckrücklage durch die LBB. Die Entscheidung wurde im Jahre 2005 in vollem 
Umfang umgesetzt. Die Entscheidung ist veröffentlicht und ist zwischenzeitlich bestandskräftig. 
 
Prospekthaftungsklagen im Zusammenhang mit geschlossenen Immobilienfonds (IBV-Fonds) 
Gegen die Bankgesellschaft Berlin AG (nunmehr die Landesbank Berlin Holding AG), die LBB 
und weitere Gesellschaften des Konzerns sind einzeln oder – in jeweils unterschiedlichen 
Konstellationen – gemeinsam Klagen wegen der Erstellung beziehungsweise des Vertriebs 
angeblich fehlerhafter Prospekte bzw. fehlerhafter Anlageberatung beim Vertrieb von IBV-
Fonds erhoben worden. Die Fonds waren durch die Immobilien Beteiligungs- und 
Vertriebsgesellschaft der IBAG-Gruppe mbH, nunmehr firmierend als Immobilien Beteiligungs- 
und Vertriebsgesellschaft der BIH-Gruppe (IBV) initiiert worden. 
 
Die per Ende Dezember 2005 rechtshändig gemachten Klagen, die von circa 7.700 Klägern 
eingereicht wurden, hatten insgesamt ein Streitwertvolumen von circa EUR 456 Mio. 
Gemeinsam mit dem Land Berlin hat der Konzern ein so genanntes streitschlichtendes Angebot 
entwickelt, das den Zeichnern von 15 IBV-Fonds Ende November 2005 unterbreitet wurde. 
Aufgrund dieses Angebots, das im Rahmen der Detailvereinbarung erfolgte, haben 4.515 von 
ursprünglich rund 7.700 klagenden Zeichnern ihre Klagen zurückgenommen, um von dem 
streitschlichtenden Angebot Gebrauch zu machen. 
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In 14 vom Landgericht Berlin bisher entschiedenen Verfahren wurde die Klage wegen 
angeblichen Prospekthaftungsansprüchen gegen die LBB abgewiesen. Davon sind fünf 
Entscheidungen rechtskräftig geworden. Urteile, in denen Prospekthaftungsansprüchen gegen 
die LBB oder die Holding stattgegeben wurde, liegen bisher nicht vor. 
 
Die Holding und die LBB haben bei den Fonds "LBB Fonds 2", "IBV International 1" und "IBV 
International 2", "BerlinHyp Fonds 1" und "BerlinHyp Fonds 2" und den "IBV Leasing Fonds" bis 
zum 31. März 2007 bzw. 30. April 2007 weiterhin auf die Einrede der Verjährung bezüglich der 
möglichen Ansprüche der Zeichner aus der sogenannten engen und/oder weiten Prospekthaf-
tung verzichtet. 
 
Sofern die Zeichner in den Prospekthaftungsklagen obsiegen sollten, ist der Konzern (vormals 
Bankgesellschaft Berlin AG) gegen die Klagesummen durch die Detailvereinbarung 
abgeschirmt. 
 
Soweit Klagen wegen fehlerhafter Anlageberatung beim Vertrieb der Fonds erfolgreich wären, 
sind diese Ansprüche nicht von der Abschirmung der Detailvereinbarung gedeckt. Bisher sind 
nur wenige Klagen auf fehlerhafte Anlageberatung gestützt worden, für die die Landesbank 
Berlin AG Rückstellungen gebildet hat. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass 
weitere Klagen auf fehlerhafte Anlageberatung gestützt werden und – im Falle des Erfolges der 
Kläger – die zu zahlende Summe die Rückstellungen übersteigt. 
 
Klage wegen Übertragung von Swaps 
Ferner hat eine Fondsgesellschaft, „LBB Fonds 13“, am 28. Dezember 2004 Klage auf 
Schadensersatz in Höhe von EUR 29,25 Mio. gegen die Landesbank Berlin Holding AG, die 
LBB und die IBG im Zusammenhang mit der Übertragung von Swaps auf die Fondsgesellschaft 
im Jahre 1998 erhoben. Der Bavaria Objekt- und Baubetreuung GmbH i.L. und der IBV wurde 
der Streit verkündet. Der Konzern hat eine entsprechende Vorsorge getroffen. 
 
Auswirkungen der Streitigkeiten mit dem DSGV über die Zugehörigkeit zum Öffentlichen Sektor 
Die LBB streitet mit dem DSGV e.V. vor dem Landgericht Berlin über die weitere Zugehörigkeit 
zum Verband und die zukünftige Nutzung der Marken des DSGV durch die LBB und die 
Berliner Sparkasse. Die LBB hat erstinstanzlich in diesem Verfahren obsiegt. Aufgrund dieses 
Urteils ist sowohl festgestellt, dass die LBB Mitglied im DSGV ist, als auch, dass LBB und 
Berliner Sparkasse die DSGV-Marken uneingeschränkt nutzen können. Es ist derzeit nicht 
abzusehen, ob der DSGV e.V. gegen dieses Urteil Berufung einlegen wird. Die LBB hält das 
rechtliche Risiko aus dieser Streitigkeit für gering. 
 
Sonstige Risiken 
 
Veräußerung der Anteile an der Weberbank Privatbankiers KGaA ("Weberbank") 
2005 verkaufte die Landesbank Berlin ihre Anteile an der Weberbank. Im Rahmen einer 
Vereinbarung zur Vorbereitung des Verkaufs der Anteile an der Weberbank mussten die 
damalige Landesbank Berlin -Girozentrale- (jetzt: Landesbank Berlin AG) und die damalige 
Bankgesellschaft Berlin (jetzt: Landesbank Berlin Holding AG) den Komplementären der 
Weberbank eine Rückhaftung für ihre gesetzliche Haftung als persönlich haftende 
Gesellschafter der Weberbank gewähren. Diese Verpflichtung ist hinsichtlich zweier 
Komplementäre auf Ansprüche beschränkt, die bis zum 31. August 2005 entstanden sind, und 
hinsichtlich eines weiteren Komplementärs auf Ansprüche, die bis zum 9. Dezember 2005 
entstanden sind. Diese im Zusammenhang mit der Entscheidung der EU-Kommission vom 18. 
Februar 2004 übernommenen Verpflichtungen enden fünf Jahre nach den genannten Fristen.  
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Allgemeine Angaben zu den Wertpapieren 
 
Beschreibung der Typen (Varianten) 
[Bär Index-Zertifikate 
Durch den Kauf eines Bär Index-Zertifikates partizipieren Anleger an der negativen 
Entwicklung eines Index. Der Zertifikatskurs ergibt sich aus der Differenz der Bär-Basis und 
dem aktuellen Indexstand multipliziert mit der Indexratio. Sinkt der zugrunde liegende Index, 
erhöht sich parallel dazu der Wert des Bär Index-Zertifikats, mit jeder Steigerung sinkt er 
entsprechend.]  
 
[Bonus-Zertifikate 
Bonus-Zertifikate sind mit einem Bonuslevel, das über dem Kurs des Basiswertes liegt, und 
einer Barriere, die sich unter dem Kurs des Basiswertes bei Emission befindet, ausgestattet. 
Bei Fälligkeit erhalten die Wertpapierinhaber mindestens eine Zahlung in Höhe des Kurses 
des Basiswertes (unter Berücksichtigung der Ratio). Falls während der Laufzeit keiner der 
täglichen maßgeblichen Kurse des zugrunde liegenden Basiswertes die Barriere berührt oder 
unterschreitet und der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unter dem Bonuslevel liegt, 
erfolgt bei Fälligkeit zusätzlich eine Bonuszahlung. In diesem Fall erhalten die Anleger einen 
Geldbetrag, welcher dem Bonuslevel entspricht. Steigt der Kurs des Basiswertes über das 
Bonuslevel hinaus, profitieren die Wertpapierinhaber von diesem Kursgewinn in vollem 
Umfang.]  
 
[Capped Bonus-Zertifikate 
Capped Bonus-Zertifikate sind mit einem Bonuslevel, das über dem Kurs des Basiswertes 
liegt, und einer Barriere, die sich unter dem Kurs des Basiswertes bei Emission befindet, 
ausgestattet. Falls während der Laufzeit keiner der täglichen maßgeblichen Kurse des 
zugrunde liegenden Basiswertes die Barriere berührt oder unterschreitet, wird bei Fälligkeit in 
jedem Fall der Höchstbetrag gezahlt. Dieser entspricht dem Bonuslevel. Wird die Barriere 
während der Laufzeit verletzt, erhalten die Wertpapierinhaber eine Rückzahlung in Höhe des 
Kurses des Basiswertes (unter Berücksichtigung der Ratio). Die Rückzahlung ist jedoch auf 
das Bonuslevel begrenzt.]  
 
[Discount-Zertifikate 
Discount-Zertifikate werden mit einem Abschlag auf den aktuellen Kurs des zugrunde 
liegenden Basiswertes emittiert. Liegt der Basiswert am Ende der Laufzeit bei oder über dem 
Basispreis, erhalten die Wertpapierinhaber den Höchstbetrag ausgezahlt. Liegt der Kurs des 
Basiswertes unterhalb des Basispreises, erhalten die Wertpapierinhaber entweder den 
aktuellen Preis des Discount-Zertifikats in bar aus oder den Basiswert, etwa eine Aktie, zum 
aktuellen Kurs. Das Wahlrecht hat die Emittentin. Der maximale Gewinn errechnet sich aus 
der Differenz zwischen Kaufpreis und Höchstbetrag.] 
 
[Index-Zertifikate 
Durch den Kauf eines Index-Zertifikates partizipieren Anleger an der Entwicklung eines Index. 
Der Zertifikatskurs ergibt sich aus dem aktuellen Indexstand multipliziert mit der Indexratio. 
Dadurch entspricht die Wertentwicklung des Index -Zertifikates immer genau der des 
zugrunde liegenden Index. Steigt der zugrunde liegende Index, erhöht sich parallel dazu auch 
der Wert des Index-Zertifikats, mit jedem Rückgang sinkt er entsprechend.]  
 
[Outperformance-Zertifikate 
Mit Outperformance-Zertifikaten partizipieren Wertpapierinhaber mit einer Rate von über 
100% an einem Anstieg des zugrunde liegenden Basiswertes. Am Laufzeitende ist das 
eingesetzte Kapital vor möglichen Verlusten bis zu einer festgelegten Barriere geschützt. 
Falls keiner der täglichen maßgeblichen Kurse des zugrunde liegenden Basiswertes die 
Barriere berührt oder unterschreitet, bekommen die Wertpapierinhaber bei Fälligkeit den 
Emissionskurs zurückgezahlt. Wurde die Barriere verletzt, greift diese Schutzfunktion nicht 
mehr und der Anleger wird an Verlusten beteiligt. Bei einem Anstieg des Basiswertes am 
Laufzeitende gegenüber dem Startniveau ist es unerheblich, ob die Barriere zwischenzeitlich 
verletzt wurde. Der Anleger profitiert in jedem Fall mit der festgelegten Partizipationsrate von 
der positiven Entwicklung des Basiswertes.] 
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[Sprint-Zertifikate 
Mit Sprint-Zertifikaten profitiert der Wertpapierinhaber innerhalb einer bestimmten 
Kursspanne doppelt von einer positiven Entwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes. 
Die Kursspanne wird durch den Start - und Stoppkurs festgelegt. Befindet sich der Basiswert 
am Laufzeitende innerhalb der Kursspanne, erhalten die Wertpapierinhaber je Sprint-Zertifikat 
einen [Basiswert] [Ersatz-Basiswert] außerdem eine Zusatzzahlung. Diese beträgt maximal 
die Differenz aus Stopp- und Startkurs. Falls der Basiswert über dem Stoppkurs steht, 
erhalten die Wertpapierinhaber je Sprint-Zertifikat den Höchstbetrag. Dieser ermittelt sich aus 
Stoppkurs mal zwei minus Startkurs. Unterhalb der festgelegten Kursspanne verhalten sich 
Sprint-Zertifikate wie der zugrunde liegende Basiswert.] 
 
[miniMAX-Zertifikate 
miniMAX-Zertifikate können vorzeitig zurückgezahlt werden. Dazu wird die Kursentwicklung 
des zugrunde liegenden Basiswertes jährlich überprüft. An jedem Bewertungstag besteht die 
Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung, falls der Basiswert über dem Startniveau liegt. Die 
vorzeitige Rückzahlung erfolgt anhand einer in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Staffel. Bei Fälligkeit werden 100% gezahlt, wenn die Kursgrenze von 65% des Startniveaus 
nicht unterschritten wird. Erst bei einem darüber hinausgehenden Kursrückgang des 
Basiswertes erfolgt eine Verlustbeteiligung, die der einer Direktanlage entspricht.] 
 
[Soweit erforderlich werden allgemein Angaben in den Endgültigen Bedingungen ergänzt.] 
 
Beschreibung des [Basiswertes] [Baskets] 
[In den Endgültigen Bedingungen werden an dieser Stelle Einzelheiten zum Basiswert bzw. zu 
den Basketbestandteilen, zur Entwicklung des Basiswertes bzw. Baskets sowie Erläuterungen 
bezüglich deren Auswirkung auf den Wert der Anlage und andere Informationen betreffend den 
Basiswert bzw. Basket eingefügt. Es werden Angaben gemacht, wo Informationen über die 
historische und künftige Entwicklung und allgemeine Informationen zum Basiswert einzuholen 
sind bzw. bei einem Index, der von der Emittentin erstellt wird, wird eine Indexbeschreibung 
eingefügt.]  
 
Typ und Kategorie der Wertpapiere  
Bei den unter diesem Basisprospekt anzubietenden bzw. zum Handel an einem organisierten 
Markt zuzulassenden Wertpapieren handelt es sich um Nichtdividendenwerte im Sinne des Art. 
8 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004. 
 
Rechtsordnung 
Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Gläubiger und der 
Emittentin bestimmen sich nach der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Art der Wertpapiere und Verbriefung 
Die Wertpapiere sind Inhaberpapiere und in einer Globalurkunde ohne Zinsschein verbrieft, die 
bei [Clearstream Banking AG („CBF“), Neue Börsenstr. 1 in D-60487 Frankfurt]  [anderes 
Clearingsystem einfügen] (nachfolgend „Clearing-System“) hinterlegt sind.  
 
Der Anspruch der Wertpapierinhaber auf Ausdruck und Auslieferung einzelner Wertpapiere ist 
ausgeschlossen. Den Wertpapierinhabern stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde 
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen des jeweiligen Clearing-Systems übertragen 
werden können. 
 
Währung der Wertpapiere  
Die Wertpapiere können in jeder beliebigen Währung emittiert werden. 
 
[[nur bei festverzinslichen Wertpapieren einfügen] 
 
Rendite 
[In den Endgültigen Bedingungen werden an dieser Stelle die Rendite und die 
Berechnungsmethode der Rendite eingefügt.]] 
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[[nur bei variabel verzinslichen Wertpapieren und einer Stückelung unter EUR 50.000,-- 
einfügen] 
 
Zinssätze der Vergangenheit 
[Einzelheiten über die Entwicklung der Zinssätze in der Vergangenheit können unter 
[www.euribor.org] [www.libor.org] [andere Quellen einfügen] abgerufen werden.]] 
 
Börsenzulassung 
[Es ist beabsichtigt, die Wertpapiere [zum Handel am geregelten Markt der [Börse einfügen] 
zuzulassen] [sowie] [in den Freiverkehr der [Börse einfügen] einzuführen].] [Die Zulassung an 
der [Börse einfügen] ist für den [Datum einfügen] geplant. 
 
Die geschätzte Gesamtausgaben bezogen auf die Zulassung betragen [Betrag einfügen].] 
 
[Eine Börsennotierung ist nicht vorgesehen.] 
 
[In den Endgültigen Bedingungen werden an dieser Stelle Informationen eingefügt zu 
sämtlichen geregelten oder gleichwertigen Märkten, an denen nach Kenntnis der Emittentin 
Wertpapiere der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen 
werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind.] 
 
Marktpflege  
Die Emittentin [und/oder [weiteren Berechtigten einfügen] können] [kann] jederzeit Wertpapiere 
am freien Markt erwerben.  
 
Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. 
dem Angebot beteiligt sind 
[Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission bzw. dem 
Angebot beteiligt sind, sind im Abschnitt [Abschnitt einfügen] offen gelegt.] [Sonstige Angaben 
zu Fees etc einfügen.] 
 
Begebung 
Die Begebung der Wertpapiere erfolgt aufgrund des vom Vorstand der Landesbank Berlin AG 
genehmigten Produktkataloges. (Stand: [Datum einfügen]) 
 
[Soweit vorhanden, werden an dieser Stelle Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer 
bindenden Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und die Liquidität mittels 
Geld- und Briefkursen zur Verfügung stellen, eingefügt und Hauptbedingungen der Zusatzver-
einbarungen beschrieben.] 
 
[Zusätzliche Angaben 
[Soweit erforderlich, werden an dieser Stelle zusätzliche Angaben eingefügt.] 
 
Verantwortung 
Die Landesbank Berlin AG, Berlin, übernimmt für den Inhalt dieses Basisprospektes (der 
„Prospekt“) die Verantwortung und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in diesem 
Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. Sie erklärt 
weiter, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die im 
Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine Tatsachen verschwiegen 
werden, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern können. 
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Angaben zum Angebot 
 
Das Angebot zum Kauf der Wertpapiere wird von [der Emittentin] [und] [Anbieter einfügen] 
durchgeführt.  
 
Angebotsfrist 
Das öffentliche Angebot der Wertpapiere beginnt am [Datum einfügen] [Tag nach der 
Veröffentlichung der Endgültigen Bedingungen] [und endet am [Datum einfügen]]. 
 
Die Emittentin ist berechtigt, das Angebot zum Kauf der Wertpapiere vorzeitig zu beenden bzw. 
die Zeichnung zu kürzen, soweit es zu einer Kürzung kommt. Im Falle der Kürzung von 
Zeichnungen wird der zuviel gezahlte Anlagebetrag zzgl. der eventuell zuviel gezahlten 
Stückzinsen unverzüglich durch Überweisung auf das von dem Anleger im Kaufantrag 
benannte Konto erstattet. Die Meldung der Anzahl der zugeteilten Wertpapiere erfolgt 
unverzüglich durch Mitteilung an den Anleger. 
 
Die Emittentin behält sich vor, bis zum letzten Tag der Zeichnungsphase (einschließlich) von 
der Begebung der Emission ohne Angabe von Gründen Abstand zu nehmen. 
 
Die Wertpapiere können nach Wahl der Emittentin grundsätzlich jedermann zum Erwerb 
angeboten werden. Sie können sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen und 
sonstigen Personenvereinigungen erworben werden. Allerdings müssen im Zusammenhang mit 
dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere bzw. der Verbreitung von Angebotsunterlagen über 
die Wertpapiere die jeweiligen Gesetze der Länder beachtet werden, in denen die Wertpapiere 
angeboten oder verkauft bzw. die Angebotsunterlagen verbreitet werden. 
 
Jeder, der in den Besitz dieses Prospektes oder der Wertpapiere gelangt, ist verpflichtet, sich 
selbst über mögliche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. 
 
[Das Angebot erfolgt in den Märkten von mehreren Ländern und die Tranche [ ] wird 
ausschließlich in dem Markt in [ ] angeboten]   
 
Emissionspreis 
Die Ausgabe der Wertpapiere erfolgt [zum Nennbetrag] [zu [Emissionspreis einfügen]] 
[zuzüglich eines Agios i.H.v. [Agio einfügen]] [zuzüglich eines eventuellen Agios der jeweiligen 
Vertriebsstelle]. 
 
Mindest- und Höchstbetrag der Zeichnung 
Die [Mindestzeichnung]  [Höchstzeichnung] beträgt [Stück] [Euro] [andere Währung einfügen] 
[Stückzahl bzw. Nennwert einfügen]. 
 
Emissionsvolumen 
Die Gesamtsumme der Emission beträgt [bis zu] [Stück] [Euro] [andere Währung einfügen] 
[Stückzahl bzw. Nennwert einfügen][, abhängig von dem Betrag der bis zum Ende der 
Zeichnungsfrist tatsächlich gezeichnet wurde. Die tatsächliche Gesamtsumme wird 
unverzüglich nachdem letzten Tag der Zeichnungsfrist gemäß § 15 der Produktbedingungen 
bekannt geben.  
 
Zeichnung der Wertpapiere  
Der Kauf der Wertpapiere kommt durch die Annahme des Zeichnungsantrages durch die 
Emittentin zustande. Nach der Annahme des Zeichnungsantrags und Zahlungseingang des 
Kaufpreises wird die Emittentin die jeweilige Zahlstelle zur Lieferung der Wertpapiere zu 
Gunsten des im Zeichnungsantrag angegebenen Depots veranlassen. Nimmt die Emittentin die 
Zeichnung nicht an (z.B. bei Überzeichnung oder nicht Durchführung des Angebotes), wird 
keine Einbuchung auf dem angegebenen Depot erfolgen. Ein etwaig eingegangener Kaufpreis 
wird unverzüglich an den Anleger zurücküberwiesen. 
 
Im Falle der Überzeichnung werden die Wertpapiere nach [der Reihenfolge des Einganges der 
Kaufanträge bei der Emittentin] [andere Methode einfügen] zugeteilt. 
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Nach Annahme des Kaufantrags und Zahlungseingang des Kaufpreises wird die Emittentin die 
jeweilige Zahlstelle beauftragen, die Lieferung der Wertpapiere zu Gunsten des im Kaufantrag 
angegebenen Depots zu veranlassen. Die Depoteinbuchung erfolgt unverzüglich nach Eingang 
des Kaufpreises. 
 
Gründe für das Angebot 
Die Erlöse aus der Emission der Wertpapiere dienen der Finanzierung der üblichen 
Geschäftstätigkeit der Emittentin sowie zur Absicherung bestimmter mit der Emission 
verbundener Risiken (Hedgegeschäfte). 
 
[[nur bei Wertpapieren, die keine Derivate i.S.V Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 
einfügen] 
 
Geschätzter Nettoerlös 
[In den Endgültigen Bedingungen werden an dieser Stelle Angaben über den geschätzten 
Nettoerlös eingefügt.]] 
 
[[nur einfügen, soweit Angaben zu Gründe für das Angebot gemacht wurden] 
 
Geschätzte Gesamtkosten  
[Die Gesamtkosten der Emission wurden nach den herrschenden Marktusancen berechnet.] 
[Die geschätzten Gesamtkosten der Emission betragen [Betrag einfügen]]] 



 33 

 
Produktbedingungen 

 
§ 1 Nennbetrag und Form 

 
(1) Die Landesbank Berlin AG [,London Branch,] (die „Emittentin“) begibt im 

Gesamt[nenn]betrag von [Währung und Gesamtnennbetrag] (das „Emissionsvolumen“) 
am [Emissionstag] (der „Emissionstag“) [Bezeichnung der Wertpapiere] (ISIN: [ISIN 
einfügen]/WKN: [WKN einfügen]) (die „Wertpapiere“). Die Emission ist aufgeteilt in [Anzahl 
der Wertpapiere] [im Nennbetrag von je [Währung und Nennbetrag]] [ohne Nennbetrag]. 
Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, ohne Zu stimmung der Inhaber der Wertpapiere 
(die „Wertpapierinhaber”), das Volumen der begebenen Wertpapiere über das in Satz 1 
genannte Volumen durch Begebung weiterer Wertpapiere mit gleicher Aus stattung zu 
erhöhen. Der Begriff „Wertpapiere” umfasst im Falle einer solchen weiteren Begebung 
auch die zusätzlich begebenen Wertpapiere.  

 
(2) Die Wertpapiere lauten auf den Inhaber und sind untereinander gleichberechtigt. 
 
(3) Die Wertpapiere werden durch eine Dauerglobalurkunde verbrieft (die „Globalurkunde“). 

Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften zweier ordnungsgemäß 
bevollmächtigter Vertreter der Emittentin. Es werden keine effektiven Wertpapiere 
ausgegeben. Der Anspruch der Wertpapierinhaber auf Ausdruck und Auslieferung 
einzelner Wertpapiere ist ausgeschlossen. Den Wertpapierinhabern stehen 
Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen 
des Clearingsystems übertragen werden können 

 
(4) Die Globalurkunde wird solange von einem oder im Namen eines Clearingsystems 

verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Wertpapieren erfüllt 
sind. „Clearingsystem“ bedeutet [jeweils] folgendes: [Clearstream Banking AG, Neue 
Börsenstr. 8, D-60487 Frankfurt am Main („CBF“)] [und] [anderes Clearingsystem] sowie 
jeder Funktionsnachfolger.  

 
§ 2 Status 

 
Die Wertpapiere begründen direkte, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die (i) untereinander gleichrangig sind und (ii) jederzeit 
mindestens gleichrangig sind im Verhältnis zu allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen 
unmittelbaren, unbedingten, nicht nachrangigen und unbesicherten Verbindlichkeiten der 
Emittentin, mit Ausnahme solcher Verbindlichkeiten, die kraft zwingender gesetzlicher 
Bestimmungen vorrangig sind. 
 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
[Soweit erforderlich können in den Endgültigen Bedingungen weitere Begriffe definiert werden.] 
 
„Abrechnungsbetrag“ ist ein dem Marktpreis der Wertpapiere entsprechender Wert, der von 
der Berechnungsstelle nach ihrem billigen Ermessen bestimmt wird. 
 
[„Bär-Basis“ bedeutet [Bär-Basis einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.] 
 
[„Barriere “ bedeutet [Barriere einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.] 
 
[„Basispreis“ bedeutet [Basispreis einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.]  
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[„Basket“ ist ein Korb von Vermögenswerten. [Der Basket setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Art des Basket-
bestandteils 

Bezeichnung des 
Basketbestandteils 

Sponsor/Emittent des 
Basketbestandteils 

Börse 
Verbundene Börse 

ISIN des Basket-
bestandteils 

z.B. Index z.B. DAX® z.B. Deutsche Börse AG z.B. Xetra® 
z.B. EUREX® 

z.B. 
DE0008469008 

[?] [?] [?] [?] [?] 
[?] [?] [?] [?] [?] 
 
Bezeichnung des 
Basketbestandteils 

Prozentuale 
Gewichtung 

Referenzstand 
 

Währung des 
Basketbestandteils 

z.B. DAX® z.B. 33% z.B. Schlusskurs z.B. EUR 
[?] [?] [?] [?] 
[?] [?] [?] [?] 
]  
 
[„Basketwert“ an einem Tag entspricht [der Summe der in der Wertpapierwährung 
ausgedrückten Referenzstände der Korbbestandteile am jeweiligen Tag] [andere Bestimmung 
des Basketwertes einfügen]. 
 
„Basiswert“ bedeutet [Werte einfügen, auf welche die Wertpapiere bezogen sind]. 
[Aktiengesellschaft] [Index-Sponsor] [?] für den Basiswert ist [Aktiengesellschaft, Index-
Sponsor o.ä. einfügen]. 
 
„Bewertungstag(e)“ bedeutet [Bewertungstag(e) einfügen], wobei [Datum einfügen] der 
„Endgültige Bewertungstag“ ist. Wenn einer dieser Tage kein Börsengeschäftstag [bzw. im 
Hinblick auf einen Index kein Index-Geschäftstag] [bzw. im Hinblick auf einen Zinssatz kein 
Geschäftstag] ist, ist der maßgebliche Bewertungstag der nächst folgende Börsengeschäftstag. 
 
[„Bewertungszeitraum“ bedeutet [Bewertungszeitraum einfügen].] 
 
„Börse “ bedeutet [Börse einfügen]. 
 
[„Bonuslevel“ bedeutet [Bonuslevel einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.]  
 
[„Ersatz-Basiswert“ bedeutet [Werte, die anstelle der Basiswerte geliefert werden können, 
einfügen].] 
 
„Geschäftstag“ ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (a) die Banken in 
[Frankfurt am Main] [und] [anderes Finanzzentrum] (das „Maßgebliche Finanzzentrum“) für 
Geschäfte (einschließlich Devisenhandelsgeschäfte und Fremdwährungseinlagengeschäfte) 
geöffnet sind, [und] (b) das Clearing-System betriebsbereit ist [.] [und (c) alle für die Abwicklung 
von Zahlungen in Euro wesentlichen Teile des Trans-European Automated Real-Time Gross 
Settlement Express Transfer (TARGET) Systems („TARGET “) in Betrieb sind].  
 
[„Höchstbetrag“ bedeutet [Höchstbetrag einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 
der Produktbedingungen.] 
 
[„Kapitalgarantie“ bedeutet [Höhe der Kapitalgarantie einfügen].] 
 
[„Lieferungsstörung“ bezeichnet ein Ereignis, welches außerhalb der Kontrolle der Parteien 
liegt und welches dazu führt, dass das maßgebliche Clearing-System die Übertragung der 
[Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] nicht abwickeln kann.] 
 
[„Lieferungsstelle“ bedeutet [Name und Anschrift der Lieferungsstelle einfügen].] 
 
[„Lieferungstag“ bedeutet im Fall der Tilgung der Wertpapiere durch Lieferung der 
[Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] denjenigen von der Berechnungsstelle genehmigten 
Geschäftstag, der auf den vorzeitigen Rückzahlungstag oder den Fälligkeitstag fällt oder 
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jeweils frühestmöglich nach diesem folgt, soweit diese Bedingungen keine ergänzende 
Regelung dazu enthalten.] 
 
[„Partizipation“ bedeutet [Partizipation einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.] 
 
[„Ratio“ bedeutet [Ratio einfügen] [(vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen)[, d.h. [Anzahl der Wertpapiere einfügen] Wertpapier bezieht sich auf 
[Anzahl der Basiswerte/Ersatz-Basiswerte einfügen] [Aktie] [Index] [anderes Bezugsobjekt 
einfügen]].] 
 
[„Referenzkurs“ bedeutet [Referenzkurs einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 
der Produktbedingungen.]  
 
[„Startkurs“ bedeutet [Startkurs einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.]  
 
[„Startniveau“ bedeutet [Startniveau einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6 der 
Produktbedingungen.] 
 
[„Stoppkurs“ bedeutet [Stoppkurs einfügen] vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 6  der 
Produktbedingungen.] 
 
[„Verbundene Börse “ bedeutet [Verbundene Börse einfügen].] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine oder 
mehrere Aktien, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit erforderlich, 
noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Aktie 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf eine oder mehrere Aktien. 
Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine oder mehrere Aktien handelt, gelten die 
jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Aktiengesellschaft“ bezeichnet den Emittenten der Aktie. 
 
„Anpassungsereignis“ ist jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) eine Aufteilung, Konsolidierung oder Neueinstufung der Aktien (Fusionen ausgenommen) 

oder eine Ausschüttung oder Dividende der Aktien an bestehende Aktionäre in Form 
einer Sonderdividende, von Gratisaktien oder ein ähnliches Ereignis; 

 
(b) eine Ausschüttung oder Dividende an bestehende Inhaber der Aktien bestehend aus (A) 

neuen Aktien oder (B) sonstigem Aktienkapital oder sonstigen Wertpapieren, die das 
Recht auf Erhalt von Dividenden und/oder Liquidationserlösen vom Emittenten des 
betreffenden Aktienkapitals bzw. der sonstigen Wertpapiere zu gleichen Teilen oder 
anteilig im Verhältnis zu den betreffenden Zahlungen an Inhaber der entsprechenden 
Aktien gewähren, (C) Aktienkapital oder anderen Wertpapieren, die der Emittent der 
Aktien aus einer Abspaltung oder einer ähnlichen Transaktion erhalten hat oder hält 
(unmittelbar oder mittelbar) oder (D) einer anderen Art von sonstigen Wertpapieren, 
Rechten oder Berechtigungsscheinen oder anderen Vermögensgegenständen, gegen 
Zahlung (bar oder auf andere Weise) von weniger als dem maßgeblichen Kurswert wie 
von der Berechnungsstelle festgestellt; 

 
(c) eine Außerordentliche Dividende; 
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(d) eine Einzahlungsaufforderung der Aktiengesellschaft im Hinblick auf die Aktien, die noch 
nicht voll eingezahlt sind; 

 
(e) ein Rückkauf durch die Aktiengesellschaft oder eines ihrer Tochterunternehmen, sei es 

aus dem Gewinn oder dem Kapital, und gleich, ob die Gegenleistung im Rahmen eines 
solchen Rückkaufs in bar, in Form von sonstigen Wertpapieren oder anderweitig gezahlt 
wird; 

 
(f) jedes Ereignis, das im Hinblick auf die Aktiengesellschaft eine Ausschüttung oder 

Trennung von Aktionärsrechten vom gezeichneten Kapital oder anderen Anteilen am 
Kapital der Aktiengesellschaft bedeutet, und das einem gezielt gegen feindliche 
Übernahmen ausgearbeiteten Plan oder Arrangement folgt, der bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse die Ausschüttung von Vorzugskapital, Optionsscheinen, Schuld-
verschreibungen oder Vermögensrechten zu einem unterhalb des Marktniveaus 
liegenden Preis vo rsieht, wie von der Berechnungsstelle festgestellt, vorausgesetzt, dass 
jede wegen eines solchen Ereignisses vorgenommene Anpassung nach Tilgung dieser 
Rechte wieder zurückzunehmen ist; oder 

 
(g) jedes sonstige ähnliche Ereignis, das sich mindernd oder konzentrierend auf den 

theoretischen Wert der Aktien auswirken kann. 
 
„Außerordentliche Dividende“ bezeichnet [Details einfügen] [den in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmten oder dort anderweitig festgelegten Betrag je Aktie. Wird in den 
Endgültigen Bedingungen keine Außerordentliche Dividende bestimmt oder anderweitig 
festgelegt, wird die Einstufung einer Dividende oder eines Teils davon als Außerordentliche 
Dividende von der Berechnungsstelle vorgenommen]. 
 
„Außerordentliches Ereignis“ ist eine Fusion, ein Übernahmeangebot, eine Verstaatlichung, 
eine Insolvenz, ein Delisting oder jedes andere zusätzliche Kündigungsrecht. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ ist im Hinblick auf eine Aktie [[Zeitpunkt und Finanzzentrum 
einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt für 
die Bewertung der Aktie am Bewertungstag]. 
 
„Börse “ bedeutet im Hinblick auf eine Aktie jede Börse, Verbundene Börse oder jedes 
Handelssystem, welches als solche für diese Aktie bestimmt worden ist, jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede 
Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in dieser Aktie 
vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung der 
Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in diesen Aktien vorhanden ist). 
 
„Börsengeschäftstag“ bedeutet jeder planmäßige Handelstag, an dem die Börse und die 
verbundene Börse für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet sind, 
auch wenn diese Börse oder verbundene Börse vor ihrem planmäßigen Börsenschluss 
schließt. 
 
„Börsenstörung“ bedeutet im Hinblick auf eine Aktie ein Ereignis (außer der frühzeitigen 
Schließung), welches die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungs stelle bestimmt), an der Börse in den Aktien Geschäfte auszuführen oder den 
Marktwert dieser Aktien zu erhalten. 
 
„Delisting“ bedeutet im Hinblick auf eine Aktie eine Ankündigung der Börse, dass gemäß den 
Regeln dieser Börse die Aktien aus irgendeinem Grund (außer einer Fusion oder einem 
Übernahmeangebot) aufhören (oder aufhören werden), an dieser Börse zugelassen, 
gehandelt oder öffentlich notiert zu werden und nicht unverzüglich an einer Börse oder einem 
Handelssystem im selben Land dieser Börse (oder, sollte sich diese Börse innerhalb der 
Europäischen Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union) wieder 
zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert werden.  
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„Frühzeitige Schließung“ bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse oder der Verbundenen Börse vor dem planmäßigen Börsenschluss, es 
sei denn, diese Schließung ist von dieser Börse oder Verbundene Börse eine Stunde vor (i) 
der tatsächlichen Schlusszeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse oder 
Verbundene Börse an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) 
dem Annahmeschluss zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse oder 
Verbundene Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag 
angekündigt worden. 
 
„Fusion“ ist im Hinblick auf die Aktien jede (i) Umklassifizierung oder Änderung dieser Aktien, 
die in einer Übertragung oder einer unwiderruflichen Übertragungsverpflichtung aller dieser 
im Umlauf befindlichen Aktien zur Folge hat, (ii) die Konsolidierung, der Zusammenschluss, 
die Fusion oder der verbindliche Aktientausch der Aktiengesellschaft mit einem anderen 
Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen (es sei denn die Aktiengesellschaft ist das 
fortbestehende Unternehmen und die Fusion hat die Umklassifizierung oder den Austausch 
von keiner der im Umlauf befindlichen Aktien zur Folge) oder (iii) ein anderes 
Übernahmeangebot, ein Tauschangebot, die Bewerbung, der Vorschlag oder ein anderes 
Ereignis einer Einheit oder Person, das darauf abzielt, 100% der im Umlauf befindlichen 
Aktien der Aktiengesellschaft zu erhalten und das für diese Aktien die Übertragung oder eine 
unwiderrufliche Übertragungsverpflichtung zur Folge hat (es sei denn, die Aktien gehören 
dieser Einheit oder Person oder werden von dieser kontrolliert), oder (iv) die Konsolidierung, 
der Zusammenschluss, die Fusion oder der verbindliche Aktientausch der Aktiengesellschaft 
mit einem anderen Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen, wobei die 
Aktiengesellschaft das fortbestehende Unternehmen bleibt und die Fusion weder die 
Umklassifizierung noch den Austausch der im Umlauf befindlichen Aktien zur Folge hat, 
wobei aber als Folge dieses Ereignisses die unmittelbar davor im Umlauf befindlichen Aktien 
unmittelbar danach insgesamt weniger als 50% der im Umlauf befindlichen Aktien darstellen; 
dabei muss in jedem der genannten Fälle der Fusionstag am oder vor dem Bewertungstag 
liegen. 
 
„Fusionstag“ ist der Abschlusstag einer Fusion oder, sollte ein Abschlusstag unter dem auf 
die Fusion anwendbaren örtlichen Recht nicht feststellbar sein, der durch die 
Berechnungsstelle bestimmte Tag. 
 
„Handelsaussetzung“ bedeutet, in Bezug auf eine Aktie, jede von der maßgeblichen Börse 
oder Verbundenen Börse verhängte oder anderweitig verfügte Aussetzung oder Begrenzung 
des Handels, sei es wegen die Begrenzungen der maßgeblichen Börse oder Verbundenen 
Börse überschreitender Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe, (i) in den Aktien an 
der Börse oder (ii) in auf die Aktie bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an jeder 
maßgeblichen verbundenen Börse. 
 
„Insolvenz“ bedeutet, dass aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, 
Insolvenz, Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden Verfahrens, das die 
Aktiengesellschaft betrifft, (i) sämtliche Aktien dieser Gesellschaft auf einen Treuhänder, 
Liquidator oder eine vergleichbare Person zu übertragen sind, oder (ii) den Inhabern der 
Aktien dieser Gesellschaft die Übertragung von Gesetzes wegen verboten wird. 
 
„Marktstörung“ bedeutet im Hinblick auf eine Aktie das Entstehen oder Bestehen (i) einer 
Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der 
Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine frühzeitige Schließung.  
 
„Planmäßiger Börsenschluss“ bedeutet bezüglich einer Börse oder einer Verbundenen 
Börse und bezüglich jedem Tag, an dem diese Börse oder Verbundene Börse planmäßig zum 
Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, die planmäßige Schlusszeit 
dieser Börse oder Verbundenen Börse an Wochentagen an solch einem Börsenhandelstag, 
ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb der regulären 
Börsensitzungszeiten. 
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„Planmäßiger Handelstag“ bedeutet im Hinblick auf eine Aktie jeden Tag, an dem die Börse 
oder Verbundene Börse planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung für 
diesen Wert geöffnet sind. 
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf eine Aktie einen planmäßigen Handelstag, an dem eine 
betreffende Börse oder eine verbundene Börse während ihrer üblichen Geschäftszeiten nicht 
geöffnet hat oder eine Markstörung eingetreten ist. 
 
„Übernahmeangebot“ bezeichnet ein Übernahmeangebot, ein Tauschangebot, die 
Bewerbung, der Vorschlag oder ein anderes Ereignis einer Einheit oder Person, das zur 
Folge hat, dass diese Einheit oder Person durch Umwandlung oder auf sonstige Weise mehr 
als 10% und weniger als 100% der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Aktien des 
Emittenten der Aktien, wie jeweils durch die Berechnungsstelle anhand von Einreichungen 
bei staatlichen oder selbstregulierten Stellen oder sonstiger von der Berechnungsstelle für 
maßgeblich eingestuften Informationen bestimmt, kauft oder auf andere Weise erhält oder 
das Recht auf deren Übertragung erhält. 
 
„Verbundene Börse “ bedeutet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, im Hinblick auf 
eine Aktie jede Börse oder jedes Handelssystem, welches als solche für diese Aktie bestimmt 
worden ist, [[Im Fall, dass [Details einfügen] die Verbundene Börse ist, einfügen:] und, zum 
Zweck dieser Wertpapiere, [Details einfügen],] jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse 
oder eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, 
auf welche der Handel in Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf diese Aktie 
vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung der 
Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf diese Aktie bezogenen Futures- oder 
Optionskontrakten vorhanden ist); falls „alle Börsen" als verbundene Börse angegeben sind, 
bedeutet „Verbundene Börse" jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf 
den Gesamtmarkt in auf diese Aktie bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie von 
der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems. 
 
„Verstaatlichung“ bedeutet, dass sämtliche Aktien oder sämtliche Vermögenswerte oder im 
Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte einer Aktiengesellschaft verstaatlicht oder enteignet 
werden oder in sonstiger Weise auf eine staatliche Stelle, Behörde oder Körperschaft zu 
übertragen sind.] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine oder 
mehrere Anleihen, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit erforderlich, 
noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Anleihe 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf eine oder mehrere 
Anleihen. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine oder mehrere Anleihen 
handelt, gelten die jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Anleiheemittenten“ bezeichnet den Emittenten der Anleihe. 
 
„Anpassungsereignis“ ist jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) eine Änderung der Bedingungen der Anleihe durch den Anleiheemittenten; 
 
(b) eine nicht anfechtbare Umwandlung in andere Papiere; oder 
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(c) eine Änderung der im Zusammenhang mit den Anleihen fälligen Gesamtbeträge (sofern 
diese Änderung nicht auf Grund einer planmäßigen Tilgung oder vorzeitigen Zahlung 
erfolgt. 

 
„Außerordentliches Ereignis“ ist eine Beendigung, eine Insolvenz, ein Delisting oder jedes 
andere zusätzliche Kündigungsrecht. 
 
„Beendigung“ im Hinblick auf eine Anleihe liegt vor, wenn die Laufzeit der Anleihe beendet 
wurde oder die Anleihe gekündigt wurde oder sich aus anderen Gründen nicht mehr im 
Umlauf befindet. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ ist im Hinblick auf eine Anleihe [[Zeitpunkt und Finanzzentrum 
einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt für 
die Bewertung der Anleihe am Bewertungstag]. 
 
„Börse “ bedeutet im Hinblick auf eine Anleihe jede Börse[, Verbundene Börse] oder jedes 
Handelssystem, welches als solche für diese Anleihe bestimmt worden ist, jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede 
Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in dieser Anleihe 
vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung der 
Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in diesen Anleihen vorhanden ist). 
 
„Börsengeschäftstag“ bedeutet jeder planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und die 
verbundene Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet [ist] 
[sind], auch wenn diese Börse [oder verbundene Börse] vor ihrem planmäßigen 
Börsenschluss schließt. 
 
„Börsenstörung“ bedeutet im Hinblick auf eine Anleihe ein Ereignis (außer der frühzeitigen 
Schließung), welches die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungs stelle bestimmt), an der Börse in den Anleihen Geschäfte auszuführen oder den 
Marktwert dieser Anleihen zu erhalten. 
 
„Delisting“ bedeutet eine Ankündigung der Börse, dass gemäß den Regeln dieser Börse die 
Anleihen aus irgendeinem Grund aufhören (oder aufhören werden), an dieser Börse 
zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert zu werden und nicht unverzüglich an einer Börse 
oder einem Handelssystem im selben Land dieser Börse (oder, sollte sich diese Börse 
innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union) 
wieder zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert werden.  
 
„Frühzeitige Schließung“ bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse [oder der Verbundenen Börse] vor dem planmäßigen Börsenschluss, es 
sei denn, diese Schließung ist von dieser Börse [oder Verbundene Börse] eine Stunde vor (i) 
der tatsächlichen Schlusszeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder 
Verbundene Börse] an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, 
(ii) dem Annahmeschluss zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse 
[oder Verbundene Börse] zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem 
Börsengeschäftstag angekündigt worden. 
 
„Handelsaussetzung“ bedeutet, in Bezug auf eine Anleihe, jede von der maßgeblichen 
Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte oder anderweitig verfügte Aussetzung oder 
Begrenzung des Handels, sei es wegen die Begrenzungen der maßgeblichen Börse [oder 
Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe, [(i)] in 
den Anleihen an der Börse [oder (ii) in auf die Anleihe bezogenen Futures - oder 
Optionskontrakten an jeder maßgeblichen verbundenen Börse]. 
 
„Insolvenz“ bedeutet, dass aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, 
Insolvenz, Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden Verfahrens, das den 
Anleiheemittenten betrifft, (i) sämtliche Anleihen dieser Gesellschaft auf einen Treuhänder, 
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Liquidator oder eine vergleichbare Person zu übertragen sind, oder (ii) den Inhabern dieser 
Anleihen die Übertragung von Gesetzes wegen verboten wird. 
 
„Marktstörung“ bedeutet im Hinblick auf eine Anleihe das Entstehen oder Bestehen (i) einer 
Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der 
Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine frühzeitige Schließung.  
 
„Planmäßiger Börsenschluss“ bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen 
Börse] und bezüglich jedem Tag, an dem diese Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig 
zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, die planmäßige 
Schlusszeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an Wochentagen an solch einem 
Börsenhandelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb 
der regulären Börsensitzungszeiten. 
 
„Planmäßiger Handelstag“ bedeutet im Hinblick auf eine Anleihe jeden Tag, an dem die 
Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet sind. 
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf eine Anleihe einen planmäßigen Handelstag, an dem 
eine betreffende Börse [oder eine verbundene Börse] während ihrer üblichen Geschäftszeiten 
nicht geöffnet hat oder eine Markstörung eingetreten ist. 
 
[„Verbundene Börse “ bedeutet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, im Hinblick auf 
eine Anleihe jede Börse oder jedes Handelssystem, welches als solche für diese Anleihe 
bestimmt worden ist, [[Im Fall, dass [Details einfügen] die Verbundene Börse ist, einfügen:] 
und, zum Zweck dieser Wertpapiere, [Details einfügen],] jeden Rechtsnachfolger einer 
solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes 
Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf 
diese Anleihe vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung 
der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf diese Anleihe bezogenen Futures- 
oder Optionskontrakten vorhanden ist); falls „alle Börsen" als verbundene Börse angegeben 
sind, bedeutet „Verbundene Börse" jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf 
den Gesamtmarkt in auf diese Anleihe bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie 
von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.]] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Fonds, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit erforderlich, 
noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Fonds 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere Fonds. 
Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Fonds handelt, gelten die 
jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Anpassungsereignis“ ist, im Hinblick auf einen Fonds oder Master-Fonds, (i) eine Teilung, 
Zusammenlegung oder Gattungsänderung in Bezug auf den betreffenden Fonds oder Master-
Fonds (sofern keine Fondsverschmelzung vorliegt); (ii) eine Sonderausschüttung oder  
–dividende; oder (iii) ein sonstiges Ereignis (mit Ausnahme von Ausschüttungen oder 
Dividenden), das wirtschaftliche Auswirkungen oder einen 
Verwässerungs-, Konzentrations- oder sonstigen Effekt auf den rechnerischen Wert des 
Nettoinventarwertes eines solchen Fonds haben kann. 
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„Außerordentliches Ereignis“ ist jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) gegenüber dem Ausgabetag wurden Änderungen und/oder Modifikationen in Bezug auf 

Währung, Strategie, Zielsetzungen, Richtlinien und/oder Anlagepolitik eines Fonds 
vorgenommen; 

 
(b) ein Fonds, dessen Manager, Verwalter oder Master-Fonds ist von Insolvenz, Liquidation 

(freiwillig oder zwangsweise) oder einem vergleichbaren Verfahren betroffen; 
 
(c) die Registrierung oder Zulassung eines Fonds, dessen Managers oder Master-Fonds ist 

durch die zuständigen Behörden aufgehoben oder ausgesetzt worden; 
 
(d) ein Fonds, dessen Manager oder Master-Fonds ist Gegenstand von Untersuchungen 

durch die zuständigen Verwaltungs-, Justiz- oder Aufsichtsbehörden; 
 
(e) eine Fondsverschmelzung ist eingetreten; 
 
(f) eine Marktstörung über [Anzahl der Tage einfügen] aufeinander folgende Handelstage 

hält an; 
 
(g) der Fonds oder eine in seinem Auftrag handelnde Partei führt Beschränkungen ein oder 

erhebt Gebühren (mit Ausnahme der bereits am Aufnahmetag geltenden 
Beschränkungen und Gebühren) auf Erwerb, Zeichnung, Verkauf oder Rückgabe von 
Fondsanteilen; 

 
(h) trotz eines gemäß den für einen Fonds jeweils geltenden Verfahren abgegebenen Kauf- 

oder Verkaufsauftrages ist es am jeweiligen Handelstag der Emittentin oder einer ihrer 
Tochtergesellschaften nicht möglich, Fondsanteile zu dem an diesem Handelstag 
geltenden Nettoinventarwert oder einem diesem entsprechenden Wert zu kaufen oder zu 
verkaufen; 

 
(i) von einer Behörde werden Maßnahmen getroffen oder vorgeschlagen, welche die 

Verabschiedung oder Verkündung von Gesetzen oder Verordnungen, oder Änderungen 
derselben, nach dem Aufnahmetag, oder die Verabschiedung von Richtlinien, oder 
Änderungen in der offiziellen oder faktischen Auslegung derselben, durch Gerichte oder 
Aufsichtsbehörden nach dem Aufnahmetag zur Folge haben oder vernünftigerweise 
erwarten lassen (jede Maßnahme, vorgeschlagene Maßnahme, Verabschiedung, 
Verkündung oder Änderung eine „Änderung“), die dazu führen oder es (nach Ansicht 
der Berechnungsstelle) sehr wahrscheinlich machen, dass die Emittentin oder deren 
Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit dem Besitz von Fondsanteilen sowie bei 
Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen (i) zu einer am Aufnahmetag nicht vorgesehenen 
Zahlung eines Steuerbetrags (aus welchem Grund auch immer) verpflichtet sind, oder (ii) 
eine Zahlung erhalten, von der ein zum Aufnahmetag nicht vorgesehener Steuerbetrag 
(aus welchem Grund auch immer) abgezogen wird; 

 
(j) (a) in Folge einer Änderung oder aus anderen Gründen, wäre es für die Emittentin oder 

deren Tochtergesellschaften rechtswidrig oder nicht mehr praktikabel, Fondsanteile zu 
halten, zu erwerben oder zu verkaufen, und dies am Aufnahmetag nicht der Fall war oder 

 
(b) [ein Ereignis ist eingetreten, das sich im Zusammenhang mit dem Besitz von 
Fondsanteilen sowie bei Erwerb oder Verkauf von Fondsanteilen durch die Emittentin 
oder deren Tochtergesellschaften folgendermaßen auswirken würde: (i) Verpflichtung der 
Emittentin oder deren Tochtergesellschaften zum Vorhalten von Reserven oder 
Sondereinlagen sowie Auferlegung ähnlicher Verpflichtungen, die am Aufnahmetag noch 
nicht bestanden, oder Modifizierung entsprechender am Aufnahmetag geltender 
Verpflichtungen; (ii) Beeinflussung der Höhe des bankaufsichtsrechtlichen Eigenkapitals, 
mit dem die Emittentin oder deren Tochtergesellschaften Absicherungsmaßnahmen in 
Bezug auf die Wertpapiere unterlegen müssen [nach dem Aufnahmetag], oder 
Modifizierung entsprechender am Aufnahmetag geltender Verpflichtungen 
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(k) die Rücknahme von Fondsanteilen erfolgt gegen Ausgabe von Sachwerten; 
 
(l) [ein Fondsmanager oder eine dritte Partei legt der Emittentin oder deren 

Tochtergesellschaften Informationen zur Zusammensetzung eines Fonds vor, die Grund 
zu der Annahme geben, dass ein Fonds oder Fondsmanager in illiquide Vermögenswerte 
investiert, und solche Anlagen nachteilige Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des 
jeweiligen Fonds haben können;] 

 
(m) der Handel mit einem Fonds wird eingestellt, und/oder ein Fondsmanager oder 

Fondsverwalter fungiert nicht mehr als Manager oder Verwalter eines solchen Fonds; 
 
(n) ein Wechsel des Fondsmanagers oder Fondsverwalters erfolgt unter in diesen 

Bedingungen nicht beschriebenen Umständen; 
 
(o) ein Anpassungsereignis oder ein Delisting tritt ein bzw. erfolgt;  
 
(p) ein Ereignis tritt ein, das die Festlegung des Referenzstandes unmöglich macht oder in 

praktischer Hinsicht ausschließt, und dies voraussichtlich auf absehbare Zeit so bleiben 
wird; oder  

 
(q) jedes sonstige ähnliche Ereignis, das sich mindernd oder konzentrierend auf den 

theoretischen Wert der Fonds auswirken kann. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ ist im Hinblick auf einen Fonds [[Zeitpunkt und Finanzzentrum 
einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt für 
die Bewertung des Fonds am Bewertungstag]. 
 
„Börse “ bedeutet im Hinblick auf einen Fonds jede Börse[, Verbundene Börse] oder jedes 
Handelssystem, welches als solche für diesen Fonds bestimmt worden ist, jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede 
Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in diesem Fonds 
vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung der 
Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in diesen Fonds vorhanden ist). 
 
„Börsengeschäftstag“ bedeutet jeder planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und die 
verbundene Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet sind, 
auch wenn diese Börse oder verbundene Börse vor ihrem planmäßigen Börsenschluss 
schließt. 
 
„Börsenstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Fonds ein Ereignis (außer der frühzeitigen 
Schließung), welches die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungs stelle bestimmt), an der Börse in den Anteilen des Fonds (die „Fondsanteile“) 
Geschäfte auszuführen oder den Marktwert dieser Fondsanteile zu erhalten. 
 
„Delisting“ bedeutet eine Ankündigung der Börse, dass gemäß den Regeln dieser Börse die 
Fondsanteile aus irgendeinem Grund (außer einer Fondsverschmelzung) aufhören (oder 
aufhören werden), an dieser Börse zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert zu werden 
und nicht unverzüglich an einer Börse oder einem Handelssystem im selben Land dieser 
Börse (oder, sollte sich diese Börse innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union) wieder zugelassen, gehandelt oder öffentlich notiert 
werden.  
 
„Fondsgesellschaft“ den Emittenten des Fonds. 
 
„Fondsmanager“ ist eine Rechtsperson, die in einem Informationsdokument als solcher 
genannt ist oder Anlage-, Management-, Handels-, Arrangement- oder sonstige 
Dienstleistungen für den Fonds erbringt. 
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„Fondsverschmelzung“ ist im Hinblick auf einen Fonds, dessen Fondsmanager oder Master-
Fonds (i) die endgültige Verpflichtung zur Übertragung sämtlicher ausstehender Fondsanteile 
oder Anteile eines solchen Master-Fonds, (ii) eine Verschmelzung (durch Aufnahme oder 
Neubildung) dieses Fonds, Fondsmanagers oder Master-Fonds mit einem anderen Fonds 
oder Fondsmanager, mit Ausnahme einer Verschmelzung (durch Aufnahme oder 
Neubildung), bei welcher der Fonds, dessen Master-Fonds oder Fondsmanager der 
aufnehmende Fonds, Master-Fonds oder Fondsmanager ist, oder (iii) ein Übernahmeangebot 
für diesen Fonds, Master-Fonds oder Fondsmanager, das eine Übertragung oder endgültige 
Verpflichtung zur Übertragung sämtlicher Fondsanteile oder Anteile an dem Master-Fonds 
oder Fondsmanager (mit Ausnahme von Fondsanteilen oder Anteilen, die vom Bieter 
gehalten oder kontrolliert werden) zur Folge hat. 
 
„Fondsverwalter“ ist eine Rechtsperson, die in einem entsprechenden Informationsdokument 
als solcher genannt ist oder Verwaltungs-, Buchführungs- oder ähnliche Dienstleistungen für 
den Fonds erbringt. 
 
„Frühzeitige Schließung“ bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse [oder der Verbundenen Börse] vor dem planmäßigen Börsenschluss, es 
sei denn, diese Schließung ist von dieser Börse [oder Verbundene Börse] eine Stunde vor (i) 
der tatsächlichen Schlusszeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder 
Verbundene Börse] an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, 
(ii) dem Annahmeschluss zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse 
[oder Verbundene Börse] zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem 
Börsengeschäftstag angekündigt worden. 
 
„Handelsaussetzung“ bedeutet, in Bezug auf einen Fonds, jede von der maßgeblichen 
Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte oder anderweitig verfügte Aussetzung oder 
Begrenzung des Handels, sei es wegen die Begrenzungen der maßgeblichen Börse [oder 
Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe, (i) in 
den Fondsanteilen an der Börse [oder (ii) in auf den Fonds bezogenen Futures- oder 
Optionskontrakten an jeder maßgeblichen verbundenen Börse]. 
 
„Informationsdokument“ ist ein Verkaufsprospekt, sonstiger Prospekt, 
Informationsmemorandum oder ähnliches Dokument in Bezug auf den Fonds und/oder den 
Fondsanteil (einschließlich Ergänzungen, Änderungen oder Neufassungen solcher 
Dokumente). 
 
„Insolvenz“ bedeutet, dass aufgrund freiwilliger oder unfreiwilliger Liquidation, Konkurs, 
Insolvenz, Auflösung oder Abwicklung oder eines entsprechenden Verfahrens, das die 
Aktiengesellschaft betrifft, (i) sämtliche Aktien dieser Gesellschaft auf einen Treuhänder, 
Liquidator oder eine vergleichbare Person zu übertragen sind, oder (ii) den Inhabern der 
Aktien dieser Gesellschaft die Übertragung von Gesetzes wegen verboten wird. 
 
„Marktstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Fonds,  
 
(a) wenn der Fonds an einer Börse notiert ist: das Entstehen oder Bestehen (i) einer 

Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der 
Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine frühzeitige Schließung; oder 

 
(b) wenn der Fonds nicht an einer Börse notiert ist: aus Gründen, auf welche die 

Berechnungsstelle nach billigem Ermessen keinen Einfluss hat, ist die Bestimmung des 
Preises des betreffenden Fondsanteils gemäß den Vorschriften oder üblichen oder 
akzeptierten Verfahren zur Bestimmung dieses Preises nicht möglich. 

 
„Master-Fonds“ ist eine Rechtsperson, die in einem Informationsdokument als solcher 
genannt ist oder als MasterFonds, FeederFonds oder UmbrellaFonds oder ähnlicher 
Rechtsträger (unabhängig von dessen genauer Beschreibung) in Bezug auf den Fonds 
fungiert. 
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„Nettoinventarwert“ ist, in Bezug auf einen Fondsanteil, der Nettoinventarwert oder ein 
entsprechender Wert für diesen Fondsanteil. 
 
„Planmäßiger Börsenschluss“ bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen 
Börse] und bezüglich jedem Tag, an dem diese Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig 
zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, die planmäßige 
Schlusszeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an Wochentagen an solch einem 
Börsenhandelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb 
der regulären Börsensitzungszeiten. 
 
„Planmäßiger Handelstag“ bedeutet im Hinblick auf einen Fonds jeden Tag, an dem die 
Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet sind. 
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf einen Fonds einen planmäßigen Handelstag, an dem 
eine betreffende Börse [oder eine verbundene Börse] während ihrer üblichen Geschäftszeiten 
nicht geöffnet hat oder eine Markstörung eingetreten ist. 
 
[„Verbundene Börse “ bedeutet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, im Hinblick auf 
einen Fonds jede Börse oder jedes Handelssystem, welches als solche für diesen Fonds 
bestimmt worden ist, [[Im Fall, dass [Details einfügen] die Verbundene Börse ist, einfügen:] 
und, zum Zweck dieser Wertpapiere, [Details einfügen],] jeden Rechtsnachfolger einer 
solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes 
Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf 
diesen Fonds vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung 
der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf diesen Fonds bezogenen Futures- 
oder Optionskontrakten vorhanden ist); falls „alle Börsen" als verbundene Börse angegeben 
sind, bedeutet „Verbundene Börse" jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf 
den Gesamtmarkt in auf diesen Fonds bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie 
von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.]] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Indizes, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit erforderlich, 
noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Index 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen und an die jeweiligen Gegebenheiten 
anzupassen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere 
Indizes. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Indizes handelt, 
gelten die jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Außerordentliches Ereignis“ ist eine Fusion, [ein Übernahmeangebot,] eine Index-
Anpassung, eine Verstaatlichung, eine Insolvenz, ein Delisting oder jedes andere zusätzliche 
Kündigungsrecht. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ im Hinblick auf einen Index ist [[Zeitpunkt und Finanzzentrum 
einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt für 
die Bewertung des Index am Bewertungstag]. 
 
„Börse “ bedeutet im Hinblick auf einen Index jede Börse, Verbundene Börse oder jedes 
Handelssystem, welches als solche für diesen Index bestimmt worden ist, jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede 
Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in den im Index 
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enthaltenen Bestandteilen vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach 
Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem 
Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den im Index 
enthaltenen Bestandteilen vorhanden ist). 
 
„Börsengeschäftstag“ bedeutet jeder planmäßige Handelstag, an dem die Börse und die 
verbundene Börse für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet sind, 
auch wenn diese Börse oder verbundene Börse vor ihrem planmäßigen Börsenschluss 
schließt. 
 
„Börsenstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Index ein Ereignis (außer der frühzeitigen 
Schließung), welches die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt (wie von der 
Berechnungs stelle bestimmt), (i) an irgendeiner betreffenden Börse, an der Index-
Komponenten gehandelt werden, die mindestens 20 % des Indexstands dieses Index' 
ausmachen, solche Geschäfte auszuführen oder Marktwerte zu erhalten, oder (ii) in auf 
diesen Index bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an einer betreffenden 
Verbundenen Börse Geschäfte auszuführen oder Marktwerte zu erhalten. 
 
„Frühzeitige Schließung“ bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse oder der Verbundenen Börse vor dem planmäßigen Börsenschluss, es 
sei denn, diese Schließung ist von dieser Börse oder Verbundene Börse eine Stunde vor (i) 
der tatsächlichen Schlusszeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse oder 
Verbundene Börse an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, (ii) 
dem Annahmeschluss zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse oder 
Verbundene Börse zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem Börsengeschäftstag 
angekündigt worden. 
 
„Handelsaussetzung“ bedeutet, in Bezug auf einen Index, jede von der maßgeblichen Börse 
oder Verbundenen Börse verhängte oder anderweitig verfügte Aussetzung oder Begrenzung 
des Handels, sei es wegen die Begrenzungen der maßgeblichen Börse oder Verbundenen 
Börse überschreitender Kursausschläge oder wegen sonstiger Gründe, (i) in Index-
Komponenten, die [20%] [andere Prozentzahl einfügen] oder mehr zum Indexstand dieses 
Index an einer maßgeblichen Börse beitragen, oder (ii) in auf den maßgeblichen Index 
bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an jeder maßgeblichen verbundenen Börse. 
 
„Index“ bedeutet [Index oder Indizes einfügen]. 
 
„Index-Anpassung“ bedeutet jede Veränderung des Index, Einstellung des Index oder 
Unterbrechung des Index, wie jeweils im § 6 definiert. 
 
„Index-Geschäftstag“ bezeichnet jeden Tag, der ein Handelstag an der maßgeblichen Börse 
oder Verbundenen Börse ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre), außer 
einem Tag, an dem der Handelsschluss planmäßig vor dem regulären Handelsschluss an 
Wochentagen liegt. 
 
„Index-Komponente“ bezeichnet diejenigen Bestandteile, aus denen der Index jeweils 
zusammengesetzt ist. 
 
„Index-Sponsor“ ist [Name des Sponsors einfügen], welches die Gesellschaft oder Person 
ist, welche die Regelungen und Vorgehensweisen und Methoden der Berechnung des 
maßgeblichen Index und, soweit vorhanden, zu Anpassungen dieses Index aufstellt und 
überwacht, und welche regelmäßig an jedem planmäßigen Handelstag den Stand des 
maßgeblichen Index (entweder unmittelbar oder durch eine beauftragte Stelle) veröffentlicht; 
dabei gilt jede Bezugnahme auf den 'Index -Sponsor' auch als Bezugnahme auf den „Index-
Sponsor-Nachfolger“ wie in § 6 definiert. 
 
„Index-Stand“ ist der Stand des Index, wie er von der Berechnungsstelle zum 
Bewertungszeitpunkt an jedem Bewertungstag unter Bezugnahme auf den vom Index-
Sponsor ve röffentlichten Stand des Index festgestellt wird. 
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„Marktstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Index das Entstehen oder Bestehen (i) einer 
Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von der 
Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor dem 
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine frühzeitige Schließung. Zum Zweck der 
Bestimmung des Bestehens einer Marktstörung im Hinblick auf einen Index ist, im Fall des 
Auftretens einer Marktstörung bezüglich einer im Index enthaltenen Index -Komponente, der 
prozentuale Beitrag dieser Index-Komponente zum Indexstand anhand eines Vergleichs 
zwischen (x) dem dieser Index-Komponente zurechenbare prozentuale Anteil am Indexstand 
und (y) dem kompletten Indexstand jeweils unmittelbar vor dem Auftreten der Marktstörung 
zu bestimmen. 
 
„Planmäßiger Börsenschluss“ bedeutet bezüglich einer Börse oder einer Verbundenen 
Börse und bezüglich jedem Tag, an dem diese Börse oder Verbundene Börse planmäßig zum 
Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, die planmäßige Schlusszeit 
dieser Börse oder Verbundenen Börse an Wochentagen an solch einem Börsenhandelstag, 
ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb der regulären 
Börsensitzungszeiten. 
 
„Planmäßiger Handelstag“ bedeutet im Hinblick auf einen Index jeden Tag, an dem die 
Börse oder Verbundene Börse planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet sind. 
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf einen Index einen planmäßigen Handelstag, an dem 
eine betreffende Börse oder eine verbundene Börse während ihrer üblichen Geschäftszeiten 
nicht geöffnet hat oder eine Markstörung eingetreten ist. 
 
„Verbundene Börse “ bedeutet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, im Hinblick auf 
einen Index jede Börse oder jedes Handelssystem, welches als solche für diesen Index 
bestimmt worden ist, [[Im Fall, dass [Details einfügen] die Verbundene Börse ist, einfügen:] 
und, zum Zweck dieser Wertpapiere, [Details einfügen],] jeden Rechtsnachfolger einer 
solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede Ersatzbörse oder jedes 
Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in Futures- oder Optionskontrakten bezogen auf 
diesen Index vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung 
der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem Ersatzhandelssystem eine der 
ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in den auf diesen Index bezogenen Futures- 
oder Optionskontrakten vorhanden ist); falls „alle Börsen" als verbundene Börse angegeben 
sind, bedeutet „Verbundene Börse" jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt), an der oder dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf 
den Gesamtmarkt in auf diesen Index bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie 
von der Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine oder 
mehrere Währungen, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit 
erforderlich, noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Währung 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf eine oder mehrere 
Währungen. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine oder mehrere Währungen 
handelt, gelten die jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Anpassungsereignis“ ist ,im Hinblick auf einen Umrechnungskurs, (i) die Währung wird in 
ihrer Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel des Landes oder der Rechtsordnung bzw. der 
Länder oder der Rechtsordnungen, welche die Behörde, Institution oder sonstige Körper-
schaft unterhalten, die diese Währung ausgibt, durch eine andere Währung ersetzt oder mit 
einer anderen Währung zu einer gemeinsamen Währung verschmolzen (die „Neue 
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Währung“); oder (ii) der Euro wird in seiner Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel des 
Euro-Währungsgebietes durch eine andere Währung ersetzt oder mit einer anderen Währung 
zu einer gemeinsamen Währung verschmolzen (die „Neue Euro-Währung“) 
 
„Außerordentliches Ereignis“ ist jedes der folgenden Ereignisse: 
 
(a) die Währung ist aus irgendeinem Grund nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel des 

Landes oder der Rechtsordnung bzw. der Länder oder der Rechtsordnungen, welche die 
Behörde, Institution oder sonstige Körperschaft unterhalten, die diese Währung ausgibt; 

 
(b) der Euro ist aus irgendeinem Grund nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel des Euro-

Währungsgebietes; oder 
 
(c) ein Delisting. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ ist im Hinblick auf einen Umrechnungskurs [[Zeitpunkt und 
Finanzzentrum einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegten Zeitpunkt für die Bewertung des Umrechnungskurses am Bewertungstag]. 
 
„Börse “ bedeutet im Hinblick auf einen Umrechnungskurs jede Börse[, Verbundene Börse] 
oder jedes Handelssystem, welches als solche für diesen Umrechnungskurs bestimmt 
worden ist, jeden Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems 
und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in diesem 
Umrechnungskurs vorübergehend übertragen worden ist (vorausgesetzt, dass nach 
Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder an diesem 
Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in diesem 
Umrechnungskurs vorhanden ist). 
 
„Börsengeschäftstag“ bedeutet jeder planmäßige Handelstag, an dem die Börse [und die 
verbundene Börse] für den Handel während ihrer üblichen Börsensitzungszeit geöffnet sind, 
auch wenn diese Börse oder verbundene Börse vor ihrem planmäßigen Börsenschluss 
schließt. 
 
„Börsenstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Umrechnungskurs ein Ereignis (außer der 
frühzeitigen Schließung), welches die Fähigkeit der Marktteilnehmer stört oder beeinträchtigt 
(wie von der Berechnungs stelle bestimmt), an der Börse in den Umrechnungskursen 
Geschäfte auszuführen oder den Marktwert dieser Fondsanteile zu erhalten. 
 
„Delisting“ bedeutet eine Ankündigung der Börse, dass gemäß den Regeln dieser Börse die 
Umrechnungskurse aus irgendeinem Grund aufhören (oder aufhören werden), an dieser 
Börse zugelassen, gehandelt oder öffentlich festgestellt zu werden und nicht unverzüglich an 
einer Börse oder einem Handelssystem im selben Land dieser Börse (oder, sollte sich diese 
Börse innerhalb der Europäischen Union befinden, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union) wieder zugelassen, gehandelt oder öffentlich festgestellt werden.  
 
„Euro-Währungsgebiet“ umfasst die Länder der Europäischen Union, die den Euro 
eingeführt haben. 
 
„Frühzeitige Schließung“ bedeutet an einem Börsengeschäftstag die Schließung der 
betreffenden Börse [oder der Verbundenen Börse] vor dem planmäßigen Börsenschluss, es 
sei denn, diese Schließung ist von dieser Börse [oder Verbundene Börse] eine Stunde vor (i) 
der tatsächlichen Schlusszeit der planmäßigen Börsensitzung an dieser Börse [oder 
Verbundene Börse] an diesem Börsengeschäftstag, oder, falls dieser Zeitpunkt früher liegt, 
(ii) dem Annahmeschluss zur Übermittlung von Aufträgen in die Handelssysteme der Börse 
[oder Verbundene Börse] zur Ausführung zum Bewertungszeitpunkt an diesem 
Börsengeschäftstag angekündigt worden. 
 
„Handelsaussetzung“ bedeutet, in Bezug auf einen Umrechnungskurs, jede von der 
maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] verhängte oder anderweitig verfügte 
Aussetzung oder Begrenzung des Handels, sei es wegen die Begrenzungen der 
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maßgeblichen Börse [oder Verbundenen Börse] überschreitender Kursausschläge oder 
wegen sonstiger Gründe, (i) in den Umrechnungskursen an der Börse [oder (ii) in auf den 
Umrechnungskurs bezogenen Futures- oder Optionskontrakten an jeder maßgeblichen 
verbundenen Börse]. 
 
„Marktstörung“ bedeutet im Hinblick auf einen Umrechnungskurs,  
 
(a) wenn der Umrechnungskurs an einer Börse festgestellt ist: das Entstehen oder Bestehen 

(i) einer Handelsaussetzung, (ii) einer Börsenstörung, soweit diese in beiden Fällen von 
der Berechnungsstelle als erheblich eingestuft werden, innerhalb der letzten Stunde vor 
dem maßgeblichen Bewertungszeitpunkt, oder (iii) eine frühzeitige Schließung; oder 

 
(b) wenn der Umrechnungskurs nicht an einer Börse festgestellt ist: aus Gründen, auf 

welche die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen keinen Einfluss hat, ist die 
Bestimmung des betreffenden Umrechnungskurses gemäß den Vorschriften oder 
üblichen oder akzeptierten Verfahren zur Bestimmung dieses Umrechnungskurses nicht 
möglich. 

 
„Planmäßiger Börsenschluss“ bedeutet bezüglich einer Börse [oder einer Verbundenen 
Börse] und bezüglich jedem Tag, an dem diese Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig 
zum Handel in der jeweiligen regulären Börsensitzung geöffnet ist, die planmäßige 
Schlusszeit dieser Börse [oder Verbundenen Börse] an Wochentagen an solch einem 
Börsenhandelstag, ohne Berücksichtigung von Überstunden oder einem Handel außerhalb 
der regulären Börsensitzungszeiten. 
 
„Planmäßiger Handelstag“ bedeutet im Hinblick auf einen Umrechnungskurs jeden Tag, an 
dem die Börse [oder Verbundene Börse] planmäßig zum Handel in der jeweiligen regulären 
Börsensitzung für diesen Wert geöffnet sind. 
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf einen Umrechnungskurs einen planmäßigen 
Handelstag, an dem eine betreffende Börse [oder eine verbundene Börse] während ihrer 
üblichen Geschäftszeiten nicht geöffnet hat oder eine Markstörung eingetreten ist. 
 
„Umrechnungskurs“ ist der oder gegebenenfalls jeder Umrechnungskurs zwischen einer 
Währung und dem Euro. 
 
[„Verbundene Börse “ bedeutet, vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen, im Hinblick auf 
einen Umrechnungskurs jede Börse oder jedes Handelssystem, welches als solche für diesen 
Umrechnungskurs bestimmt worden ist, [[Im Fall, dass [Details einfügen] die Verbundene 
Börse ist, einfügen:] und, zum Zweck dieser Wertpapiere, [Details einfügen],] jeden 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems und jede 
Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welche der Handel in Futures- oder 
Optionskontrakten bezogen auf diesen Umrechnungskurs vorübergehend übertragen worden 
ist (vorausgesetzt, dass nach Feststellung der Berechnungsstelle an dieser Ersatzbörse oder 
an diesem Ersatzhandelssystem eine der ursprünglichen Börse vergleichbare Liquidität in 
den auf diesen Umrechnungskurs bezogenen Futures- oder Optionskontrakten vorhanden 
ist); falls „alle Börsen" als verbundene Börse angegeben sind, bedeutet „Verbundene Börse" 
jede Börse oder jedes Handelssystem (wie von der Berechnungsstelle bestimmt), an der oder 
dem der Handel eine erhebliche Auswirkung auf den Gesamtmarkt in auf diesen 
Umrechnungskurs bezogenen Futures- oder Optionskontrakte hat (wie von der 
Berechnungsstelle bestimmt) oder, in jedem dieser Fälle, ein Übernehmer oder 
Rechtsnachfolger einer solchen Börse oder eines solchen Handelssystems.] 
 
„Währung“ bedeutet jede Währung mit Ausnahme des Euro.] 
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[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Zinssätze, dann gelten die folgenden Begriffsbestimmungen, die, soweit erforderlich, 
noch angepasst bzw. geändert werden können.] 
 
Zinssatz 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere 
Zinssätze. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Zinssätze 
handelt, gelten die jeweils anwendbaren Begriffsbestimmungen in diesem § 3.] 
 
„Außerordentliches Ereignis“ tritt ein, wenn der Zinssatz nicht mehr auf der Bildschirmseite 
veröffentlicht wird. 
 
„Bewertungszeitpunkt“ ist im Hinblick auf einen Zinssatz [[Zeitpunkt und Bildschirmseite 
einfügen] am Bewertungstag] [der in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt für 
die Bewertung der Anleihe am Bewertungstag]. 
 
„Bildschirmseite“ bedeutet im Hinblick auf einen Zinssatz ist die Seite [Name der Seite 
einfügen] des Informationsdienstes [REUTERS] [anderer Informationsdienst] (der 
„Informationsdienst“).  
 
„Störungstag“ bedeutet in Bezug auf einen Zinssatz einen Geschäftstag, an dem der 
Zinssatz nicht auf der Bildschirmseite veröffentlicht wird.] 

 
§ 4 Verzinsung 

 
[Die folgenden Bestimmungen sehen Verzinsungsalternativen für den Fall vor, dass die 
Wertpapiere ohne Verzinsung, mit Festverzinsung, mit variabler Verzinsung, einer Formel 
oder einer Kombination mehrerer Verzinsungsmethoden ausgegeben werden.] 
 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere, für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne 
Zinsperioden mit einem festen Zinssatz ausgestattet, sind die folgenden Bestimmungen 
anwendbar, ggf. wird die Nummerierung der einzelnen Absätze angepasst.] 
 
(1) Die Wertpapiere werden [bezogen auf den Nennbetrag] [je Stück Wertpapier] ab dem 

[Emissionstag] [anderer Tag des Zinsbeginns] mit [[Festzinssatz]%] [[Währung der 
Wertpapiere] [Ausschüttungsbetrag]] pro Jahr (der „Zinssatz“) verzinst. Die Verzinsung 
endet mit [Ablauf des Tages, der dem Fälligkeitstag zur Rückzahlung vorausgeht] [anderer 
Tag des Zinsendes]. 

 
[Der vorhergehende Absatz kann beliebig oft wiederholt werden.] 

 
(2) Zinsen werden jeweils für eine Zinsperiode nachträglich am [Tag und Monat eines jeden 

Zinszahlungstages] eines jeden Jahres;) (jeweils ein „Zinszahlungstag“) gezahlt. Ist ein 
Zinszahlungstag kein Geschäftstag, so gilt die nachfolgende Regelung (die „Geschäftsta-
gekonvention“).  

 
[[Im Fall der „Following Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der nächstfolgende Geschäftstag.] 
 
[[Im Fall der „Modified Following Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der nächstfolgende Geschäftstag, sofern dieser Tag 
nicht in den nächsten Monat fällt; in welchem Fall der maßgebliche Zinszahlungstag der 
letzte dem ursprünglichen Zinszahlungstag vorausgehende Geschäftstag ist.] 
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[[Im Fall der „Preceding Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der erste vorhergehende Geschäftstag.] 
 
[[Im Fall der „FRN Convention“:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der numerisch dem Tag vor dem Zinszahlungstag im 
Monat entsprechende Tag, welcher auf die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
genannte Anzahl von Monaten als festgelegte Zinsperiode nach dem Monat des vorherge-
henden Zinszahlungstages folgt, wobei jedoch gilt: 
 
(i) falls kein derartiges entsprechendes Datum in dem Monat existiert, auf das der 

betreffende Tag fallen sollte, so ist der betreffende Tag der letzte Geschäftstag in die-
sem Monat; 

 
(ii) falls ein derartiger Tag ansonsten auf einen Tag fallen würde, der kein Geschäftstag 

ist, so ist der betreffende Tag der erste darauf folgende Geschäftstag, es sei denn, 
dieser Tag fällt in den nächs ten Monat, wobei in diesem Fall der Tag der unmittelbar 
vorhergehende Geschäftstag ist; und 

 
(iii) falls ein derartiger Tag auf den letzten Geschäftstag eines Monat fällt, so werden alle 

nachfolgenden Zinszahlungstage auf den letzten Geschäftstag eines Monats fallen, 
der der angegebenen Anzahl von Monaten auf den Monat des vorhergehenden Tages 
folgt.] 

 
„Zinsperiode“ ist jeder Zeitraum vom Emissionstag (einschließlich) bis zum ersten Zins-
zahlungstag (ausschließlich) sowie jeder Zeitraum von einem Zinszahlungstag (einschließ-
lich) bis zum darauf folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)[.] [, [im Fall von „unad-
justed“: wobei die Geschäftstagekonvention für die Bestimmung der Zinsperiode nicht 
anwendbar ist.] 

 
(3) [Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr werden auf Grundlage des Zins-

tagequotienten berechnet.] [Bei Käufen und Verkäufen von Wertpapieren zwischen den 
Zinszahlungstagen werden keine Stückzinsen berechnet und bezahlt.]] 

 
[(4) „Zinstagequotient“, im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für einen bestimmten 

Zeitraum (der „Berechnungszeitraum“), bedeutet: 
 

[[Im Falle von „Actual/Actual (ICMA Regelung 251)“:] 
 
wenn (a) der Zinsberechnungszeitraum kürzer oder gleich der Bewertungsperiode ist, in 
die er fällt, die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum geteilt durch das Produkt aus 
(x) der Anzahl der Tage in dieser Bewertungsperiode und (y) der Anzahl der Bewertungs-
perioden die normalerweise in einem Jahr enden würden; und wenn (b) der Zinsberech-
nungszeitraum länger ist als eine Bewertungsperiode, die Summe aus: 
 
(A) die Anzahl der Tage des Zinsberechnungszeitraumes, der in die Bewertungsperiode 

fällt, in welcher er beginnt, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in 
dieser Bewertungsperiode und (2) die Anzahl der Bewertungsperioden die normaler-
weise in einem Jahr enden würden; und 

 
(B) die Anzahl der Tage des Zinsberechnungszeitraumes, der in die nächstfolgende 

Bewertungsperiode fällt, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in die-
ser Bewertungsperiode und (2) der Anzahl der Bewertungsperioden die normalerweise 
in einem Jahr enden würden. 

 
„Bewertungsperiode“ bedeutet der Zeitraum von und einschließlich eines Bewertungstags 
in einem Jahr bis zu, aber ausschließlich, dem nächstfolgenden Bewertungstag und 
"Bewertungstag" bedeutet [Bewertungstag(e) einfügen] eines jeden Jahres. 
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[[im Fall von „30/360“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360 (wobei die Anzahl dieser 
Tage auf Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten zu je 30 Tagen 
bestimmt wird (wobei ein Monat, in dem der Berechnungszeitraum endet, nicht als auf 30 
Tage (i) verkürzt gilt, wenn der letzte Tag des Berechnungszeitraumes auf den 31. Tag des 
Monats fällt und der erste Tag des Berechnungszeitraumes auf einen anderen Tag als den 
30. oder 31. Tag eines Monats fällt und (ii) verlängert gilt, wenn der letzte Tag des Berech-
nungszeitraumes auf den letzten Tag des Monats Februar fällt)).] 
 
[[im Fall von „30E/360“ oder „Eurobond Basis“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360 (wobei der Monat Februar 
als nicht auf 30 Tage verlängert gilt, wenn der auf den Rückzahlungstag fallende letzte Tag 
des Berechnungszeitraumes der letzte Tag des Monats Februar ist).] 
 
[[im Fall von „Actual/365” oder „Actual/Actual (ISDA)”:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365 (oder, wenn ein Teil des 
Berechnungszeitraums in ein Schaltjahr fällt, die Summe von (A) der Anzahl der in das 
Schaltjahr fallenden Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 366 und (B) der Anzahl 
der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365).] 
 
[[im Fall von „Actual/365 (Fixed)“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365.] 
 
[[im Fall von „Actual/360“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360.]] 
 

[(4)][(5)] Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Wertpapiere aus irgend einem Grund 
nicht leistet, wird der ausstehende Betrag von dem Fälligkeitstermin (einschließlich) bis zu 
dem Tag der vollständigen Zahlung an die Inhaber der Wertpapiere (die „Wertpapierinha-
ber“) (ausschließlich) mit dem gesetzlich bestimmten Verzugszins verzinst. 

 
[Sind die zu begebenen Wertpapiere, für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit oder für einzelne 
Zinsperioden mit einem variablen Zinssatz ausgestattet, sind die folgenden Bestimmungen 
anwendbar.] 
 
(1) Die Wertpapiere werden [bezogen auf den Nennbetrag] [je Stück Wertpapier] ab dem 

[Emissionstag]  [anderer Tag des Zinsbeginns] (einschließlich) bis zum [letzten Zinszah-
lungstag im [Monat, Jahr]] [nächstfolgenden Zinszahlungstag im [Monat, Jahr]] [anderer 
Tag] (ausschließlich) mit einem [Satz] [Betrag] (der „Zinssatz“) verzinst, der wie folgt 
bestimmt wird.  

 
[Art der Feststellung, Basiswert und/oder Formel einfügen.] 

 
[[Im Fall eines Mindestzinssatzes:] Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine 
Zinsperiode ermittelte Zinssatz niedriger ist als [Mindestzinssatz einfügen], beträgt der 
Zinssatz für diese Zinsperiode [Mindestzinssatz einfügen].] 
 
[[Im Fall eines Höchstzinssatzes:] Wenn der gemäß den obigen Bestimmungen für eine 
Zinsperiode ermittelte Zinssatz höher ist als [Höchstzinssatz einfügen], beträgt der Zinssatz 
für diese Zinsperiode [Höchstzinssatz einfügen].] 
 
[Die vorhergehenden Absätze können beliebig oft wiederholt werden.] 

 
(2) Zinsen werden jeweils für eine Zinsperiode nachträglich am [Tag und Monat eines jeden 

Zinszahlungstages] eines jeden Jahres;) (jeweils ein „Zinszahlungstag“) gezahlt. Ist ein 
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Zinszahlungstag kein Geschäftstag, so gilt die nachfolgende Regelung (die „Geschäftsta-
gekonvention“).  

 
[[Im Fall der „Following Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der nächstfolgende Geschäftstag.] 
 
[[Im Fall der „Modified Following Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der nächstfolgende Geschäftstag, sofern dieser Tag 
nicht in den nächsten Monat fällt; in welchem Fall der maßgebliche Zinszahlungstag der 
letzte dem ursprünglichen Zinszahlungstag vorausgehende Geschäftstag ist.] 
 
[[Im Fall der „Preceding Business Day Convention”:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der erste vorhergehende Geschäftstag.] 
 
[[Im Fall der „FRN Convention“:] 
 
Der maßgebliche Zinszahlungstag ist der numerisch dem Tag vor dem Zinszahlungstag im 
Monat entsprechende Tag, welcher auf die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
genannte Anzahl von Monaten als festgelegte Zinsperiode nach dem Monat des vorherge-
henden Zinszahlungstages folgt, wobei jedoch gilt: 
 
(i) falls kein derartiges entsprechendes Datum in dem Monat existiert, auf das der 

betreffende Tag fallen sollte, so ist der betreffende Tag der letzte Geschäftstag in die-
sem Monat; 

 
(ii) falls ein derartiger Tag ansonsten auf einen Tag fallen würde, der kein Geschäftstag 

ist, so ist der betreffende Tag der erste darauf folgende Geschäftstag, es sei denn, 
dieser Tag fällt in den nächs ten Monat, wobei in diesem Fall der Tag der unmittelbar 
vorhergehende Geschäftstag ist; und 

 
(iii) falls ein derartiger Tag auf den letzten Geschäftstag eines Monat fällt, so werden alle 

nachfolgenden Zinszahlungstage auf den letzten Geschäftstag eines Monats fallen, 
der der angegebenen Anzahl von Monaten auf den Monat des vorhergehenden Tages 
folgt.] 

 
„Zinsperiode“ ist jeder Zeitraum vom Emissionstag (einschließlich) bis zum ersten Zins-
zahlungstag (ausschließlich) sowie jeder Zeitraum von einem Zinszahlungstag (einschließ-
lich) bis zum darauf folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich)[.] [, [im Fall von „unad-
justed“: wobei die Geschäftstagekonvention für die Bestimmung der Zinsperiode nicht 
anwendbar ist.] 

 
(3) [Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr werden auf Grundlage des Zins-

tagequotienten berechnet.] [Bei Käufen und Verkäufen von Wertpapieren zwischen den 
Zinszahlungstagen werden keine Stückzinsen berechnet und bezahlt.]] 

 
[(4) „Zinstagequotient“, im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für einen bestimmten 

Zeitraum (der "Berechnungszeitraum"), bedeutet: 
 

[[Im Falle von „Actual/Actual (ICMA Regelung 251)“:] 
 
wenn (a) der Zinsberechnungszeitraum kürzer oder gleich der Feststellungsperiode ist, in 
die er fällt, die Anzahl der Tage im Zinsberechnungszeitraum geteilt durch das Produkt aus 
(x) der Anzahl der Tage in dieser Feststellungsperiode und (y) der Anzahl der Feststel-
lungsperioden die normalerweise in einem Jahr enden würden; und wenn (b) der Zinsbe-
rechnungszeitraum länger ist als eine Feststellungsperiode, die Summe aus: 
 
(A) die Anzahl der Tage des Zinsberechnungszeitraumes, der in die Feststellungsperiode 
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fällt, in welcher er beginnt, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in 
dieser Feststellungsperiode und (2) die Anzahl der Feststellungsperioden die norma-
lerweise in einem Jahr enden würden; und 

 
(B) die Anzahl der Tage des Zinsberechnungszeitraumes, der in die nächstfolgende 

Feststellungsperiode fällt, geteilt durch das Produkt aus (1) der Anzahl der Tage in die-
ser Feststellungsperiode und (2) der Anzahl der Feststellungsperioden die normaler-
weise in einem Jahr enden würden. 

 
„Bewertungsperiode“ bedeutet der Zeitraum von und einschließlich eines Bewertungstags 
in einem Jahr bis zu, aber ausschließlich, dem nächstfolgenden Bewertungstag und 
„Bewertungstag“ bedeutet [Bewertungstag(e) einfügen] eines jeden Jahres. 
 
[[im Fall von „30/360“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360 (wobei die Anzahl dieser 
Tage auf Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten zu je 30 Tagen 
bestimmt wird (wobei ein Monat, in dem der Berechnungszeitraum endet, nicht als auf 30 
Tage (i) verkürzt gilt, wenn der letzte Tag des Berechnungszeitraumes auf den 31. Tag des 
Monats fällt und der erste Tag des Berechnungszeitraumes auf einen anderen Tag als den 
30. oder 31. Tag eines Monats fällt und (ii) verlängert gilt, wenn der letzte Tag des Berech-
nungszeitraumes auf den letzten Tag des Monats Februar fällt)).] 
 
[[im Fall von „30E/360“ oder „Eurobond Basis“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360 (wobei der Monat Februar 
als nicht auf 30 Tage verlängert gilt, wenn der auf den Rückzahlungstag fallende letzte Tag 
des Berechnungszeitraumes der letzte Tag des Monats Februar ist).] 
 
[[im Fall von „Actual/365” oder „Actual/Actual (ISDA)”:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365 (oder, wenn ein Teil des 
Berechnungszeitraums in ein Schaltjahr fällt, die Summe von (A) der Anzahl der in das 
Schaltjahr fallenden Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 366 und (B) der Anzahl 
der nicht in das Schaltjahr fallenden Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365).] 
 
[[im Fall von „Actual/365 (Fixed)“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 365.] 
 
[[im Fall von „Actual/360“:] 
 
die Anzahl der Tage im Berechnungszeitraum geteilt durch 360.]] 
 

[(5)][(6)] Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Wertpapiere aus irgend einem Grund 
nicht leistet, wird der ausstehende Betrag von dem Fälligkeitstermin (einschließlich) bis zu 
dem Tag der vollständigen Zahlung an die Inhaber der Wertpapiere (die „Wertpapierinha-
ber“) (ausschließlich) mit dem gesetzlich bestimmten Verzugszins verzinst. 

 
[(6)][(7)] Die Berechnungsstelle wird jeden von ihr bestimmten oder errechneten Zinssatz, 

Zinszahlungstag, Ausschüttungsbetrag und jede weitere Information der Zahlstelle sobald 
wie möglich nach der Bestimmung oder Berechnung, gemäß § 15 bekannt geben. 

 
[(7)][(8)] Die Bestimmung oder Berechnung aller Zinssätze, Zinszahlungstage, Zinsbeträge und 

anderer Informationen, die von der Berechnungsstelle vorzunehmen ist, ist für alle Beteilig-
ten außer bei offensichtlichem Irrtum endgültig und bindend. 

 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere, für die gesamte Dauer ihrer Laufzeit nicht verzinst, 
sind die folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
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Die Wertpapiere werden nicht verzinst.] 
 

§ 5 Rückzahlung und Rückkauf 
 
[Sind die zu begebenden Wertpapiere mit einem Fälligkeitstag ausgestattet, sind die 
folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
 
(1) Die Wertpapiere werden, sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, am [Fälligkeitstag] 

(der „Fälligkeitstag“) gemäß den folgenden Bestimmungen zurückgezahlt. 
 

[Die Wertpapiere werden [zum Nennwert] [zu [Prozentangabe]% je [Nennbetrag] Nennwert] 
[zu [Währung der Wertpapiere] [Rückzahlungsbetrag] je Stück] zurückgezahlt.] 
 
[Die Wertpapierinhaber erhalten [je [Nennbetrag] Nennwert] [je Stück] einen Betrag in der 
Wertpapierwährung, der gemäß der folgenden Formel ermittelt wird. 
 
 [Formel einfügen] 
 
Der Rückzahlungsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.] 
 
[Die Wertpapierinhaber erhalten [je [Nennbetrag] Nennwert] [je Stück] einen Betrag in der 
Wertpapierwährung [und][/][oder] eine Anzahl an [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] 
gemäß den folgenden Bestimmungen. 
 
 [Bestimmungen einfügen] 
 
Der Rückzahlungsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Lieferung von [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] 
 
(a) Lieferungsmethode. Die Lieferung von [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] erfolgt an 

die Wertpapierinhaber oder deren Order durch Gutschrift auf ein Wertpapier-
Depotkonto beim Clearing-System, welches das Wertpapier-Depotkonto der 
Depotbank des Wertpapierinhabers (oder eine für diese Depotbank als 
Zwischenverwahrer handelende Bank ist). Kein Wertpapierinhaber hat Anspruch auf 
versprochene oder gezahlte Dividenden oder sonstige Rechte, die sich aus den 
[Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] ergeben, soweit der Termin, an dem die 
[Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] ex-Dividende oder ohne das sonstige Recht notiert 
werden, vor dem Termin liegt, an dem die [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] dem 
Wertpapier-Depotkonto des Wertpapierinhabers gutgeschrieben werden. 

 
(b) Ausgleichsbetrag. Die Wertpapierinhaber haben keinen Anspruch auf Zinsen oder 

sonstige Zahlungen oder Ausgleichsleistungen, falls die [Basiswerte] [Ersatz-
Basiswerte] vor dem vorzeitigen Rückzahlungstermin oder dem Fälligkeitstag geliefert 
werden. Soweit die Anzahl der [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte], die nach diesen 
Bedingungen berechnet worden sind, eine ganze Zahl ergeben, werden sie an den 
Wertpapierinhaber geliefert. Der Anspruch auf die danach verbleibenden Bruchteile 
an [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] wird durch Barauszahlung dieser Bruchteile 
erfüllt, die zu diesem Zweck auf zwei Dezimalstellen abgerundet werden, wie von der 
Berechnungsstelle auf der Grundlage des Schlusskurses der [Basiswerte] [Ersatz-
Basiswerte] an der Börse berechnet, und ggf. in Euro konvertiert auf Basis des 
Umrechnungskurses der Berechnungsstelle an diesem Tag (der 
„Ausgleichsbetrag“) 

 
(c) Liefer-Aufwendungen. Alle Aufwendungen, insbesondere Depotgebühren, Abgaben, 

Beurkundungs gebühren, Registrierungsgebühren, Transaktionskosten oder 
Ausführungsgebühren, Stempelsteuer, Stempelsteuer-Ersatzsteuer und/oder Steuern 
und Abgaben, die wegen der Lieferung der [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] 
bezüglich eines Wertpapieres erhoben werden, gehen zu Lasten des betreffenden 
Wertpapierinhabers; es erfolgt keine Lieferung der [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] 
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bezüglich eines Wertpapieres, bevor der betreffende Wertpapierinhaber nicht alle 
Liefer-Aufwendungen zur Befriedigung der Emittentin geleistet hat. 

 
(d) Keine Verpflichtung. Weder die Emittentin noch die Lieferungsstelle oder die 

Zahlstelle sind verpflichtet, den betreffenden Wertpapierinhaber oder irgendeine 
andere Person vor oder nach einer Lieferung von [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] 
als Aktionär in irgendeinem Aktionärsregister der Aktiengesellschaft oder in ein 
sonstiges Register einzutragen oder dafür Sorge zu tragen, dass er eingetragen wird. 

 
(e) Lieferungsstörung. Liegt vor und noch andauernd an dem maßgeblichen 

Lieferungstag nach Ansicht der Lieferungsstelle eine Lieferungsstörung vor, welche 
die Lieferung von [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten] undurchführbar macht, so wird 
der maßgebliche Lieferungstag in Bezug auf das betreffende Wertpapier auf den 
nächstfolgenden Geschäftstag verschoben, an dem keine Lieferungsstörung vorliegt; 
hiervon sind die Wertpapierinhaber entsprechend § 15 zu informieren. Unter diesen 
Umständen haben die Wertpapierinhaber keinerlei Anspruch auf jegliche Zahlungen, 
seien es Zins- oder sonstige Zahlungen, in Zusammenhang mit der Verzögerung der 
Lieferung der entsprechenden [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] gemäß diesem 
Abschnitt, wobei jedwede diesbezügliche Haftung der Emittentin ausgeschlossen ist. 
Die Emittentin gerät durch diese Verschiebung insbesondere nicht in Verzug. 
Solange die Lieferung der [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] in Bezug auf ein 
Wertpapier wegen einer Lieferungsstörung nicht durchführbar ist, kann die Emittentin 
nach ihrem alleinigen Ermessen ihre Verpflichtungen in Bezug auf die betreffenden 
Wertpapiere, statt durch Lieferung der Basiswerte, durch Zahlung des 
entsprechenden Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung an den betreffenden 
Wertpapierinhaber erfüllen, und zwar spätestens am [dritten] [andere Anzahl an 
Tagen einfügen] Geschäftstag nach dem Tag, an dem sie die betreffenden 
Wertpapierinhaber gemäß § 15 über ihre entsprechende Entscheidung informiert hat. 
Die Zahlung des betreffenden Abrechnungspreises bei Lieferungsstörung erfolgt auf 
die den Wertpapierinhabern gegebenenfalls entsprechend § 15 mitgeteilte Art und 
Weise. 

 
(2) Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Wertpapiere aus irgendeinem Grund nicht 

leistet, wird der ausstehende Betrag von dem Fälligkeitstermin (einschließlich) bis zu dem 
Tag der vollständigen Zahlung an die Inhaber der Wertpapiere (die "Wertpapierinhaber") 
(ausschließlich) mit dem gesetzlich bestimmten Verzugszins verzinst. 

 
(3) Unabhängig von den Bestimmungen der §§ [6,] 8 und 10 [ist eine anderweitige vorzeitige 

Rückzahlung der Wertpapiere durch die Emittentin ausgeschlossen.] [werden die Wertpa-
piere gemäß den folgenden Bestimmungen vorzeitig zurückgezahlt. 

 
 [Bestimmungen einfügen]] 
 

(4) Die Emittentin und jede ihrer [jeweiligen] Tochtergesellschaften können jederzeit 
Wertpapiere auf dem freien Markt oder in sonstiger Weise kaufen. 

 
[Sind die zu begebenden Wertpapiere ohne einen Fälligkeitstag („endlos“) ausgestattet, sind 
die folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
 
(1) Jeder Wertpapierinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Wert-

papiere zu verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 3 enthaltenen 
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungster-
min“ ist jeder [Nummer des Tages einfügen] Geschäftstag der Monate [Monate einfügen] 
eines jeden Jahres erstmals ab [Monat und Jahr einfügen]. 

 
(2) Die Einlösung jedes Wertpapieres erfolgt zu einem Rückzahlungsbetrag, der nach der 

folgenden Formel berechnet wird: 
 

 [Formel einfügen] 
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Der Rückzahlungsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Unbeschadet der Regelungen in diesem Absatz 2 beträgt der Rückzahlungsbetrag in 
keinem Fall weniger als [Betrag einfügen]. 

 
(3) Um die Einlösung der Wertpapiere zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der 

Wertpapierinhaber spätestens am [Nummer des Tages einfügen] Geschäftstag vor dem 
Einlösungstermin 

 
a) bei der Zahlstelle eine schriftliche Erklärung (die „Einlösungserklärung“) einreichen 

und an die Zahlstelle einen eingeschriebenen Brief senden, der einen Eigen-
tumsnachweis enthält, in welchem die Stückzahl der fällig gestellten Wertpapiere so-
wie die Kontoverbindung des Wertpapierinhabers zur Gutschrift des Einlösungs-
betrages angegeben ist; und 
 

b) die Wertpapiere an die Zahlstelle liefern und zwar entweder (i) durch eine unwiderruf-
liche Anweisung an die Zahlstelle, die Wertpapiere aus dem gegebenenfalls bei der 
Zahlstelle unterhaltenen Depot zu ent nehmen oder (ii) durch Übertragung der Wert-
papiere auf das Konto der Zahlstelle beim Clearingsystem. 

 
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich. Eine Einlösungserklärung ist 
nichtig, wenn sie nach Ablauf des [Nummer des Tages einfügen] Geschäftstages vor dem 
Einlösungstermin eingeht. Werden die Wert papiere, auf die sich die Einlösungs erklärung 
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig bis zum dem Bewertungstag voraus gehenden 
Geschäftstag an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungs erklärung nichtig. Weicht die 
in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Wertpapieren, für die die Einlösung be-
antragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen Wertpapiere ab, so gilt die 
Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen ent sprechenden Anzahl 
von Wert papieren als eingereicht. Etwaige überschüssige Wertpapiere werden auf Kos-
ten und Gefahr des Wertpapierinhabers an diesen zurückübertragen. 
 
Nach wirksamer Einreichung von Wert papieren zur Einlösung wird die Emittentin veran-
lassen, dass der Rückzahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die 
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom Wertpa-
pierinhaber benanntes Konto übertragen wird. 
 
Mit der Einlösung der Wertpapiere am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte 
aus den eingelösten Wertpapieren. 
 

(4) Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Wertpapiere aus irgendeinem Grund nicht 
leistet, wird der ausstehende Betrag von dem Fälligkeitstermin (einschließlich) bis zu dem 
Tag der vollständigen Zahlung an die Inhaber der Wertpapiere (die "Wertpapierinhaber") 
(ausschließlich) mit dem gesetzlich bestimmten Verzugszins verzinst. 

 
(5) Die Emittentin und jede ihrer [jeweiligen] Tochtergesellschaften können jederzeit 

Wertpapiere auf dem freien Markt oder in sonstiger Weise kaufen. 
 

§ 6 Anpassungen 
 
[Dieser Abschnitt findet keine Anwendung.] 
 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine oder 
mehrere Aktien, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Aktie 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
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Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur in Bezug auf eine oder mehrere Aktien. Für alle 
Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine oder mehrere Aktien handelt, gelten die jeweils 
anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Anpassungsereignis. Im Fall eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle 

feststellen, ob dieses Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert der Aktien hat; stellt die Berechnungsstelle eine 
solche verwässernde oder werterhöhende Wirkung fest, wird sie 

 
(a) gegebenenfalls die entsprechende Anpassung eines Rückzahlungsbetrages 

und/oder der Anzahl lieferbaren [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] und/oder einer 
jeglichen sonstigen Berechnungsgröße vornehmen, die nach Ansicht der 
Berechnungsstelle geeignet ist, dieser verwässernden oder werterhöhenden 
Wirkung Rechnung zu tragen (wobei keine Anpassungen vorgenommen werden, die 
lediglich Veränderungen der Volatilität, erwarteten Dividendenausschüttungen, des 
Wertpapierleihsatzes oder der Liquidität in den Aktien Rechnung tragen sollen); und 

 
(b) die Tage bzw. den Tag des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassung(en) 

festlegen. In einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als per 
diesem Tag/diesen Tagen vorgenommen. Die Berechnungsstelle kann (muss jedoch 
nicht) die entsprechenden Anpassungen unter Verweisung auf diejenigen 
Anpassungen bezüglich eines einschlägigen Anpassungs ereignisses festlegen, die 
an einer Optionsbörse vorgenommen werden. 

 
Nach Vornahme einer solchen Anpassung wird die Berechnungsstelle die 
Wertpapierinhaber hiervon sobald als praktikabel gemäß § 15, unter Angabe der 
vorgenommenen Anpassung sowie einiger weniger Details hinsichtlich des 
Anpassungsereignisses unterrichten. 
 
Die Berechnungsstelle kann insbesondere zusätzlich zur oder an Stelle einer 
Veränderung irgendwelcher Bedingungen gemäß den oben dargestellten Bestimmungen 
an die Wertpapierinhaber der betreffenden ausstehenden Wertpapiere zusätzliche 
Wertpapiere ausgeben oder einen Geldbetrag ausschütten. Eine solche Ausgabe 
zusätzlicher Wertpapiere kann auf der Basis „Zahlung gegen Lieferung“ oder „Lieferung 
frei von Zahlung“ erfolgen. 

 
(2) Korrekturen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die Börse vor dem 
Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle, soweit abwicklungstechnisch 
noch möglich, den auf Grund dieser Korrektur zahlbaren oder lieferbaren Betrag 
bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Wertpapiere zur Berücksichtigung 
dieser Korrektur anpassen und die Wertpapierinhaber gemäß § 15 entsprechend 
unterrichten. 

 
(3) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Börsengeschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Börsengeschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein 
Störungstag vorliegt. Im letzteren Falle und zur Bestimmung des Rückzahlungsbetrages: 

 
(a) gilt der entsprechende fünfte Börsengeschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) und bestimmt die Berechnungsstelle ihre nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung 

des Werts der Aktien zum Bewertungszeitpunkt an diesem fünften 
Börsengeschäftstag. 
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(4) Außerordentliches Ereignis. Im Fall eines außerordentlichen Ereignisses wird die 
Berechnungsstelle diejenigen Anpassungen der Tilgungs-, Lieferungs-, Zahlungs- und 
sonstigen Bedingungen der Wertpapiere vornehmen, die sie als angemessen dafür 
bestimmt, den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen außerordentlichen 
Ereignisses auf die Wertpapiere Rechnung zu tragen, wenn die Berechnungsstelle die 
Wertpapierinhaber spätestens [fünf] [andere Anzahl an Tagen] Geschäftstage vorher 
gemäß § 15 darüber unterrichtet hat.  

 
(a) Delisting: Im Fall der Einstellung der Notierung einer Aktie an der jeweiligen Börse, 

wird die Berechnungsstelle eine neue maßgebliche Börse (die "Ersatzbörse") nach 
billigem Ermessen festlegen, wenn die Aktie an einer anderen Börse notiert wird. 
Wenn die maßgebliche Börse bekannt gibt, dass sie die Notierung der Aktie endgültig 
einstellt oder einstellen wird und die Berechnungs stelle keine Ersatzbörse bestimmt, ist 
die Berechnungsstelle berechtigt, sofern die Emittentin die Wertpapiere nicht gekündigt 
hat, eine außerordentliche Anpassung durchzuführen, z. B. durch Ersetzung der 
betreffenden Aktie durch eine vergleichbare Ersatzaktie. [In diesem Fall wird der 
Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum Ersetzungszeitpunkt 
das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten Aktie zur neuen 
Aktie dem Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten Aktie zur 
neuen Aktie entspricht.] [andere Anpassung einfügen] Jede in diesen 
Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Aktie gilt, sofern es der 
Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzaktie. 

 
(b) Fusion, Verstaatlichung, Insolvenz: Bei einer Fusion, Verstaatlichung oder Insolvenz 

erfolgt ein Austausch, sofern die Emittentin die Wertpapiere nicht gekündigt hat, 
indem die betreffende Aktie durch eine vergleichbare Ersatzaktie ersetzt wird. [In 
diesem Fall wird der Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum 
Ersetzungszeitpunkt das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der 
alten Aktie zur neuen Aktie dem Verhältnis der Referenzstände vom [Datum 
einfügen] der alten Aktie zur neuen Aktie entspricht.] [andere Anpassung einfügen] 
Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Aktie und deren 
Aktiengesellschaft gelten, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf 
die Ersatzaktie und deren Aktiengesellschaft. 

 
Die Emittentin hat im Fall eines außerordentlichen Ereignisses das Recht alle oder nur 
einige der ausstehenden Wertpapiere zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [oder 
Abrechnungsbetrag] [oder einem anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Betrag] zusammen, falls zutreffend, mit bis (ausschließlich) zum Tag der Rückzahlung 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen, wenn die Emittentin die Wertpapierinhaber 
spätestens [fünf] [andere Anzahl an Tagen] Geschäftstage vorher gemäß § 15 darüber 
unterrichtet hat.  

 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine 
Anleihe oder Anleihen, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Anleihe 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur in Bezug auf eine Anleihe oder mehrere 
Anleihen. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine Anleihe oder mehrere 
Anleihen handelt, gelten die jeweils anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Anpassungsereignis. Im Fall eines Anpassungsereignisses wird die Berechnungsstelle 

feststellen, ob dieses Anpassungsereignis eine verwässernde oder werterhöhende 
Wirkung auf den theoretischen Wert der Anleihe hat; stellt die Berechnungsstelle eine 
solche verwässernde oder werterhöhende Wirkung fest, wird sie 
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(a) gegebenenfalls die entsprechende Anpassung eines Rückzahlungsbetrages 
und/oder der Anzahl lieferbaren [Basiswerte] [Ersatz-Basiswerte] und/oder einer 
jeglichen sonstigen Berechnungsgröße vornehmen, die nach Ansicht der 
Berechnungsstelle geeignet ist, dieser verwässernden oder wert erhöhenden 
Wirkung Rechnung zu tragen (wobei keine Anpassungen vorgenommen werden, die 
lediglich Veränderungen der Volatilität, des Wertpapierleihsatzes oder der Liquidität 
in den Anleihen Rechnung tragen sollen); und 

 
(b) die Tage bzw. den Tag des Wirksamwerdens der entsprechenden Anpassung(en) 

festlegen. In einem solchen Fall gelten die entsprechenden Anpassungen als per 
diesem Tag/diesen Tagen vorgenommen. Die Berechnungsstelle kann (muss jedoch 
nicht) die entsprechenden Anpassungen unter Verweisung auf diejenigen 
Anpassungen bezüglich eines einschlägigen Anpassungs ereignisses festlegen, die 
an einer Optionsbörse vorgenommen werden. 

 
Nach Vornahme einer solchen Anpassung wird die Berechnungsstelle die 
Wertpapierinhaber hiervon sobald als praktikabel gemäß § 15, unter Angabe der 
vorgenommenen Anpassung sowie einiger weniger Details hinsichtlich des 
Anpassungsereignisses unterrichten. 
 
Die Berechnungsstelle kann insbesondere zusätzlich zur oder an Stelle einer 
Veränderung irgendwelcher Bedingungen gemäß den oben dargestellten Bestimmungen 
an die Wertpapierinhaber der betreffenden ausstehenden Wertpapiere zusätzliche 
Wertpapiere ausgeben oder einen Geldbetrag ausschütten. Eine solche Ausgabe 
zusätzlicher Wertpapiere kann auf der Basis „Zahlung gegen Lieferung“ oder „Lieferung 
frei von Zahlung“ erfolgen. 

 
(2) Korrekturen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die Börse vor dem 
Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle, soweit abwicklungstechnisch 
noch möglich, den auf Grund dieser Korrektur zahlbaren oder lieferbaren Betrag 
bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Wertpapiere zur Berücksichtigung 
dieser Korrektur anpassen und die Wertpapierinhaber gemäß § 15 entsprechend 
unterrichten. 

 
(3) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Börsengeschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Börsengeschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein 
Störungstag vorliegt. Im letzteren Falle und zur Bestimmung des Rückzahlungsbetrages: 

 
(a) gilt der entsprechende fünfte Börsengeschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) und bestimmt die Berechnungsstelle ihre nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung 

des Werts der Anleihen zum Bewertungszeitpunkt an diesem fünften 
Börsengeschäftstag. 

 
(4) Außerordentliches Ereignis. Im Fall eines außerordentlichen Ereignisses wird die 

Berechnungsstelle diejenigen Anpassungen der Tilgungs-, Lieferungs-, Zahlungs- und 
sonstigen Bedingungen der Wertpapiere vornehmen, die sie als angemessen dafür 
bestimmt, den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen außerordentlichen 
Ereignisses auf die Wertpapiere Rechnung zu tragen, wenn die Berechnungsstelle die 
Wertpapierinhaber spätestens [fünf] [andere Anzahl an Tagen] Geschäftstage vorher 
gemäß § 15 darüber unterrichtet hat.  

 
(a) Delisting: Im Fall der Einstellung der Notierung einer Anleihe an der jeweiligen Börse, 

wird die Berechnungsstelle eine neue maßgebliche Börse (die "Ersatzbörse") nach 
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billigem Ermessen festlegen, wenn die Anleihe an einer anderen Börse notiert wird. 
Wenn die maßgebliche Börse bekannt gibt, dass sie die Notierung der Anleihe 
endgültig einstellt oder einstellen wird und die Berechnungsstelle keine Ersatzbörse 
bestimmt, ist die Berechnungsstelle berechtigt, sofern die Emittentin die Wertpapiere 
nicht gekündigt hat, eine außerordentliche Anpassung durchzuführen, z. B. durch 
Ersetzung der betreffenden Anleihe durch eine vergleichbare Ersatzanleihe. [In 
diesem Fall wird der Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum 
Ersetzungszeitpunkt das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der 
alten Anleihe zur neuen Anleihe dem Verhältnis der Referenzstände vom [Datum 
einfügen] der alten Anleihe zur neuen Anleihe entspricht.] [andere Anpassung 
einfügen] Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Anleihe gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die 
Ersatzanleihe. 

 
(b) Beendigung, Insolvenz: Bei einer Beendigung oder Insolvenz erfolgt ein Austausch, 

sofern die Emittentin die Wertpapiere nicht gekündigt hat, indem die betreffende 
Anleihe durch eine vergleichbare Ersatzanleihe ersetzt wird. [In diesem Fall wird der 
Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum Ersetzungszeitpunkt 
das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten Anleihe zur 
neuen Anleihe dem Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten 
Anleihe zur neuen Anleihe entspricht.] [andere Anpassung einfügen] Jede in diesen 
Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Anleihe und deren 
Anleiheemittenten gelten, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf 
die Ersatzanleihe und deren Anleiheemittenten. 

 
Die Emittentin hat im Fall eines außerordentlichen Ereignisses das Recht alle oder nur 
einige der ausstehenden Wertpapiere zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [oder 
Abrechnungsbetrag] [oder einem anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Betrag] zusammen, falls zutreffend, mit bis (ausschließlich) zum Tag der Rückzahlung 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen, wenn die Emittentin die Wertpapierinhaber 
spätestens [fünf] [andere Anzahl an Tagen] Geschäftstage vorher gemäß § 15 darüber 
unterrichtet hat.  

 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Fonds, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Fonds 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere Fonds. Für alle 
Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Fonds handelt, gelten die jeweils 
anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Korrekturen. Sollte ein [an der Börse] veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die [Börse] 
[Fondsgesellschaft] vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle, 
soweit abwicklungstechnisch noch möglich, den auf Grund dieser Korrektur zahlbaren 
oder lieferbaren Betrag bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der 
Wertpapiere zur Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen und die Wertpapierinhaber 
gemäß § 15 entsprechend unterrichten. 

 
(2) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Börsengeschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Börsengeschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein 
Störungstag vorliegt. Im letzteren Falle und zur Bestimmung des Rückzahlungsbetrages: 
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(a) gilt der entsprechende fünfte Börsengeschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) und bestimmt die Berechnungsstelle ihre nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung 

des Werts der Fonds zum Bewertungszeitpunkt an diesem fünften 
Börsengeschäftstag. 

 
(3) Außerordentliches Ereignis. Im Fall eines außerordentlichen Ereignisses kann die 

Emittentin die nachfolgend genannten Maßnahmen treffen: 
 

(a) die Berechnungsstelle auffordern, gegebenenfalls eine entsprechende Anpassung der 
fraglichen Bedingungen vorzunehmen, die nach ihrer Beurteilung sachgerecht ist, um 
dem Außerordentlichen Ereignis Rechnung zu tragen, und den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Anpassung festlegen; oder 

 
(b) die Wertpapiere zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [oder Abrechnungsbetrag] 

[oder einem anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag]  
zusammen, falls zutreffend, mit bis (ausschließlich) zum Tag der Rückzahlung 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen; oder 

 
(c) den Austausch des betroffenen Fonds, indem der betroffene Fonds durch einen 

vergleichbaren Fonds (der „Ersatzfonds“) ersetzt wird. [In diesem Fall wird der 
Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum Ersetzungszeitpunkt 
das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] des alten Fonds zum 
neuen Fonds dem Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] des alten 
Fonds zum neuen Fonds entspricht.] [andere Anpassung einfügen] Jede in diesen 
Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Fonds und dessen 
Fondsgesellschaft gelten, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf 
den Ersatzfonds und dessen Fondsgesellschaft. 

 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Indizes, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Index 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere Indizes. Für 
alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Indizes handelt, gelten die 
jeweils anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Nachfolge-Index. Wird ein Index nicht durch den Index-Sponsor berechnet und 

veröffentlicht, jedoch durch einen aus Sicht der Berechnungsstelle akzeptablen 
Nachfolger des Index-Sponsor (den „Index-Sponsor-Nachfolger“) berechnet und 
veröffentlicht, oder durch einen Nachfolge-Index ersetzt, der nach Feststellung der 
Berechnungsstelle anhand derselben oder in wesentlichen Teilen ähnlichen 
Berechnungsformel und -methodik wie dieser Index bestimmt wird (der „Nachfolge-
Index“), tritt der durch den Index-Sponsor-Nachfolger ermittelte Index beziehungsweise 
der Nachfolge-Index an die Stelle dieses Index. [In diesem Fall wird der Referenzstand 
vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum Ersetzungszeitpunkt das Verhältnis der 
Referenzstände vom [Datum einfügen] des alten Index zum neuen Index dem Verhältnis 
der Referenzstände vom [Datum einfügen] des alten Index zum neuen Index entspricht.] 
[andere Anpassung einfügen] 

 
(2) Anpassungen durch die Berechnungsstelle. Vorzeitige Rückzahlung. Stellt die 

Berechnungsstelle vor einem Index-Bewertungstag fest, dass der Index-Sponsor (oder, 
falls anwendbar, der Index-Sponsor-Nachfolger) eine erhebliche Veränderung in der zur 
Berechnung eines Index verwandten Formel oder Berechnungsmethode vornimmt oder 
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auf andere Weise den Index erheblich verändert (außer, dass es sich dabei um eine in 
einer solchen Formel oder Berechnungsmethode vorgesehene Anpassung handelt, die 
den Index im Fall von Veränderungen der enthaltenen Index -Komponenten, der 
Kapitalisierung und anderen routinemäßigen Ereignissen erhalten sollen) (eine 
„Veränderung des Index“), oder die Berechnung des Index dauerhaft einstellt, ohne 
dass ein Nachfolge-Index existiert (eine „Einstellung des Index“), oder dass der Index-
Sponsor an einem Bewertungstag den Index-Stand nicht berechnet hat („Index-
Unterbrechung“), so wird die Berechnungsstelle zur Berechnung des 
Rückzahlungsbetrags und/oder des maßgeblichen Zinsbetrags an Stelle des 
veröffentlichten Standes des Index den Index-Stand zum Bewertungstag gemäß der 
unmittelbar vor der Veränderung oder der Einstellung gültigen Berechnungsformel und 
Berechnungsmethode ermitteln, wird dazu aber nur diejenigen Index-Komponenten 
heranziehen, aus denen sich der Index unmittelbar vor der Veränderung oder der 
Einstellung zusammengesetzt hat. Die Berechnungsstelle wird die Wertpapierinhaber 
gemäß § 15 hiervon unterrichten. 

 
Im Fall eines Außerordentlichen Ereignisses und sofern die Berechnungsstelle nach 
ihrem eigenen Ermessen der Ansicht ist, dass eine Anpassung gemäß diesem Absatz 
nicht möglich ist, ohne eine wesentliche Veränderung der wirtschaftlichen Stellung von 
Wertpapierinhabern oder Emittentin zu verursachen, kann die Emittentin alle oder nur 
einige der ausstehenden Wertpapiere zum Abrechnungsbetrag vorzeitig kündigen, wenn 
die Emittentin die Wertpapierinhaber spätestens [10] [andere Anzahl an Tagen einfügen] 
Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin gemäß § 15 hierüber unterrichtet hat. Die 
Emittentin wird spätestens an diesem Geschäftstage der Zahlstelle eine entsprechende 
Mitteilung übersenden (es sei denn, die Zahlstelle handelt als Berechnungsstelle). 

 
(3) Korrektur des Index. Sollte ein an der Börse oder Verbundenen Börse oder durch den 

Index-Sponsor veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine Berechnung oder 
Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden ist, nachträglich korrigiert 
werden und wird diese Korrektur durch die Börse oder den Index -Sponsor vor dem 
Fälligkeitstag bzw. dem Tag der Rückzahlung der Wertpapiere veröffentlicht, so wird die 
Berechnungsstelle den auf Grund dieser Korrektur zahlbaren oder lieferbaren Betrag 
bestimmen und, falls erforderlich, die Endgültigen Bedingungen zur Berücksichtigung 
dieser Korrektur anpassen und die Wertpapierinhaber gemäß § 15 entsprechend 
unterrichten. 

 
(4) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Index-Geschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Index-Geschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein 
Störungstag vorliegt. Im letzteren Falle: 

 
(a) gilt der entsprechende fünfte Index-Geschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) bestimmt die Berechnungsstelle den Index -Stand zum maßgeblichen Bewertungstag 

an diesem fünften Index-Geschäftstag in Übereinstimmung mit der vor Beginn der 
Marktstörung gültigen Berechnungsformel und Berechnungsmethode, indem sie den 
Börsenkurs der maßgeblichen Börse (oder, falls der Handel in der betreffenden 
Index-Komponente erheblich unterbrochen oder erheblich eingeschränkt worden ist, 
eine nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung des Börsenkurses, der nach 
Ansicht der Berechnungsstelle ohne eine solche Unterbrechung oder Einschränkung 
zustande gekommen wäre) jeder im Index enthaltenen Index-Komponente an 
diesem fünften Index-Geschäftstag verwendet; und 

 
(c) wird der Fälligkeitstag auf den [Anzahl der Tage einfügen] Geschäftstag, der diesem 

fünften Index -Geschäftstag folgt, verschoben.] 
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[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen eine oder 
mehrere Währungen, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Währung 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Begriffsbestimmungen gelten nur in Bezug auf eine oder mehrere 
Währungen. Für alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um eine oder mehrere Währungen 
handelt, gelten die jeweils anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Anpassungsereignis. Im Fall eines Anpassungsereignisses erfolgt ein Austausch, sofern 

die Emittentin die Wertpapiere nicht gekündigt hat, indem die betreffende Währung bzw. 
der Euro durch die Neue Währung bzw. die Neue Euro-Währung ersetzt wird. [In diesem 
Fall wird der Referenzstand vom [Datum einfügen] so festgelegt, dass zum 
Ersetzungszeitpunkt das Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten 
Währung bzw. dem Euro zur Neuen Währung bzw. der Neuen Euro-Währung dem 
Verhältnis der Referenzstände vom [Datum einfügen] der alten Währung bzw. dem Euro 
zur Neuen Währung bzw. der Neuen Euro-Währung entspricht.] [andere Anpassung 
einfügen] Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die betreffende 
Währung bzw. den Euro gelten, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme 
auf die Neue Währung bzw. die Neue Euro-Währung. 

 
Nach Vornahme einer solchen Anpassung wird die Berechnungsstelle die 
Wertpapierinhaber hiervon sobald als praktikabel gemäß § 15, unter Angabe der 
vorgenommenen Anpassung sowie einiger weniger Details hinsichtlich des 
Anpassungsereignisses unterrichten. 
 
Die Berechnungsstelle kann insbesondere zusätzlich zur oder an Stelle einer 
Veränderung irgendwelcher Bedingungen gemäß den oben dargestellten Bestimmungen 
an die Wertpapierinhaber der betreffenden ausstehenden Wertpapiere zusätzliche 
Wertpapiere ausgeben oder einen Geldbetrag ausschütten. Eine solche Ausgabe 
zusätzlicher Wertpapiere kann auf der Basis „Zahlung gegen Lieferung“ oder „Lieferung 
frei von Zahlung“ erfolgen. 

 
(2) Korrekturen. Sollte ein an der Börse veröffentlichter Kurs oder Stand, der für irgendeine 

Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden ist, 
nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch die Börse vor dem 
Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird die Berechnungsstelle, soweit abwicklungstechnisch 
noch möglich, den auf Grund dieser Korrektur zahlbaren oder lieferbaren Betrag 
bestimmen und, falls erforderlich, die Bedingungen der Wertpapiere zur Berücksichtigung 
dieser Korrektur anpassen und die Wertpapierinhaber gemäß § 15 entsprechend 
unterrichten. 

 
(3) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Börsengeschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Börsengeschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein 
Störungstag vorliegt. Im letzteren Falle und zur Bestimmung des Rückzahlungsbetrages: 

 
(a) gilt der entsprechende fünfte Börsengeschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) und bestimmt die Berechnungsstelle ihre nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung 

des Werts der Anleihen zum Bewertungszeitpunkt an diesem fünften 
Börsengeschäftstag. 
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(4) Außerordentliches Ereignis. Im Fall eines außerordentlichen Ereignisses kann die 
Emittentin die nachfolgend genannten Maßnahmen treffen: 

 
(a) im Fall des Delistings eines Umrechnungskurses an der jeweiligen Börse, wird die 

Berechnungsstelle eine neue maßgebliche Börse (die "Ersatzbörse") nach billigem 
Ermessen festlegen, wenn der Umrechnungskurs an einer anderen Börse festgestellt 
wird; oder 

 
(b) in jedem anderen Fall oder sofern keine Ersatzbörse bestimmt werden kann, die 

Wertpapiere zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [oder Abrechnungsbetrag] 
[oder einem anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag] 
zusammen, falls zutreffend, mit bis (ausschließlich) zum Tag der Rückzahlung 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen.  

 
[[Umfasst der „Basiswert“ oder der „Basket“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen oder 
mehrere Zinssätze, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Zinssatz 
 
[[Ist mehr als eine Art von Basiswerten oder Basketbestandteilen in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben, ist folgender Text einzufügen.] 
 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur in Bezug auf einen oder mehrere Zinssätze. Für 
alle Basiswerte, bei denen es sich nicht um einen oder mehrere Zinssätze handelt, gelten die 
jeweils anwendbaren Ausführungen in diesem § 6.] 
 
(1) Korrekturen. Sollte ein auf der Bildschirmseite veröffentlichter Kurs oder Stand, der für 

irgendeine Berechnung oder Feststellung in Bezug auf die Wertpapiere verwandt worden 
ist, nachträglich korrigiert werden und wird diese Korrektur durch den entsprechende 
Informationsdienst auf der Bildschirmseite vor dem Fälligkeitstag veröffentlicht, so wird 
die Berechnungsstelle, soweit abwicklungstechnisch noch möglich, den auf Grund dieser 
Korrektur zahlbaren oder lieferbaren Betrag bestimmen und, falls erforderlich, die 
Bedingungen der Wertpapiere zur Berücksichtigung dieser Korrektur anpassen und die 
Wertpapierinhaber gemäß § 15 entsprechend unterrichten. 

 
(2) Störungstage. Wenn die Berechnungsstelle nach alleinigem und freiem Ermessen 

feststellt, dass ein Bewertungstag ein Störungstag ist, dann ist der Bewertungstag der 
nächstfolgende Geschäftstag, an dem die Berechnungsstelle feststellt, dass kein 
Störungstag vorliegt, es sei denn, die Berechnungsstelle stellt fest, dass an jedem der 
fünf Geschäftstage, die unmittelbar auf den ursprünglichen Tag folgen, ein Störungstag 
vorliegt. Im letzteren Falle und zur Bestimmung des Rückzahlungsbetrages: 

 
(a) gilt der entsprechende fünfte Geschäftstag als Bewertungstag, ungeachtet der 

Tatsache, dass dieser Tag ein Störungstag ist; 
 
(b) und bestimmt die Berechnungsstelle ihre nach Treu und Glauben erfolgte Schätzung 

des Zinssatzes zum Bewertungszeitpunkt an diesem fünften Geschäftstag. 
 
(3) Außerordentliches Ereignis. Im Fall eines außerordentlichen Ereignisses entspricht der 

Zinssatz dem entsprechenden Zinssatz, wie er auf einer entsprechenden Bildschirmseite 
eines anderen anerkannten Informationsdienstes (die „Ersatzseite“) veröffentlicht wird. 
Sollte der Zinssatz auch nicht mehr auf einer Ersatzseite veröffentlicht werden, ist die 
Emittentin berechtigt den Zinssatz auf der Grundlage der dann geltenden Marktusancen 
nach billigem Ermessen selbst zu berechnen und festzulegen. Die Emittentin ist in diesen 
Fällen berechtigt aber nicht verpflichtet den Zinssatz festzustellen, indem sie [das 
arithmetische Mittel (auf die [Anzahl der Dezimalstellen] Dezimalstelle marktüblich 
gerundet, falls erforderlich) der ihr auf Anfrage mitgeteilten Mittelwerte aus den Geld- und 
Briefquotierungen für den Zinssatz, die von [Anzahl der Referenzbanken] 
Referenzbanken genannt werden, ermittelt, wobei 
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(a) für den Fall, dass eine Referenzbank keine Geld- und Briefquotierung für den 
Zinssatz [zum Bewertungszeitpunkt] [anderer Zeitpunkt] mitteilt, das arithmetische 
Mittel wie vorstehend beschrieben auf der Grundlage der Mittelwerte aus Geld- und 
Briefquotierungen für den Zinssatz der verbleibenden [Anzahl der verbleibenden 
Referenzbanken] Referenzbanken berechnet wird; und 

 
(b) für den Fall, dass zwei Referenzbanken keine Geld- und Briefquotierungen für den 

Zinssatz [zum Bewertungszeitpunkt] [anderer Zeitpunkt] mitteilen, der Mittelwert aus 
Geld- und Briefquotierungen für den Zinssatz [zum Bewertungszeitpunkt] [anderer 
Zeitpunkt] der verbleibenden Referenzbank herangezogen wird; und  

 
(c) für den Fall, dass keine Referenzbank eine solche Geld- und Briefquotierung für den 

Zinssatz mitteilt, der Zinssatz von der Berechnungsstelle nach deren billigem 
Ermessen auf Basis der Zinssätze vergleichbarer Finanzmarktgeschäfte ermittelt und 
festgestellt wird.] [andere Zinssatzanpassungsbestimmung].  

 
„Referenzbanken“ im Sinne dieses Absatzes sind [Referenzbanken einfügen] 

 
Die Emittentin hat im Fall eines außerordentlichen Ereignisses das Recht alle oder nur 
einige der ausstehenden Wertpapiere zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag [oder 
Abrechnungsbetrag] [oder einem anderen in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Betrag] zusammen, falls zutreffend, mit bis (ausschließlich) zum Tag der Rückzahlung 
aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen, wenn die Emittentin die Wertpapierinhaber 
spätestens [fünf] [andere Anzahl an Tagen] Geschäftstage vorher gemäß § 15 darüber 
unterrichtet hat.  

 
[[Umfasst der „Basiswert“ gemäß den Endgültigen Bedingungen einen „Basket“ und unterliegt 
dieser Basket immer wiederkehrenden Anpassungen, die sich nicht nach den 
vorhergehenden Absätzen bestimmen, dann gelten die folgenden Ausführungen.] 
 
Die Zusammensetzung des Baskets ermittelt sich während der Laufzeit der Wertpapiere, 
vorbehaltlich Anpassungen gemäß den vorhergehenden Absätzen in diesem § 6, wie folgt: 
 
[Anpassungen einfügen]] 
 

§ 7 Verlängerungsoption der Emittentin 
 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere mit einer Verlängerungsoption ausgestattet, sind die 
folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
 
(1) Die Emittentin hat das Recht, durch Bekanntmachung gemäß § 15 den Fälligkeitstag 

einmalig oder mehrfach um jeweils [Anzahl der Monate bzw. Jahre] [Monat(e)] [Jahr(e)] 
zu verschieben. Die Bekanntmachung darf höchstens [Anzahl der Monate] und muss 
mindestens [Anzahl der Monate] Monate vor dem Fälligkeitstag unter Angabe des neuen 
Fälligkeitstages erfolgen. 

 
(2) Jeder Wertpapierinhaber hat das Recht, auf eigene Kosten in dem Zeitraum von der 

Bekanntmachung der Verschiebung gemäß Absatz 1 bis [Anzahl der Tage] Geschäftsta-
ge vor dem ursprünglichen Bewertungstag durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Zahlstelle innerhalb üblicher Geschäftszeiten seine Wertpapiere zu kündigen. Die 
Erklärung ist unwiderruflich und bindend. Sie hat folgende Angaben zu enthalten: 1. Den 
Namen des Wertpapierinhabers, 2. Die Bezeichnung und die Anzahl der Wertpapiere, die 
gekündigt werden und 3. Das Konto des Wertpapierinhabers bei einem Kreditinstitut in 
der Bundesrepublik Deutschland, dem der Rückzahlungs betrag nach Kündigung gutge-
schrieben werden soll. Der Wertpapierinhaber ist verpflichtet, seine gekündigten Wert-
papiere auf das Konto der Zahlstelle beim Clearingsystem zu übertragen. Die Erklärung 
wird wirksam nach der Übertragung der gekündigten Wert papiere auf das Konto der 
Zahlstelle. 
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(3) Der Kündigungsbetrag entspricht dem Rückzahlungsbetrag, der von der Emittentin 
gezahlt worden wäre, wenn die Verschiebung des Fälligkeitstages nicht stattgefunden 
hätte. Für jedes gekündigte Wertpapier überweist die Emittentin dem Wertpapierinhaber 
des gekündigten Wertpapieres den Kündigungsbetrag bis zum ursprünglichen Fällig-
keitstag.] 

 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere nicht mit einer Verlängerungsoption ausgestattet, sind 
die folgenden Bestimmungen anwendbar.] 

 
Eine Verlängerung der Laufzeit der Wertpapiere durch die Emittentin über den ursprünglichen 
Fälligkeitstag hinaus ist ausgeschlossen.] 
 

§ 8 Kündigungsrecht der Emittentin 
 
(1) Die Emittentin hat das Recht, die Wertpapiere zu kündigen, wenn (i) die Emittentin zur 

Zahlung von zusätzlichen Beträgen gemäß § 10 Absatz 1 verpflichtet ist oder sein wird und 
(ii) diese Verpflichtung von der Emittentin durch ihnen zur Verfügung stehende zumutbare 
Maßnahmen nicht vermieden werden kann. In einem solchen Fall kann die Emittentin die 
Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise, durch eine unwiderrufliche Mitteilung an die 
Wertpapierinhaber mit einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen kündigen. 
Jedoch darf eine solche Rückzahlungserklärung nicht früher als 90 Tage vor dem ersten 
Tag abgegeben werden, an welchem die Emittentin dazu verpflichtet wäre, solche zusätzli-
chen Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung in Bezug auf die Wertpapiere dann fällig wäre. 
Die Wertpapiere werden zu ihrem Abrechnungsbetrag zuzüglich etwaiger Zinsen, die bis 
zu dem für die Einlösung festgesetzten Tag aufgelaufen sind, zurückgezahlt. 

 
Für die Zwecke der Berechnung des Abrechnungsbetrages ist Bewertungstag der [achte] 
[andere Anzahl von Tagen einfügen] Geschäftstag vor dem Ta g der tatsächlichen 
vorzeitigen Rückzahlung. 
 
Die Bekanntmachung der Kündigung erfolgt gemäß § 15. 

 
[[Ist der § 6 dieser Produktbedingungen anwendbar, sind die folgenden Bestimmungen 
einzufügen.] 
 
(2) Die Emittentin hat das Recht, die Wertpapiere gemäß § 6 zu kündigen.  
 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere mit einem Fälligkeitstag ausgestattet, sind die 
folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
 
(3) [Ein zusätzliches vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin ist ausgeschlossen.] [Die 

Emittentin hat das Recht, die Wertpapiere am [Kündigungstag] zu kündigen und [zum 
Nennwert] [zu [Prozentangabe]% je [Nennbetrag] Nennwert] [zu [Währung der Wertpapie-
re] [Rückzahlungsbetrag] je Stück] [zu einem Betrag in der Wertpapierwährung je [Nennbe-
trag] Nennwert] [je Stück], der gemäß der folgenden Formel ermittelt wird. 

 
 [Formel einfügen]] 

 
[zu einem Betrag in der Wertpapierwährung [und][/][oder] eine Anzahl an [Basiswerten] 
[Ersatz-Basiswerten] je [Nennbetrag] Nennwert] [je Stück] gemäß den folgenden Bestim-
mungen. 

 
 [Bestimmungen einfügen]] 
 

[Der Rückzahlungsbetrag wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.] 
 

[Entstehen in Folge von Anpassungen Teile von [Basiswerten] [Ersatz-Basiswerten], 
werden diese bei Rückzahlung nicht geliefert, stattdessen wird an die Wertpapierinhaber 
ein Barausgleich erfolgen. Der an die Wertpapierinhaber zu leistende Betrag wird auf Basis 
des Maßgeblichen Kurses des [Basiswertes] [Ersatz-Basiswertes] am maßgeblichen 
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Bewertungstag ermittelt.] 
 

[Es können entsprechend der Produktausgestaltung beliebig viele derartige Kündigungs-
rechte vereinbart sein.]] 

 
[[Sind die zu begebenden Wertpapiere ohne einen Fälligkeitstag („endlos“) ausgestattet, sind 
die folgenden Bestimmungen anwendbar.] 
 
(3) Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum [Datum einfügen] jeden Jahres, erstmals zum 

[Datum einfügen], die Wertpapiere insgesamt, jedoch nicht teilweise zu kündigen.  
 
(4) Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens [Anzahl der Tage einfügen] Tage vor 

dem jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 15 bekannt zumachen. Die Bekanntmachung 
ist unwiderruflich und muss den Kündigungs termin nennen. 

 
(5) Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden 

Wertpapieres gemäß § 5 Absatz 2, wobei der [Anzahl der Tage einfügen] Handelstag vor 
dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.  

 
(6) Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen 

zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle 
die zahlbaren Beträge dem Clearingsystem zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweili-
gen Depotbanken zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber überweist. 

 
(7) Das Recht der Wertpapierinhaber, die Einlösung der Wertpapiere zu den jeweiligen 

Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.] 
 

§ 9 Zahlungen 
 
(1) Sämtliche Zahlungen sind in [Währung einfügen] (die „Wertpapierwährung“) zu 

erbringen. 
 
(2) Die zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle zu zahlen. Die Zahlstelle hat die zahlbaren 

Beträge an das Clearingsystem zwecks Gutschrift auf die jeweiligen Geldkonten der 
Hinterleger von Wertpapieren zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber zu zahlen. Die 
Beträge sind den Wert papierinhabern vorbehaltlich am Zahlungs ort geltender steuer-
rechtlicher, devisenrechtlicher und sonstiger Bestimmungen gutzubringen, ohne dass die 
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder die Erfüllung irgendeiner sonstigen 
Förmlichkeit verlangt werden darf. 

 
(3) Alle Zahlungen unterliegen unbeschadet der Bestimmungen in § 10 (Steuern) in jedem Fall 

allen anwendbaren Steuer- und sonstigen Gesetzen und Bestimmungen. 
 
(4) Ist der Fälligkeitstag für eine Zahlung kein Geschäftstag (wie unten definiert), hat der 

Wertpapierinhaber einen Anspruch auf Zahlung des fälligen Betrages erst am nächsten 
Geschäftstag (wie unten definiert) und keinen Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige 
Zahlungen in Bezug auf diese Verzögerung. 

 
§ 10 Steuern 

 
Alle Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere erfolgen frei und ohne Einbehalt oder Abzug von 
oder wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder 
behördlicher Gebühren (gemeinsam die „Steuern“) jeglicher Art, die von der Bundesrepublik 
Deutschland [,dem Vereinigten Königreich] oder einer sonstigen Jurisdiktion, welcher die 
Emittentin unterliegt, oder einer ihrer oder in dieser Jurisdiktion befindlichen Behörden mit der 
Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder 
festgesetzt werden, außer soweit ein solcher Einbehalt oder Abzug jeweils gesetzlich 
vorgeschrieben ist. In diesem Fall zahlt die Emittentin die zusätzlichen Beträge (die 
„zusätzlichen Beträge“), die dazu führen, dass die Wertpapierinhaber die Beträge erhalten, die 
sie erhalten hätten, wenn kein solcher Abzug oder Einbehalt vorgeschrieben wäre, wobei 
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jedoch unter den folgenden Voraussetzungen keine solchen zusätzlichen Beträge in Bezug auf 
ein Wertpapier gezahlt werden:  
 

(a) an einen Wertpapierinhaber oder einen für ihn handelnden Dritten, wenn der Wertpa-
pierinhaber für diese Steuern in Bezug auf diese Wertapiere steuerpflichtig ist, weil ir-
gendeine über die bloße Inhaberschaft der Wertpapiere hinausgehende Verbindung 
mit der Bundesrepublik Deutschland [, dem Vereinigten Königreich] oder einer sonsti-
gen Jurisdiktion, welcher die Emittentin unterliegt, besteht; oder 

 
(b) an einen Wertpapierinhaber oder einen für ihn handeln Dritten, soweit keine solche 

Steuer einzubehalten oder abzuziehen gewesen wäre, wenn die Wertpapiere zur Zeit 
der Zahlung in einem Wertpapierdepot bei einer Bank außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland gehalten worden wären; oder 

 
(c) ein solcher Abzug oder Einbehalt erfolgt hinsichtlich einer Auszahlung an eine natürli-

che Person auf Grund der Richtlinie 2003/48/EG des Rates der Europäischen Union 
vom 3. Juni 2003 bezüglich der Besteuerung von Zinserträgen oder jedes anderen 
Gesetzes, das die Umsetzung dieser Richtlinie bezweckt oder erlassen wurde, um den 
Anforderungen dieser Richtlinie zu genügen. 

 
§ 11 Kündigung durch die Wertpapierinhaber 

 
Im Falle des Eintritts einer der folgenden Umstände: 
 
(a) Nichtzahlung: Die Emittentin zahlt Kapital oder Zinsen aus den Wertpapieren nicht 

vollständig bei Fälligkeit und der Verzug dauert über einen Zeitraum von 15 Tagen an, oder 
 
(b) Verletzung anderer Verpflichtungen: Die Emittentin erfüllt oder beachtet eine andere 

Verpflichtung aus oder im Zusammenhang mit den Wertpapieren nicht und diese Verlet-
zung wird nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Mahnung an die Emittentin durch 
den Wertpapierinhaber, welche der Emittentin oder der Zahlstelle in ihrer angegebenen 
Geschäftsstelle zugestellt wurde, geheilt, oder 

 
(c) Abwicklung usw.: Es ergeht eine Anordnung oder es wird ein wirksamer Beschluss gefasst 

zur Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Emittentin (außer für die Zwecke eines 
Zusammenschlusses, einer Verschmelzung oder einer sonstigen Form der Vereinigung mit 
einer anderen juristischen Person, soweit die fortbestehende Person oder die infolge des 
Zusammenschlusses, der Verschmelzung oder der Vereinigung entstehende Person die 
Verpflichtungen der Emittentin aus den Wertpapieren; oder 

 
(d) Insolvenz usw.: Konkurs- oder Insolvenz verfahren werden durch ein Gericht gegen die 

Emittentin eröffnet, und nicht innerhalb von 60 Tagen nach dessen Eröffnung aufgehoben 
oder ausgesetzt, oder die Emittentin beantragt ein solches Verfahren oder stellt seine 
Zahlungen vorübergehend ein oder bietet ein generelles Verfahren zugunsten aller Wert-
papierinhaber an oder führt ein solches Verfahren durch; 

 
kann jedes Wertpapier durch schriftliche Erklärung des jeweiligen Wertpapierinhabers an die 
angegebene Anschrift der Zahlstelle für sofort fällig und zahlbar erklärt werden, woraufhin sie 
[zum Nennbetrag zusammen mit aufgelaufenen Zinsen] [zu einem Betrag, der von der 
Berechnungsstelle als angemessener Marktpreis der Wertpapiere festgestellt wird, wobei für 
die Zwecke der Berechnung des Kündigungsbetrages des Bewertungstag der [achte] [andere 
Anzahl von Tagen einfügen] Geschäftstag vor dem Tag der tatsächlichen vorzeitigen 
Rückzahlung ist,] ohne weitere Maßnahmen oder Formalitäten sofort fällig und zahlbar wird. 
Den Wertpapierinhabern ist unverzüglich Mitteilung über jede solche Erklärung zu machen. 
 

§ 12 Vorlegungsfrist 
 

Die Frist zur Vorlage von Wertpapieren gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB beträgt 10 Jahre ab 
Fälligkeit der Wertpapiere. 
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§ 13 Zahlstelle und Berechnungsstelle 
 
(1) Zahlstelle ist: 
 

Landesbank Berlin AG 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 
 
Berechnungsstelle ist: 
 
Landesbank Berlin AG 
Alexanderplatz 2 
10178 Berlin 

 
(2) Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle handeln im Zusammenhang mit den Wertpapie-

ren ausschließlich als Erfüllungsgehilfen der Emittentin, übernehmen keine Verpflichtungen 
gegenüber den Wertpapierinhabern und stehen in keinem Auftrags- oder Treuhandverhält-
nis zu diesen. Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle sind von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit. 

 
(3) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Ernennung von Zahlstelle und 

Berechnungsstelle zu ändern oder zu beenden und Nachfolger oder weitere Zahlstellen zu 
ernennen. Den Wertpapierinhabern ist unverzüglich von jeder Änderung der Zahlstellen, 
der Berechnungsstelle oder der angegebenen Geschäftsstelle einer Zahlstelle Mitteilung zu 
machen. 

 
(4) Falls es sich nicht um einen offensichtlichen Fehler handelt, sind Entscheidungen der 

Zahlstelle oder der Berechnungsstelle endgültig und für die Emittentin sowie die Wertpa-
pierinhaber verbindlich. Bei der Erfüllung ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten unter 
diesen Produktbedingungen handelt die Zahlstelle oder die Berechnungsstelle ausschließ-
lich als Erfüllungshilfe der Emittentin und steht in keinerlei Treuhandverhältnis gegenüber 
den Wertpapierinhabern. 
 

§ 14 Zusammenlegung und weitere Emissionen 
 
Die Emittentin kann ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber diese Wertpapiere mit einer oder 
mehreren von ihr begebenen Tranchen anderer Wertpapiere so zusammenlegen, dass diese 
Tranchen eine einheitliche Serie bilden, wenn beide Tranchen ab der Zusammenlegung 
(i) unter derselben Internationalen Wertpapierkennummer (ISIN) bei jedem Clearing-System 
(wie unten definiert) abgerechnet und abgewickelt werden können und (ii) in Bezug auf 
sämtliche Zeiträume ab der Zusammenlegung im wesentlichen die gleichen Bedingungen (mit 
Ausnahmen des Begebungstages und des Emissionspreises) haben. 
 

§ 15 Mitteilungen 
 
Alle die Wertpapiere betreffenden Mitteilungen werden in einem überregionalen Börsenpflicht-
blatt [derjenigen Börsen, an denen die Wertpapiere zum Handel zugelassen sind] [der Börse 
Berlin-Bremen] [andere Börse], veröffentlicht. Jede derartige Mitteilung gilt am dritten Tag nach 
dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am dritten Tag nach dem 
Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt. 
 
Die Emittentin ist berechtigt, eine Zeitungsveröffentlichung nach Absatz 1 durch eine Mitteilung 
an das Clearing-System zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber oder durch Veröffentli-
chung auf der Internetseite der Börse oder der Emittentin zu ersetzen, vorausgesetzt, dass 
solange Wertpapiere an einer Börse notiert sind, die Regeln dieser Börse diese Form der 
Mitteilung zulassen. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach dem Tag der Mitteilung 
an das Clearing-System als den Wertpapierinhabern mitgeteilt.  
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§ 16 Ersetzung der Emittentin 
 
(1) Die Emittentin kann jederzeit ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber als Hauptver-

pflichtete hinsichtlich sämtlicher sich aus den Wertpapieren ergebenden Verpflichtungen an 
ihre Stelle jede Tochtergesellschaft der Landesbank Berlin AG, deren stimmberechtigte 
Anteile zu mehr als 50% mittelbar oder unmittelbar von der Landesbank Berlin AG gehalten 
werden (die „Ersatzschuldnerin“), einsetzen, wenn: 

 
(a) die Ersatzschuldnerin alle und jegliche Verpflichtungen der Emittentin aus oder im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren übernimmt; 
 
(b) die Ersatzschuldnerin alle etwa erforderlichen Genehmigungen erhalten hat und an die 

Zahlstelle in der gesetzlichen Währung [der Bundesrepublik Deutschland] und ohne 
Verpflichtung zum Einbehalt oder Abzug von Steuern oder sonstigen Abgaben jeglicher 
Art, die in dem Land oder in den Ländern, in denen die Ersatzschuldnerin ihren Sitz 
oder ihren steuerlichen Sitz hat, erhoben werden, alle Beträge überweisen kann, die für 
die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit den Wert-
papieren erforderlich sind, und 

 
(c) die Emittentin alle und jegliche Verpflichtungen der Ersatzschuldnerin aus oder im 

Zusammenhang mit den Wertpapieren unbedingt und unwiderruflich garantiert). 
 
(2) Im Falle einer Ersetzung gilt jede Bezugnahme in diesen Bedingungen auf die Emittentin 

ab der betreffenden Zeit als eine Bezugnahme auf die Ersatzschuldnerin und jede Bezug-
nahme in § 6 auf die Bundesrepublik Deutschland gilt von dem Zeitpunkt als an eine 
Bezugnahme auf das Land oder die Länder, in denen die Ersatzschuldnerin ihren Sitz oder 
steuerlichen Sitz hat. 

 
(3) Jede Ersetzung der Emittentin ist gemäß § 15 (Mitteilungen) bekannt zu machen. Mit 

dieser Mitteilung wird die Ersetzung wirksam und die Emittentin (und im Falle einer wieder-
holten Anwendung dieses § 16 jede vorherige Ersatzschuldnerin) ist an dem Tag, an dem 
die Ersetzung bekannt gemacht wird, von allen und jeglichen Verpflichtungen aus den 
Wertpapieren befreit. 

 
§ 17 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 
(1) Die Wertpapiere und alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten unterliegen 

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist Berlin. 
 
(2) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus den Wertpapieren ergebenden 

Rechtsstreitigkeiten ist Berlin. 
 

§ 18 Teilunwirksamkeit 
 

Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser 
Produktbedingungen davon unberührt. Eine infolge Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit 
einer Bestimmung dieser Produktbedingungen etwa entstehende Lücke ist durch eine dem 
Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen und den Interessen der Beteiligten 
entsprechende Regelung auszufüllen. 
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Muster – Endgültige Bedingungen 
 
 

 
 

LANDESBANK BERLIN AG 
 
 
 

Endgültige Bedingungen Nr. [Nummer einfügen] 
 
 

vom [Datum einfügen] 
 
 

zum Basisprospekt  
 

vom 9. August 2007 
 
 

für 
 

[Wertpapiere einfügen] 
 

[ISIN einfügen] 
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Präsentation der Endgültigen Bedingungen 
 
Gegenstand der Endgültigen Bedingungen Nr. [Nummer einfügen] vom [Datum einfügen] zum 
Basisprospekt vom 9. August 2007 sind [Wertpapiere einfügen], die von der Landesbank 
Berlin AG [gegebenenfalls Niederlassung einfügen] begeben werden (die „Wertpapiere“). [Im 
Fall von mehreren Emissionen einfügen: Die Endgültigen Bedingungen enthalten [Anzahl der 
Emissionen einfügen] Emissionen mit jeweils einer WKN (jeweils die „Emission“ oder die 
„Serie“), die sich jeweils in einzelne Wertpapiere pro Emission aufteilen (zur Zahl der 
Wertpapiere pro Emission siehe unter „Emissionsvolumen“ im Abschnitt „Produktbedingun-
gen“ der Endgültigen Bedingungen („Produktbedingungen“)). [Im Fall einer einzelnen 
Emission einfügen: Die Wertpapiere werden [im Gesamtnennbetrag von Euro [Gesamtnenn-
betrag einfügen] [in der Gesamtstückzahl von Stück [Stückzahl einfügen] begeben (zusammen 
die „Emission“ oder die „Serie“).] [Gegebenenfalls im Fall einer Aufstockung einfügen: Die 
Wertpapiere werden [im Gesamtnennbetrag von Euro [Gesamtnennbetrag einfügen] [in der 
Gesamtstückzahl von Stück [Stückzahl einfügen] begeben und bilden zusammen mit den 
Wertpapieren mit der WKN [WKN einfügen], die unter den Endgültigen Bedingungen Nr. 
[Nummer einfügen] vom [Datum einfügen] (die „Ersten Endgültigen Bedingungen“) zum 
Basisprospekt vom [Datum einfügen] (der „Erste Basisprospekt“) emittiert wurden, eine 
einheitliche Emission im Sinn des § 14 der Produktbedingungen, d.h. sie haben die gleiche 
WKN und gleiche Ausstattungsmerkmale (zusammen die „Emission“). Der Abschnitt 
„Produktbedingungen“ der Ersten Endgültigen Bedingungen wird durch Verweis einbezogen. 
Die anderen Teile der Ersten Endgültigen Bedingungen sind für die Wertpapiere, die 
Gegenstand dieser Endgültigen Bedingungen sind, nicht relevant.]  
 
Die Endgültigen Bedingungen zum Basisprospekt werden gemäß § 26 Abs. 5 UAbs. 1 Alt. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 durch Einbeziehung der Endgültigen Bedingungen in den 
Basisprospekt präsentiert, d. h. es werden diejenigen Teile des Basisprospektes in diesem 
Dokument wiedergegeben, in denen sich aufgrund der Endgültigen Bedingungen Änderungen 
ergeben. Dabei werden vorhandene Leerstellen ausgefüllt. Alternative oder wählbare (in 
diesem Basisprospekt mit eckigen Klammern gekennzeichnete) Ausführungen oder 
Bestimmungen, die in den Endgültigen Bedingungen nicht ausdrücklich genannt sind, gelten 
als aus dem Basisprospekt gestrichen. 
 
Die Endgültigen Bedingungen haben die folgenden Bestandteile: 
Allgemeine Angaben zu den Wertpapieren  [Seitenzahl einfügen] 
Angaben zum Angebot  [Seitenzahl einfügen]  
Risikofaktoren  [Seitenzahl einfügen]  
Steuerliche Behandlung  [Seitenzahl einfügen]  
Verkaufsbeschränkungen [Seitenzahl einfügen] 
Produktbedingungen [Seitenzahl einfügen]  
 
Es ist zu beachten, dass die vollständigen Angaben über die Emittentin und das Angebot sich 
nur aus dem Basisprospekt und den Endgültigen Bedingungen zusammen ergeben. Soweit 
Angaben in den Endgültigen Bedingungen und den beigefügten Produktbedingungen vom 
Basisprospekt abweichen, sind die Angaben in den Endgültigen Bedingungen vorrangig 
gegenüber den Angaben im Basisprospekt.  
 
Der Basisprospekt ist in elektronischer Form im Internet unter www.zertifikate.lbb.de 
veröffentlicht.
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Beschreibung der Landesbank Berlin AG 

 
Gründung, Firma und Sitz 
 
Die Wurzeln der Landesbank Berlin AG gehen auf das Jahr 1818 zurück, als in Berlin die 
erste öffentliche Sparkasse Preußens (die “Berliner Sparkasse”) gegründet wurde. Nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte im Jahr 1948 nach vorübergehender Einstellung der 
Geschäftstätigkeit eine institutionelle Trennung in die Sparkasse der Stadt Berlin West und im 
Ostteil in die Sparkasse der Stadt Berlin. In der Folge der deutschen Wiedervereinigung 
begann für die Sparkassen in Berlin eine neue Ära. Am 27. September 1990 wurde das 
Gesetz über die Errichtung der Landesbank Berlin -Girozentrale- vom Berliner Abgeordne-
tenhaus beschlossen und trat am 1. Oktober 1990 in Kraft. Die Sparkasse der Stadt Berlin 
West und die Sparkasse der Stadt Berlin wurden daraufhin im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge auf die Landesbank Berlin überführt. Seit dem 1. Januar 1994 gehörte die Landesbank 
Berlin der zu diesem Zeitpunkt neu gegründeten Bankgesellschaft Berlin AG als Tochterge-
sellschaft an. Aufgrund des „Gesetzes über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der 
Landesbank Berlin -Girozentrale- in eine Aktiengesellschaft“ vom 28. Juni 2005 (Berliner 
Sparkassengesetz) wurde die Landesbank Berlin um 1. Januar 2006 in eine Aktiengesell-
schaft nach deutschen Aktiengesetz umgewandelt. Gleichzeitig hat das Land Berlin die 
Landesbank Berlin AG mit der Trägerschaft für die öffentlich-rechtliche Berliner Sparkasse 
beliehen. Die Berliner Sparkasse wird nur als Niederlassung der Landesbank Berlin AG 
geführt. und ist weiterhin mit der Trägerschaft für die Berliner Sparkasse beliehen. Am 14. Juli 
2006 beschloss die Hauptversammlung der Bankgesellschaft Berlin AG die Zusammenfüh-
rung des Bankgeschäfts der Bankgesellschaft Berlin AG und der Landesbank Berlin AG. Am 
29. August 2006 erfolgte die Eintragung der HV-Beschlüsse in das Handelsregister. Damit 
wurde die neue Konzernstruktur rechtlich wirksam. Die Bankgesellschaft Berlin AG firmiert 
seit dem Tage der Eintragung unter Landesbank Berlin Holding AG. Im Rahmen des 
Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen der Landesbank Berlin Holding AG und 
der Landesbank Berlin AG vom 29. Mai 2006 sind die operativen Tätigkeiten der Holding, bis 
auf wenige Ausnahmen, in der Landesbank Berlin AG gebündelt worden. Dabei wurde 
nahezu der gesamte Geschäftsbetrieb der Holding im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
wirtschaftlich rückwirkend zum 1. Januar 2006 auf die Landesbank Berlin AG übertragen. Die 
Emittentin ist eine 100-prozentige Tochter der Landesbank Berlin Holding AG, die außer der 
Landesbank Berlin AG keine wirtschaftlich bedeutenden Beteiligungen hält. 
 
Die Landesbank Berlin AG hat ihren Sitz in Berlin. Die Geschäftsadresse des Unternehmens 
ist Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, Bundesrepublik Deutschland. Tel. ist +49 30/869 629 00. 
Die Landesbank Berlin AG ist unter der Nummer HRB 99726 B im Handelsregister beim 
Amtsgericht Berlin, Charlottenburg eingetragen. Der juristische Name des Unternehmens ist 
Landesbank Berlin AG, der kommerzielle Name ist Landesbank Berlin AG. Das Geschäftsjahr 
ist das Kalenderjahr. Die Landesbank Berlin AG unterliegt der Aufsicht und Regulierung durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Deutschen Bundesbank im 
Einklang mit dem Gesetz über das Kreditwesen vom 10. Juli 1961 (und seinen geänderten 
Fassungen) und unterliegt der Aufsicht durch die entsprechenden Aufsichtsorgane des 
Senats des Landes Berlin.  
 
Wichtigster Markt der Landesbank Berlin ist Deutschland, insbesondere die Bundesländer 
Berlin und Brandenburg. In der Region Berlin-Brandenburg konnte die Landesbank Berlin ihre 
Marktposition im Retail-Geschäft festigen. 
 
Berlin und Brandenburg bilden mit ca. 6 Millionen Einwohnern und einer Fläche von über 
30.000 km² eine gemeinsame Wirtschaftsregion. Die ökonomische Struktur in der Region 
Berlin-Brandenburg befindet sich nach wie vor im Umbruch. Sie muss sich auf veränderte 
Rahmenbedingungen und neue Herausforderungen des Marktes einstellen. Im Hinblick auf 
die EU-Osterweiterung entwickelt sich die Hauptstadtregion zu einer europäischen 
Brückenregion, die vom zunehmenden Austausch in den Bereichen Politik, Wirtschaft und 
Kultur nachhaltig profitieren wird. Berlin ist eine hochverdichtete Metropole mit einem stark 
wachsenden Dienstleistungsgewerbe, einer dichten und vielseitigen Wissenschaftslandschaft 
und einem Funktionszuwachs als Bundeshauptstadt. Die Wirtschaftsstruktur Berlins wird von 
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kleinen und mittleren Unternehmen bestimmt. Traditionell stark vertreten sind neben der 
Elektroindustrie die Sparten Nahrungsmittel, Maschinenbau, Chemie und Bekleidung. Das 
Handwerk stellt weiterhin einen stabilisierenden Wirtschaftszweig dar. Im Bereich 
Einzelhandel, Handelsvermittlung und Großhandel sind in Berlin zusammen rund 44.000 
Unternehmen tätig, in denen etwa 116.000 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig angestellt 
sind. Wirtschaftsmotor von Berlin ist der Dienstleistungssektor. Im privaten Dienstleistungsbe-
reich sind in den letzten zehn Jahren mehr als 150.000 neue Arbeitsplätze entstanden. 
Einschließlich des Bereichs Handel, Banken und Versicherungen sowie Verkehr und 
Nachrichten arbeiten heute mehr als 50 % der Beschäftigten Berlins im privaten Dienstleis-
tungssektor. Brandenburg ist für mitteleuropäische Verhältnisse ein dünn besiedeltes 
Flächenland mit einer Reihe von regionalen Entwicklungszentren, einem an Berlin 
angrenzenden Verflechtungsraum mit einer guten Infrastruktur und beachtlichen Ansätzen in 
den Branchen Medien/IT und Biotechnologie. Damit bietet Brandenburg hervorragende 
Standorte für flächenintensive Ansiedlungen. Innovative Wirtschaftszweige und Technologien 
wie Umwelttechnik, Biotechnologie und Medien-, Informations- und Kommunikationstechno-
logie haben ihren Platz in Brandenburg gefunden. Traditionell ansässige Branchen wie die 
Metallindustrie, Luftfahrttechnik und Raumfahrtindustrie, Automotive/Automobilindustrie, 
Ernährungsindustrie, Chemie, Optik, Film und Holzwirtschaft wurden im Kern erhalten und an 
den modernen Erfordernissen des globalen Wettbewerbs ausgerichtet. Es spricht für den 
Wirtschaftsstandort Brandenburg, dass auch mehr als 300 ausländische Unternehmen im 
Land investiert haben. Brandenburg, bekannt als die Wiege der modernen Luftfahrt, ist heute 
erneut auf vielen Gebieten internationaler Innovationsmotor und Technologieführer. 
 
Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, wird bestätigt, dass diese 
Informationen korrekt wiedergegeben wurden und dass - soweit es der Emittentin bekannt ist 
und sie aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten Informationen ableiten konnte - 
keine Tatsachen unterschlagen werden, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt 
oder irreführend gestalten würden.  
 
Die vorstehenden Informationen zu Berlin und Brandenburg sind den Internetseiten 
www.berlin.de und www.brandenburg.de entnommen.  
 
Geschäftsüberblick 
 
Gegenstand des Unternehmens 
Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Bankgeschäften jeder Art und die 
Durchführung der damit zusammenhängenden Handelsgeschäfte, Finanz- und sonstigen 
Dienstleistungen aller Art. Die Bank kann diesen Geschäftszweck selbst oder durch 
Tochtergesellschaften und Beteiligungen erreichen. Die Bank kann Zweigstellen unter dem 
Namen „Berliner Sparkasse“ errichten. Die Landesbank Berlin ist zur Trägerschaft an der 
Berliner Sparkasse berechtigt und nach Maßgabe einer Beleihung gemäß § 3 Abs. 2 S. 2, 3 
des Berliner Sparkassengesetzes vom 28. Juni 2005 (GVBl 2005, S. 346) verpflichtet der 
Berliner Sparkasse die zur Durchführung und Fortentwicklung des Sparkassengeschäfts 
erforderlichen finanziellen, personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Berliner Sparkasse ist, gemäß § 3 (1) des Berliner Sparkassengesetzes, eine öffentlich-
rechtliche Sparkasse und wird als Niederlassung der Landesbank Berlin AG geführt. Der 
Berliner Sparkasse obliegt die Förderung des Sparens und die Befriedigung des örtlichen 
Kreditbedarfs, insbesondere des Mittelstandes und der wirtschaftlich schwächeren 
Bevölkerungskreise. Sie ist mündelsicher und berechtigt, ein Siegel mit ihrem Namen zu 
führen. Die Berliner Sparkasse betreibt Bankgeschäfte aller Art und sonstige Geschäfte, die 
dem Zweck der Berliner Sparkasse dienen. Sie ist berechtigt, Pfandbriefe, Kommunalobligati-
onen und sonstige Schuldverschreibungen auszugeben. Die Geschäfte der Berliner 
Sparkasse sind nach kaufmännischen Grundsätzen unter der Beachtung allgemeinwirtschaft-
licher Gesichtspunkte zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des 
Geschäftbetriebs. Der Geschäftsbereich der Berliner Sparkasse ist auf das Land Berlin 
auszurichten. Sie ist berechtig, Zweigstellen zu errichten.  
 
Gemäß § 3 (4) und (5) des Berliner Sparkassengesetzes hat die Landesbank Berlin AG als 
Träger der Berliner Sparkasse die Aufgabe einer Sparkassenzentralbank (Girozentrale) und 
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gilt als eigener Sparkassenverband. Die Hauptaufgabe der Landesbank Berlin als 
Sparkassenzentralbank ist die Liquiditätsversorgung der Berliner Sparkasse und die 
Abwicklung möglicher Kapitalmarktdienstleistungen. Sie kann Mitglied von Vereinigungen von 
deutschen Sparkassen- und Giroverbänden und Girozentralen sein oder ihnen beitreten. In 
ihrer Aufgabe als Träger der Berliner Sparkasse und als Landesbank (-Girozentrale-) und 
Sparkassenverband unterliegt die Landesbank Berlin AG der Aufsicht, gemäß § 9 des 
Berliner Sparkassengesetzes, unter der Aufsicht der für das Kreditwesen zuständigen 
Senatsverwaltung.  
 
Organisationsstruktur 
Die Landesbank Berlin AG ist eine Tochter der Landesbank Berlin Holding AG. Die 
Landesbank Berlin Holding AG besitzt 100% der Anteile an der Landesbank Berlin AG. Die 
Landesbank Berlin Holding AG gehört zu 81% der Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe 
mbH & Co. KG (die „Erwerbsgesellschaft“) An der Erwerbsgesellschaft ist der  dem 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband –Körperschaft des öffentlichen Rechts- (DSGV öK) 
mit 100 % Kapitalanteile als Kommanditist beteiligt. Komplementär der Erwerbsgesellschaft 
ist die Regionalverbandsgesellschaft mbH. Weitere ca. 10,6 % der Anteile stehen dem DSGV 
öK direkt zu. 8% der Anteile befinden sich im Streubesitz. Die Angaben zum Anteilsbesitz 
sind Circa-Werte.  
 

 
 
Landesbank Berlin Holding AG 
Seit August 2006 firmiert die ehemalige Bankgesellschaft Berlin unter neuem Namen: der 
Landesbank Berlin Holding AG. Dieser Name entspricht der neuen Rolle der Gesellschaft. Sie 
ist eine börsennotierte Finanzholding und bleibt die Muttergesellschaft der Landesbank Berlin 
AG, ihrer 100-prozentigen Tochter. In ihr ist das gesamte Geschäft der bisherigen 
Landesbank Berlin AG und der ehemaligen Bankgesellschaft Berlin AG vereint. Die 
Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Geschäftsadresse ist Alexanderplatz 2, D-10178 Berlin, 
Bundesrepublik Deutschland. Die Landesbank Berlin Holding AG ist im Handelsregister des 
Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter der Reg.NR. HRB 527 B eingetragen. Das 
Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2.554.741.132,93 (in Worten: zwei Milliarden 
fünfhundertvierundfünfzig Millionen siebenhunderteinundvierzigtausendeinhundertzweiund-
dreißig dreiundneunzig Hundertstel) Euro. Es ist eingeteilt in 999.327.870 (in Worten:  
 

Berlin Hyp AG 

100% 

100% 100% 100% 90% 

LBB-Invest GmbH Landesbank Berlin 
International S.A. 

Bankenservice 
GmbH 

Landesbank Berlin AG 
Berliner Sparkasse  

Landesbank Berlin Holding AG 

8% 10,6% 81% 

Erwerbsgesellschaft der S-
Finanzgruppe mbH & Co. KG Streubesitz Deutscher Sparkassen- und 

Giroverband 
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neunhundertneunundneunzig Millionen dreihundertsiebenundzwanzigtausendachthundert-
siebzig) Stückaktien. 
 
Privatkundengeschäft 
Im Privatkundengeschäft stellen die PrivatkundenCenter der Berliner Sparkasse ihren 
Kunden ein umfassendes Angebot an Bankprodukten für die Altersvorsorge, den Vermö-
gensaufbau, die Konsum- und Immobilienfinanzierung sowie für Zahlungsverkehr und 
Liquiditätsmanagement bereit. Die Berliner Sparkasse bündelt ihre Immoblilienkompetenz in 
drei eigenständigen ImmobilienCentern. VermögensanlageCenter für Private Kunden 
ergänzen das Angebot der Berliner Sparkasse. Darüber hinaus bietet die Landesbank Berlin 
ein exklusives Leistungsspektrum im Private Banking.  
 
Firmenkundengeschäft 
Im Firmenkundengeschäft ist die Landesbank Berlin AG mit ihrem Wissen über die 
spezifischen Anforderungen und Strukturen des Wirtschaftsraums traditionell der Partner und 
Dienstleister für Unternehmen in Berlin-Brandenburg. Zu den Kunden zählen mittelständische 
Unternehmen, Verbände und Stiftungen, öffentliche Unternehmen und Gebietskörperschaften 
sowie zahlreiche Gewerbetreibende in der Region. Die Anforderungen dieser Kundengruppen 
in Finanzierungs-, Anlage- und Dienstleistungsfragen sind vielfältig und erfordern eine 
zielgruppenspezifische Betreuung. Diese erfolgt durch Berater in den Direktionen 
Firmenkunden der Landesbank Berlin sowie in den FirmenkundenCentern der Berliner 
Sparkasse. Die KompetenzCenter Leasing&Factoring, Electronic Banking, Gründungen und 
Unternehmensnachfolge sowie Auslandsgeschäft runden die Angebotspalette im Firmenkun-
dengeschäft ab.  
 
Kapitalmarktgeschäft 
Zentrale Aufgabe des Kapitalmarktgeschäfts ist die Intensivierung der Kundenhandels- und 
Sales-Aktivitäten. Die Bank ist Anbieter innovativer Kapitalmarktprodukte auch für 
Privatanleger. Im Auslandsgeschäft konzentriert sich die Landesbank Berlin AG auf 
Geschäftsverbindungen in Zentral- und Osteuropa. 
 
Immobilienfinanzierung 
Im Geschäftsfeld Immobilienfinanzierung richtet sich die Bank in ausgewählten Wachstums-
regionen in Deutschland auf die Anforderungen erfahrener und bonitätsstarker privater und 
gewerblicher Investoren und Wohnungsbaugesellschaften aus. 
 
Beziehung zwischen dem Konzern und dem Land Berlin 
Am 15. Juni 2007 hat das Land Berlin seine Anteile an der Landesbank Berlin Holding AG 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (DSGV öK) verkauft. Der Verkauf wurde am 8. August 
2007 vollzogen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat 
Gemäß der Satzung der Landesbank Berlin AG besteht der Vorstand aus mindestens drei 
Personen. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird vom Aufsichtsrat festgelegt. Der Vorstand 
berichtet regelmäßig an den Aufsichtsrat, besonders über die vorgeschlagene Geschäftspoli-
tik und –strategie, die Ertragskraft und das laufende Geschäft der Landesbank Berlin ebenso 
wie über jede außergewöhnliche Angelegenheit. Aktuell setzt sich der Vorstand aus sechs 
Personen zusammen. 
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Vorstand 
Die folgende Übersicht zeigt die derzeitigen Mitglieder des Vorstands, die jeweiligen 
Zuständigkeitsbereiche und weitere bedeutende Mandate der Vorstandsmitglieder außerhalb 
der Landesbank Berlin AG. 
 
Hans-Jörg Vetter 
 

Vorsitzender 
Unternehmensentwicklung, Personal, Recht, Revision 
Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Berlin Holding AG 
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der  

- Interseroh AG, Köln 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

- Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin 
- Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Berlin/Hannover 

Mitglied des Verwaltungsrats der 
- DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main 
- GfBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien (vormals 

BB-DATA Gesellschaft für Informations - und Kommunikati-
onssysteme mbH), Berlin 

  
Serge Demolière  Kapitalmarktgeschäft  

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
- Berliner Börse AG, Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der  
- RTS Realtime Systems AG, Frankfurt am Main 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
- Landesbank Berlin INVESTMENT GmbH, Berlin 

Mitglied des Board of Directors (non-executive) der 
- LBB Finance (Ireland) plc., Dublin 
- LBB Reinsurance Ltd., Dublin 

Vorsitzender des Verwaltungsrats der  
- Landesbank Berlin International S.A., Luxemburg 

  
Dr. Johannes Evers Privatkunden 

Mitglied des Vorstands der 
- Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der  
- Deutscher Sparkassenverlag GmbH, Stuttgart 
- NetBank AG 

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
- Landesbank Berlin INVESTMENT GmbH, Berlin 

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
- Atos Worldline Processing GmbH, Frankfurt am Main 

Mitglied des Aufsichtsrats der  
- B+S Card Service GmbH, Frankfurt am Main 
- LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover, 

Berlin/Hannover 
Mitglied des Board of Directors (non-executive) der 

- Visa EU, London 
- Visa International Service Association, San Francisco 

Mitglied des Verwaltungsrats der 
-  Landesbank Berlin International S.A., Luxemburg  
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Hans Jürgen Kulartz Firmenkunden 

Mitglied des Vorstands der 
- Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der 
- Landesbank Berlin INVESTMENT GmbH, Berlin 
- NetBank AG 

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
- BLEG Berliner Landesentwicklungsgesellschaft mbH i.L., 

Berlin 
- BLEG Berliner Landesentwicklungs- und Verwaltungsgesell-

schaft mbH i.L., Berlin 
Mitglied des Aufsichtsrats der 

- Deutsche Factoring Bank Deutsche Factoring GmbH & Co., 
Bremen 

- Deutsche Sparkassenleasing AG&Co. KG, Bad Homburg 
v.d.H. 

- LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover, 
Berlin/Hannover 

- LWS Lotterie- und Wett-Service GmbH, Berlin 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der 

- BERLINHAUS Service oHG (vormals Certa Immobilienver-
waltung und Handelsgesellschaft mbH&Co. Liegenschaften 
oHG), Berlin 

Mitglied des Verwaltungsrats der 
- DKLB Deutsche Klassenlotterie Berlin Anstalt des öffentli-

chen Rechts, Berlin 
  
Martin K. Müller Risikocontrolling, Controlling, Compliance 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
- BankenService GmbH Unternehmensgruppe Landesbank 

Berlin, Berlin 
Mitglied des Aufsichtsrats der 

- Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin  
- Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Berlin/Hannover 
- GfBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien mbH 

  
Dr. Thomas Veit 
 

Finanzen, Immobilienfinanzierung, Organisation, Informationstechno-
logie 
Mitglied des Vorstands der Landesbank Berlin Holding AG 
Mitglied des Aufsichtsrats der 

- FinanzIT GmbH, Hannover 
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der 

- Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin  
- Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Berlin/Hannover 

Mitglied des Aufsichtsrats der 
- Landesbank Berlin INVESTMENT GmbH, Berlin 

Mitglied des Aufsichtsrats der 
- Atos Wordline Processing GmbH, Frankfurt am Main 
- GfBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien (vormals 

BB-DATA Gesellschaft für Informations - und Kommunikati-
onssysteme mbH), Berlin 

 
Geschäftsadresse des Vorstands 
Die Geschäftsadresse des Vorstands ist Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, Bundesrepublik 
Deutschland. 
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Aufsichtsrat 
Gemäß Satzung der Landesbank Berlin AG besteht der Aufsichtsrat aus 16 Mitgliedern. Er 
setzt sich nach den Vorschriften des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 
vom 4. Mai 1976 (MitbestG) in seiner jeweils gültigen Fassung aus je acht Aufsichtsratsmit-
gliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptzuständigkeit des 
Aufsichtsrats ist die Beratung des Vorstands und die Kontrolle der Geschäftsführung der 
Landesbank Berlin. 
 
Momentan setzt sich der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
 
Dr. h. c. Klaus Georg Adam 
Vorsitzender 
 

Wirtschaftsprüfer 

Bärbel Wulff* 
Stellv. Vorsitzende 
 

Vorsitzende des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

Dr. h.c. Axel Berger 
 

Vizepräsident DPR Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung e.V. Berlin, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
 

Dr. Michael Endres Ehem. Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, 
Vorsitzender des Vorstands der Gemeinnützige Hertie-
Stiftung 
 

Christina Förster* Fachsekretärin für Finanzdienstleistungen der ver.di 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
 

Dr. Thomas Guth 
 

Vorsitzender der Geschäftsführung der SALOMON 
OPPENHEIM GmbH 
 

Sascha Händler* Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

Michael Jänichen* Bereichsleiter Firmenkunden der Landesbank Berlin AG 
 

Daniel Kasteel* Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

Astrid Mauer* Frauenbeauftragte der Landesbank Berlin AG 
 

Andreas Rohde* Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

Senator Dr. Thilo Sarrazin Senator für Finanzen des Landes Berlin 
 

Dr. Heinz-Gerd Stein 
 

Ehem. Mitglied des Vorstands der ThyssenKrupp AG 

Frank Wolf* Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen der ver.di 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
 

Senator Harald Wolf 
 

Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen des Landes 
Berlin 
 

Bernd Wrede  Ehem. Vorsitzender des Vorstands der Hapag-Lloyd AG 
 

* Arbeitnehmervertreter 
 
Geschäftsadresse des Aufsichtsrats 
Die Geschäftsadresse des Aufsichtsrats ist Alexanderplatz 2, 10178 Berlin, Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
Interessenkonflikte 
Aktuell gibt es keine Interessenkonflikte zwischen den Interessen der Landesbank Berlin AG 
und den Interessen von Mitgliedern des Aufsichtsrats oder des Vorstands.  
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Hauptanteilseigner 
Die Landesbank Berlin AG ist eine 100-prozentige Tochter der Landesbank Berlin Holding 
AG. 
 
Finanzinformationen der Landesbank Berlin 
Die Landesbank Berlin veröffentlicht keine Zwischenberichte. Die Finanzinformationen und der 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 und wurde nach den in Deutschland allgemein 
anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung (HGB) erstellt. Die Erstellung der 
Finanzinformationen und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 erfolgt in 
Übereinstimmung mit den in der EU geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) 
und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.  
 
 
Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren 
EU-Beihilfeverfahren zur Umstrukturierungsbeihilfe für die Bankgesellschaft Berlin AG und zur 
Übertragung der ehemaligen Wohnungsbau-Kreditanstalt (WBK) auf die Landesbank Berlin -
Girozentrale- (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin AG) 
 
Die Europäische Kommission hat die Umstrukturierungsbeihilfe zugunsten der Bankgesellschaft 
Berlin (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin Holding AG) in vollem Umfang genehmigt. 
Die Entscheidung wurde veröffentlicht und zwischenzeitlich bestandskräftig.  
 
Die Genehmigung der Kommission umfasst die Kapitalzuführung des Landes Berlin vom 
August 2001 in Höhe von EUR 1,755 Mrd., die Risikoabschirmung des Landes Berlin vom 
Dezember 2001/April 2002 mit einem nominalen Höchstwert von EUR 21,6 Mrd. sowie die 
Rückzahlungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der damaligen Landesbank Berlin -
Girozentrale- (jetzt: Landesbank Berlin AG) vom Dezember 2002.  
 
Die Bundesregierung, das Land Berlin und die Bank haben mit der EU-Kommission einen 
Zeitplan vereinbart, in dem die wichtigsten für die Umsetzung der Zusagen relevanten 
Maßnahmen aufgeführt sind. Der Fortgang der Restrukturierung und die Umsetzung der 
einzelnen Zusagen stimmen mit dem dafür vereinbarten Zeitplan überein. 
 
Am 15. Juni 2007 hat das Land Berlin seine Anteile an der Landesbank Berlin Holding AG 
rückwirkend zum 1. Januar 2007 an den Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (DSGV öK) verkauft. Der Verkauf wurde am 8. August 
2007 vollzogen. Damit wurde die letzte Auflage aus der EU-Beihilfeentscheidung erfüllt. 
 
Da die Entscheidung der EU-Kommission inzwischen Bestandskraft besitzt und alle 
vereinbarten Maßnahmen plangemäß umgesetzt wurden, bestehen nach Auffassung des 
Konzerns keine Rechtsrisiken aus diesem Beihilfeverfahren für die ehemalige Bankgesellschaft 
und den Konzern.  
 
Die EU-Kommission hat entschieden, dass die LBB eine Beihilfe zuzüglich Zinsen an das Land 
Berlin zurückzugewähren hat. Diese Beihilfe resultiert aus der Einbringung der Wohnungsbau-
Kreditanstalt Berlin (danach Investitionsbank Berlin) im Jahr 1993 und der anschließenden 
Nutzung ihrer Zweckrücklage durch die LBB. Die Entscheidung wurde im Jahre 2005 in vollem 
Umfang umgesetzt. Die Entscheidung ist veröffentlicht und ist zwischenzeitlich bestandskräftig. 
 
Prospekthaftungsklagen im Zusammenhang mit geschlossenen Immobilienfonds (IBV-Fonds) 
Gegen die Bankgesellschaft Berlin AG (nunmehr die Landesbank Berlin Holding AG), die LBB 
und weitere Gesellschaften des Konzerns sind einzeln oder – in jeweils unterschiedlichen 
Konstellationen – gemeinsam Klagen wegen der Erstellung beziehungsweise des Vertriebs 
angeblich fehlerhafter Prospekte bzw. fehlerhafter Anlageberatung beim Vertrieb von IBV-
Fonds erhoben worden. Die Fonds waren durch die Immobilien Beteiligungs- und 
Vertriebsgesellschaft der IBAG-Gruppe mbH, nunmehr firmierend als Immobilien Beteiligungs- 
und Vertriebsgesellschaft der BIH-Gruppe (IBV) initiiert worden. 
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Gemeinsam mit dem Land Berlin hat der Konzern ein so genanntes streitschlichtendes Angebot 
entwickelt, das den Zeichnern von 15 IBV-Fonds Ende November 2005 unterbreitet wurde. 
Aufgrund dieses Angebots, das im Rahmen der Detailvereinbarung erfolgte, haben 4.515 von 
ursprünglich rund 7.700 klagenden Zeichnern ihre Klagen zurückgenommen, um von dem 
streitschlichtenden Angebot Gebrauch zu machen. 
 
In 14 vom Landgericht Berlin bisher entschiedenen Verfahren wurde die Klage wegen 
angeblicher Prospekthaftungsansprüche gegen die LBB abgewiesen. Davon sind fünf 
Entscheidungen rechtskräftig geworden. Urteile, in denen Prospekthaftungsansprüchen gegen 
die LBB oder die Holding stattgegeben wurde, liegen bisher nicht vor. 
 
Die Holding und die LBB haben bei den Fonds "LBB Fonds 2", "IBV International 1" und "IBV 
International 2", "BerlinHyp Fonds 1" und "BerlinHyp Fonds 2" und den "IBV Leasing Fonds" bis 
zum 31. März 2007 bzw. 30. April 2007 weiterhin auf die Einrede der Verjährung bezüglich der 
möglichen Ansprüche der Zeichner aus der sogenannten engen und/oder weiten Prospekthaf-
tung verzichtet. 
 
Sofern die Zeichner in den Prospekthaftungsklagen obsiegen sollten, ist der Konzern (vormals 
Bankgesellschaft Berlin AG) gegen die Klagesummen durch die Detailvereinbarung. 
 
Soweit Klagen wegen fehlerhafter Anlageberatung beim Vertrieb der Fonds erfolgreich wären, 
sind diese Ansprüche nicht von der Abschirmung der Detailvereinbarung gedeckt. Bisher sind 
nur wenige Klagen auf fehlerhafte Anlageberatung gestützt worden, für die die Landesbank 
Berlin AG Rückstellungen gebildet hat. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass 
weitere Klagen auf fehlerhafte Anlageberatung gestützt werden und – im Falle des Erfolges der 
Kläger – die zu zahlende Summe die Rückstellungen übersteigt. 
 
Klage wegen Übertragung von Swaps 
Ferner hat eine Fondsgesellschaft, „LBB Fonds 13“, am 28. Dezember 2004 Klage auf 
Schadensersatz in Höhe von EUR 29,25 Mio. gegen die Landesbank Berlin Holding AG, die 
LBB und die IBG im Zusammenhang mit der Übertragung von Swaps auf die Fondsgesellschaft 
im Jahre 1998 erhoben. Der Bavaria Objekt- und Baubetreuung GmbH i.L. und der IBV wurde 
der Streit verkündet. Der Konzern hat eine entsprechende Vorsorge getroffen. 
 
Auswirkungen der Streitigkeiten mit dem DSGV über die Zugehörigkeit zum Öffentlichen Sektor 
Die LBB streitet mit dem DSGV e.V. vor dem Landgericht Berlin über die weitere Zugehörigkeit 
zum Verband und die zukünftige Nutzung der Marken des DSGV durch die LBB und die 
Berliner Sparkasse. Die LBB hat erstinstanzlich in diesem Verfahren obsiegt. Aufgrund dieses 
Urteils ist sowohl festgestellt, dass die LBB Mitglied im DSGV ist, als auch, dass LBB und 
Berliner Sparkasse die DSGV-Marken uneingeschränkt nutzen können. Es ist derzeit nicht 
abzusehen, ob der DSGV e.V. gegen dieses Urteil Berufung einlegen wird. Die LBB hält das 
rechtliche Risiko aus dieser Streitigkeit für gering. 
 
Wesentliche Verträge  
 
Detailvereinbarung mit dem Land Berlin (Abschirmung von Risiken aus dem Immobilien-
dienstleistungsgeschäft) 
Die Detailvereinbarung vom 16. April 2002 zwischen der damaligen Bankgesellschaft Berlin 
AG (jetzt: Landesbank Berlin Holding AG) und ihren Tochtergesellschaften Landesbank Berlin 
AG, Berlin Hannoversche Hypothekenbank AG, IBAG Immobilien und Beteiligungen AG, 
Immobilien- und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH, LPFV Finanzbeteili-
gungs- Verwaltungs GmbH mit dem Land Berlin schirmt den Konzern von den wesentlichen 
Risiken des Immobiliendienstleistungsgeschäft ab, die bis zum 31. Dezember 2001 begründet 
sind. Nicht erfasst sind Risiken aus dem danach begründeten Neugeschäft sowie aus der 
Auflage von Immobilienfonds nach dem 31. Dezember 2000. Mit Ausnahme von Einzelenga-
gements von potenziell benannten Kreditnehmern umfasst die Kreditgarantie gemäß 
Detailvereinbarung Kredite bzw. Kreditzusagen an die in der Detailvereinbarung genannten 
Gesellschaften der IBAG Immobilien und Beteiligungen AG Gruppe, Immobilien- und 
Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH Gruppe sowie bestimmte Objekt- und 
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Fondsgesellschaften, die die damalige Bankgesellschaft Berlin AG, die Landesbank Berlin 
AG oder die Berlin Hannoversche Hypothekenbank AG ausgereicht bzw. garantiert haben. 
 
Zum 30. Juni 2006 wurden die Gesellschaften des Immobiliendienstleistungsgeschäfts, die 
unter der Risikoabschirmung des Landes Berlin stehen (lt. Detailvereinbarung vom 16. April 
2002), einschließlich deren unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen aus dem Konzern 
ausgegliedert und an das Land Berlin übertragen. Die schuldrechtliche, steuerliche und 
wirtschaftliche Übertragung erfolgt e rückwirkend zum 1. Januar 2006. Zu den vom Land 
Berlin übernommenen 37 Gesellschaften zählen unter anderem die Unternehmen IBV, IBG, 
Bavaria Objekt- und Baubetreuung GmbH i. L., LPFV und Arwobau, die bis dahin innerhalb 
des Konzerns die Immobilienfonds verwaltet bzw. die der Risikoabschirmung unterliegenden 
Garantien in Abstimmung mit dem Land abgewickelt haben. Von der Gesellschaft IBAG ist 
nur der Teil an das Land übertragen worden, der unter die erwähnte Risikoabschirmung fällt. 
Dieser Teil wurde in eine GmbH umgewandelt und firmiert jetzt als BIH Berliner Immobilien 
Holding GmbH. Der weitaus kleinere, nicht abgeschirmte Teil verbleibt bei der Landesbank 
Berlin AG. 
 
 
Aktuelle Entwicklungen und Ausblick 
 
EU-Auflage „Verkauf der Berliner Bank “ 
Im Juni 2006 schloss die Landesbank Berlin AG mit der Deutschen Bank einen rechtsverbind-
lichen Vertrag zur Veräußerung der Berliner Bank ab. Die Deutsche Bank übernahm für einen 
Kaufpreis von EUR 680,5 Mio. die Berliner Bank AG & Co. KG mit dem bis Ende September 
2006 unter der Marke Berliner Bank in der LBB AG betriebenen Geschäft mit Privat- und 
Geschäftskunden einschließlich der Mitarbeiter sowie das gesamte Filialnetz. Zudem wurde 
eine weit reichende Kooperation, vor allem im Backoffice-Bereich, vereinbart.  
 
Der schuldrechtliche Übergang der Berliner Bank AG & Co. KG auf die Deutsche Bank 
erfolgte zum 1. Januar 2007. Das Institut wird auch nach dem Erwerb durch die Deutsche 
Bank weiterhin unter der Marke Berliner Bank auftreten. Die Arbeitsplätze und das Filialnetz 
mit 60 Standorten bleiben erhalten. 
 
EU-Auflage „Verkauf der Landesbank Berlin Holding AG“ 
Am 15. Juni 2007 hat das Land Berlin beschlossen, seine Aktienanteile an der Landesbank 
Berlin Holding AG in Höhe von 80,95 % an die durch den Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband Körperschaft des öffentlichen Rechts (DSGV öK) vertretene Erwerbsgesellschaft 
zu verkaufen. Der Kaufpreis beträgt insgesamt EUR 4,622 Mrd., zusätzlich wird die 
bestehende stille Einlage des Landes Berlin für EUR 723 Mio. abgelöst. Die Aktienanteile 
werden rückwirkend zum 1. Januar 2007 veräußert. Der Verkauf wurde am 8. August 2007 
vollzogen. Damit wurde die letzte Auflage aus der EU-Beihilfeentscheidung erfüllt. 
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Ausgewählte Finanzinformationen der Landesbank Berlin AG 

 
Inhalt Seite 
Konsolidierte geprüfte Berichte der Landesbank Berlin -Girozentrale- für 2005 84 

- Bilanz zum 31. Dezember 2005 84 
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum  

31. Dezember 2005 
86 

- Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 88 
  
Geprüfte Berichte des Konzerns Landesbank Berlin für 2006 89 

- Bilanz zum 31. Dezember 2006 89 
- Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum  

31. Dezember 2006 
91 

-  Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 91 
 



  84 

Konsolidierte geprüfte Berichte der Landesbank Berlin -Girozentrale- für 2005 
 
 
Bilanz zum 31. Dezember 2005 

     2005  

Aktivseite Anhang         

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR  

Barreserve          

a) Kassenbestand      553.489    

b) Guthaben bei Zentralbanken      669.456    

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank  655.954        

          1.222.945  

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,          

die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken         

zugelassen sind 
10 

        

b) Wechsel      763    

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar 763        

          763  

Forderungen an Kreditinstitute 1,3,4,5          

a) täglich fällig      1.270.079    

b) andere Forderungen      45.687.916    

          46.957.995  

Forderungen an Kunden 1,3,4,5,10       22.949.445  

 darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 2.984.529        

 Kommunalkredite  9.710.261        

Schuldverschreibungen         

und andere festverzinsliche Wertpapiere 2,3,6,8,10         

a) Geldmarktpapiere          

 ab) von anderen Emittenten    308.465      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 274.641        

b) Anleihen und Schuldverschreibungen          

 ba) von öffentlichen Emittenten    447.792      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 432.391        

 bb) von anderen Emittenten    15.639.716      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 10.205.226    16.395.973    

            

            

c) eigene Schuldverschreibungen      230.262    

 Nennbetrag  203.172        

          16.626.235  

Aktien und andere         

nicht festverzinsliche Wertpapiere  3,5,6,8        1.843.052  

Beteiligungen 6       122.287  

 darunter: an Kreditinstituten  68508        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Anteile an verbundenen Unternehmen 6       32.756  

 darunter: an Kreditinstituten  31.274        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Anteile an angegliederten Unternehmen 6       42.047  

 darunter: an Kreditinstituten  7.551        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Treuhandvermögen 7       14.923  

 darunter: Treuhandkredite  14.923        

Sachanlagen 6,11       98.276  

Sonstige Vermögensgegenstände 12       374.561  

Rechnungsabgrenzungsposten 13       230.166  

Summe der Aktiva:         90.515.451  
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       2005 
Passivseite Anhang       

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,3,4        

a) täglich fällig      2.955.824   

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist      24.204.389   

          27.160.213 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1,3,4        

a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist         

 aa)  von drei Monaten    7.474.295     

 ab) von mehr als drei Monaten    145.607     

        7.619.902   

b) andere Verbindlichkeiten          

 ba) täglich fällig    9.492.948     

 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist   8.902.459     

        18.395.407   

          26.015.309 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2,3        

a) begebene Schuldverschreibungen      33.082.324   

          33.082.324 

Treuhandverbindlichkeiten 7       14.923 

 darunter: Treuhandkredite  14.923       

Sonstige Verbindlichkeiten 14       411.386 

Rechnungsabgrenzungsposten 15       192.878 

Rückstellungen         

a) Rückstellungen für Pensionen        

 und ähnliche Verpflichtungen 16     348.198   

b) Steuerrückstellungen 29     49.904   

c) andere Rückstellungen  17     315.142   

          713.244 

Nachrangige Verbindlichkeiten 3,18       818.011 

Eigenkapital 19        

a) Stille Einlagen      1.943.887   

b) Kapitalrücklage      0   

c) Gewinnrücklagen         

 cd) andere Gewinnrücklagen    141.500     

        141.500   

d) Bilanzgewinn      21.776   

          2.107.163 

           

Summe der Passiva:         90.515.451 

           

           

Eventualverbindlichkeiten         

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen      524.879 

           

Andere Verpflichtungen         

c) Unwiderrufliche Kreditzusagen      1.451.892   

          1.451.892 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 
 

Aufwendungen Anhang      2005  

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR  

            
Zinsaufwendungen 20       2.521.376  

            

Provisionsaufwendungen 21       45.996  

            
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 23         

a) Personalaufwand          

 aa) Löhne und Gehälter    259.423      

 ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung          

  und für Unterstützung    80.7003     

  darunter: für Altersvorsorgung  30.808       

        340.126   

b) andere Verwaltungsaufwendungen      400.505    

          740.631  
            

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle          

Anlagenwerte und Sachanlagen 6       9.861  

            

Sonstige betriebliche Aufwendungen 26       19.401  

            

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen         

und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen         

zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 24       122.102  
            

Aufwendungen aus Verlustübernahme      2.111  

            
Außerordentliche Aufwendungen 27       14.018  

            
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 28       27.877  

            
Sonstige Steuern, soweit nicht unter “Sonstige betriebliche          

Aufwendungen“ ausgewiesen        49  

            
aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines        

Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne        185.693  

            

Jahresüberschuss        21.776  

            
Summe der Aufwendungen:        3.710.891  

            

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag       21.776  
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Erträge Anhang      2005  

   Textziffer  TEUR  TEUR  TEUR  

            
Zinserträge aus 20         

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften      2.729.135    

b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen      485.612    

          3.214.747  

            

Laufende Erträge aus 20         

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren      11.720    

b) Beteiligungen      3.104    

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen      14.224    

          29.048  

            
Ergebnis aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 20       843  

            
Provisionserträge 21       321.380  

            
Nettoertrag aus Finanzgeschäften        11.000  

            
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen wie         

Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 6       18.779  

            
Sonstige betriebliche Erträge 26       87.102  

            
Außerordentliche Erträge 27       27.992  

            

          
Summe der Erträge:  27       3.710.891  
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in  EUR Mio . 31.12.05

Jahresüberschuss 22

Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungswirksame Posten und Überleitung

auf den Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit

abgeführte Gewinne 186

Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen 158

Veränderungen der Rückstellungen 0

Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten 9

Ergebnis aus der Veräußerung von Anlagevermögen -34

Sonstige Anpassungen (per saldo) -939

Zwischensumme -598

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 

Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungswirksame Bestandteile

Forderungen

an Kreditinstitute 1) 1.035

an Kunden 606

Wertpapiere des Handels- und Liquiditätsbestandes -7.185

Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit 1.219

Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten -1.339

gegenüber Kunden -167

Verbriefte Verbindlichkeiten 6.722

Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit -1.050

Erhaltene Zinsen und Dividenden 3.007

Gezahlte Zinsen -2.370

Außerordentliche Auszahlungen -32

Ertragssteuerzahlungen 8

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit -144

Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen 326

Sachanlagen 35

Auszahlungen für den Erwerb von

Finanzanlagen -52

Sachanlagen -3

Effekte aus der Veräußerung des Konsolidierungskreises

Einzahlungen aus der Veräußerung von konsolidierten Unternehmen 0

Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen 0

Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit 0

Cashflow aus Investit ionstätigkeit 306

Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 0

Dividendenzahlungen 0

Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit -89

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -89

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 1.151

Cashflow aus operativer Tätigkeit -144

Cashflow aus Investitionstätigkeit 306

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -89

Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen

        des Finanzmittelfonds 0

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 1.224

"+" = Mittelzufluss;  " -" = Mittelabfluss
1) ohne Veränderung der Altkredite

Kapitalflussrechnung der Landesbank Berlin -Girozentrale- Teilkonzern 
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005
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Geprüfte Berichte des Konzerns Landesbank Berlin zum 31. Dezember 2006 
 
Bilanz zum 31. Dezember 2006  
 



Bilanz des Konzerns Landesbank Berlin zum 31. Dezember 2006  
 
 Aktiva Notes 31.12.2006 31.12.2005

Mio. 
�

Mio. 
�

Mio. � in %

Barreserve 10, 45 955 1.224 -269 -22

Forderungen an Kreditinstitute 11, 46 28.365 43.227 -14.862 -34

Forderungen an Kunden 11, 47 50.898 25.199 25.699 > 100

Risikovorsorge 12, 48 -1.825 -2.399 574 24

Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 14, 49 318 77 241 > 100

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 15, 50 14.652 3.270 11.382 > 100

Finanzanlagen 16, 51 43.538 20.517 23.021 > 100

Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 17, 52 74 72 2 3

Immaterielle Vermögenswerte 18, 20, 53 103 0 103 x

Sachanlagen 19, 20, 54 613 177 436 > 100

Investment Properties 22, 55 83 42 41 98

Tatsächliche Ertragsteueransprüche 28, 56 19 12 7 58

Latente Ertragsteueransprüche 28, 56 249 196 53 27

Sonstige Aktiva 57 2.276 43 2.233 > 100

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und
Abgangsgruppen

23, 58 110 133 -23 -17

Gesamt 140.428 91.790 48.638 53

 

Passiva Notes 31.12.2006 31.12.2005

Mio. 
�

Mio. 
�

Mio. 
�

in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24, 59 49.408 26.220 23.188 88

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24, 60 28.367 25.135 3.232 13

Verbriefte Verbindlichkeiten 24, 62 32.358 21.334 11.024 52

Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 25, 64 1.090 68 1.022 > 100

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Verpflichtungen 26, 65 21.434 15.118 6.316 42

Rückstellungen 27, 66 1.399 784 615 78

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen 28, 67 64 44 20 45

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 28, 67 21 35 -14 -40

Sonstige Passiva 68 1.752 205 1.547 > 100

Zur Veräußerung gehaltenen Abgangsgruppen zugeordnete
Verbindlichkeiten

69 8 100 -92 -92

Nachrangkapital 29, 70 3.328 2.734 594 22

davon: Stille Einlagen 700 1.944 -1.244 -64

Eigenkapital 71 1.199 13 1.186 > 100

Gezeichnetes Kapital 71 1.200 0 1.200 x

Kapitalrücklage 71 530 0 530 x

Gewinnrücklagen 71 -804 -131 -673 <-100

Neubewertungsrücklagen 71 175 81 94 > 100

Rücklage aus Währungsumrechnung 71 1 0 1 x

Anteile im Fremdbesitz 71 97 28 69 > 100

Bilanzgewinn/-verlust 71 0 35 -35 -100

Gesamt 140.428 91.790 48.638 53

Veränderung

Veränderung
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006  
 



 
Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns Landesbank Berlin für die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Notes Mio. 
�

Mio. 
�

in Mio. � in %

Zinsüberschuss 33 851 273 578 > 100

Zinserträge 33 5.535 2.989 2.546 85

Zinsaufwendungen 33 4.684 2.716 1.968 72

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 34 123 80 43 54

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 728 193 535 > 100

Provisionsüberschuss 35 368 300 68 23

Provisionserträge 35 459 356 103 29

Provisionsaufwendungen 35 91 56 35 63

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 36 3 0 3 x

Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert
bilanzierten Finanzinstrumenten

37 128 311 -183 -59

Ergebnis aus Finanzanlagen 38 48 -6 54 > 100

Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen 39 -4 -1 -3 < -100

Sonstiges betriebliches Ergebnis 40 578 88 490 > 100

Verwaltungsaufwendungen 41 1.113 781 332 43

Operatives Ergebnis vor Restrukturierung 736 104 632 > 100

Saldo aus Restrukturierungsaufwendungen und -erträgen 42 35 14 21 > 100

Operatives Ergebnis / Ergebnis vor Steuern 771 118 653 > 100

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 43 245 70 175 > 100

Ergebnis nach Steuern 526 48 478 > 100

Erträge aus Verlustübernahmen 12 0 12 x

Abgeführte Gewinne 473 0 473 x

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 65 48 17 35

Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne
 / Verluste

25 -2 27 > 100

Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag der Anteilseigner
des Mutterunternehmens

40 50 -10 -20

Veränderung

Ergebnis je Aktie

01.01. - 
31.12.2006

Konzernjahresüberschuss der Anteilseigner des 
Mutterunternehmens (Mio. ��� 40

Durchschnittliche Anzahl umlaufender Stammaktien (Stück) 936.986.301

Gewinn je Aktie (��� 1) 0,04

1)  verwässertes / unverwässertes Ergebnis
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Kapitalflussrechnung 
 



Kapitalflussrechnung des Konzerns Landesbank Berlin

2006 2005
Mio. 

�
Mio. 

�

Konzernjahresüberschuss 65 48
Im Konzernjahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und
Überleitung auf den Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit

Abschreibungen, Wertberichtigungen,  Zuschreibungen 192 119
Veränderungen der Rückstellungen (nur Zuführung und Auflösung) 85 45
Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten -224 -89
Ergebnis aus der Veräußerung von Finanz-, Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten -68 -11
Sonstige Anpassungen (per saldo) -562 -966

Zwischensumme -512 -854
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile

Forderungen
an Kreditinstitute -1.938 2.898
an Kunden 326 536

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 2.043 -646
Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit 523 1.386
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen der operativen Tätigkeit -19.719 -8.591
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen der operativen Tätigkeit 17.497 1.600
Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten 4.507 -2.154
gegenüber Kunden 786 -1.209

Verbriefte Verbindlichkeiten -1.213 4.159
Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Verpflichtungen -3.612 3.735
Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit -259 -1.165

Erhaltene Zinsen und Dividenden 5.509 2.393
Gezahlte Zinsen -4.842 -1.995
Ertragsteuerzahlungen 7 -26
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit -897 67
Einzahlungen aus der Veräußerung von

Finanzanlagen der Investitionstätigkeit 347 0
Sachanlagen 270 100
Immaterielle Vermögenswerte 6 20

Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen der Investitionstätigkeit -322 -40
Sachanlagen -44 -7
Immaterielle Vermögenswerte -23 0

Effekte aus der Veränderung des Konsolidierungskreises
Einzahlungen aus der Veräußerung von konsolidierten Unternehmen
nach Abzug des übertragenden Zahlungsmittelbestands

491 0

Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen
nach Abzug des übertragenden Zahlungsmittelbestands

0 0

Mittelveränderung aus sonstiger Investitionstätigkeit 0 0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 725 73
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen 0 0
Abgeführte Gewinne -102 -68
Mittelzuflüsse aus Nachrangkapital 58 0
Mittelabflüsse aus Nachrangkapital -53 0
Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit 0 0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -97 -68

Zahlungsmittelbestand zum Beginn der Vorperiode 1.224 1.152
Cash Flow aus operativer Tätigkeit -897 67
Cash Flow aus Investitionstätigkeit 725 73
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -97 -68
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte

Änderungen des Finanzmittelfonds 0 0
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode 955 1.224
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Steuerliche Behandlung  

 
Die folgenden Ausführungen stellen keine steuerliche Beratung dar und beschreiben nicht alle 
steuerlichen Gesichtspunkte, die für einen potentiellen Käufer der Wertpapiere relevant sein 
könnten. Potentielle Käufer werden gebeten, sich selbst über alle steuerlichen Auswirkungen in 
Bezug auf den Erwerb, das Halten und/oder den Verkauf der Wertpapiere auf Grundlage der 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu informieren. 
 
Deutschland 
Der folgende Abschnitt ist eine kurze Zusammenfassung von einigen steuerlichen Folgen in 
Deutschland, die im Hinblick auf die Wertpapapiere relevant sein oder werden könnten. Dieser 
Abschnitt ist keine umfassende Beschreibung der steuerlichen Grundsätze in Deutschland, die 
für einen Wertpapierinhaber von Bedeutung sein könnten. Die Zusammenfassung basiert auf 
der aktuellen inländischen Steuergesetzgebung in Deutschland zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Prospektes. Die Bestimmungen können sich kurzfristig ändern, auch mit rückwirkendem 
Effekt.  
 
Potentiellen Wertpapierinhabern wird daher geraten, ihren eigenen Steuerberater zur 
Klärung der steuerlichen Auswirkungen in Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten, 
dem Verkauf und der Übertragung der Wertpapiere zu konsultieren. Nur diese Berater 
können alle relevanten steuerlichen Details, die für den jeweiligen potentiellen 
Wertpapierinhaber zutreffen, berücksichtigen. 
 
Steuerinländer 
Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind 
(vornehmlich Personen, die ihren Wohnort, gewöhnlichen Aufenthaltsort, Sitz oder 
Geschäftssitz in Deutschland haben) („Inländischer Halter“), unterliegen der 
Einkommensbesteuerung (Einkommens- bzw. Körperschaftssteuer zuzüglich 
Solidaritätszuschlag) auf ihr weltweites Einkommen. Dies unabhängig von der Herkunft der 
Einnahmen. Auch Zinseinnahmen z. B. aus Schuldverschreibungen. Kapitaleinkünfte aus dem 
Verkauf der Wertpapiere sind steuerpflichtig, wenn (i) die Wertpapiere im Betriebsvermögen 
gehalten werden, oder (ii) der Verkauf innerhalb eines Jahres nach Erwerb der Wertpapiere 
erfolgt. 
 
Angefallene Stückzinsen, die Bestandteil des Verkaufspreises der Wertpapiere sind, sowie 
Einnahmen aus dem Verkauf oder der Abtretung von Kupons und Einnahmen aus Stückzinsen 
werden als Zinsen behandelt und besteuert, wenn der Wertpapierinhaber die Wertpapiere in 
seinem Privatvermögen hält. 
 
Soweit bestimmte Wertpapiere als Finanzinnovationen klassifiziert werden, fallen sie in den 
Anwendungsbereich des § 20, Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes („EStG“). Bei ihnen 
sind Veräußerungsgewinne, die bei der Veräußerung, der Rückgabe oder der Fälligkeit der 
Wertpapiere von einem inländischen Halter, der die Wertpapiere in seinem Privatvermögen hält, 
erzielt wurden (einschließlich von Veräußerungsgewinnen, die von einem Zweit- oder 
Drittinvestor, welcher ein deutscher Privatinvestor ist, erzielt wurden), ungeachtet der oben 
erwähnten einjährigen Spekulationsfrist Einkünfte aus Kapitalvermögen und damit vollständig 
der Einkommensteuer unterworfen. Als Bemessungsgrundlage wird die Differenz zwischen dem 
Emissionspreis und dem Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit herangezogen, sofern der 
Wertpapierinhaber die Wertpapiere bei Emission erworben und bis zur Fälligkeit gehalten hat. 
Verkauft der Wertpapierinhaber die Wertpapiere vor Fälligkeit oder werden die Wertpapiere 
nach Fälligkeit erworben, unterliegt der Teil der Veräußerungsgewinne der Einkommensteuer, 
der auf die Emissionsrendite während der jeweiligen Haltedauer der Wertpapiere entfällt. Wenn 
eine Emissionsrendite nicht nachgewiesen werden kann, gilt die Differenz zwischen den 
Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung und dem Erwerbspreis der Wertpapiere als 
steuerpflichtige Kapitaleinkünfte (Besteuerung nach der Marktrendite). Werden die Wertpapiere 
im Betriebsvermögen gehalten, muss der jährliche Wertzuwachs der Wertpapiere, berechnet 
zur Zeitpunkt des Erwerbs, entsprechend dem Zeitablauf als Zinsertrag berücksichtigt werden. 
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Werden die Wertpapiere im Betriebsvermögen gehalten, unterliegen die Zinseinkünfte sowie die 
Veräußerungsgewinne zusätzlich der Gewerbesteuer. 
 
Steuerausländer 
Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland beschränkt steuerpflichtig sind, 
(„Ausländischer Halter“), unterliegen der deutschen Einkommen- und Körperschaftssteuer (inkl. 
Solidaritätszuschlag) und Gewerbesteuer in Bezug auf Zinseinkünfte und 
Veräußerungsgewinne nur dann, wenn die Wertpapiere als Betriebsvermögen einer deutschen 
Betriebsstätte eines Ausländischen Halters gehalten werden.  
 
Zinsabschlagsteuer 
Wenn die Wertpapiere in einem Wertpapierdepot einer inländischen Niederlassung eines 
inländischen oder ausländischen Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituts verwahrt oder 
verwaltet werden, welches die Zinsen auszahlt oder gutschreibt, wird auf die Zinserträge 
einschließlich der erhaltenen Stückzinsen eine Zinsabschlagsteuer von 30% erhoben. 
Voraussetzung für diese Steuererhebung ist, dass (a) es sich um einen Inländischen Halter 
handelt, oder (b) es sich um einen Ausländischen Halter handelt und die Zinseinkünfte unter 
den § 49 EStG fallen. Auf den Bruttobetrag der Kapitaleinkünfte wird ein Solidaritätszuschlag 
von 5,5% erhoben, so dass der Steuerabzug insgesamt 31,65% beträgt. Stückzinsen, die ein 
Inländischer Halter bei Kauf der Wertpapiere gezahlt hat, können gegebenenfalls als sog. 
negative Kapitaleinkünfte von der Summe der sonstigen Zinserträge abgezogen werden, die er 
erhalten hat. Sie verringern den Betrag, der der Zinsabschlagsteuer unterliegt. 
Zinsabschlagsteuer und der Solidaritätszuschlag können als Vorauszahlungen auf die 
endgültige Steuerschuld des Inländischen Halters angerechnet werden. Sind diese 
Vorauszahlungen höher als die gesamte Steuerschuld, werden sie auf Antrag erstattet. 
 
Österreich 
Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses 
der Emittentin betreffend einige wichtige Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
dem Halten und der Veräußerung der Wertpapiere in Österreich bedeutsam sind. Die 
Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Überlegungen 
vollständig wiederzugeben und geht auch nicht auf besondere Sachverhaltsgestaltungen ein, 
die für einzelne potenzielle Anleger von Bedeutung sein können. Sie basiert auf den derzeit 
gültigen österreichischen Steuergesetzen, der bisher ergangenen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung sowie den Richtlinien der Finanzverwaltung und deren jeweiliger Auslegung, 
die alle Änderungen unterliegen können. Solche Änderungen können auch rückwirkend 
eingeführt werden und die beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen.  
 
Potenziellen Käufern der Wertpapiere wird empfohlen, wegen der steuerlichen Folgen 
des Kaufs, des Haltens sowie der Veräußerung der Wertpapiere ihre rechtlichen und 
steuerlichen Berater zu konsultieren. Das steuerliche Risiko aus den Wertpapieren 
(insbesondere aus einer allfälligen Qualifizierung als Anteil an einem ausländischen 
Investmentfonds im Sinne des § 42 Abs 1 InvFG) trägt der Käufer. Es ist generell 
darauf hinzuweisen, dass die Finanzverwaltung bei strukturierten Finanzprodukten, mit 
denen auch steuerliche Vorteile verbunden sein können, eine kritische Haltung 
einnimmt.  
 
Ertragsteuern 
Allgemein 
Bei den Zertifikaten handelt es sich nach Ansicht der Emittentin um Forderungswertpapiere 
im Sinne des § 93 Abs 3 Einkommensteuergesetz (EStG). 
 
Natürliche Personen – Besteuerung im Privatvermögen 
In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Forderungswertpapiere 
im Sinne des § 93 Abs 3 EStG in ihrem Privatvermögen halten, unterliegen mit den Zinsen 
daraus (dazu zählt auch ein allfälliger Differenzbetrag zwischen dem Ausgabe- und dem 
Einlösewert) der Einkommensteuer nach § 27 Abs 1 Z 4 und § 27 Abs 2 Z 2 EStG. Werden 
die Zinsen über eine inländische kuponauszahlende Stelle ausbezahlt, dann kommt es zum 
Abzug von Kapitalertragsteuer (KESt) von 25 %. Über den Abzug von KESt hinaus besteht 
keine Einkommensteuerpflicht (Endbesteuerung gemäß § 97 Abs 1 EStG), sofern die 
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Forderungswertpapiere zusätzlich an einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Werden die Zinsen nicht über eine 
inländische kuponauszahlende Stelle ausbezahlt, dann unterliegen die Zinsen einer 
Besteuerung mit einem begünstigten Steuersatz von 25 %, sofern die Forderungswertpapiere 
zusätzlich an einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis 
angeboten werden. Da in diesem Fall keine KESt einbehalten wird, müssen die Zinsen in der 
Steuererklärung des Anlegers angegeben werden. Wenn die Forderungswertpapiere nicht an 
einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis angeboten 
werden, dann müssen die Zinsen in der Steuererklärung des Anlegers angegeben werden; 
sie unterliegen dann einer Besteuerung nach dem progressiven Einkommensteuertarif, wobei 
eine allfällige KESt auf die Steuerschuld anzurechnen ist. 
 
Natürliche Personen – Besteuerung im Betriebsvermögen 
In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen, die Forderungswertpapiere 
in einem Betriebsvermögen halten, unterliegen mit den Zinsen daraus (dazu zählt auch ein 
allfälliger Differenzbetrag zwischen dem Ausgabe- und dem Einlösewert) der 
Einkommensteuer. Werden die Zinsen über eine inländische kuponauszahlende Stelle 
ausbezahlt, dann kommt es zum Abzug von Kapitalertragsteuer von 25 %. Über den Abzug 
von KESt hinaus besteht keine Einkommensteuerpflicht (Endbesteuerung gemäß § 97 Abs 1 
EStG), sofern die Forderungswertpapiere zusätzlich an einen in rechtlicher und tatsächlicher 
Hinsicht unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Werden die Zinsen nicht über eine 
inländische kuponauszahlende Stelle ausbezahlt, dann unterliegen die Zinsen einer 
Besteuerung mit einem begünstigten Steuersatz von 25 %, sofern die Forderungswertpapiere 
zusätzlich an einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis 
angeboten werden. Da in diesem Fall keine KESt einbehalten wird, müssen die Zinsen in der 
Steuererklärung des Anlegers angegeben werden. Wenn die Forderungswertpapiere nicht an 
einen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unbestimmten Personenkreis angeboten 
werden, dann müssen die Zinsen in der Steuererklärung des Anlegers angegeben werden; 
sie unterliegen dann einer Besteuerung nach dem progressiven Einkommensteuertarif, wobei 
eine allfällige KESt auf die Steuerschuld anzurechnen ist. 
 
Kapitalgesellschaften 
In Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften unterliegen mit den Zinsen 
aus Forderungswertpapieren (dazu zählt auch ein allfälliger Differenzbetrag zwischen dem 
Ausgabe- und dem Einlösewert) der Körperschaftsteuer von 25 %. Unter den 
Voraussetzungen des § 94 Z 5 EStG (Befreiungserklärung) kommt es nicht zum Abzug von 
KESt.  
 
Hinweis zur EU-Quellensteuer 
§ 1 EU-Quellensteuergesetz (EU-QuStG) sieht – in Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des 
Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen – vor, dass Zinsen, die 
eine inländische Zahlstelle an einen wirtschaftlichen Eigentümer, der eine natürliche Person 
ist, zahlt oder zu dessen Gunsten einzieht, der EU-Quellensteuer unterliegen, sofern der 
wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der EU hat. Die 
EU-Quellensteuer beträgt derzeit 15 % und wird schrittweise auf 20 % und danach auf 35 % 
angehoben werden.  
Keine EU-Quellensteuer ist zu erheben, wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zahlstelle 
eine vom Wohnsitzfinanzamt des Mitgliedstaats seines steuerlichen Wohnsitzes auf seinen 
Namen ausgestellte Bescheinigung mit folgenden Angaben vorlegt: 
• Name, Anschrift und Steuer- oder sonstige Identifizierungsnummer oder, in Ermangelung 

einer solchen, Geburtsdatum und -ort des wirtschaftlichen Eigentümers; 
• Name und Anschrift der Zahlstelle; und 
• Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer solchen, 

Kennzeichen des Wertpapiers. 
Diese Bescheinigung gilt für Zinszahlungen oder Zinsgutschriften für einen Zeitraum von drei 
Jahren ab Ausstellung und ist durch die Zahlstelle ab Vorlage zu berücksichtigen. 
 
Luxemburg 
Dieser Abschnitt zur Besteuerung enthält eine kurze Zusammenfassung des Verständnisses 
der Emittentin betreffend einige wichtige Grundsätze, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, 
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dem Halten und der Veräußerung der Wertpapiere in Luxemburg bedeutsam sind. Die 
Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, sämtliche steuerliche Überlegungen 
vollständig wiederzugeben und geht auch nicht auf besondere Sachverhaltsgestaltungen ein, 
die für einzelne potenzielle Anleger von Bedeutung sein können. Sie basiert auf den derzeit 
gültigen luxemburgischen Steuergesetzen.  
 
Potentiellen Wertpapierinhabern wird daher geraten, ihren eigenen Steuerberater zur 
Klärung der steuerlichen Auswirkungen in Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten, 
dem Verkauf und der Übertragung der Wertpapiere zu konsultieren. Nur diese Berater 
können alle relevanten steuerlichen Details, die für den jeweiligen potentiellen 
Wertpapierinhaber zutreffen, berücksichtigen. 
 
Grundsätzlich (Einschränkungen siehe unten) werden Zahlungen (Zinsen und Kapital) des 
Emittenten im Zusammenhang mit dem Halten, Verkauf oder Einlösung der Wertpapiere ohne 
Einbehalt irgendwelcher Steuern, die von oder in Luxemburg erhoben werden, geleistet.  
 
Dies gilt nicht 
 

- soweit die EU-Zinsrichtlinie vom 1. Juli 2005 (siehe unten) anwendbar ist (welche 
möglicherweise anwendbar ist, wenn der Emittent eine Zahlstelle in Luxemburg i.S.d. 
EU-Zinsrichtlinie ernannt hat); oder 

- soweit der Wertpapierinhaber eine in Luxemburg ansässige Person ist. Dann kann 
gem. dem luxemburger Gesetz vom 23. Dezember 2005 eine Quellensteuer i.H.v. 10 
% auf alle Einkommen aus Einlagen (im Sinne des Luxemburger Gesetz zur Umset-
zung der EU-Zinsrichtlinie vom 21. Juni 2005) einbehalten werden. 

 
Zuständig für den Einbehalt der entsprechenden Steuern ist die Zahlstelle in Luxemburg und 
nicht der Emittent. 
 
EU-Zinsrichtlinie 
Am 3. Juni 2003 hat der Rat der Europäischen Union eine neue Richtlinie hinsichtlich der 
Besteuerung von Zinserträgen beschlossen. Die Richtlinie wird in den Mitgliedsstaaten mit 
Wirkung vom 1. Juli 2005 umgesetzt. Danach ist jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, die 
Steuerbehörden der anderen Mitgliedsstaaten mit Informationen über Zinszahlungen oder 
vergleichbarer Einkommen zu versorgen, die eine Person in seiner Jurisdiktion an eine 
natürliche Person mit Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat bezahlt. Österreich, Belgien und 
Luxemburg dürfen das Informationssystem optional verwenden und stattdessen eine 
Quellensteuer für einen Übergangszeitraum auf die entsprechenden Zinszahlungen 
einbehalten. Die Quellensteuer beträgt zur Zeit 15%. Vom 1. Juli 2008 bis 30. Juli 2011 wird sie 
auf 20% angehoben und beträgt ab 1. Juli 2011 35%. Die Übergangsperiode ist mit dem Ende 
des ersten Steuerjahres, das einer Einigung verschiedener Nicht-EU-Staaten über den 
Austausch von Informationen über Zinszahlungen folgt, abgeschlossen. 
 
Hinweis aus aktuellem Anlass 
Nach dem derzeitigen Stand der Gesetzgebung werden ab 1. Januar 2009 auch im 
Privatvermögen Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten steuerpflichtig sein und mit 
einer Abgeltungsteuer von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag über 5,5 % darauf, sowie 
Kirchensteuer belegt werden. Dies wird für alle Zertifikate gelten, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben werden. Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten, die 
vor dem 15. März 2007 erworben wurden und nach dem 31. Dezember 2008 veräußert 
werden, genießen Bestandsschutz und sollen weiterhin der bisherigen Regelung unterliegen 
und steuerfrei bleiben. Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten, die nach dem 14. 
März 2007 erworben wurden und nach dem 31. Dezember 2008 veräußert werden, sollen nur 
dann steuerfrei bleiben, wenn die Veräußerung vor dem 1. Juli 2009 erfolgt. Gewinne aus der 
Veräußerung von Zertifikaten, die nach dem 14. März 2007 erworben und nach dem 30. Juni 
2009 veräußert werden, sollen demnach steuerpflichtig sein und damit der Abgeltungssteuer 
unterliegen. 
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Verkaufsbeschränkungen  

 
Die Verbreitung des Basisprospektes und/oder der Endgültigen Bedingungen und das Angebot 
bzw. der Erwerb der Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen 
unterliegen. Die Emittentin gibt keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit des öffentlichen 
Angebots der Wertpapiere in irgendeinem Land nach den dort geltenden Registrierungs- und 
sonstigen Bestimmungen oder geltenden Ausnahmeregelungen und übernimmt keine 
Verantwortung dafür, dass ein Angebot ermöglicht wird. 
 
Die Emittentin hat mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung des Prospektes in 
der Bundesrepublik Deutschland keinerlei Maßnahmen ergriffen, um das öffentliche Angebot 
der Wertpapiere oder ihren Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf die 
Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung zulässig zu machen, in der zu diesem Zweck 
besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Demgemäß dürfen in keinem Land die 
Wertpapiere direkt oder indirekt angeboten oder verkauft oder der Prospekt, irgendwelche 
Werbung oder sonstige Verkaufsunterlagen verbreitet oder veröffentlicht werden, es sei denn 
in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften. Personen, die im 
Besitz dieses Prospektes sind, müssen sich über die geltenden Beschränkungen informieren 
und diese einhalten. 
 
Die Emittentin hat darüber hinaus die Möglichkeit den Prospekt auch in anderen 
Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes notifizieren zu lassen, um dort 
Wertpapiere unter diesem Basisprospekt öffentlich anbieten zu können. 
 
Ein Angebot bzw. Erwerb der Wertpapiere ist in jedem Land nur unter Einhaltung der dort 
geltenden Verkaufsbeschränkungen und unter Beachtung der dort bestehenden Regelungen 
für den Erwerb der Wertpapiere zulässig.  
 
Jeder der in den Besitz dieses Prospekt oder Teilen davon gelangt, ist verpflichtet, sich selbst 
über mögliche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Potentielle Investoren 
sollten mit ihren Rechtsberatern klären, ob ein Kauf der Wertpapiere in ihrem Einzelfall zulässig 
ist oder Beschränkungen unterliegt. 
 
Im Folgenden sind nähere Informationen zu den Verkaufsbeschränkungen der Vereinigten 
Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und der Mitgliedsstaaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums aufgeführt. Gegebenenfalls weitere Verkaufsbeschränkungen können in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen aufgeführt sein. Die folgenden Informationen erheben 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Vereinigte Staaten von Amerika  
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem United States Securities Act (der 
„Securities Act“) von 1933 in der geltenden Fassung registriert, und der Handel mit den 
Wertpapieren wurde und wird nicht von der United States Commodity Futures Trading 
Commission (die „CFTC“) unter dem United States Commodity Exchange Act (der 
„Commodity Exchange Act“) genehmigt. Die Wertpapiere oder Anteile an diesen 
Wertpapieren dürfen weder mittelbar noch unmittelbar zu irgendeinem Zeitpunkt in den 
Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung von US-Personen angeboten, verkauft, 
weiterverkauft, geliefert oder gehandelt werden. Wertpapiere dürfen nicht von oder zugunsten 
einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten ausgeübt oder zurückgezahlt 
werden. In diesem Zusammenhang sind unter „Vereinigte Staaten“ die Vereinigten Staaten 
(die Staaten und District of Columbia), ihre Territorien, Besitzungen und sonstigen 
Hoheitsgebiete zu verstehen und unter „US -Personen“ (i) natürliche Personen mit Wohnsitz in 
den Vereinigten Staaten, (ii) Körperschaften, Personengesellschaften und sonstige rechtliche 
Einheiten, die in oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder deren Gebietskörper-
schaften errichtet sind bzw. ihre Hauptniederlassung in den Vereinigten Staaten haben, (iii) 
Nachlässe oder Treuhandvermögen, die unabhängig von ihrer Einkommensquelle der US 
Bundeseinkommensteuer unterliegen, (iv) Treuhandvermögen, soweit ein Gericht in den 
Vereinigten Staaten die oberste Aufsicht über die Verwaltung des Treuhandvermögens 
ausüben kann und soweit ein oder mehrere US-Treuhänder zur maßgeblichen Gestaltung 
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aller wichtigen Beschlüsse des Treuhandvermögens befugt sind, (v) Pensionspläne für 
Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Inhaber einer Körperschaft, Personengesellschaft oder 
sonstigen rechtlichen Einheit im Sinne von (ii), (vi) zum Zweck der Erzielung hauptsächlich 
passiver Einkünfte existierende Rechtsträger, deren Anteile zu 10 Prozent oder mehr von 
Personen im Sinne von (i) bis (v) gehalten werden, falls der Rechtsträger hauptsächlich zur 
Anlage durch diese Personen in einen Warenpool errichtet wurde, deren Betreiber von 
bestimmten Auflagen nach Teil 4 der CFTC Vorschriften befreit ist, weil dessen Teilnehmer 
keine US -Personen sind, oder (vii) sonstige „US-Personen" im Sinne der Regulation S 
aufgrund des Securities Act oder der aufgrund des Commodity Exchange Act geltenden 
Vorschriften. 
 
Vereinigtes Königreich 
Die Emittentin hat versichert und verpflichtet sich, dass sie: 
 
(a) Wertpapiere nur Personen angeboten oder verkauft hat und anbieten oder verkaufen wird, 

deren normaler Geschäftsbetrieb den Erwerb, die Verwahrung, die Verwaltung oder den 
Absatz von Vermögensanlagen (in eigenem oder fremden Namen) umfasst, soweit die 
Begebung der Wertpapiere andernfalls einen Verstoß der Emittentin gegen Paragraph 19 
Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”) begründen würde.  

 
(b) eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einem Investment („investment 

activity“ im Sinne von Paragraph 21 FSMA), die sie im Zusammenhang mit der Begebung 
und dem Verkauf der Wertpapiere erhalten hat, nur verbreitet oder hat verbreiten lassen 
und dies auch nur dann verbreiten oder verbreiten lassen wird, wenn Paragraph 21 (1) 
FSMA auf die Emittentin keine Anwendung findet bzw. keine Anwendung finden würde, 
wenn sei keine autorisierte Person („authorised person“) wäre; und 

 
(c) alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA im Zusammenhang mit sämtlichen 

Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere eingehalten hat und zukünftig einhalten wird, die 
innerhalb, ausgehend vom oder in anderer Weise unter Einbeziehung des Vereinigten 
Königreichs erfolgen. 

 
Europäischer Wirtschaftsraum 
In Bezug auf Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die die Prospektrichtlinie 
umgesetzt haben, findet ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in dem betreffenden 
Mitgliedsstaat nur statt: 
 
(a) ab dem Tag der Veröffentlichung eines Prospektes in Bezug auf die Wertpapiere, der von 

der zuständigen Behörde dieses betreffenden Mitgliedsstaates genehmigt wurde bzw. in 
einem anderen Mitgliedsstaat genehmigt und die zuständige Behörde in diesem 
Mitgliedsstaat unterrichtet wurde, jeweils in Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie, bis 
zu dem Tag, der 12 Monate nach dem Tag einer solchen Veröffentlichung liegt; 

 
(b) zu jedem beliebigen Zeitpunkt an juristische Personen, die in Bezug auf ihre Tätigkeit auf 

den Finanzmärkten zugelassen sind bzw. beaufsichtigt werden, oder, falls sie nicht 
zugelassen sind oder beaufsichtigt werden, deren einziger Geschäftszweck in der 
Wertpapieranlage besteht; 

 
(c) an juristische Personen, die laut ihrem letzten Jahresabschluss bzw. konsolidierten 

Abschluss mindestens zwei der nachfolgenden Kriterien erfüllen: (i) eine durchschnittliche 
Beschäftigtenzahl im letzten Geschäftsjahr von mindestens 250, (ii) eine 
Gesamtbilanzsumme von über EUR 43.000.000 und (iii) ein Jahresnettoumsatz von über 
EUR 50.000.000; oder 

 
(d) zu jedem Zeitpunkt unter anderen Umständen, die eine Veröffentlichung eines Prospektes 

durch die Emittentin gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie nicht erfordern. 
 
In diesem Zusammenhang bezeichnet der Ausdruck “öffentliches Angebot” in Bezug auf 
Wertpapiere in einem Mitgliedsstaat eine Mitteilung an das Publikum in jedweder Form und auf 
jedwede Weise, die ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
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anzubietenden Wertpapiere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich über den 
Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere zu entscheiden (unter Berücksichtigung von 
Modifikationen durch die Umsetzung in den jeweiligen Mitgliedsstaaten). Käufer der 
Wertpapiere sollten beachten, dass der Begriff „öffentliches Angebot“ je nach 
Umsetzungsmaßnahme in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 
variieren kann. Der Ausdruck „Prospektrichtlinie“ bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG und 
umfasst die jeweiligen Umsetzungsmaßnahmen in dem betreffenden Mitgliedsstaat. 
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Allgemeine Informationen 

 
Gerichts- oder Schiedsverfahren 
Mit Ausnahme der im Abschnitt „Risikofaktoren“ erwähnten, bestehen keine Gerichts- oder 
Schiedsverfahren, die einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft 
und ihrer Töchter haben oder haben könnten, noch sind nach Kenntnis der Gesellschaft 
solche Verfahren anhängig oder angedroht. 
 
Tendenzielle Informationen 
Seit dem Datum der Veröffentlichung der letzten geprüften Jahresabschlüsse hat es keine 
wesentlichen negativen Veränderungen hinsichtlich der Aussichten der Landesbank Berlin 
gegeben. Die finanzielle Situation der Emittentin hat sich seit dem letzten geprüften 
Jahresabschluss der Emittentin nicht wesentlich verändert. 
 
Finanzberichtserstattung und Abschlussprüfer 
Die Landesbank Berlin veröffentlicht keine Zwischenberichte. Die Finanzinformationen und der 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2005 und wurde nach den in Deutschland allgemein 
anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung (HGB) erstellt. Die Erstellung der 
Finanzinformationen und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 erfolgt in 
Übereinstimmung mit den in der EU geltenden International Financial Reporting Standards (IFRS) 
und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften.   
 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die 
konsolidierten Abschlüsse der Landesbank Berlin AG für das Bilanzjahr endend am 31. 
Dezember 2005 und den Konzernabschluss für das Bilanzjahr endend am 31. Dezember 2006 
in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland überprüft und einen 
uneingeschränkten Prüfungsbericht veröffentlicht. PricewaterhouseCoopers  Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 
 
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterhält ein Büro 
in Berlin. Die Anschrift ist Lise-Meitner-Strasse 1, D-10589 Berlin, Bundesrepublik Deutschland. 
 
Verfügbarkeit von Dokumenten 
Während der Gültigkeit des Prospekts sind die folgenden Dokumente während der 
Geschäftszeiten von 9 bis 17 Uhr bei der Landesbank Berlin AG, Capital Markets – Client 
Business, Alexanderplatz 2, D-10178 Berlin, kostenlos erhältlich.  
 

(a) die Satzung der Emittentin, 
 

(b) die geprüften Abschlüsse der Emittentin für die Bilanzjahre endend am 31. Dezember 
2005 und am 31. Dezember 2006 zusammen mit allen anderen geprüften und 
ungeprüften Abschlüssen der Emittentin, die nach dem 31. Dezember 2006 
veröffentlicht wurden, 

 
(c) jede Endgültigen Bedingungen die aufgrund dieses Basisprospektes veröffentlicht 

wurden, und 
 

(d) dieser Basisprospekt und etwaige Nachträge. 
 
Der vorliegende Basisprospekt, die jeweiligen Endgültigen Bedingungen und etwaige Nachträge 
sind zusätzlich unter www.zertifikate.lbb.de abrufbar. 
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Jahresabschluss des Teilkonzerns Landesbank Berlin 2005 
 
Bilanz 2005 
 
 
Bilanz zum 31. Dezember 2005 

     2005  

Aktivseite Anhang         

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR  

Barreserve          

a) Kassenbestand      553.489    

b) Guthaben bei Zentralbanken      669.456    

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank  655.954        

          1.222.945  

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,          

die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken         

zugelassen sind 
10 

        

b) Wechsel      763    

 darunter: bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar 763        

          763  

Forderungen an Kreditinstitute 1,3,4,5          

a) täglich fällig      1.270.079    

b) andere Forderungen      45.687.916    

          46.957.995  

Forderungen an Kunden 1,3,4,5,10       22.949.445  

 darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 2.984.529        

 Kommunalkredite  9.710.261        

Schuldverschreibungen         

und andere festverzinsliche Wertpapiere 2,3,6,8,10         

a) Geldmarktpapiere          

 ab) von anderen Emittenten    308.465      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 274.641        

b) Anleihen und Schuldverschreibungen          

 ba) von öffentlichen Emittenten    447.792      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 432.391        

 bb) von anderen Emittenten    15.639.716      

  darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank 10.205.226    16.395.973    

            

            

c) eigene Schuldverschreibungen      230.262    

 Nennbetrag  203.172        

          16.626.235  

Aktien und andere         

nicht festverzinsliche Wertpapiere  3,5,6,8        1.843.052  

Beteiligungen 6       122.287  

 darunter: an Kreditinstituten  68508        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Anteile an verbundenen Unternehmen 6       32.756  

 darunter: an Kreditinstituten  31.274        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Anteile an angegliederten Unternehmen 6       42.047  

 darunter: an Kreditinstituten  7.551        

 an Finanzdienstleistungsinstituten  0        

Treuhandvermögen 7       14.923  

 darunter: Treuhandkredite  14.923        

Sachanlagen 6,11       98.276  

Sonstige Vermögensgegenstände 12       374.561  

Rechnungsabgrenzungsposten 13       230.166  

Summe der Aktiva:         90.515.451  
            

 



  104 

 
       2005 
Passivseite Anhang       

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1,3,4        

a) täglich fällig      2.955.824   

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist      24.204.389   

          27.160.213 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1,3,4        

a) Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist         

 aa)  von drei Monaten    7.474.295     

 ab) von mehr als drei Monaten    145.607     

        7.619.902   

b) andere Verbindlichkeiten          

 ba) täglich fällig    9.492.948     

 bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist   8.902.459     

        18.395.407   

          26.015.309 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2,3        

a) begebene Schuldverschreibungen      33.082.324   

          33.082.324 

Treuhandverbindlichkeiten 7       14.923 

 darunter: Treuhandkredite  14.923       

Sonstige Verbindlichkeiten 14       411.386 

Rechnungsabgrenzungsposten 15       192.878 

Rückstellungen         

a) Rückstellungen für Pensionen        

 und ähnliche Verpflichtungen 16     348.198   

b) Steuerrückstellungen 29     49.904   

c) andere Rückstellungen  17     315.142   

          713.244 

Nachrangige Verbindlichkeiten 3,18       818.011 

Eigenkapital 19        

a) Stille Einlagen      1.943.887   

b) Kapitalrücklage      0   

c) Gewinnrücklagen         

 cd) andere Gewinnrücklagen    141.500     

        141.500   

d) Bilanzgewinn      21.776   

          2.107.163 

           

Summe der Passiva:         90.515.451 

           

           

Eventualverbindlichkeiten         

b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen      524.879 

           

Andere Verpflichtungen         

c) Unwiderrufliche Kreditzusagen      1.451.892   

          1.451.892 
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Gewinn- und Verlustrechnung 2005 
 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2005 
 

Aufwendungen Anhang      2005  

   Textziffer TEUR  TEUR  TEUR  TEUR  

            
Zinsaufwendungen 20       2.521.376  

            

Provisionsaufwendungen 21       45.996  

            
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 23         

a) Personalaufwand          

 aa) Löhne und Gehälter    259.423      

 ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung          

  und für Unterstützung    80.7003     

  darunter: für Altersvorsorgung  30.808       

        340.126   

b) andere Verwaltungsaufwendungen      400.505    

          740.631  

            
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle          

Anlagenwerte und Sachanlagen 6       9.861  

            

Sonstige betriebliche Aufwendungen 26       19.401  

            

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen         

und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen         

zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 24       122.102  
            

Aufwendungen aus Verlustübernahme      2.111  

            
Außerordentliche Aufwendungen 27       14.018  

            
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 28       27.877  

            
Sonstige Steuern, soweit nicht unter “Sonstige betriebliche          

Aufwendungen“ ausgewiesen        49  

            
aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines        

Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne        185.693  

            

Jahresüberschuss        21.776  

            
Summe der Aufwendungen:        3.710.891  

            

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag       21.776  
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Erträge Anhang      2005  

   Textziffer  TEUR  TEUR  TEUR  

            
Zinserträge aus 20         

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften      2.729.135    

b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen      485.612    

          3.214.747  

            

Laufende Erträge aus 20         

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren      11.720    

b) Beteiligungen      3.104    

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen      14.224    

          29.048  

            
Ergebnis aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 20       843  

            
Provisionserträge 21       321.380  

            
Nettoertrag aus Finanzgeschäften        11.000  

            
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen wie         

Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 6       18.779  

            
Sonstige betriebliche Erträge 26       87.102  

            
Außerordentliche Erträge 27       27.992  

            

          
Summe der Erträge:  27       3.710.891  
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Anhang zum Jahresabschluss 2005 
 
Die Landesbank Berlin – Girozentrale – (Anstalt des öffentlichen Rechts) ist Muttergesell-
schaft (Holding) für den LBB Teilkonzern. Sie erstellt für das Geschäftsjahr 2005 erstmalig 
einen eigenständigen Konzernabschluss gemäß § 290 ff. HGB in Verbindung mit Art. 58 Abs. 
3 S.1 EGHGB. Auf eine gesonderte Ermittlung und Darstellung der Vorjahreszahlen wurde 
verzichtet. 
 
Die Landesbank Berlin – Girozentrale – ist Tochtergesellschaft der Bankgesellschaft Berlin 
AG. Die Bankgesellschaft Berlin AG ist als Konzernmuttergesellschaft in Form einer atypisch 
stillen Beteiligung mit 75,01 % am Vermögen und – nach Ergebnisanteilen der stillen 
Gesellschaften mit dem Land Berlin - am Ergebnis der Landesbank Berlin beteiligt. Die nicht 
durch den Beteiligungsvertrag erfassten Ergebnis- und Vermögensanteile stehen dem Land 
Berlin als Träger der Landesbank zu. Das Land Berlin hat seine Ansprüche auf den 
Bilanzgewinn der Landesbank an die Bankgesellschaft Berlin AG abgetreten; die Bankgesell-
schaft Berlin AG ist danach – nach Ergebnisanteilen der stillen Gesellschaften mit dem Land 
Berlin - zu 100 % am wirtschaftlichen Erfolg sowie einem evtl. Liquidationserlös der 
Landesbank Berlin beteiligt.  
 
Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006 ist die Landesbank Berlin Anstalt öffentlichen Rechts in 
die Landesbank Berlin Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Die Bankgesellschaft Berlin 
AG ist alleinige Aktionärin der Landesbank Berlin AG. 
 
Die Landesbank Berlin ist in den Konzernabschluss der Bankgesellschaft Berlin AG 
einbezogen. Deren Abschluss wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 in Übereinstimmung mit den vom 
International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten 
International Accounting Standards (IAS) bzw. International Financial Reporting Standards 
(IFRS) und deren Auslegung durch das International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) erstellt. 
 
Der IFRS Konzernabschluss der Bankgesellschaft Berlin AG sowie der erstmalig für das 
Geschäftsjahr 2005 erstellte LBB Teilkonzernabschluss nach HGB werden beim Handelsre-
gister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg hinterlegt. 
 
Konsolidierungskreis  
Der Konsolidierungskreis zum 31. Dezember 2005 umfasst neben der Landesbank Berlin – 
Girozentrale – ein inländisches Tochterunternehmen, die BankenService GmbH Unterneh-
mensgruppe Landesbank Berlin, Berlin. Zwischen der BankenService GmbH und der 
Landesbank Berlin besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft. 
 
Auf die Einbeziehung weiterer Tochterunternehmen wurde verzichtet, da sie für die Ermittlung 
eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens -, Finanz- und 
Ertragslage von untergeordneter Bedeutung sind (§ 296 Abs. 2 HGB). 
 
Verzeichnis des Anteilsbesitzes 
Die Angaben zum Anteilsbesitz gemäß §§ 285 Nr. 11 und 11a sowie § 340a Abs. 4 Nr. 2 
HGB sind in einer Aufstellung aufgeführt, die diesem Anhang als Anlage 1 beigefügt ist. 
 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
 
Bilanzierung 
Der Jahresabschluss des LBB Teilkonzern wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buches (HGB) erweitert durch die Vorschriften der Verordnung über die Rechnungslegung 
der Kreditinstitute (RechKredV) aufgestellt. In den Jahresabschluss ist die rechtlich 
unselbständige Abteilung Berliner Sparkasse und die Niederlassung Berliner Bank der 
Landesbank Berlin einbezogen. Auswirkungen aus dem in 2006 erfolgenden Formwechsel 
zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sind im vorliegenden Jahresabschluss nicht 
enthalten. 
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Forderungen, die unter die Detailvereinbarung mit dem Land Berlin fallen, werden im Hinblick 
auf die EU-Entscheidung, die eine Gewährleistung dieser Kredite durch das Land Berlin 
vorsieht, den Kommunalkrediten zugeordnet. 
 
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufgestellt (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).  
 
Für die Umsetzung der Entscheidung der EU-Kommission und die Einhaltung der 
Verpflichtungszusagen der Bundesregierung wurden Geschäftspläne entwickelt und vom 
Vorstand verabschiedet. Den hieraus erkennbaren Aufwendungen und Verlusten wurde im 
Jahresabschluss 2003 durch die Bildung von separat ausgewiesenen Rückstellungen sowie 
durch Abschreibungen Rechnung getragen. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2005 ergeben 
sich durch Inanspruchnahmen, Auflösungen und Zuführungen (Aufzinsung) entsprechende 
Veränderungen. 
 
Konsolidierung 
Die Abschlüsse der in den Teilkonzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind auf den 
31. Dezember 2005 aufgestellt und wurden unter Beachtung der konzerneinheitlichen 
Bilanzierung in den Teilkonzernabschluss einbezogen. 
 
Die Kapitalkonsolidierung wurde nach dem Verfahren der Neubewertungsmethode (§ 301 
Abs.1 S. 2 Nr. 2 HGB) auf Basis der Bewertungsansätze per 1. Januar 2005 durchgeführt. 
 
Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den Teilkonzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen wurden ebenso wie entsprechende Aufwendungen und Erträge konsolidiert.  
 
 
Assoziierte Unternehmen (§ 311 HGB) 
Von den insgesamt 10 assoziierten Unternehmen (davon 3 Gemeinschaftsunternehmen) 
werden 5 Gesellschaften nach der Equity Methode bewertet. Bei 5 Unternehmen wird auf 
eine Einbeziehung in den Teilkonzernabschluss LBB gemäß § 311 Abs. 2 HGB verzichtet. 
Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) wurde erstmalig per 1. Januar 2005 at 
equity bewertet, da die Beteiligung als wesentlich betrachtet wird. Die Bankgesellschaft 
Investment GmbH und die BGB Finance (Ireland) plc wurden ebenfalls per 1. Januar 2005 
erstmalig einbezogen. Die Bewertung der Bankgesellschaft Investment GmbH und der BGB 
Finance (Ireland) plc erfolgte mit den Daten per 31. Dezember 2005. Die anderen 
Beteiligungen wurden mit den Daten per 31. Dezember 2004 bewertet. 
 
Die Gesamtsumme der Anschaffungskosten der erstmalig einbezogenen Beteiligungen 
beträgt 34 Mio. EUR. Aus der erstmaligen Einbeziehung per 1. Januar 2005 ergibt sich ein 
Goodwill i.H.v. 4 Mio. EUR, der sich lediglich auf die BG Invest bezieht und linear über vier 
Jahre abgeschrieben wird. Negative Unterschiedsbeträge aus der at equity Bewertung sind 
insgesamt i.H.v. 27 Mio. EUR entstanden. 
 
Aus assoziierten Unternehmen ergibt sich im Berichtsjahr insgesamt ein ergebniswirksamer 
Betrag in Höhe von 843 TEUR, der unter den Erträgen aus Beteiligungen an assoziierten 
Unternehmen ausgewiesen wird. 
 
Die Bilanzierung und Bewertung der assoziierten Unternehmen erfolgte nach dem Deutschen 
Rechnungslegungsstandard Nr. 8 (DRS 8). Die assoziierten Unternehmen sind im 
Verzeichnis des Anteilsbesitzes (Anlage 1 zum Anhang) einzeln aufgeführt. Die at equity 
Ansätze werden um die anteiligen Veränderungen des Eigenkapitals fortgeschrieben, 
bereinigt um die anteiligen Beteiligungserträge (Buchwertmethode). Die mittels Equity 
Methode einbezogenen Unternehmen bilanzieren nach HGB. Auf eine Anpassung an eine 
konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewertung wurde wegen Unwesentlichkeit verzichtet. 
 
Die Bank nimmt das Wahlrecht des § 310 HGB in Anspruch. 
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Bewertung 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Verbindlichkeiten und der schwebenden 
Geschäfte erfolgte nach den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB in Verbindung mit den §§ 340 ff. 
HGB. Die Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) wurde 
beachtet. 
 
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Agio- und 
Damnumbeträge werden in die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten 
eingestellt und planmäßig aufgelöst. Abgezinste Verbindlichkeiten werden mit dem Zeitwert, 
andere Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.  
 
Erkennbaren Risiken im Kreditgeschäft wurde durch die Bildung von Einzelwertberichtigun-
gen und Rückstellungen ausreichend Rechnung getragen. Für latente Risiken im Forde-
rungsbestand bestehen Pauschalwertberichtigungen. Uneinbringliche Zinsen werden nicht 
vereinnahmt.  
 
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bei voraussichtlich dauernder 
Wertminderung werden Abschreibungen gemäß dem strengen Niederstwertprinzip 
vorgenommen. Bei nur vorübergehender Wertminderung wird gemäß § 253 Abs. 2 HGB 
i.V.m. § 340e Abs.1 HGB der Wert beibehalten.  
 
Im Finanzanlagevermögen der Landesbank Berlin befinden sich nicht nach dem Niederstwert 
bewertete börsenfähige Aktien und Wertpapiere in Höhe von 10 Mio. EUR. 
 
Die Wertpapiere des Handelsbestandes sowie der Liquiditätsreserve werden nach dem 
strengen Niederstwertprinzip bewertet. Bestände, die im Zusammenhang mit einem betrags-, 
währungs- und laufzeitkongruenten Zinsswapgeschäft verbunden wurden, werden dabei als 
Bewertungseinheit betrachtet. 
 
Bei Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßige 
Abschreibungen vorgenommen. 
 
Pensionsrückstellungen werden in der erforderlichen Höhe auf der Basis versicherungsma-
thematischer Gutachten angesetzt; der Rechnungszinsfuß beträgt 6 %. Der steuerlich 
zulässige Wert wird dann angesetzt, wenn er den nach handelsrechtlichen Grundsätzen 
ermittelten Betrag übersteigt. Bei der Berechnung wurden die biometrischen Rechnungs-
grundlagen (Richttafeln Prof. Heubeck 2005 G) verwendet. 
 
Die Bewertung hinsichtlich der unter die Detailvereinbarung fallenden Aktiva und Passiva 
erfolgt im Jahresabschluss 2005 unverändert zum Jahresabschluss 2004 der Landesbank 
Berlin: „Vor dem Hintergrund der Detailvereinbarung mit dem Land Berlin vom 16. April 2002 
zur Abschirmung des Konzerns der Bankgesellschaft Berlin AG (und damit auch der 
Landesbank Berlin) von den wesentlichen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsge-
schäft wurden per 31. Dezember .2001 keine Wertberichtigungen für die unter die vom Land 
übernommene Buchwertgarantie fallenden Vermögensgegenstände vorgenommen. Die 
Entscheidung der EU-Kommission zum Beihilfeverfahren vom 18. Februar 2004 legitimiert die 
Fortführung dieses Bewertungsansatzes zum 31. Dezember 2003. Bei den unter die 
Detailvereinbarung fallenden Vermögensgegenständen wurde durchgehend der Buchwert per 
31. Dezember 2000 zzgl. der seit dem angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
angesetzt. Das Land Berlin garantiert im Weiteren, dass die im Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2001 ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen im Sinne von § 266 Abs. 3 B. Nr. 
3 HGB einschließlich der Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften ausreichend dotiert sind. Es sind jeweils nur spezifische Risiken aus dem 
Immobiliendienstleistungsgeschäft erfasst. Bestimmte, von der Bankgesellschaft Berlin AG, 
der Landesbank Berlin und der BerlinHyp bis zum 31. Dezember 2001 an die IBG-/ IBAG-
Gruppe einschließlich der Objektgesellschaften ausgereichten Kredite und Kreditzusagen 
werden vom Land Berlin garantiert. Durch die Kreditgarantie wird der Konzern Bankgesell-
schaft Berlin AG gegen das Kreditausfallrisiko bei den Gesellschaften der IBG-/ IBAG-Gruppe 
abgeschirmt. Soweit Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse sowie sogenannte 
harte Patronatserklärungen und die Mithaftung als Gesellschafter aus dem Immobiliendienst-
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leistungsgeschäft resultieren und nicht von der Erfüllungsübernahme gegenüber der LPFV 
erfasst, jedoch im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001 ausgewiesen werden, stellt das 
Land Berlin die Konzerngesellschaften von einer tatsächlichen Inanspruchnahme frei.“ 
 
Währungsumrechnung 
Der Jahresabschluss wurde in Euro aufgestellt. 
 
Die Umrechnung der auf ausländische Währung lautenden Vermögensgegenstände und 
Schulden sowie von schwebenden Geschäften erfolgt grundsätzlich zu den von der 
Europäischen Zentralbank zum Jahresende veröffentlichten Referenzkursen bzw. zu 
zeitgleich festgestellten externen Kursen für die Währungen, für welche die EZB keine 
Referenzkurse ermittelt; Terminkurse wurden hieraus abgeleitet.  
 
Hiervon ausgenommen sind die auf ausländische Währung lautenden Vermögensgegenstän-
de, die wie Anlagevermögen bewertet werden und nicht in derselben Währung gedeckt sind; 
sie werden mit ihrem Anschaffungskurs bilanziert (§ 340h Abs. 1 HGB).  
 
Die Bank hat das Wahlrecht der besonderen Deckung nach § 340h Abs. 2 S. 2 HGB für alle 
Geschäfte in jeder Währung ausgeübt. Somit werden alle Aufwendungen und Erträge aus der 
Währungsumrechnung gemäß § 340h Abs. 2 S. 1 und 2 HGB in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erfasst. Auszusondernde Erträge ergaben sich vor dem Hintergrund der zum 
Bilanzstichtag zeitnah begründeten Geschäfte nicht. 
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Erläuterungen zur Bilanz und 
zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Bilanz 
 
(1)  Fristengliederung  

in Mio. EUR 31.12.2005
Forderungen an Kreditinstitute
Andere Forderungen
- bis drei Monate 36.157
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 4.314
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 4.124
- mehr als fünf Jahre 1.093

Insgesamt 45.688
Forderungen an Kunden
- bis drei Monate 4.637
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 2.220
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 5.861
- mehr als fünf Jahre 10.231
davon mit unbestimmter Laufzeit (2.698)
Insgesamt 22.949
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
- bis drei Monate 16.138
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.538
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 4.792
- mehr als fünf Jahre 1.736
Insgesamt 24.204
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Spareinlagen mit vereinbarter 
Kündigungsfrist 
- bis drei Monate 14
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 13
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 110
- mehr als fünf Jahre 9
Insgesamt 146
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Andere Verbindlichkeiten mit 
vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
- bis drei Monate 2.765
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.220
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 2.409
- mehr als fünf Jahre 2.509
Insgesamt 8.903
 
(2) Beträge, die im Folgejahr fällig werden 

in Mio. EUR 31.12.2005

Enthalten in Position:
 - Schuldverschreibungen und andere
   festverzinsliche Wertpapiere 2.545
 - Verbriefte Verbindlichkeiten
        begebene Schuldverschreibungen 4.814
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(3) Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 

in Mio. EUR 31.12.2005
Forderungen an Kreditinstitute 38.735
Forderungen an Kunden 418
Schuldverschreibungen und                               
andere festverzinsliche Wertpapiere 4.130

Aktien und andere                                                                    
nicht festverzinsliche Wertpapiere 0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.727
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 223
Verbriefte Verbindlichkeiten 9.485
Nachrangige Verbindlichkeiten 728
 
(4) Beziehungen zu Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

in Mio. EUR 31.12.2005

Forderungen an Kreditinstitute 323
Forderungen an Kunden 107
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 68
 
(5) Nachrangige Aktiva 

in Mio. EUR 31.12.2005

Forderungen an Kreditinstitute 163
Forderungen an Kunden 6
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 173
 
(6) Entwicklung des Anlagevermögens 

Finanzanlagen Sachanlagen

in Mio. EUR

Schuldver-
schreibungen 
und andere 

fest-
verzinsliche 
Wertpapiere

Aktien und 
andere nicht 

fest-
verzinsliche 
Wertpapiere

Beteiligungen Anteile an 
assoziierten 

Unternehmen

Buchwert zum 1.1.2005 93 54 118 0 316 121
Anschaffungs-/Herstellungskosten
zum 1.1.2005 93 64 124 0 502 312
   Zugänge 2005 10 4 2 36 38

1)
3

   Abgänge 2005 5 0 0 0 393 41
   Umbuchungen 2005 0 0 0 0 0 0
   Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0 0 0 0 0
Anschaffungs-/Herstellungskosten
zum 31.12.2005 98 68 126 36 147 274
Kumulierte Zuschreibungen 0 0 2 3 0 1
Kumulierte Abschreibungen 
zum 1.1.2005 0 10 6 0 182 191
   Zugänge 2005 0 0 0 6 10

2)
10

   Abgänge 2005 0 0 0 0 87 24
   Umbuchungen 2005 0 0 0 0 0 0
   Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0 0 0 0 0
Kumulierte Abschreibungen
zum 31.12.2005 0 10 6 6 105 177
Buchwert zum 31.12.2005 98 58 122 33 42 98
1) darin umgegliederte sonstige Vermögensgegenstände 36 Mio. EUR
2) 

darin kumulierte Abschreibungen aus umgegliederten sonstigen Vermögensgegenständen 10 Mio. EUR

Anteile an 
verbundenen 
Unternehmen

In der Entwicklung der Anteile an verbundenen Unternehmen spiegelt sich im Wesentlichen der 
Verkauf der Weberbank Privatbankiers KGaA wider. 
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(7) Treuhandgeschäfte 

in Mio. EUR 31.12.2005
Forderungen an Kreditinstitute 0
Forderungen an Kunden 15
Sonstige Vermögensgegenstände 0

15
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 0
Sonstige Verbindlichkeiten 0

15
 
(8) Börsenfähigkeit / Börsennotierung  
in Mio. EUR börsenfähig börsennotiert nicht börsennotiert

Schuldverschreibungen und                            
andere festverzinsliche Wertpapiere
Aktien und andere                                                    
nicht festverzinsliche Wertpapiere

31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005

16.626 3.07713.549

145 224369
 
(9) Bestände in Fremdwährung  

in Mío. EUR 31.12.2005
Vermögensgegenstände 5.682
Verbindlichkeiten 5.680
 
(10) Im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) der zuständigen 
Notenbank für geldpolitische Instrumente als Sicherheit verpfändete Vermögensge-
genstände 
 
Die im Rahmen des ESZB für geldpolitische Instrumente an die Deutsche Bundesbank als 
Sicherheiten verpfändeten Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt: 

in Mio. EUR 31.12.2005
Wertpapiere 8.501
Wirtschaftskredite 203
davon: Wechsel 1
davon: Kreditforderungen 202
Gesamt 8.704
 
Am Jahresende betrug die Inanspruchnahme 3.000 Mio. EUR. 
 
(11) Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 
 
Von den Grundstücken und Gebäuden werden im Rahmen der eigenen Geschäftstätigkeit 
Immobilien mit einem Buchwert von 52 Mio. EUR genutzt. 
 
Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in Höhe von 39 Mio. EUR 
enthalten. 
 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, vermindert - 
soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt - um planmäßige lineare bzw. 
degressive Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den 
steuerlich zulässigen Höchstwerten.  
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Sachanlagen Nutzungsdauer  
 

Gebäude 
 

25 / 50  Jahre 
 

Mietereinbauten  25 / 33  Jahre  
Einrichtungsgegenstände 8 - 13  Jahre  
Betriebsvorrichtungen 5 - 25  Jahre  
Büromaschinen/EDV-Anlagen 3 - 8  Jahre  
Fernsprechanlagen 10  Jahre  
Kraftfahrzeuge  6  Jahre  
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben und im 
Anlagespiegel als Abgang gezeigt. 
 
(12) Sonstige Vermögensgegenstände 
 

in Mio. EUR 31.12.2005
Forderungen aus Optionsgeschäften,                                         
Futures und Swaps 275
Latente Steuern 41
Forderungen an Finanzbehörden 15
Forderungen aus Lieferung und Leistung 4
Einzugspapiere 3
Übrige 37

Insgesamt 375

 
(13) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Ausgewiesen werden Unterschiedsbeträge zwischen dem Nennbetrag von Forderungen und 
deren Auszahlungsbetrag in Höhe von 149 Mio. EUR. 
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen Ausgabe- und Rückzahlungsbetrag von Verbindlichkeiten 
beläuft sich auf der Aktivseite auf 66 Mio. EUR. 
 
(14) Sonstige Verbindlichkeiten 

in Mio. EUR 31.12.2005
Verbindlichkeiten aus Termingeschäften und Swaps 256
Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden 20
Abgegrenzte Zinsen für nachrangige Verbindlichkeiten 15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstigen Leistungen 2
Übrige 118
Insgesamt 411
 
(15) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Unterschiedsbeträge zwischen dem Nennbetrag von Forderungen und deren Auszahlungsbe-
trag werden in Höhe von 98 Mio. EUR ausgewiesen. 
 
(16) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  
 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betragen 348 Mio. EUR.  
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(17) Andere Rückstellungen 

in Mio. EUR 31.12.2005

Rückstellungen für Risiken des Kreditgeschäfts 50
Rückstellungen für Verlustübernahmen 2
Rückstellungen aus der DM-Eröffnungsbilanz 14
Rückstellungen im Personalbereich 73
Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen 79
Rückstellungen EU-Entscheidung 33
Übrige 64
Insgesamt 315
 
Die Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen entwickelten sich 2005 wie folgt:  
 

in Mio. EUR 01.01.2005 Verbrauch Umbuchung Auflösung Zuführung 31.12.2005
Personal 49 14 -9 1 7 32
Flächenmanagement 41 4 0 4 5 38
Sachaufwand 12 3 0 0 0 9
Gesamt 102 21 -9 5 12 79
 
Entsprechend dem vom Aufsichtsrat der Bankgesellschaft Berlin AG beschlossenen 
Restrukturierungskonzept zur Sicherung des Fortbestandes des Konzerns waren im Zeitraum 
bis 2005 personalwirtschaftliche Maßnahmen und Maßnahmen zur Sachkostensenkung 
durchzuführen. Die hiermit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden getrennt 
nach Personal-, Gebäude- und Raumkosten (Flächenmanagement) und sonstigen 
Sachaufwendungen in der Restrukturierungsrückstellung erfasst. 
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(18) Nachrangige Verbindlichkeiten 

Nominalwerte in Mio.
Währung  EUR Zinssatz Fälligkeit

(1) * FRF 1.000 152 Tec 10 -0,40% 2,88000 2009
(2) DEM 60 31 6-M.-Euribor + 0,50% 3,10100 2008
(3) DEM 10 5 4,86000 2008
(4) DEM 20 10 4,86000 2008
(5) DEM 1 1 4,86000 2008
(6) DEM 5 3 4,85000 2008
(7) DEM 5 3 4,85000 2008
(8) DEM 10 5 4,85000 2008
(9) DEM 5 3 4,82000 2008
(10) DEM 8 4 4,82000 2008
(11) DEM 2 1 4,86000 2008
(12) DEM 10 5 4,80000 2008
(13) DEM 10 5 4,80000 2008
(14) DEM 10 5 4,74000 2008
(15) DEM 10 5 4,85000 2008
(16) DEM 10 5 4,85000 2008
(17) DEM 1 1 4,86000 2008
(18) * EUR 29 29 5,37500 2010
(19) * JPY 3.500 25 FRN 2013
(20) * JPY 3.000 22 FRN 2018
(21) * JPY 1.000 7 FRN 2018
(22) * EUR 10 10 3-M.-Euribor + 0,39 % 2,77200 2009
(23) * USD 250 212 7,12500 2012
(24) * GBP 150 219 8,00000 2012
(25) * EUR 51 51 FRN 2012

 
Die mit (*) gekennzeichneten nachrangigen Verbindlichkeiten wurden bei verbundenen 
Unternehmen aufgenommen. Die Mittelaufnahmen (1, 23, 24) übersteigen jeweils 10 % des 
gesamten Nachrangkapitals.  
 
Der Zinsaufwand für nachrangige Verbindlichkeiten 2005 beträgt 43 Mio. EUR unter 
Berücksichtigung von Erträgen aus Swap-Geschäften in Höhe von 0,3 Mio. EUR.  
 
Ansprüche von Gläubigern auf Rückzahlung dieser Verbindlichkeiten sind gegenüber 
anderen Gläubigern nachrangig. Eine vorzeitige Rückzahlungsverpflichtung kann nicht 
entstehen. Im Falle einer Liquidation dürfen sie erst nach Befriedigung aller nicht nachrangi-
gen Gläubiger zurückgezahlt werden. 
 
Die nachrangigen Verbindlichkeiten erfüllen die Voraussetzungen des § 10 Abs. 5a KWG. 
Zum 31. Dezember 2005 sind 787 Mio. EUR als haftendes Eigenkapital anrechenbar. 
 
Von den nachrangigen Verbindlichkeiten wurden 485 Mio. EUR in Fremdwährung 
aufgenommen.  
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(19) Eigenkapital 
 
Der Eigenkapitalspiegel wurde unter Beachtung der Vorschriften des Deutschen Rechnungs-
legungsstandards Nr.7 (DRS 7) Konzerneigenkapital und Konzerngesamtergebnis erstellt. 
 

In der Position „Übriges Konzernergebnis“ sind insbesondere die Auswirkungen aus latenten 
Steuern sowie den Eigenkapital- und Erfolgskonsolidierungen enthalten. 
 

Eigenkapitalspiegel 

1. Januar 2005 -
31. Dezember 2005

Stille 
Einlagen

TEUR

Erwirt-
schaftetes 

Konzern-
eigenkapital

TEUR

Eigenkapital 
Mutter-

unternehmen

TEUR

Konzern-
eigenkapital

TEUR

Stand am 1. Januar 2005 1.943.887 175.818 2.119.705 2.119.705

Konzern Jahresüberschuss 21.776 21.776 21.776
Übriges Konzernergebnis -34.318 -34.318 -34.318

Konzerngesamtergebnis 0 -12.542 -12.542 -12.542
Stand am 31. Dezember 
2005 1.943.887 163.276 2.107.163 2.107.163



  118 

Angaben zu einzelnen GuV-Positionen 
 
(20) Zinsüberschuss 
 

in Mio. EUR 2005

Zinserträge 3.215
aus Kredit- und Geldmarktgeschäften 2.729

aus festverzinslichen                                
Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 486

Laufende Erträge 29
aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen 
Wertpapieren 12

aus Beteiligungen 
1) 3

aus verbundenen Unternehmen 14

Erträge aus Gewinngemeinschaften 0

Zinsaufwendungen 2.521
für Einlagen 1.455

für verbriefte Verbindlichkeiten 1.022

für nachrangige Verbindlichkeiten 44

Insgesamt 723
1)

einschließlich assoziierter Unternehmen

 
(21) Provisionsüberschuss 
 

in Mio. EUR 2005

Wertpapier- und Emissionsgeschäft 91

   Wertpapiere/Vermögensanlagen 90
   Emissions- u. Konsortialgeschäft 1

Zahlungsverkehr/Kontoführung 129

Kreditgeschäft 7

    Kreditgeschäft 0
    Avalprovisionen 4
    Auslandsgeschäft 3

Kartengeschäft 33

Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 15
    Sorten-/Devisengeschäft 1
    Sonstige Dienstleistungen 14

Insgesamt 275
 
(22) Nettoergebnis aus Finanzgeschäften 
 

in Mio. EUR 2005

Ergebnis aus zinsbezogenen Geschäften 10
Ergebnis aus aktienbezogenen Geschäften 0
Ergebnis aus sonstigen Handelsgeschäften 1
Handelsergebnis 11
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(23) Andere Verwaltungsaufwendungen  
 

in Mio. EUR 2005

Gebäude- und Raumkosten 66
EDV 156
Werbung und Marketing 17
Sonstige Dienste Dritter 19
Geschäftsbetriebskosten 52
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3
Personalabhängige Sachkosten 6
Sonstige Konzernleistungsverrechnung 81
Insgesamt 400
 
Aufwendungen für den Abschlussprüfer:  

 
(24) Risikovorsorge  
 
Die Risikovorsorge setzt sich wie folgt zusammen: 
 

in Mio. EUR 2005

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 103
Ergebnis aus Wertpapieren der Liquiditätsreserve 19
Reserven gemäß § 340 f HGB 0
Insgesamt 122
 
Die Bemessung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird insbesondere durch Erwartungen 
hinsichtlich zukünftiger Kreditausfälle, der Struktur und der Qualität der Kreditportfolien sowie 
gesamtwirtschaftlicher Einflussfaktoren bestimmt. Für alle erkennbaren Risiken im in- und 
ausländischen Kreditgeschäft wurden Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen in Höhe 
der erwarteten Ausfälle gebildet. Einzelwertberichtigungen werden aufgelöst, sobald sich der 
Wert der Forderung entsprechend erhöht, weil entweder die Sicherheitenbewertung oder die 
Bonität des Kreditnehmers sich grundlegend und nachhaltig verbessert haben.  
 
Die Ermittlung der Pauschalwertberichtigung erfolgt in Anlehnung an das Schreiben des 
Bundesministerium für Finanzen vom 10. Januar 1994. In 2005 wurde für die Berechnung des 
maßgeblichen Prozentsatzes anstelle des Bruttovolumens erstmals das risikobehaftete 
Kreditvolumen den tatsächlichen Ausfällen gegenübergestellt. Hieraus ergab sich eine 
Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen um 8 Mio. EUR. Um einen sachgerechten 
Ausweis der latenten Kreditrisiken zu erreichen, wurden in diesem Jahr erstmals Ausbuchun-
gen von bestimmten Kreditengagements aus den neunziger Jahren nicht in die Berechnung 
der Pauschalwertberichtung einbezogen. Da dieses Kreditportfolio unserer nunmehr seit 
Jahren gültigen Kreditrisikostrategie nicht mehr entspricht, darf es sich nicht in einer die 
künftige Entwicklung reflektierenden Berechnung der Pauschalwertberichtigung niederschla-
gen. Unsere geänderte Betrachtungsweise wird durch die Ergebnisse der Expected-Loss 
Schätzung gestützt. 
 

 TEUR

1.883
163

27
0

2.073 1)

für Jahresabschlussprüfungen
für sonstige Bestätigungs- und Bewertungsleistungen
für Steuerberatung
für sonstige Leistungen

1) Davon im Zusammenhang mit IFRS 486 TEUR

Für den Abschlussprüfer i.S.v. § 319 HGB 

im Geschäftsjahr aufgewendete Beträge

Insgesamt
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Die Risikovorsorge für das Kreditgeschäft hat sich wie folgt entwickelt 4)  : 
 
                                                                
in Mio. EUR

Adressenrisiko Länderrisiko
Kreditgeschäft

Gesamt davon GuV-
wirksam

Direktab-
schreibungen EWB1) PWB2) Rückstellungen

Kreditgeschäft

Stand 01.01.

Zuführungen

Inanspruchnahmen

Auflösungen
Direktabschreibungen
Eingänge 
auf abgeschrie-
bene Forderungen

Umbuchungen 3)

Wechselkurs-
änderungen
Stand 31.12.
1) Einzelwertberichtigung
2) Pauschalwertberichtigung
3) Die Umbuchungen betreffen in 2005 i.w. die Weberbank
4) Ohne EWB auf Altkredite in Höhe von 305 Mio. EUR

66

3
2.160

203

118
23

5

103

2.322

203

316

1180

0

0
0

15

-7

0
49

73

3
2.048

49
17

3

0

0
63

2005
2.214
172

314

58
14

1

1
0

1

2005 2005 2005 20052005

23

5

2005

100

 
Der Bestand der Kredit-Risikovorsorge entfällt auf: 
 

in Mio. EUR 2005

Forderungen an Kreditinstitute 2
Forderungen an Kunden 2.107
Rückstellungen 49
Sonstige Positionen 2
Insgesamt 2.160
 
(25) Geografische Aufteilung von Ertragspositionen 
 
Die nachfolgende geografische Aufteilung der Ertragspositionen erfolgt nach dem Standort 
der den Ertrag erzielenden Bankteile.  
 
in Mio. EUR Erträge aus dem 

Ausland
Erträge insgesamt

Zinserträge
Laufende Erträge aus                               
Aktien und anderen nicht festverzins-                                
lichen Wertpapieren, Beteiligungen und 
Anteilen an verbundenen Unternehmen
Provisionserträge
Nettoertrag aus Finanzgeschäften
Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem             
Inland 
2005 2005 2005

321
39
87

2.865 350 3.215

29 290
321
38
87

0
1
0

 
(26) Sonstige betriebliche Aufwendungen und Sonstige betriebliche Erträge  
 
In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird u.a. die Avalprovision an das Land Berlin 
für die Enthaftung in Höhe von 6 Mio. EUR ausgewiesen. Unter den Sonstigen betrieblichen 
Erträgen werden u.a. die Umsatzerlöse der BankenService GmbH aus dem Dienstleistungs-
geschäft (27 Mio. EUR) ausgewiesen. Die zugehörigen Kosten werden in den originären 
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Positionen des Verwaltungsaufwands erfasst. Darüber hinaus werden in den Sonstigen 
betrieblichen Erträgen auch die Erträge aus der Konzernleistungsverrechnung sowie eine 
periodenfremde Erstattung von Umsatzsteuer (2 Mio. EUR) ausgewiesen. 
 
(27) Außerordentliche Aufwendungen und Außerordentliche Erträge  
 
Die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge umverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(28) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
 
Der Teilkonzern LBB besteht aus einem steuerlichen Organkreis zu dem auch die zu 
konsolidierende Gesellschaft – die Bankenservice GmbH Unternehmensgruppe Landesbank 
Berlin, Berlin - gehört. Das steuerliche Einkommen der Landesbank Berlin wird zu 75,01% der 
Bankgesellschaft Berlin zugerechnet und von ihr versteuert während der Gewerbeertrag in 
der Landesbank Berlin endgültig der Gewerbesteuer unterliegt. Unsere ausländischen 
Niederlassungen in London und Luxemburg werden in ihrem jeweiligen Sitzstaat besteuert. 
Deren Steuersätze betragen jeweils 30%. Die Gewinne der ausländischen Niederlassungen 
sind in Deutschland steuerfrei.  
 
Die Ertragsteuern im Teilkonzern LBB entwickelten sich wie folgt: 
 
in Mio. EUR 2005
Tatsächliche Steuern 17
Latente Steuern 11
Insgesamt 28
 
Die latenten Steuern wurden entsprechend den Vorschriften des Deutschen Rechnungsle-
gungsstandard Nr. 10 (DRS 10) berechnet. Dabei wurden diese wie im Vorjahr unter 
Berücksichtigung eines Steuersatzes in Höhe von 38,9% angesetzt. Berücksichtigt sind 
neben der Körperschaftsteuer in Höhe von 25%, der Solidaritätszuschlag von 5,5% und der 
Gewerbeertragsteuersatz im Teilkonzern LBB in Höhe von 17,0% (Hebesatz 410%). 
 
Für die Berechnung der latenten Steuern auf Konsolidierungsbeträge wurde ein konzernein-
heitlicher Steuersatz zugrunde gelegt da die beiden Gesellschaften des Konsolidierungskrei-
ses, die hiervon betroffen sind, in Berlin ansässig sind und somit einem einheitlichen 
Steuersatz unterliegen. 
 
Im einzelnen stellt sich die steuerliche Überleitung vom rechnerischen zum ausgewiesenen 
Steueraufwand im Teilkonzern LBB wie folgt dar. 
 

in Mio. EUR 2005

Außerordentliche Aufwendungen 14
   aus Zuführung Restrukturierungsrückstellungen 12
       davon: Personal 7
                    Flächenmanagement 5
   Sonstige 2
Außerordentliche Erträge 28
   aus Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen 5
       davon Personal 1
                   Flächenmanagement 4
   aus Auflösung Rückstellung für Tochterunternehmen 4
Sonstige 19
Insgesamt 14
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in Mio. EUR 2005
Ergebnis vor Ertragsteuern 51
Steuersatz 38,9%
Rechnerischer Ertragsteueraufwand 20
Steuereffekte:

1. Steuerfreie Erträge -24
2. Nicht abzugsfähige Aufwendungen 14
3. Abweichende Gewerbesteuer 29
4. Steuersatzabweichungen 0
5. (Nicht-)Ansatz und Bewertung aktiver latenter Steuern -9
6. Aperiodische Effekte 0
7. Sonstiges -2

Ausgewiesener Ertragsteueraufwand/Steuerertrag (-) 28
Effektiver Steuersatz 54,3%

 
Die Effekte unter „Steuerfreie Erträge“ resultieren im Wesentlichen aus der erfolgswirksamen 
Vereinnahmung von Veräußerungsgewinnen im Zusammenhang mit der Weberbank sowie 
der Ablösung von sonstigen permanenten Differenzen. 
 
Bei den „Nicht abzugsfähige Aufwendungen“ beziehen sich die Effekte hauptsächlich auf die 
Vergütung der atypisch stillen Beteiligung der Bankgesellschaft Berlin AG.  
 
Die Steuereffekte im Zusammenhang mit der „Abweichende Gewerbesteuer“ beruhen auf der 
Hinzurechnung der Vergütungen aus den beiden stillen Beteiligungen des Landes Berlin an 
der Landesbank Berlin und des Gewinnanteils der atypisch still an der Landesbank Berlin 
beteiligten Bankgesellschaft Berlin AG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags. 
 
Die Position „(Nicht-)Ansatz und Bewertung aktiver latenter Steuern“ reflektiert Steuereffekte 
aus dem Verbrauch von steuerlichen Verlustvorträgen für die in der Vergangenheit aufgrund 
der Planungsrechnung – unterteilt in Stammhaus und Niederlassungen - keine aktiven 
latenten Steuern gebildet wurden. Ferner sind hier Effekte aus dem Ansatz aktiver latenter 
Steuern angesetzt worden, die in dem - den Steuererklärungen 2004 zugrunde gelegten - 
Nachbetrachtungszeitraum entstanden sind. 
 
(29) Steuerabgrenzungen 
 
Aktive Steuerabgrenzungen bestehen im Zusammenhang mit folgenden Posten: 
 
in Mio. EUR 2005
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden 5
Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 2
Rückstellungen 31
Gesamt 41
 
Aktive latente Steuern auf die steuerlichen Verlustvorträge wurden nicht angesetzt, da ab 
dem 1. Januar 2006 ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Bankgesellschaft Berlin AG 
besteht. Durch den Verbrauch von Verlustvorträgen bei der Landesbank Berlin wurden aktive 
latente Steuern in Höhe von 12 Mio. EUR aufgelöst.  
 
Es bestehen körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 51 Mio. EUR und 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 282 Mio. EUR. Die Verlustvorträge sind 
zeitlich unbegrenzt nutzbar, sie werden jedoch bei Wirksamkeit des Ergebnisabführungsver-
trages als vorvertragliche Verlustvorträge für die Dauer seines Bestehens „eingefroren“. 
 
Im Teilkonzern LBB sind im Saldo außerordentliche Posten in Höhe von 11 Mio. EUR 
angefallen, für die aktive latente Steuern gebildet wurden.  
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Die aktiven latenten Steuern werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen 
ausgewiesen.  
 
Passive Steuerabgrenzungen bestehen im Zusammenhang mit folgenden Posten: 
 
in Mio. EUR 2005
Sachanlagen 3
Gesamt 3
 
Die passiven latenten Steuern werden unter den Steuerrückstellungen ausgewiesen. Im 
Berichtsjahr wurden passive latente Steuern in Höhe von 1 Mio. EUR erfolgsneutral über die 
Gewinnrücklagen aufgelöst. 
 
Ein potentieller Körperschaftsteuer Minderungsanspruch in Höhe des gemäß § 37 Abs. 2 
KStG fortgeführten Körperschaftsteuerguthabens sowie eine aus dem gemäß § 38 Abs. 1 
KStG fortgeführten Endbestand an EK 02 resultierende potentielle Körperschaftsteuer 
Erhöhungsverpflichtung bestehen nicht. 
 
Sonstige Angaben zum LBB Teilkonzern 
 
(30) Angaben zur Kapitalflussrechnung 
 
Die Kapitalflussrechnung informiert über Stand und Entwicklung der Zahlungsmittel des LBB 
Teilkonzern, getrennt nach den Bereichen operative Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit 
und Finanzierungstätigkeit. Die Erstellung erfolgte nach dem Deutschen Rechnungslegungs-
standard Nr. 2 (DRS 2) ergänzt durch den bankspezifischen Deutschen Rechnungslegungs-
standard Nr. 2-10 (DRS 2-10). 
 
Die Zuordnung der Zahlungsströme zur operativen Geschäftstätigkeit erfolgt in Anlehnung an 
die Abgrenzung des Betriebsergebnisses. Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit resultiert im 
Wesentlichen aus Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem 
Erwerb von Finanzanlagen bzw. Sachanlagen. In der Mittelveränderung aus der Finanzie-
rungstätigkeit werden neben den Beziehungen zu den Eigenkapitalgebern auch die 
Veränderungen der nachrangigen Verbindlichkeiten berücksichtigt. 
 
Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand umfasst die Bilanzpositionen Barreserve (1 Mio. 
EUR), die sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken 
zusammensetzt sowie Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei 
Zentralnotenbanken zugelassen sind (1 Mio. EUR). Verfügungsbeschränkungen liegen nicht 
vor.  
 
Die Veränderung anderer zahlungsunwirksamer Posten beinhaltet Bewertungsergebnisse 
aus Handelsgeschäften, die Veränderungen bei den latenten Steuern, Abschreibungen und 
Veräußerungsergebnisse auf immaterielle Vermögenswerte sowie das Bewertungsergebnis 
aus assoziierten Unternehmen.  
 
Liquiditätsunwirksame Investitions- und Finanzierungstätigkeiten lagen nicht vor.  
 
Auf eine detailliertere Analyse der Kapitalflussrechnung wird verzichtet, da die Bank aus der 
Kapitalflussrechnung keine steuerungsrelevanten Impulse zur Liquiditätssteuerung ableitet. 
Die Liquiditätssteuerung der Bank beruht auf Grundsätzen, die aus dem KWG abgeleitet 
werden und die im Risikobericht dargestellt sind. 
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(31) Angaben zur Segmentberichterstattung 
 

 
Die Darstellung der Segmentergebnisse entspricht in Gliederung und inhaltlicher Darstellung 
dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 3 (DRS 3) zur Segmentberichterstattung 
sowie Nr. 3 - 10 (DRS 3 -10) zur Segmentberichterstattung für Kreditinstitute. Auf die 
Darstellung einer sekundären Segmentstruktur wird aufgrund der regionalen Konzentration 
auf den Großraum Berlin verzichtet. 
 
Die Segmentberichterstattung ist wie folgt gegliedert: 
 

• Private Kunden 
Geschäft mit Privatkunden der Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse inklusive Nie-
derlassung Berliner Bank der Landesbank Berlin. 

 
• Firmenkunden 

Geschäft mit Gewerbekunden und vorwiegend mittelständischen Firmen sowie mit 
der Öffentlichen Hand der Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse inklusive Nieder-
lassung Berliner Bank der Landesbank Berlin. 

 
• Kapitalmarktgeschäft 

Alle Handelsgeschäfte der Landesbank Berlin im In- und Ausland sowie in geringem 
Umfang mit großen Firmenkunden. 

 
• Immobilienfinanzierung 

Gewerbliches Immobilienfinanzierungsgeschäft der Landesbank Berlin. 
 
• Sonstiges/Konsolidierung 

Hier erfassen wir die nicht auf andere Segmente zurechenbaren Kosten und Perso-
nalkapazitäten der Steuerungs- und Servicefunktionen sowie Sonderkostenstellen 
Personal (z.B. Erziehungsurlaub, Wehrdienst) beziehungsweise andere geringfügige 
Ergebnisteile, außerdem die Volumina und Erfolge des Bilanzstrukturmanagements 
und die Konsolidierungsposten. 

[Mio. EUR]   

Private Kunden Firmenkunden Kapitalmarkt-
geschäft

Immobilien- 
finanzierung

Sonstiges / 
Konsolidierung

Gesamtbank vor 
Vergütung stille 

Einlagen

Vergütung stille 
Einlagen

Gesamtbank 
nach Vergütung 
stille Einlagen

Zinsüberschuss 422 167 99 53 -18 723 0 723
Provisionsüberschuss 241 35 -2 3 -2 275 0 275
Nettoergebnis aus Finanzgeschäften 0 0 11 0 0 11 0 11
Saldo der sonstigen Erträge und Aufwendungen 4 0 0 -6 70 68 0 68
Summe Erträge 667 202 108 50 50 1.077 0 1.077
Personalaufwand 201 64 1 5 69 340 0 340
Andere Verwaltungsaufwendungen 314 57 19 12 -1 401 0 401
Normalabschreibungen 3 0 0 0 7 10 0 10
Summe Verwaltungsaufwand 518 121 20 17 74 750 0 750
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 149 81 88 33 -24 327 0 327
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 40 27 0 20 16 103 0 103
Ergebnis aus Wertpapieren der Liquiditätsreserve 0 2 11 0 6 19 0 19
Veränderung der § 340f-HGB-Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0
Risikovorsorge 40 29 11 20 22 122 0 122
Betriebsergebnis nach Risikovorsorge 109 52 77 13 -46 205 0 205
Ergebnis aus Finanzanlagen 0 2 0 2 15 19 0 19
Saldo der übrigen Positionen 0 -1 0 -1 14 12 0 12
Ergebnis vor Steuern 109 53 77 14 -18 235 0 235
Vergütung stille Einlagen 0 0 0 0 0 0 78 78
Ergebnis vor Steuern nach Vergütung stille Einlagen 109 53 77 14 -18 235 -78 157
Segmentvermögen 5.264 6.591 55.449 5.770 17.441 90.515 0 90.515
Segmentverbindlichkeiten 13.350 4.764 34.242 473 37.686 90.515 0 90.515
Risikopositionen [Stichtag] 4.132 4.891 13.024 2.382 1.866 26.295 0 26.295
Gebundenes Eigenkapital [Durchschnitt] 337 323 771 145 543 2.119 -1.100 1.019
Mitarbeiterkapazitäten [Stichtag] 3.148 865 5 61 1.132 5.211 0 5.211
Eigenkapitalrentabilität [%] 32,3% 16,4% 10,0% 9,7% 0,0% 11,1% 7,1% 15,4%
Cost-Income-Ratio [%] 77,7% 59,9% 18,5% 34,0% 0,0% 69,6% 0,0% 69,6%
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Die Ermittlung des Zinsüberschusses je Geschäftsfeld erfolgt auf der Grundlage der 
Marktzinsmethode. Dabei wird für jedes Produkt auf Einzelgeschäftsbasis ein Margenergeb-
nis als Differenz zwischen dem Kundenzins und einem internen Verrechnungszins ermittelt. 
Alle weiteren Erträge und die Kreditrisikovorsorge werden über die Kundenverbindung den 
Segmenten zugeordnet. Grundprinzip der Zurechnung des Verwaltungsaufwands ist die 
verursachungsgerechte Verrechnung. Für die kundenorientierten Geschäftsfelder erfolgt die 
Zuordnung gemäß Vertriebsauftrag der Organisationseinheiten. Die Verrechnung der 
zentralen Stabskosten erfolgt entsprechend den Dienstleistungen, die eine Organisationsein-
heit für ein Segment wahrnimmt. Bei allen Kostenverrechnungen zwischen den Gesellschaf-
ten bzw. den Segmenten im Konzern verwenden wir Vollkosten-Ansätze für die jeweils 
erbrachte Leistung. 
 
Das Segmentvermögen beinhaltet die bilanziellen Aktiva des jeweiligen Segments (Netto). 
Bei den bankgeschäftlich tätigen Segmenten sind dies im Wesentlichen die Forderungen an 
Kunden sowie im Kapitalmarktgeschäft auch Forderungen an Kreditinstitute und Wertpapiere. 
Die Segmentverbindlichkeiten beinhalten analog die bilanziellen Passiva, im Wesentlichen die 
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sowie im Kapitalmarktgeschäft auch Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten und verbriefte Verbindlichkeiten. 
 
Die Risikopositionen bestehen aus den Risikoaktiva und den Marktrisiken sowie den 
operationellen Risiken gemäß SolvV jeweils auf Segmentebene. Entsprechend den 
Risikopositionen statten wir die Segmente mit Eigenkapital aus und berechnen einen 
Anlagenutzen, der im Zinsergebnis der Segmente enthalten ist. Wir wenden dabei einen 
Zinssatz an, der einer risikofreien, rollierenden Langfrist-Anlage am Kapitalmarkt entspricht. 
Die durchschnittliche Eigenkapitalbindung wird je Segment ausgewiesen, diese bildet die 
Bezugsbasis für die Ermittlung der Eigenkapitalrentabilität - berechnet für das Segmenter-
gebnis vor Steuern (ohne Aufwand für die stillen Einlagen des Landes Berlin). Die oben 
definierte Methode der Renditeberechnung wenden wir in dieser Form erstmals im 
Jahresabschluss 2005 an. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. 
 
Als Mitarbeiterzahlen werden Mitarbeiterkapazitäten (umgerechnet auf Vollzeitkräfte, ohne 
Auszubildende) per Stichtag ausgewiesen.  
 
Die Cost-Income-Ratio wird als Quotient aus Verwaltungsaufwand und Summe Erträge 
ermittelt.  
 
(32) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Nach der Detailvereinbarung mit dem Land Berlin (Einzelheiten siehe Lagebericht) ist für die 
Verpflichtungen der daran beteiligten Gesellschaften des Konzerns Bankgesellschaft Berlin 
AG in einigen Fällen eine gesamtschuldnerische Haftung verschiedener Gesellschaften 
festgelegt worden. Die Haftungsverteilung im Innenverhältnis erfolgte durch Vereinbarung 
vom August 2002, ergänzt im August 2004, und sieht einen Haftungsausgleich nach darin 
näher bestimmten Regeln vor, die sich im wesentlichen an den Beteiligungsve rhältnissen an 
der haftungsverursachenden Gesellschaft orientieren. Die Detailvereinbarung enthält ferner 
Regelungen zu einem Besserungsschein, der als Teilgewinnabführungsvertrag mit einer 
Laufzeit von 15 Jahren ausgestaltet ist und sich an definierten Eigenkapitalquoten orientiert. 
Für die Übernahme der Risikoabschirmung ist, beginnend mit dem Geschäftsjahr 2002 bis 
zunächst einschließlich 2011 ein Festbetrag von jährlich 15 Mio. EUR an das Land Berlin zu 
zahlen, anschließend ist darüber erneut zu verhandeln. Die interne Aufteilung dieser Kosten 
erfolgte durch Vereinbarung vom August 2002 und sieht eine teilweise Kostenerstattung 
durch die Landesbank Berlin –Girozentrale- entsprechend dem Verhältnis der Volumina der 
durch die Kreditgarantie geschützten Kredite der Landesbank Berlin vor.  
 
Die Landesbank Berlin hat im Jahr 1994 mit den persönlich haftenden Gesellschaftern der 
Weberbank Privatbankiers KGaA im Innenverhältnis eine Obergrenze für deren persönliche 
Haftung vereinbart. Nach einer Erklärung soll die Landesbank Berlin im Innenverhältnis die 
Haftung oberhalb dieser Grenze übernehmen. Ausführlich wird der Sachverhalt im 
Lagebericht beschrieben. 
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Im Rahmen einer Vereinbarung zur Vorbereitung des Verkaufs der Anteile an der Weberbank 
war es für die Landesbank Berlin – Girozentrale –  und die Bankgesellschaft Berlin AG  
erforderlich, den Komplementären der Weberbank eine Rückhaftung für ihre gesetzliche 
Haftung als persönlich haftende Gesellschafter der Weberbank zu gewähren. Diese 
Verpflichtung ist hinsichtlich zweier Komplementäre auf Ansprüche beschränkt, die bis zum 
31. August 2005 entstanden sind und hinsichtlich eines weiteren Komplementärs auf 
Ansprüche, die bis zum 9. Dezember 2005 entstanden sind. Diese im Zusammenhang mit der 
Entscheidung der EU-Kommission vom 18. Februar 2004 übernommenen Verpflichtungen 
enden fünf Jahre nach den vorgenannten Fristen. Sie stellen kein zusätzliches wirtschaftli-
ches Risiko für die verpflichteten Unternehmen dar. Nach Auffassung von Landesbank Berlin 
– Girozentrale –  und Bankgesellschaft Berlin AG sind die genannten Verpflichtungen nicht 
als Kredite im Sinne des Kreditwesengesetzes zu behandeln. 
 
Die Landesbank Berlin war neben anderen Landesbanken und dem Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Gewährträger der DekaBank 
Deutsche Girozentrale. Am 30. November 2002 hat die Landesbank Berlin ihre Anteile an der 
DekaBank verkauft. Die Verpflichtungen des Verkäufers aus der von ihm übernommenen 
Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für die DekaBank endeten mit dem Stichtag mit 
Wirkung für die Zukunft. Für deren Verbindlichkeiten, die vor dem Stichtag bereits entstanden 
sind, bleibt es bei der Haftung des Verkäufers als Gewährträger. 
 
Gegenüber der Sicherungsreserve der Landesbanken bestehen für die Landesbank Berlin 
Nachschussverpflichtungen bis zur Höhe von 8 Mio. EUR. 
 
Aus Mietverträgen mit einzelnen Laufzeiten bis in das Jahr 2025 ergeben sich zukünftige 
Belastungen von insgesamt 186 Mio. EUR, davon 113 Mio. EUR gegenüber verbundenen 
Unternehmen. 
 
Einzahlungsverpflichtungen bestanden zum Jahresende für die Beteiligungen der Bank in 
Höhe von 0,1 Mio. EUR. Nachschusspflichten aus der Beteiligung an der Liquiditätskonsorti-
albank bestehen in Höhe von 7 Mio. EUR. 
 
Aus dem Vertrieb von Anteilen geschlossener Immobilienfonds bestehen Zahlungsverpflich-
tungen aufgrund von Andienungsrechten der Anteilszeichner in Höhe von insgesamt 101 Mio. 
EUR. Zur Abschirmung der daraus eventuell entstehenden Risiken besteht eine Rückstellung 
in Höhe von 4 Mio. EUR, die übrigen Verpflichtungen sind nicht in der Bilanz enthalten. Die 
Fälligkeit dieser Beträge liegt im Jahr 2019.  
 
Die Bank hat zum Jahresultimo Wertpapiere im Buchwert von 12 Mio. EUR als Sicherheiten 
bei der EUREX Deutschland hinterlegt.  
 
(33) Anzahl der Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 

2005
Vollzeitbeschäftigte 4.448
Teilzeitkräfte 1.412
Auszubildende 236
Insgesamt 6.096
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(34) Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie diesem Personenkreis 
gewährte Kredite 
  
An Vorstände und Aufsichtsorgane wurden folgende Bezüge gezahlt: 

in TEUR 2005
Gesamtbezüge des Vorstands 1.322
Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 267
an frühere Vorstandsmitglieder oder deren 
Hinterbliebene gezahlt 1.511
für Pensionsverpflichtungen                                                                    
gegenüber diesem Personenkreis zurückgestellt 17.680
 
Die Zahlungen für frühere Vorstandsmitglieder oder deren Hinterbliebene werden um 
Nachzahlungen für das Vorjahr (3 TEUR) erhöht ausgewiesen. 
 
Zum Bilanzstichtag stellte sich der Gesamtbetrag der gewährten Vorschüsse und Kredite 
sowie eingegangenen Haftungsverhältnisse wie folgt dar:  
 

in TEUR 2005
an Mitglieder des Vorstands 584
an Mitglieder des Aufsichtsrats 138
 
(35) Mandate in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien  
 
Die Mandate von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats der Landesbank Berlin in 
Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien (§§ 285 Nr. 10, 340a Abs. 4 Nr. 1 HGB) und von 
Mitarbeitern der Landesbank Berlin in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien von großen 
Kapitalgesellschaften (§ 340a Abs. 4 Nr. 1 HGB) sind in den Anlagen 3 und 4 zum Anhang 
dargestellt. 
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(36) Angaben über derivative Geschäfte 
 

Produktbereiche des derivativen Geschäftes per 31.12.2005

in Mio. EUR R e s t l a u f z e i t Nominal-
betrag

positive
Markt-

negative
Markt-

<= 1 Jahr bis 5 Jahre > 5 Jahre Summe werte werte
Zinsbezogene Geschäfte 15.896 48.259 23.592 87.747 2.130 1.460
   Börsengehandelte Produkte 0 69 75 144 0 0
      Zinsfutures 0 69 75 144 0 0
      Zinsoptionen 0 0 0 0 0 0
   OTC-Produkte 15.896 48.190 23.517 87.603 2.130 1.460
      Zinsswaps 13.180 47.864 23.385 84.429 2.123 1.455
      Forward Rate Agreements 970 0 0 970 1 1
      Swaptions 1.743 48 26 1.817 5 3
      Zinsoptionen, Käufe 0 0 0 0 0 0
      Zinsoptionen, Verkäufe 0 0 0 0 0 0
      sonstige Zinskontrakte 3 278 106 387 1 1
Währungsbezogene Geschäfte 306 451 831 1.588 126 65
   Börsengehandelte Produkte 0 0 0 0 0 0
   OTC-Produkte 306 451 831 1.588 126 65
      Devisentermingeschäfte 38 0 0 38 1 1
      Cross-Currency-Swaps 266 451 831 1.548 125 64
      Devisenoptionen, Käufe 1 0 0 1 0 0
      Devisenoptionen, Verkäufe 1 0 0 1 0 0
      sonstige Devisenkontrakte 0 0 0 0 0 0
Aktien-/Indexbezogene Geschäfte 101 5 0 106 3 2
   Börsengehandelte Produkte 86 5 0 91 3 2
      Aktien-/Indexfutures 4 0 0 4 0 0
      Aktien-/Indexoptionen 82 5 0 87 3 2
   OTC-Produkte 15 0 0 15 0 0
      Aktien-Index-Swaps 0 0 0 0 0 0
      Aktien-/Indexoptionen, Käufe 14 0 0 14 0 0
      Aktien-/Indexoptionen, Verkäufe 1 0 0 1 0 0
      Aktientermingeschäfte 0 0 0 0 0 0
Kreditderivate 0 60 0 60 2 2
Insgesamt 16.303 48.775 24.423 89.501 2.261 1.529
 
Das Derivategeschäft der Landesbank Berlin entfällt auf Mikro- und Makroeinheiten zur 
Absicherung von Marktrisiken einzelner bilanzieller Grundgeschäfte und Derivate zur 
Steuerung der Zinsänderungsrisiken aus Positionsüberhängen im Bankbuch sowie in 
geringem Umfang auf Handelsgeschäfte. 
 
Die Steuerung des Zinsrisikos im Bankbuch erfolgt im Wesentlichen über Zinsswaps. 
Methodisch unterliegt die Steuerung wie im Handel dem Capital-at-Risk Verfahren auf der 
Basis einer Haltedauer von 10 Tagen und einem Konfidenzniveau von 99 %. 
 
Die angegebenen Marktwerte stellen den beizulegenden Zeitwert dar, welcher durch Verkauf 
oder Glattstellung erzielbar beziehungsweise aufzuwenden ist, wobei Transaktionskosten 
nicht einfließen. Die sich aus den oben dargestellten negativen Marktwerten ergebenden 
Risiken sind, soweit handelsrechtlich erforderlich, durch entsprechende Rückstellungen 
abgedeckt. 
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Kontrahentenstruktur im derivativen Geschäft  nach Kreditrisikoäquivalenten

in Mio. EUR 31.12.2005
OECD-Institute; andere Kreditinstitute                                                            
(nur Ursprungslaufzeit bis 1 Jahr) 211
Sonstige Unternehmen, Privatpersonen 32
Insgesamt 243
 
Die angegebenen Kreditrisikoäquivalente wurden nach der Marktbewertungsmethode 
ermittelt, wie sie im Grundsatz I der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
vorgesehen ist. Die Kreditrisikoäquivalente werden nach dem Kontrahentenrisiko gewichtet 
aufgeführt wobei das Kontrahentennetting berücksichtigt ist. 
 
(37) Beziehungen zu nahe stehenden Personen 
 
Bankgesellschaft Berlin AG 
Die Bankgesellschaft Berlin AG ist als Konzernmuttergesellschaft in Form einer atypisch 
stillen Beteiligung mit 75,01 % am Vermögen und – nach Ergebnisanteilen der stillen 
Gesellschaften mit dem Land Berlin – am Ergebnis der Landesbank Berlin beteiligt. Das Land 
Berlin hat seine Ansprüche auf den Bilanzgewinn der Landesbank an die Bankgesellschaft 
Berlin AG abgetreten. Die Bankgesellschaft Berlin AG ist danach – nach Ergebnisanteilen der 
stillen Gesellschaften mit dem Land Berlin - zu 100 % am wirtschaftlichen Erfolg sowie einem 
eventuellen Liquidationserlös der Landesbank Berlin beteiligt. Die Bankgesellschaft Berlin AG 
ist somit gemäß DRS 11 als nahe stehende Person, die das Unternehmen beherrschen kann, 
zu betrachten.  
 
Auf eine Angabe der Unternehmen, die von der Bankgesellschaft Berlin AG gehalten werden, 
wird verzichtet. Wir verweisen insofern auf die Beteiligungsübersicht im Jahresabschluss der 
Bankgesellschaft Berlin AG. 
 
Land Berlin 
Das Land Berlin hält 81% der Anteile an der Bankgesellschaft Berlin und ist damit gemäß 
DRS 11 als nahe stehende Person, die das Unternehmen beherrschen kann, zu betrachten. 
Als wesentlicher Geschäftsvorfall mit dem Land Berlin ist die Detailvereinbarung vom 16. April 
2002 anzusehen. 
 
Auf eine Angabe der Unternehmen, die vom Land Berlin gehalten werden, wird verzichtet. Wir 
verweisen insofern auf den Beteiligungsbericht des Landes Berlin. 
 
Der Interessenbereich des Landes Berlin hat zum 31. Dezember 2005 insgesamt 2,6 Mrd. 
EUR der von den beiden wesentlichen Konzerngesellschaften herausgelegten Kredite in 
Anspruch genommen. 
 
Verbundene Unternehmen 
Die verbundenen Unternehmen werden im „Verzeichnis des Anteilsbesitzes“ (Anlage 1 zum 
Anhang) unter „Konsolidierte Tochterunternehmen“ oder unter „Nicht konsolidierte 
Tochterunternehmen“ ausgewiesen. Forderungen an beziehungsweise Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen Unternehmen werden im Anhang unter „(3) Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen“ angegeben. 
 
Assoziierte Unternehmen 
Die assoziierten Unternehmen sind ebenfalls im „Verzeichnis des Anteilsbesitzes“ (Anlage 1 
zum Anhang) aufgeführt. Weitere Informationen sind im Kapitel „Assoziierte Unternehmen (§ 
311 HGB)“ enthalten. 
 
Die in Anspruch genommenen Kredite betragen 13 Mio. EUR. Die an assoziierte Unterneh-
men herausgelegten Kredite wurden zu marktnahen bis marktgerechten Konditionen gewährt. 
Sofern eine Einlagenverzinsung vereinbart wurde, erfolgte diese zu den im Konzern für erste 
Adressen geltenden Konditionen (Prime Rate). 
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Organe der Landesbank Berlin - Girozentrale -  
 
Trägerversammlung: 
Nach § 10 des Gesetzes über die Errichtung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in der 
geltenden Fassung vom 15. Dezember 2004 besteht die Trägerversammlung aus vier 
Mitgliedern des Senats. Mit Senatsbeschluss vom 5. Februar 2002 wurden die Senatoren der 
Senatsverwaltungen für 
 
- Wirtschaft, Arbeit und Frauen 
- Finanzen 
- Bildung, Jugend und Sport 
- Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz 
 
zu Mitgliedern der Trägerversammlung bestellt. Im Zuge der Umwandlung der Landesbank 
Berlin in die Landesbank Berlin AG ist mit Beginn des 1. Januar 2006 die Funktion der 
Trägerversammlung entfallen. 
 
Aufsichtsrat der Landesbank Berlin 2005 
 
Von der Trägerversammlung bestellte Mitglieder 
Dr. h.c. Klaus Georg Adam 
- Vorsitzender - 

Wirtschaftsprüfer 

 
Senator Harald Wolf 
- stellv. Vorsitzender - 

 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen  
des Landes Berlin 

 
Senator Dr. Thilo Sarrazin 
- stellv. Vorsitzender - 

 
Senator für Finanzen  
des Landes Berlin 

 
Axel Berger 

 
Vizepräsident DPR Deutsche Prüfstelle für Rechnungsle-
gung e.V., Berlin 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

 
Thomas Dobkowitz 

 
Unternehmensberater 

 
Dr. Michael Endres 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der 
Deutschen Bank AG 
Vorsitzender des Vorstands der  
Gemeinnützige Hertie-Stiftung 
 

Dr. Thomas Guth 

 

Vorstand der Gesellschaft für Industriebeteiligungen  
Dr. Schmidt AG & Co. 

 
Dr. Heinz-Gerd Stein 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der Thyssen Krupp AG 

 
Bernd Wrede  

 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der 
Hapag-Lloyd AG 
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Von der Personalvertretung bestellte Mitglieder 
Michael Dutschke 

 

Sparkassenbetriebswirt, stellv. Vorsitzender des  
Personalrats der Landesbank Berlin – Girozentrale - 

 
Astrid Maurer 

 
Sparkassenfachwirtin; Frauenvertreterin der 
Landesbank Berlin - Girozentrale - 
 

Manfred Rapphahn 

 

Sparkassenkaufmann, Mitglied des Personalrats der  
Landesbank Berlin – Girozentrale - 

 
Frank Walde  

 
Sparkassenbetriebswirt; stellv. Vorsitzender des 
Personalrats der Landesbank Berlin - Girozentrale - 

 
Bärbel Wulff 

 
Sparkassenbetriebswirtin; Vorsitzende des 
Personalrats der Landesbank Berlin - Girozentrale - 

 
Die Amtszeit aller Aufsichtsräte der Landesbank Berlin endete mit Ablauf des 31. Dezember 
2005. 
 
Aufsichtsrat der Landesbank Berlin AG ab 2006 

 
Von den Gründern der Landesbank Berlin AG bestellte Mitglieder 
Dr. h.c. Klaus Georg Adam 
- Vorsitzender - 

Wirtschaftsprüfer 

 
Senator Dr. Thilo Sarrazin 
- stellv. Vorsitzender - 

 
Senator für Finanzen 
des Landes Berlin 

 
Senator Harald Wolf 
 

 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 
des Landes Berlin 

 
Axel Berger 

 
Vizepräsident DPR Deutsche Prüfstelle für Rechnungsle-
gung e.V., Berlin 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 

 
Dr. Michael Endres 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der 
Deutschen Bank AG 
Vorsitzender des Vorstands der 
Gemeinnützige Hertie-Stiftung 
 

Dr. Thomas Guth 

 

Vorstand der Gesellschaft für Industriebeteiligungen  
Dr. Schmidt AG & Co. 

 
Dr. Heinz-Gerd Stein 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der Thyssen Krupp AG 

 
Bernd Wrede  

 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der 
Hapag-Lloyd AG 

 
Die Amtszeit der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats begann am 25. November 2005 (für die 
Landesbank Berlin AG i.G.) und endet mit Beendigung der Hauptversammlung die über die 
Entlastung für das am 31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr der Landesbank Berlin AG 
beschließt. 
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Vorstand der Landesbank Berlin 2005 
 
Hans-Jörg Vetter 
- Vorsitzender - 
 
Dr. Johannes Evers 
 
Uwe Kruschinski 

 
Hans Jürgen Kulartz 
 
Martin K. Müller 
 
Dr. Thomas Veit 
 
Die Amtszeit aller Vorstände der Landesbank Berlin endete mit Ablauf des 31. Dezember 
2005. 
 
Vorstand der Landesbank Berlin AG ab 2006 
 
Zu Vorstandsmitgliedern der Landesbank Berlin AG hat der Aufsichtsrat der Landesbank 
Berlin AG i.G. am 25. November 2005 bestellt: 
 
Hans-Jörg Vetter 
- Vorsitzender - 
 
Serge Demolière 
 
Dr. Johannes Evers 
 
Uwe Kruschinski 

 
Hans Jürgen Kulartz 
 
Martin K. Müller 
 
Dr. Thomas Veit 
 
Berlin, 23. Februar 2006 
 
     
 
    Vorstand 
 
              Vetter                        Demolière               Dr. Evers 

 
   Kruschinski     Kulartz       Müller   
 
    Dr. Veit 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Jahresabschluss 2005 
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Konzernabschluss der Landesbank Berlin 2006 
 
Bilanz 2006 
 



Bilanz des Konzerns Landesbank Berlin zum 31. Dezember 2006  
 
 Aktiva Notes 31.12.2006 31.12.2005

Mio. 
�

Mio. 
�

Mio. � in %

Barreserve 10, 45 955 1.224 -269 -22

Forderungen an Kreditinstitute 11, 46 28.365 43.227 -14.862 -34

Forderungen an Kunden 11, 47 50.898 25.199 25.699 > 100

Risikovorsorge 12, 48 -1.825 -2.399 574 24

Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 14, 49 318 77 241 > 100

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 15, 50 14.652 3.270 11.382 > 100

Finanzanlagen 16, 51 43.538 20.517 23.021 > 100

Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 17, 52 74 72 2 3

Immaterielle Vermögenswerte 18, 20, 53 103 0 103 x

Sachanlagen 19, 20, 54 613 177 436 > 100

Investment Properties 22, 55 83 42 41 98

Tatsächliche Ertragsteueransprüche 28, 56 19 12 7 58

Latente Ertragsteueransprüche 28, 56 249 196 53 27

Sonstige Aktiva 57 2.276 43 2.233 > 100

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und
Abgangsgruppen

23, 58 110 133 -23 -17

Gesamt 140.428 91.790 48.638 53

 

Passiva Notes 31.12.2006 31.12.2005

Mio. 
�

Mio. 
�

Mio. 
�

in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24, 59 49.408 26.220 23.188 88

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24, 60 28.367 25.135 3.232 13

Verbriefte Verbindlichkeiten 24, 62 32.358 21.334 11.024 52

Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 25, 64 1.090 68 1.022 > 100

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Verpflichtungen 26, 65 21.434 15.118 6.316 42

Rückstellungen 27, 66 1.399 784 615 78

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen 28, 67 64 44 20 45

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 28, 67 21 35 -14 -40

Sonstige Passiva 68 1.752 205 1.547 > 100

Zur Veräußerung gehaltenen Abgangsgruppen zugeordnete
Verbindlichkeiten

69 8 100 -92 -92

Nachrangkapital 29, 70 3.328 2.734 594 22

davon: Stille Einlagen 700 1.944 -1.244 -64

Eigenkapital 71 1.199 13 1.186 > 100

Gezeichnetes Kapital 71 1.200 0 1.200 x

Kapitalrücklage 71 530 0 530 x

Gewinnrücklagen 71 -804 -131 -673 <-100

Neubewertungsrücklagen 71 175 81 94 > 100

Rücklage aus Währungsumrechnung 71 1 0 1 x

Anteile im Fremdbesitz 71 97 28 69 > 100

Bilanzgewinn/-verlust 71 0 35 -35 -100

Gesamt 140.428 91.790 48.638 53

Veränderung

Veränderung
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Gewinn- und Verlustrechnung 2006 
 



 
Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns Landesbank Berlin für die Zeit 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Notes Mio. 
�

Mio. 
�

in Mio. � in %

Zinsüberschuss 33 851 273 578 > 100

Zinserträge 33 5.535 2.989 2.546 85

Zinsaufwendungen 33 4.684 2.716 1.968 72

Risikovorsorge im Kreditgeschäft 34 123 80 43 54

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 728 193 535 > 100

Provisionsüberschuss 35 368 300 68 23

Provisionserträge 35 459 356 103 29

Provisionsaufwendungen 35 91 56 35 63

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 36 3 0 3 x

Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert
bilanzierten Finanzinstrumenten

37 128 311 -183 -59

Ergebnis aus Finanzanlagen 38 48 -6 54 > 100

Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen 39 -4 -1 -3 < -100

Sonstiges betriebliches Ergebnis 40 578 88 490 > 100

Verwaltungsaufwendungen 41 1.113 781 332 43

Operatives Ergebnis vor Restrukturierung 736 104 632 > 100

Saldo aus Restrukturierungsaufwendungen und -erträgen 42 35 14 21 > 100

Operatives Ergebnis / Ergebnis vor Steuern 771 118 653 > 100

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 43 245 70 175 > 100

Ergebnis nach Steuern 526 48 478 > 100

Erträge aus Verlustübernahmen 12 0 12 x

Abgeführte Gewinne 473 0 473 x

Konzernjahresüberschuss / -fehlbetrag 65 48 17 35

Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne
 / Verluste

25 -2 27 > 100

Konzernjahresüberschuss /-fehlbetrag der Anteilseigner
des Mutterunternehmens

40 50 -10 -20

Veränderung

Ergebnis je Aktie

01.01. - 
31.12.2006

Konzernjahresüberschuss der Anteilseigner des 
Mutterunternehmens (Mio. ��� 40

Durchschnittliche Anzahl umlaufender Stammaktien (Stück) 936.986.301

Gewinn je Aktie (��� 1) 0,04

1)  verwässertes / unverwässertes Ergebnis
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Anhang zum Konzernabschluss 2006 
 
 



Notes - Inhalt 
 

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 1 Allgemeine Offenlegungspflichten in den Notes 
 2 Grundsätze der Rechnungslegung im Konzern 
 3 Besonderheiten der erstmaligen IFRS-Erstanwendung 
 4 Angewandte IFRS-, IAS-, SIC-, IFRIC- und DRS-Vorschriften 
 5 Konsolidierungsgrundsätze 
 6 Konsolidierungskreis 
   

Spezifische Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 7 Unternehmenszusammenschlüsse und -veräußerungen 
 8 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung (IAS 39) 
 9 Währungsumrechnung 
 10 Barreserve 
 11 Forderungen 
 12 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

 13 
Echte Pensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte / Reverse-Repo-Geschäfte) und 
Wertpapierleihegeschäfte 

 14 Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 
 15 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 
 16 Finanzanlagen 
 17 Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 
 18 Immaterielle Vermögenswerte 
 19 Sachanlagen 

 20 
Wertminderung von Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten einschließlich  
Geschäfts- und Firmenwert 

 21 Leasinggeschäft 
 22 Investment Properties 
 23 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Abgangsgruppen  
 24 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie Verbriefte Verbindlichkeiten
 25 Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 
 26 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 
 27 Rückstellungen 
 28 Ertragsteuern 
 29 Nachrangkapital 
 30 Treuhandgeschäfte 
 31 Ergebnisse der Segmente 
 32 Überleitungsrechnung HGB / IFRS 
   

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 33 Zinsüberschuss 
 34 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 
 35 Provisionsüberschuss 
 36 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 
 37 Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten 
 38 Ergebnis aus Finanzanlagen 
 39 Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 
 40 Sonstiges betriebliches Ergebnis 
 41 Verwaltungsaufwendungen 
 42 Saldo aus Restrukturierungsaufwendungen und -erträgen 
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 43 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
 44 Ergebnis je Aktie 
   

Erläuterungen zur Bilanz 
 45 Barreserve 
 46 Forderungen an Kreditinstitute 
 47 Forderungen an Kunden 
 48 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 
 49 Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 
 50 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 
 51 Finanzanlagen 
 52 Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 
 53 Immaterielle Vermögenswerte 
 54 Sachanlagen 
 55 Investment Properties 
 56 Ertragsteueransprüche 
 57 Sonstige Aktiva 
 58 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Abgangsgruppen 
 59 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 60 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
 61 Der Konzern als Leasingnehmer (Finance Lease) 
 62 Verbriefte Verbindlichkeiten 
 63 Verbriefung von Krediten (Securitisation) 
 64 Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 
 65 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 
 66 Rückstellungen 
 67 Ertragsteuerverpflichtungen 
 68 Sonstige Passiva 
 69 Zur Veräußerung gehaltenen Abgangsgruppen zugeordnete Verbindlichkeiten 
 70 Nachrangkapital 
 71 Eigenkapital 
   

Sonstige Erläuterungen 
 72 Segmentberichterstattung 

 73 
Finanzgarantien, Eventualverbindlichkeiten, Eventualforderungen und andere 
Verpflichtungen 

 74 Risikomanagement 
 75 Beizulegende Zeitwerte von Finanzinstrumenten 
 76 Angaben über derivative Geschäfte 
 77 Treuhandgeschäfte 
 78 Als Sicherheit übertragene Vermögenswerte 
 79 Volumina der Fremdwährungsbestände 
 80 Nachrangige Vermögenswerte 
 81 Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 
 82 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer 
 83 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 84 Anteilsbesitz 
 85 Organe der Landesbank Berlin AG 
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1 Allgemeine Offenlegungspflichten in den Notes 

 

Die Landesbank Berlin AG ist Muttergesellschaft  für den Konzern Landesbank Berlin. 

 

Die Erstellung des Konzernabschlusses der Landesbank Berlin für das Geschäftsjahr 2006 

erfolgt in Übereinstimmung mit den in der EU geltenden International Financial Reporting 

Standards (IFRS) und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handels-

rechtlichen Vorschriften. 

 

Die im Rahmen der Bilanzierung nach IFRS notwendigen Schätzungen und Beurteilungen 

erfolgen im Einklang mit dem jeweiligen Standard, werden fortlaufend neu überprüft und ba-

sieren auf historischen Erfahrungen und weiteren Faktoren, einschließlich Erwartungen hin-

sichtlich zukünftiger Ereignisse, die unter den gegebenen Umständen vernünftig erscheinen. 

Sofern Schätzungen in größerem Umfang erforderlich waren, werden die getroffenen An-

nahmen bei der Erläuterung der entsprechenden Bilanzposten im Folgenden dargelegt. 

 

Darüber hinaus wurden die vom Deutschen Standardisierungsrat (DRS) verabschiedeten 

und vom Bundesministerium der Justiz gemäß § 342 Abs. 2 HGB bis 31. Dezember 2006 

bekannt gemachten Deutschen Rechnungslegungsstandards DRS 2, 2-10, 3, 3-10, 5, 5-10 

und 15 beachtet. 

 

Eine Übersicht der angewandten IFRS ist im Abschnitt „Angewandte IFRS-, IAS-, SIC-, 

IFRIC- und DRS-Vorschriften“ enthalten. 

 

Der Konzernabschluss umfasst neben der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und der 

Konzernbilanz als weitere Komponenten die Entwicklung des Eigenkapitals, eine Kapital-

flussrechnung und den Anhang (Notes). Die Segmentberichterstattung wird als Bestandteil 

der Notes dargestellt.  

 

Des Weiteren erstellt und veröffentlicht die Bank einen Konzernlagebericht nach § 315a HGB 

in Verbindung mit §§ 315 und 340k HGB, hierbei wurden zusätzlich die DRS 2, 2-10, 3, 3-10, 

5, 5-10 und 15 berücksichtigt. Für eine Beschreibung der Risiken der künftigen Entwicklung 

verweisen wir auf den Risikobericht (als Teil des Konzernlageberichts). 

 

Alle Beträge werden, sofern nicht besonders darauf hingewiesen wird, in Millionen Euro 

(Mio. €) angegeben. 

142



2 Grundsätze der Rechnungslegung im Konzern 

 

Der Konzernabschluss 2006 der Landesbank Berlin steht im Einklang mit den IFRS. 

 

Die Bilanzierung und Bewertung wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung 

(going concern) vorgenommen. Erträge und Aufwendungen werden zeitanteilig abgegrenzt 

und in der Periode erfolgswirksam erfasst, der sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. 

 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung des vorlie-

genden Konzernabschlusses angewandt wurden, sind im Folgenden dargestellt. Die be-

schriebenen Methoden wurden einheitlich und stetig auf die dargestellten Berichtsperioden 

angewandt, sofern nichts anderes angegeben wurde. 

 

Die Umrechnung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die auf Fremdwährung lau-

ten, sowie die Umrechnung von Jahresabschlüssen ausländischer Einheiten erfolgt gemäß 

IAS 21. Nähere Informationen hierzu befinden sich im Abschnitt „Währungsumrechnung“. 

 

Die erstmalige Bewertung sämtlicher Finanzinstrumente erfolgt bei Zugang zu Anschaf-

fungskosten, die dem beizulegenden Zeitwert der hingegebenen oder erhaltenen Gegenleis-

tung entsprechen. Die Folgebewertung von Finanzinstrumenten richtet sich nach deren Ka-

tegorisierung. Die Bilanzierung aller Kategorien von Finanzinstrumenten erfolgt grundsätzlich 

zum Handelstag (Trade Date Accounting). 

 

Die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden in folgende Ka-

tegorien eingeteilt: 

 

Aktiva 

• Kredite und Forderungen (Loans and Receivables), 

• Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Vermögenswerte (Financial Assets at 

Fair Value through Profit or Loss), 

- Handelsaktiva (Held for Trading), 

- Zum Zeitwert designierte Vermögenswerte (Fair Value-Option), 

• Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Available for Sale), 
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Passiva 

• Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Verpflichtungen (Financial Liabilities at 

Fair Value through Profit or Loss), 

- Handelspassiva (Held for Trading), 

- Zum Zeitwert designierte Verpflichtungen (Fair Value-Option), 

• Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (Other Liabilities). 

 

Der Konzern rechnet Verbindlichkeiten mit Forderungen auf, soweit die Aufrechnungslage 

gegeben ist.  

 

Für die Bilanzierung von derivativen Sicherungsinstrumenten finden die detaillierten Vor-

schriften des IAS 39 Anwendung.  

 

 

Bewertungsgrundsätze 

 

Die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Konzernabschluss ist von An-

satz- und Bewertungsmethoden sowie von Annahmen und Schätzungen abhängig, die als 

Grundlage für die Aufstellung des Konzernabschlusses verwendet wurden.  

 

Sind für die Bilanzierung und Bewertung nach IAS/IFRS Annahmen und Schätzungen erfor-

derlich, haben wir diese in Übereinstimmung mit den jeweiligen Standards vorgenommen.  

 

Die nachstehend aufgeführten wesentlichen Annahmen und Schätzungen sowie die mit den 

gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verbundenen Unsicherheiten sind ent-

scheidend für das Verständnis der zu Grunde liegenden Risiken der Finanzberichterstattung 

sowie der Auswirkungen, die diese Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten auf den 

Konzernabschluss haben können. 

 

Die Annahmen und Schätzungen basieren auf historischen Erfahrungen, anderen Faktoren 

wie Planungen und – nach heutigem Ermessen – wahrscheinlichen Erwartungen oder Prog-

nosen zukünftiger Ereignisse. 

 

Geschäfts- und Firmenwerte 

 

Bilanzierte Geschäfts- und Firmenwerte werden gemäß Standard nicht planmäßig abge-

schrieben, sondern auf vorliegende Wertminderungen untersucht (Impairmenttest). Ein Im-
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pairmenttest wird mindestens jährlich durchgeführt und zusätzlich immer dann, wenn Anzei-

chen für Wertminderungen vorliegen. 

 

Wertminderungen des Geschäfts- und Firmenwerts werden – gemäß Standard - nicht rück-

gängig gemacht.  

 

Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte und von Vermögenswerten des Sachanla-

gevermögens werden durch den Vergleich des Buchwertes mit dem erzielbaren Betrag er-

mittelt. An jedem Abschlussstichtag wird überprüft, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

ein Vermögenswert möglicherweise wertgemindert ist. Wenn ein solcher Anhaltspunkt vor-

liegt, ist der erzielbare Betrag des Vermögenswertes zu bestimmen. Soweit die Gründe für 

zuvor erfasste Wertminderungen entfallen sind, werden diese Vermögenswerte zugeschrie-

ben. Es ist jedoch höchstens bis zu dem Betrag zuzuschreiben, der sich als fortgeführter 

Buchwert ergeben hätte. 

 

Vermögenswerte des Sachanlagevermögens und Immaterielle Vermögenswerte 

 

Die Bilanzierung von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens und von Immateriellen 

Vermögenswerten ist mit Schätzungen zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes zum 

Erwerbszeitpunkt verbunden. Dies gilt für solche Vermögenswerte, die im Rahmen eines Un-

ternehmenszusammenschlusses erworben wurden. Ferner ist die erwartete  

Nutzungsdauer der Vermögenswerte zu schätzen. Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwer-

te von Vermögenswerten und Schulden sowie der Nutzungsdauern der Vermögenswerte ba-

sieren auf Beurteilungen des Managements, die in Übereinstimmung mit den Standards auf 

Basis aller verfügbaren Informationen getroffen wurden. 

 

Im Rahmen der Ermittlung der Wertminderung von Vermögenswerten des Sachanlagever-

mögens und von Immateriellen Vermögensgegenständen werden auch Schätzungen vorge-

nommen, die sich unter anderem auf Ursache, Zeitpunkt und Höhe der Wertminderung be-

ziehen. Die Identifizierung von Anhaltspunkten, die auf eine Wertminderung hindeuten, die 

Schätzung von künftigen Cash-Flows sowie die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte von 

Vermögenswerten (oder von Gruppen von Vermögenswerten) sind mit wesentlichen Ein-

schätzungen verbunden, die das Management hinsichtlich der Identifizierung und Überprü-

fung von Anzeichen für eine Wertminderung, der erwarteten Cash-Flows, der zutreffenden 

Abzinsungssätze, der jeweiligen Nutzungsdauern sowie der Restwerte zu treffen hat.  
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Eine Wertminderung basiert auf einer Vielzahl von Faktoren. Grundsätzlich werden Ände-

rungen der gegenwärtigen Wettbewerbsbedingungen, Erwartungen bezüglich des Wachs-

tums, Erhöhungen der Kapitalkosten, Änderungen der künftigen Verfügbarkeit von Finanzie-

rungsmitteln, technologische Veralterung, die Einstellung von Dienstleistungen, aktuelle 

Wiederbeschaffungskosten und sonstige das Umfeld betreffende Änderungen, die auf eine 

Wertminderung hindeuten, berücksichtigt. Der erzielbare Betrag und die beizulegenden 

Zeitwerte werden in der Regel unter Anwendung der „Discounted Cash-Flow“-Methode er-

mittelt, in die angemessene Annahmen von Marktteilnehmern einfließen.  

 

Für die zum Zeitwert bilanzierten Vermögenswerte und Verpflichtungen ergeben sich keine 

Bewertungsunsicherheiten, da i.d.R. Börsenkurse zur Bewertung herangezogen wurden. Wo 

diese nicht zur Verfügung stehen, werden interne Bewertungsmodelle mit aktuellen Marktpa-

rametern herangezogen. 

 

Wertberichtigung auf Forderungen und Rückstellungen im Kreditgeschäft (Risikovorsorge) 

 

Unsicherheiten im Rahmen der Bewertung von Risiken im Kreditgeschäft resultieren der Hö-

he und dem Grunde nach überwiegend aus Annahmen und Einschätzungen von Entschei-

dungsträgern. Getroffene Annahmen und Einschätzungen betreffen unter anderem die aktu-

elle und zukünftige gesamtwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere der Wirtschaftsregion 

Berlin-Brandenburg, sowie die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Kreditnehmer. Weiterhin 

werden die historischen und aktuellen Entwicklungen der Verwertungserlöse gestellter Kre-

ditsicherheiten, unterstellte Verwertungsperioden sowie abschließende Kreditausfallquoten 

unter Berücksichtigung von Struktur und Qualität der bankeigenen Kreditportfolien berück-

sichtigt. 

 

Rückstellungen und Eventualschulden 

 

Rückstellungen werden erfasst, wenn der Konzern aus einem Ereignis der Vergangenheit 

eine gegenwärtige Verpflichtung hat, die wahrscheinlich zu einem Abfluss von wirtschaftlich 

nutzbaren Ressourcen führt. Die Verpflichtung ist bezüglich ihrer Fälligkeit und ihrer betragli-

chen Höhe ungewiss. Die Ermittlung von Rückstellungen erfolgt auf Basis der bestmöglichen 

Schätzung. Langfristige Rückstellungen werden abgezinst. 

 

Ansatz und Bewertung der Rückstellungen im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstrei-

tigkeiten sind in erheblichem Umfang mit Einschätzungen durch den Konzern verbunden. So 

beruht die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit, dass ein anhängiges Verfahren Erfolg hat  
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oder eine Verbindlichkeit entsteht, bzw. die Quantifizierung der möglichen Höhe der Zah-

lungsverpflichtung auf der Einschätzung der jeweiligen Situation. Für Verbindlichkeiten wer-

den Rückstellungen gebildet, wenn Verluste aus schwebenden Geschäften drohen, ein Ver-

lust wahrscheinlich ist und dieser Verlust verlässlich geschätzt werden kann. Wegen der mit 

dieser Beurteilung verbundenen Unsicherheiten können die tatsächlichen Verluste gegebe-

nenfalls von den ursprünglichen Schätzungen und damit von dem Rückstellungsbetrag ab-

weichen. Zudem ist die Ermittlung von Rückstellungen für Steuern und Rechtsrisiken mit er-

heblichen Schätzungen verbunden.  

 

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen beruht auf dem in IAS 19 vorgeschriebenen An-

wartschafts-Barwertverfahren für leistungsorientierte Altersversorgungspläne. Der bilanziel-

len Bewertung der Verpflichtung liegen verschiedene Schätzannahmen zu Grunde. Dabei 

sind insbesondere Annahmen über den langfristigen Gehalts- und Rentenentwicklungstrend 

sowie die durchschnittliche Lebenserwartung getroffen worden. Die Annahmen zum Gehalts- 

und Rententrend stützen sich auf in der Vergangenheit beobachteten Entwicklungen und be-

rücksichtigen die Arbeitsmarktentwicklungen. Basis für die Schätzung der durchschnittlichen 

Lebenserwartungen bilden anerkannte biometrische Rechnungsgrundlagen (Richttafeln von 

Prof. Dr. Klaus Heubeck).  

 

Die erwartete langfristige Entwicklung des vorhandenen Planvermögens wird in Abhängigkeit 

der Fondsstruktur unter Berücksichtigung historischer Erfahrungswerte festgelegt. 

 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und zugrunde gelegte Verbindlich-

keiten 

 

Diese Vermögenswerte werden mit ihrem jeweiligen Buchwert oder mit dem niedrigeren bei-

zulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten bewertet und werden als „zur Veräuße-

rung gehaltene langfristige Vermögenswerte“ klassifiziert. Diese Vermögenswerte werden 

nicht mehr planmäßig abgeschrieben. Wertminderungen werden für diese Vermögenswerte 

grundsätzlich nur dann erfasst, wenn der beizulegende Zeitwert abzüglich Veräußerungskos-

ten unterhalb des Buchwertes liegt. Im Fall einer späteren Erhöhung des beizulegenden 

Zeitwertes abzüglich Veräußerungskosten ist die zuvor erfasste Wertminderung rückgängig 

zu machen. Die Zuschreibung ist auf die zuvor für die betreffenden Vermögenswerte erfass-

ten Wertminderungen begrenzt. Die zugeordneten Verbindlichkeiten sind mit den dafür an-

zusetzenden Zahlungsverpflichtungen bewertet. 

147



Ertragsteuern 

 

Die Bilanzierung und Bewertung von Ertragsteuern erfolgt gemäß IAS 12. Latente Steuern 

werden bis auf wenige im Standard festgelegte Ausnahmen für alle temporären Differenzen 

zwischen den Wertansätzen nach IFRS und den Steuerwerten gebildet (bilanzorientiertes 

Vorgehen). Latente Steueransprüche auf Grund von ungenutzten steuerlichen Verlustvorträ-

gen werden angesetzt, soweit mit ihrer Nutzung innerhalb der nächsten fünf Jahre zu rech-

nen ist.  

 

Die Konzeption beruht auf der Darstellung zukünftiger Steueransprüche bzw. Steuerver-

pflichtungen (Liability-Methode). Ihre Berechnung erfolgt gemäß IAS 12.47 mit den zum Zeit-

punkt der Aufstellung geltenden Steuersätzen.  

 

Zur Beurteilung der Frage, ob latente Steueransprüche aus steuerlichen Verlustvorträgen 

nutzbar, d. h. werthaltig sind, wird auf die Ergebnisplanungen der Gesellschaft sowie konkre-

te umsetzbare Steuerstrategien zurückgegriffen. 
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3 Besonderheiten der erstmaligen IFRS-Anwendung 

Die Landesbank Berlin stellt erstmalig zum 31. Dezember 2006 einen Konzernabschluss 

nach den Regelungen der IFRS auf. Die Überleitung der Rechnungslegung von HGB auf 

IFRS erfolgte in Übereinstimmung mit den Vorschriften des IFRS 1. 

Die wesentlichen Unterschiede zu den Wertansätzen nach IFRS sind in den jeweiligen Notes 

dargestellt. 

Der Konzern hat eine Eigenkapitalüberleitung zum Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS 

(1. Januar 2005) und zum Zeitpunkt der letztmaligen Aufstellung eines verpflichtenden HGB-

Konzernabschlusses (31. Dezember 2005) entsprechend IFRS 1.39 (a) vorgelegt. Des Wei-

teren wurde entsprechend IFRS 1.39 (b) das Jahresergebnis, das im letzten Abschluss 2005 

nach HGB ausgewiesen wurde, auf das Jahresergebnis nach IFRS übergeleitet. Die Überlei-

tungen sind in der Note „Überleitungsrechnung HGB / IFRS“ wiedergegeben. Eine Erläute-

rung der wesentlichen Anpassungen der Kapitalflussrechnung erfolgt im Anschluss an die 

Kapitalflussrechnung. 

Im Rahmen der erstmaligen IFRS Anwendung hat die Landesbank Berlin die nachfolgenden 

Befreiungen gemäß IFRS 1.13 in Anspruch genommen:  

Unternehmenszusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS 

stattfanden, werden nicht rückwirkend nach IFRS 3 bilanziert. Anpassungen der Ge-

schäfts- oder Firmenwerte in der IFRS-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 waren 

nicht erforderlich.  

Für die nach IAS 16 und IAS 40 zu bilanzierenden Immobilien wurden in der IFRS-

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 die Buchwerte angesetzt, die zum Zeitpunkt des Über-

gangs des Mutterunternehmens (Landesbank Berlin Holding AG) auf IFRS im Konzernab-

schluss angesetzt worden wären (IFRS 1.24). Die Folgebewertung erfolgt jeweils zu fortge-

führten Anschaffungskosten. Im Einzelnen dazu siehe die Notespassagen zu „Sachanlagen“ 

und „Investment Properties“. 

Die aus der erstmaligen Anwendung von IFRS sich ergebenden Unterschiedsbeträge der 

Vermögenswerte und Verpflichtungen gegenüber HGB wurden im Eigenkapital (Gewinnrück-

lagen bzw. Erstanwendungsrücklage) erfasst. Der Konzern wendet die Vorschriften nach 

IFRS 1.21 ff. an, wonach angenommen wird, dass die Währungsumrechnungsdifferenzen für 

ausländische Geschäftsbetriebe im Zeitpunkt des Überganges auf IFRS Null betragen. Die 

kumulierten Fair Value-Änderungen von Finanzinstrumenten der Kategorie Available for Sale 
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wurden zum Zeitpunkt der vollständigen Anwendung von IAS 39 (1. Januar 2005) in der 

Neubewertungsrücklage erfasst. 
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4 Angewandte IFRS-, IAS-, SIC-, IFRIC- und DRS-Vorschriften 

 

Bei der Bilanzierung und Bewertung wendet der Konzern Landesbank Berlin grundsätzlich 

alle gültigen Standards an.  

 

Der Konzernabschluss 2006 basiert auf dem IASB-Rahmenkonzept und auf den folgenden 

relevanten IAS (International Accounting Standards) / IFRS (International Financial Reporting 

Standards): 

 

Norm Titel Stand/letzte 

Änderung 

Tag der Erst-

anwendung 

IAS 1 Darstellung des Abschlusses rev. 2003 01.01.2005 

IAS 7 Kapitalflussrechnungen rev. 1992 01.01.1994 

IAS 8 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen von 

Schätzungen und Fehler 
rev. 2003 01.01.2005 

IAS 10 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag rev. 2003 01.01.2005 

IAS 12 Ertragsteuern rev. 2000 01.01.2001 

IAS 14 Segmentberichterstattung rev. 1997 01.07.1998 

IAS 16 Sachanlagen rev. 2003 01.01.2005 

IAS 17 Leasingverhältnisse rev. 2003 01.01.2005 

IAS 18 Erträge rev. 1993 / 

Dez. 1998 
01.01.2001 

IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer rev. 2002 / 

Dez. 2004 
01.01.2005 

IAS 21 Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse rev. 2003 01.01.2005 

IAS 23 Fremdkapitalkosten 1993 01.01.1995 

IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unter-

nehmen und Personen 
rev. 2003 01.01.2005 

IAS 27 Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS rev. 2003 01.01.2005 

IAS 28 Anteile an assoziierten Unternehmen rev. 2003 01.01.2005 

IAS 30 Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanz-

institutionen 

1991 / 

Dez. 1998 
01.01.2001 

IAS 31 Anteile an Joint Ventures rev. 2003 01.01.2005 

IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung rev. 2003 01.01.2005 

IAS 33 Ergebnis je Aktie rev. 2003 01.01.2005 

IAS 36 Wertminderung von Vermögenswerten rev. 2004 31.03.2004 

IAS 37 Rückstellungen, Eventualschulden und Eventualforderun-

gen 
1998 01.07.1999 

IAS 38 Immaterielle Vermögenswerte rev. 2004 31.03.2004 
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IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung rev. 2004 / 

18.08.2005 
01.01.2005 

IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien rev. 2003 01.01.2005 

IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Repor-

ting Standards 
rev. 2004 01.01.2004 

IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse  rev. 2004 31.03.2004 

IFRS 4 Versicherungsverträge 2004 / 

18.08.2005 
01.01.2006 

IFRS 5 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 

und aufgegebene Geschäftsbereiche 
2004 01.01.2005 

 

Nicht berücksichtigt werden IAS 2, 11, 20, 26, 29, 34, und 41 sowie IFRS 2 und 6 da sie für 

die Landesbank Berlin nicht einschlägig oder im Konzernabschluss nicht anzuwenden sind.  

 

Auf eine vorzeitige Anwendung der Regelungen des IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben 

wurde verzichtet. IFRS 7 ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2007 beginnen. Die Anwendung des IFRS 7 in der nachfolgenden Periode 

wird keine materiellen Auswirkungen haben. 

 

Neben den aufgeführten Standards werden im Konzernabschluss die folgenden Interpretati-

onen des International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC) und Standing 

Interpretations Commitee (SIC) beachtet: 

 

Norm Titel Bezug 

zu IAS 

Stand Tag der Erst-

anwendung 

SIC-12  Konsolidierung – Zweckgesellschaften IAS 27 1998 01.07.1999 

SIC-15  Operating-Leasingverhältnisse – Anreizverein-

barungen 

IAS 17 
1998 01.01.1999 

SIC-21  Ertragsteuern – Realisierung von neubewerte-

ten, nicht planmäßig abzuschreibenden Vermö-

genswerten 

IAS 12 

1999 15.07.2000 

SIC-25  Ertragsteuern – Änderungen im Steuerstatus 

eines Unternehmens oder seiner Anteilseigner 

IAS 12 
1999 15.07.2000 

SIC-27  Beurteilung des wirtschaftlichen Gehalts von 

Transaktionen in der rechtlichen Form von Lea-

singverhältnissen 

IAS 1, 

17, 18 2000 31.12.2001 

IFRIC 4 Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasing-

verhältnis enthält 

IAS 8, 

16, 17, 

38 

2004 01.01.2006 
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Die Interpretationen der SIC 7, 10, 13, 29, 31 und 32 beziehungsweise IFRIC 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

10, 11 und 12 waren für den Konzernabschluss nicht einschlägig und daher nicht zu berück-

sichtigen. 

 

Auf eine vorzeitige Anwendung der IFRIC 9 Neubeurteilung eingebetteter Derivate wurde 

verzichtet. IFRIC 9 ist verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. Juni 2006 beginnen. Die Anwendung des IFRIC 9 in der nachfolgenden Periode wird keine 

materiellen Auswirkungen haben. 

 

Darüber hinaus wurden im vorliegenden Konzernabschluss die folgenden vom Deutschen 

Standardisierungsrat (DSR) verabschiedeten und vom Bundesministerium der Justiz ge-

mäß § 342 Abs. 2 HGB bis 31. Dezember 2006 bekannt gemachten Deutschen Rech-

nungslegungs Standards (DRS) beachtet: 

 

DRS 2 Kapitalflussrechnung 

DRS 2-10 Kapitalflussrechnung von Kreditinstituten 

DRS 3 Segmentberichterstattung 

DRS 3-10 Segmentberichterstattung von Kreditinstituten 

DRS 5 Risikoberichterstattung 

DRS 5-10 Risikoberichterstattung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten 

DRS 15 Lageberichterstattung 
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5 Konsolidierungsgrundsätze  

 

Der Konzernabschluss der Landesbank Berlin wird gemäß IAS 27.28 nach konzerneinheitli-

chen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt.  

 

Der Konzernabschluss enthält grundsätzlich alle Unternehmen, die vom Konzern direkt oder 

indirekt beherrscht werden. Unternehmen, die trotz Stimmrechtsmehrheit als nicht be-

herrschte Unternehmen eingestuft werden bzw. Unternehmen, die ohne Stimmrechtsmehr-

heit als beherrschte Unternehmen eingestuft werden, sind in der Anteilsbesitzliste kenntlich 

gemacht. 

 

Gemäß der vom International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) veröf-

fentlichten Interpretation SIC-12 sind Zweckgesellschaften (SPV) unter bestimmten Voraus-

setzungen zu konsolidieren. Dies trifft insbesondere auf Spezialfonds und ABS-

Konstruktionen zu, die im Einzelnen in Abschnitt „Konsolidierungskreis“ dargestellt sind. 

 

Im Rahmen der Kapitalkonsolidierung werden Vermögenswerte bzw. Schulden und Eventu-

alschulden des erworbenen Unternehmens mit ihrem beizulegenden Zeitwert zum Erwerbs-

zeitpunkt vollständig neu bewertet. Positive Unterschiedsbeträge zwischen den Anschaf-

fungskosten des Unternehmenszusammenschlusses und dem Nettowert der Vermögenswer-

te und Schulden werden als Geschäfts- und Firmenwert aktiviert. Erwerbe von Minderheiten-

anteilen werden genauso abgebildet (Modified Parent Company Model). In den Folgejahren 

wird der Geschäfts- und Firmenwert zu Anschaffungskosten fortgeführt und jährlich einem 

Impairmenttest unterzogen. Impairments werden im „Sonstigen betrieblichen Aufwand“ aus-

gewiesen. Negative Unterschiedsbeträge werden nach erneuter Überprüfung der Bewertung 

der Vermögenswerte bzw. Schulden und Eventualschulden ergebniswirksam in der Gewinn- 

und Verlustrechnung zusammen mit Entkonsolidierungserfolgen im „Sonstigen betrieblichen 

Ergebnis“ vereinnahmt. 

 

Alle vollkonsolidierten Tochterunternehmen haben ihren Jahresabschluss zum Stichtag  

31. Dezember 2006 aufgestellt. Fonds und SPV´s, die einen abweichenden Bilanzstichtag 

verwenden, haben zum Stichtag 31. Dezember 2006 jeweils geprüfte Meldungen aufgelie-

fert. 

 

Nichtkonsolidierte Tochterunternehmen werden grundsätzlich als Available for Sale kategori-

siert und gemäß IAS 39.46 mit dem beizulegenden Zeitwert bewertet sowie in den Finanzan-

lagen ausgewiesen. Sofern kein auf einem aktiven Markt notierter Preis vorliegt und der bei-
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zulegende Zeitwert nicht verlässlich ermittelt werden kann, erfolgt die Bewertung gemäß IAS 

39.46 (c) zu Anschaffungskosten. 

 

Gemeinschaftsunternehmen, bei denen eine vertragliche Vereinbarung besteht, in der zwei 

oder mehr Parteien eine wirtschaftliche Tätigkeit durchführen, die einer gemeinschaftlichen 

Führung unterliegt, werden gem. IAS 31.38 At Equity bewertet und in einem gesonderten 

Bilanzposten ausgewiesen. 

 

Ein assoziiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, auf welches der Konzern durch die Mög-

lichkeit der Mitwirkung an dessen finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungsprozessen 

maßgeblichen Einfluss nehmen kann und das weder ein Tochterunternehmen noch ein Ge-

meinschaftsunternehmen des Konzerns darstellt. 

 

Unternehmen, die trotz eines Beteilungsverhältnisses von mehr als 20% nicht als assoziier-

tes Unternehmen eingestuft sind, und Unternehmen, die trotz eines Beteiligungsverhältnis-

ses von unter 20 % als assoziiertes Unternehmen eingestuft werden, sind in der Anteilsbe-

sitzliste kenntlich gemacht. 

 

Assoziierte Unternehmen werden grundsätzlich nach der Equity-Methode bewertet. Der An-

teil des Konzerns an ergebnisneutralen Eigenkapitalveränderungen der assoziierten Unter-

nehmen wird unmittelbar im Eigenkapital des Konzerns ausgewiesen. Gewinne und Verluste 

der assoziierten Unternehmen werden anteilig unter dem „Ergebnis aus nach der Equity-

Methode bewerteten Anteilen“ erfasst. 

 

Die ergebniswirksame bzw. ergebnisneutrale Fortschreibung des Equity-Buchwertes erfolgt 

grundsätzlich auf der Basis geprüfter Abschlüsse, die in Überleitungsrechnungen an die kon-

zerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angepasst werden. Nicht nach 

der Equity-Methode bewertete Anteile an assoziierten Unternehmen werden nach IAS 39 

bewertet.  

 

Anteile an Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen, die zum Verkauf vorgesehen 

sind, werden nach IFRS 5 bewertet und gesondert ausgewiesen. 

 

Im Abschnitt „Erläuterungen zur Bilanz“ sind zusammengefasste Finanzinformationen über 

assoziierte Unternehmen aufgeführt. 
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Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen 

und nach der Equity-Methode bewerteten assoziierten Unternehmen sind grundsätzlich auf 

den 31. Dezember 2006 aufgestellt. Bei Unternehmen, die ihre Abschlüsse nicht zum 

31. Dezember 2006 aufgestellt haben, werden wesentliche Geschäftsvorfälle im Konzernab-

schluss berücksichtigt. Auf die Einbeziehung vom Bilanzstichtag des Konzerns abweichen-

der Abschlüsse wird in der Anteilsbesitzliste hingewiesen. 

 

Konzerninterne Forderungen und Schulden sowie die aus dem konzerninternen Finanz- und 

Leistungsverkehr stammenden Aufwendungen und Erträge sowie Zwischenergebnisse wer-

den gemäß IAS 27.24 ff. bzw. IAS 28.20 ff. eliminiert.  
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6 Konsolidierungskreis 
 

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006 sind neben der Landesbank Berlin AG, 

26 Tochterunternehmen (Vorjahr: 13) einbezogen worden, die nachstehend aufgeführt sind: 

 

Im Vergleich zum 31. Dezember 2005 (neben der Landesbank Berlin AG) unverändert ein-

bezogene Tochterunternehmen: 

 

• ABT No. 3 Ltd., London 

• BankenService GmbH Unternehmensgruppe Landesbank Berlin, Berlin 

• Berlin Capital Fund GmbH, Berlin  

• BSI Immobilien-Beteiligung GmbH & Co. Objekt Wilmersdorf oHG, Pöcking 

• Grundstücksgesellschaft Lehrter Straße GbR, Berlin 

• HILOG Beteiligungs GmbH & Co. Mobilienleasing KG, München 

• Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (vormals Bankgesellschaft Berlin INVEST-

MENT GmbH, Berlin) 

• LBB Grundstücks-Gesellschaft mbH der Landesbank Berlin AG, Berlin 

• Versicherungsservice GmbH Unternehmensgruppe Landesbank Berlin, Berlin (vormals 

Versicherungsservice GmbH Unternehmensgruppe Bankgesellschaft Berlin, Berlin) 

 

In 2006 neu aufgenommene Tochterunternehmen: 

 

• BB-ASSET MANAGEMENT Vermögensverwaltung GmbH, Berlin 

• Berlin Hyp Immobilien GmbH, Berlin 

• Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG, Berlin 

• Berliner Bank AG & Co. KG, Berlin 

• Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin 

• BUVI Besitz- und Verwaltungsgesellschaft für Immobilien mbH, Berlin 

• Crown Court Property London Ltd., London 

• EUROPA INVEST S.A., Luxemburg 

• Gartenstadt Stahnsdorf GmbH & Co. Projektentwicklungs KG, Berlin 

• GfBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien mbH, Berlin (vormals BB-DATA Ge-

sellschaft für Informations- und Kommunikationssysteme mbH, Berlin) 

• GfBI Immobilien Solutions GmbH (vormals Gesellschaft für Immobilien und Beteiligungen 

der IBAG-Gruppe mbH, Berlin 

• Grundstücksgesellschaft „Berlin“ mit beschränkter Haftung, Berlin 

• Grundstücksgesellschaft Bad Freienwalde/Gardelegen GbR, Berlin 
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• Hohenzollerndamm 134 GbR, Berlin 

• Landesbank Berlin International S.A., Luxemburg (vormals Bankgesellschaft Berlin Inter-

national S.A., Luxemburg) 

• LBB Finance (Ireland) plc, Dublin (vormals BGB Finance (Ireland) plc, Dublin) 

• LBB-Immobilien-Service GmbH, Berlin (vormals: BB-Immobilien-Service GmbH, Berlin) 

• LBB Reinsurance Ltd., Dublin (vormals BGB Reinsurance Ltd., Dublin) 

• Mario Göhr Grundstücks GmbH, Berlin 

• Wilkendorf Golf Betriebsgesellschaft mbH, Altlandsberg 

 

In 2006 ausgeschiedene Tochterunternehmen: 

 

• Berliner Bank AG & Co. KG, Berlin 

• Berliner Bank Beteiligungs AG, Berlin 

• Certa Immobilienverwaltung und Handelsgesellschaft mbH & Co. Liegenschaft oHG,  

Berlin 

• EUROPA INVEST S.A., Luxemburg 

• Grundstücksgesellschaft Forckenbeckstraße 63 mbH, Berlin 

• Grundstücksgesellschaft Schulstraße 56 mbH, Berlin 

• LBB Liegenschaften in Berlin GmbH, Berlin 

 

Daneben wurden 8 ABS / SPV-Gesellschaften (Vorjahr: 0) und 15 Spezial- und Publikums-

fonds (Vorjahr: 6) in den Konzernabschluss einbezogen. 

 

In 2006 neu aufgenommene ABS / SPV-Gesellschaften: 

 

• Check Point Charlie Inc., London 

• Check Point Charlie Ltd., London 

• PPC 1 Ltd., London 

• PPC 2 Ltd., London 

• PPC 3 Ltd., London 

• PPC 4 Ltd., London 

• PPC Repo Ltd., London 

• Rhea CDO 1 Plc., Dublin 
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Im Vergleich  zum 31. Dezember 2005 unverändert einbezogene Spezial- und Publikums-

fonds: 

 

• ABN AMRO EMMA INKA, Frankfurt am Main 

• DeAm EICO Fonds, Frankfurt am Main 

• DEKA-ABS-Europe-Fonds, Frankfurt am Main 

• GLOBAL ABS INCOME FUND, Wien 

• LBB Inka Credit Plus, Düsseldorf  

 

In 2006 neu aufgenommene Spezial- und Publikumsfonds: 

 

• BB-BG 11 Fonds, Berlin 

• BG-Asset-Fonds, Berlin 

• dbi Pimco Global Corporate Bond Fonds, Frankfurt am Main 

• FlexBond-Plus-INVEST, Berlin 

• FlexBond-Vario-INVEST, Berlin  

• GSIM Global Corporate Bond Fonds, Frankfurt am Main  

• LBB-TopPick-Fonds, Berlin 

• LBB-Spezialsituationen-Fonds, Berlin 

• LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST, Berlin 

• WAMKO INKA Global Corporate Bond Fonds, Düsseldorf 

 

In 2006 ausgeschiedene Spezial- und Publikumsfonds: 

 

• WBB-Schöneberg-Fonds, Berlin 

 

Die Gesellschaften, die gemäß Detailvereinbarung mit dem Land Berlin von den wesentli-

chen Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft (IDLG) abgeschirmt sind, wurden 

nicht im Konsolidierungskreis des Konzerns erfasst, da aufgrund der aus der Detailvereinba-

rung resultierenden Zustimmungsvorbehalte des Landes Berlin in Verbindung mit der EU-

Kommissionsentscheidung zur Abtrennung des IDLG keine Beherrschung durch die LBB 

Berlin Holding AG vorliegt. Somit sind diese Gesellschaften auch nicht im Konzern Landes-

bank Berlin zu erfassen. 
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7 Unternehmenszusammenschlüsse und -veräußerungen 

 

Unternehmenszusammenschlüsse 

 

Durch Beschluss der Hauptversammlung der Bankgesellschaft Berlin AG (BG AG) vom 

14. Juli 2006 wurde der Bankgeschäftsbetrieb der BG AG mit dem nahezu gesamten Ver-

mögen einschließlich nahezu aller übertragbaren sonstigen Rechte, Pflichten und Rechts-

stellungen im Verhältnis zwischen BG AG und Landesbank Berlin AG unmittelbar nach dem 

1. Januar 2006, 00:00 Uhr (Ausgliederungsstichtag i.S. § 126 Abs. 1 Nr. 6 UmwG) ausge-

gliedert und auf die Landesbank Berlin AG übertragen.  

 

Der Beschluss zur Aufnahme nahezu des gesamten Geschäftsbetriebs der BG AG in die 

LBB AG (Nachgründung gem. § 52 AktG) wurde in der Hauptversammlung der LBB, deren 

einziger Aktionär die BG AG (nunmehr Landesbank Berlin Holding AG) ist, am 13. Juli 2006 

getroffen.  

 

Die Ausgliederung wurde am 29. August 2006 in das Handelsregister der BG AG eingetra-

gen und damit wirksam. Die Eintragung der Nachgründung in das Handelsregister der LBB 

ist ebenfalls am 29. August 2006 erfolgt. 

 

Die Ausgliederung erfolgte nach § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG. Ihr wurde die mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk der PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, versehene Bilanz der BG AG zum 

1. Januar 2006, 00:00 Uhr als Schlussbilanz zugrunde gelegt. 

 
Die Übertragung des Geschäftsbetriebs der BG AG erfolgte gegen Gewährung von 

400.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der LBB. Die neuen Aktien sind 

mit einem Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2006 versehen. Die erforderliche Kapitaler-

höhung um 400 Mio. € wurde in der Hauptversammlung der LBB am 13. Juli 2006 beschlos-

sen. Dies entspricht einer Erhöhung des zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Grundkapitals 

um 50%. Der den Betrag von 400 Mio. € übersteigende Wert des zu HGB-Buchwerten über-

tragenen Vermögens (830 Mio. €), also 430 Mio. €, wird bei der LBB  als Kapitalrücklage 

gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB eingestellt. 

 

In der BG AG sind neben der 100 % Beteiligung an der LBB lediglich Vermögensgegen-

stände, Verträge, sonstige Rechte und Pflichten, Rechtspositionen sowie die dafür beste-

henden Rückstellungen verblieben, deren Abwicklung in der BG AG erfolgen soll oder deren 

Übertragung aus rechtlichen oder steuerlichen Gründen nicht möglich oder nicht sinnvoll 
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war. Diese Vermögensgegenstände, Verträge, sonstige Rechte und Pflichten, Rechtspositio-

nen sowie die dafür bestehenden Rückstellungen sind in dem der Ausgliederung zugrunde 

liegenden Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 29. Mai 2006 einzeln bezeichnet.  

 

Seit erfolgter Ausgliederung nimmt die BG AG als Konzernobergesellschaft im Wesentlichen 

die Funktion einer Finanzholding wahr, die Bankgeschäfte nicht mehr selbst durchführt und 

kein Kreditinstitut mehr ist. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juli 2006 wurde 

die Firma der Bankgesellschaft Berlin AG in Landesbank Berlin Holding AG geändert. Die 

Eintragung in das Handelsregister ist am 29. August 2006 erfolgt. Die Erlaubnis zum Betrei-

ben von Bankgeschäften wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

nach entsprechender Erklärung der Landesbank Berlin Holding AG zum 31. Dezember 2006 

aufgehoben. 

 

Bei der Übertragung des Vermögens und der Schulden auf die LBB handelt es sich um einen 

Unternehmenszusammenschluss, an dem Unternehmen unter gemeinsamer Beherrschung 

beteiligt waren. Dieser Sachverhalt ist von den Regelungen des IFRS 3 ausgenommen. Die-

se Lücke wird auch durch keine andere Regelung in den IAS/IFRS geschlossen, so dass 

über IAS 8.12 auf andere anerkannte Rechnungslegungsstandards zurückgegriffen werden 

kann. 

 

Die Übertragung erfolgte daher in Übereinstimmung mit den Regelungen des EITF 90-5  

(Emerging Issues Task Force / US-GAAP) zu den Buchwerten des übertragenden Mutterun-

ternehmens (sog. Predecessor Accounting). Die nachstehenden Angaben erfolgen analog 

den Regelungen des IFRS 3, soweit eine Angabe sinnvoll ist. Eine Aufgabe von Geschäfts-

bereichen durch die Ausgliederung ist nicht erfolgt. 

 

Zum übertragenen Vermögen gehören auch nahezu alle Beteiligungen. Daher veränderte 

sich der Konsolidierungskreis des Konzerns Landesbank Berlin. In den Entwicklungsrech-

nungen der Notes wurden die Veränderungen des Konsolidierungskreises und die damit 

verbundenen Zugänge bei den einzelnen Vermögenswerten und Schulden in den Zeilen Zu-

gänge beziehungsweise Änderungen des Konsolidierungskreises berücksichtigt. 

 

161



Für die erworbenen Vermögenswerte und Schulden wurden folgende Beträge angesetzt:  

 

 Buchwerte 

in Mio. € 

Zeitwerte 

in Mio. € 

Originäre Forderungen 31.381 32.665

Finanzanlagen AfS 16.431 16.431

Saldo aus erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierten 

finanziellen Vermögenswerten und Verpflichtungen 

6.830 6.830

Verbindlichkeiten 55.062 55.269

Rückstellungen 689 689

 

Ein erfolgswirksam zu erfassender Überschuss aus dem Unternehmenszusammenschluss 

als solchem entfällt, da die Übertragung des Geschäftsbetriebes zu Konzernbuchwerten er-

folgte. 

 

Die Angabe eines Gewinns oder Verlustes des erworbenen Unternehmens seit dem Er-

werbszeitpunkt gemäß IFRS 3.67(i) ist praktisch nicht möglich. Durch die Migration auf eine 

einheitliche Finanzbuchhaltung wurden die Geschäftsdaten des ehemaligen Geschäftsbe-

triebs der Bankgesellschaft Berlin AG vollständig in den technischen Systemen der LBB auf-

genommen. Eine retrospektive Trennung ist undurchführbar. Die Angaben zu Gewinn oder 

Verlust des von der Bankgesellschaft Berlin AG übernommenen Vermögens im Periodener-

gebnis der LBB sind nicht mehr darstellbar.  

 

Die Angaben nach IFRS 3.70 für 2006 entfallen, da die Übertragung mit Wirkung zum  

1. Januar 2006 erfolgte. Unter der Annahme, die Übertragung wäre bereits am 1. Januar 

2005 erfolgt, hätten die Umsatzerlöse (Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss) 1.104 

Mio. € und das Periodenergebnis vor Steuern 163 Mio. € betragen. 

 

Am 22. November 2006 hat die Berlin Hyp ihr Grundkapital von 546.058.502,00 € um 

27.302.952,10 € auf 573.361.427,10 € erhöht. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung erwarb 

die Landesbank Berlin AG weitere Anteile und erhöhte damit die Beteiligungsquote an der 

Berlin Hyp von 89,92 % auf 90,38 %. 
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Unternehmensveräußerungen 

 
Die Landesbank Berlin AG veräußerte zum 31. Dezember 2006 ihre jeweils 100%-igen Be-

teiligungen an der Berliner Bank AG & Co. KG sowie deren Komplementärin Berliner Bank 

Beteiligungs AG. Im Kaufvertrag wurde zunächst ein vorläufiger Kaufpreis von 680,5 Mio. € 

vereinbart. Dieser vorläufige Kaufpreis unterliegt vertraglich geregelten Anpassungen in Ab-

hängigkeit von der Erreichung bestimmter Ertragsgrößen sowie dem in einer zu erstellenden 

Closing Bilanz ausgewiesenen Eigenkapital. Er wurde in voller Höhe durch Zahlungsmittel 

beglichen. 

 

Im Rahmen des Verkaufs sind folgende wesentliche Vermögenswerte und Schulden im Kon-

zernabschluss nicht mehr enthalten (Bewertung nach IFRS): 

 

 Mio. € 

Barmittel 189,8

Originäre Forderungen 2.578,6

Übrige Aktiva 23,7

Verbindlichkeiten 2.533,4

Rückstellungen 83,5

Übrige Passiva 16,6

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wurden im Rahmen der Veräußerung in Höhe 

von 200 Mio. € abgegeben. 

 

Die Landesbank Berlin veräußerte mit Wirkung zum 1. Januar 2006 ihre Kapital- und Stimm-

rechtsanteile von 62,5 % an der Certa Immobilienverwaltung und Handelsgesellschaft mbH 

& Co. Liegenschaften oHG, Berlin, zu einem Kaufpreis von 5.096 T€. Der Kaufpreis wurde 

vollständig durch Zahlungsmittel beglichen. Die von der Landesbank Berlin abgegebenen 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betragen 3 Mio. €. Diese Veräußerung um-

fasste entsprechend auch die über die Certa Immobilienverwaltung und Handelsgesellschaft 

mbH & Co. Liegenschaften oHG mittelbar gehaltenen Anteile der Landesbank Berlin Holding 

AG von je 94,0 % an Kapital und Stimmrechten der Grundstücksgesellschaft Forcken-

beckstraße 63 mbH, Berlin, der Grundstücksgesellschaft Schulstraße 56 mbH, Berlin, und 

der LBB Liegenschaften in Berlin GmbH, Berlin.  
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Die Landesbank Berlin veräußerte mit Wirkung zum 1. Januar 2006 die Kapital- und Stimm-

rechtsanteile von 3,7 % an der Grundstücksgesellschaft Forckenbeckstraße 63 mbH, Berlin, 

zu einem Kaufpreis von insgesamt 2.000,00 €. Der Kaufpreis wurde vollständig durch Zah-

lungsmittel beglichen. Die von der Landesbank Berlin abgegebenen Zahlungsmittel und Zah-

lungsmitteläquivalente betragen 0 Mio. €. 

 

Die Landesbank Berlin veräußerte mit Wirkung zum 1. Januar 2006  weiterhin die Kapital- 

und Stimmrechtsanteile von 3,8 % an der Grundstücksgesellschaft Schulstraße 56 mbH, 

Berlin, zu einem Kaufpreis von insgesamt 2.000,00 €. Der Kaufpreis wurde vollständig durch 

Zahlungsmittel beglichen. Die von der Landesbank Berlin abgegebenen Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente betragen 0 Mio. €. 

 

Die Landesbank Berlin veräußerte mit Wirkung zum 1. Januar 2006 weiterhin die Kapital- 

und Stimmrechtsanteile von 3,8 % an der LBB Liegenschaften in Berlin GmbH, Berlin, zu 

einem Kaufpreis von insgesamt 384 T€. Der Kaufpreis wurde vollständig durch Zahlungsmit-

tel beglichen. Die von der Landesbank Berlin abgegebenen Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente betragen 0 Mio. €. 

 

Die Landesbank Berlin Investment GmbH (vormals: Bankgesellschaft Berlin INVESTMENT 

GmbH), Berlin, veräußerte mit Wirkung zum 30. April 2006 die Kapital- und Stimmrechtsan-

teile von 78,0 % an der EUROPA INVEST S. A., Luxemburg, zu einem Kaufpreis von  

285 T€. Der Kaufpreis wurde vollständig durch Zahlungsmittel beglichen. Die von der Lan-

desbank Berlin abgegebenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betragen  

0 Mio. €. 

 

Die Landesbank Berlin gab ihre Anteile am WBB-Schöneberg-Fonds (Sondervermögen nach 

Investmentgesetz) zum Stichtag 12. Dezember 2006 zu einem Preis von 1.180 Mio. € zu-

rück. Der Preis wurde vollständig durch Zahlungsmittel beglichen.  

 

164



8 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung (IAS 39) 

 

Gemäß IAS 39 sind alle finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, wozu auch de-

rivative Finanzinstrumente zählen, in der Bilanz anzusetzen. Dabei ist der gesamte Bestand 

in verschiedene Kategorien aufzuteilen und in Abhängigkeit von der jeweiligen Kategorie zu 

bewerten. 

 

Kategorisierung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und ihre Bewertung 

 

Kredite und Forderungen (Loans and Receivables, LaR):  

 

Dieser Kategorie werden Kredite, die unmittelbar an den Schuldner ausgereicht, bezie-

hungsweise Forderungen, die unmittelbar gegen den Schuldner begründet wurden, zuge-

ordnet. Ferner werden in dieser Kategorie erworbene Kredite und Forderungen gezeigt, 

wenn sie nicht an einem aktiven Markt gehandelt werden. Die Bewertung erfolgt zu fortge-

führten Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Wertminderungen. Agien und Disa-

gien werden über die Laufzeit verteilt erfolgswirksam nach der Effektivzinsmethode im Zins-

ergebnis vereinnahmt. 

 

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Financial 

Assets and Liabilities at Fair Value through Profit or Loss): 

 

a)  Handelsaktiva und Handelspassiva (Held for Trading, HfT): 

 

Diesen Kategorien werden alle finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zugeord-

net, die zu Handelszwecken gehalten werden bzw. eingegangen worden sind. Hierzu zählen 

originäre Finanzinstrumente und derivative Finanzinstrumente (mit Ausnahme der derivati-

ven Sicherungsinstrumente) mit positivem Marktwert (Handelsaktiva) sowie Lieferverpflich-

tungen aus Wertpapierleerverkäufen und derivative Finanzinstrumente, sofern sie einen ne-

gativen Marktwert haben (Handelspassiva). Derivative Finanzinstrumente werden nach 

IAS 39 als Handelsbestände klassifiziert, sofern sie sich nicht als Sicherungsgeschäfte im 

Rahmen des Hedge Accountings qualifizieren. Handelsaktiva und -passiva werden zu jedem 

Bilanzstichtag zum Fair Value bewertet. Gewinne und Verluste aus der Bewertung und lau-

fende Zinszahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgswirksam im Han-

delsergebnis erfasst. 
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b) Zum Zeitwert designierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Fair Value-Option, 

FVO): 

 

Beim Erstansatz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten kann durch Designation 

wahlweise und unwiderruflich von der Fair Value-Option Gebrauch gemacht werden. In die-

sen Kategorien werden designierte Finanzinstrumente im Rahmen der Zugangs- und Folge-

bewertung zum Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus der Bewertung fließen unmit-

telbar erfolgswirksam in das Ergebnis aus zum Zeitwert designierten Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten ein. Die laufenden Zinszahlungen aus den designierten Finanzinstrumen-

ten werden im Zinsergebnis ausgewiesen.  

 

Der Konzern nutzt die Fair Value-Option, um Bewertungsinkongruenzen aus wirtschaftlichen 

Sicherungszusammenhängen (Accounting-Mismatch) zu vermeiden, für strukturierte tren-

nungspflichtige Finanzinstrumente (eingebettete Derivate) und für fremdverwaltete Sonder-

vermögen (Managementansatz).  

 

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Available for Sale, AfS): 

 

Diese Kategorie stellt eine Residualgröße aller nicht-derivativen finanziellen Vermögenswer-

te dar, die keiner der vorgenannten Kategorien zugeordnet wurden (verzinsliche Wertpapie-

re, Aktien, bestimmte Kommunaldarlehen und Beteiligungen, die nicht in die Konsolidierung 

einbezogen bzw. nach der Equity-Methode bewertet worden sind). Die Bewertung zum Zeit-

punkt des Zugangs erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Folgebewertung wird mit Ausnahme 

von nicht notierten Eigenkapitaltiteln und ABS-Papieren zum Fair Value vorgenommen. 

 

Der Ausweis des Ergebnisses aus der Bewertung erfolgt, sofern es sich nicht um ein Im-

pairment handelt, in einem gesonderten Posten des Eigenkapitals (Neubewertungsrücklage). 

Das in der Neubewertungsrücklage erfasste kumulierte Bewertungsergebnis wird bei Veräu-

ßerung des finanziellen Vermögenswerts aufgelöst und in der Gewinn- und Verlustrechnung 

ausgewiesen. Im Falle einer Wertminderung (Impairment) ist die Neubewertungsrücklage um 

den Wertminderungsbetrag zu reduzieren und dieser in der Gewinn- und Verlustrechnung zu 

berücksichtigen. Wertaufholungen werden für Fremdkapitaltitel erfolgswirksam und für Ei-

genkapitaltitel erfolgsneutral vorgenommen. Agien oder Disagien werden über die Laufzeit 

nach der Effektivzinsmethode verteilt und im Zinsergebnis erfolgswirksam vereinnahmt. 
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Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (Other Liabilities, OL): 

 

In diese Kategorie fallen alle originären finanziellen Verbindlichkeiten, insbesondere Verbind-

lichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie verbriefte Verbindlichkeiten, soweit 

nicht zum Fair Value bewertet. Die Bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. 

Agien oder Disagien werden über die Laufzeit nach der Effektivzinsmethode verteilt und er-

folgswirksam im Zinsergebnis vereinnahmt.  

 

Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen (Hedge Accounting)  

 

IAS 39 beinhaltet umfassende und sehr komplexe Regelungen für die bilanzielle Abbildung 

von Sicherungszusammenhängen. Werden Derivate zur Absicherung von Risiken aus Nicht-

handelsgeschäften eingesetzt, lässt IAS 39 unter bestimmten Bedingungen die Anwendung 

besonderer Regelungen zur Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen (Hedge Accoun-

ting) zu. Von den drei möglichen Formen des Hedge Accountings (IAS 39.86) kommt in der 

Landesbank Berlin das Fair Value Hedge Accounting sowie das Makro Cash Flow Hedge 

Accounting zum Einsatz.  

 

Fair Value Hedge Accounting: 

Das Fair Value Hedge Accounting dient der Absicherung des Fair Value bilanzieller Vermö-

genswerte oder Verbindlichkeiten. Gemäß den Regelungen des Fair Value Hedge Accoun-

tings wird das als Sicherungsinstrument eingesetzte derivative Finanzinstrument zum Fair 

Value bilanziert, wobei die Bewertungsänderungen erfolgswirksam in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst werden. Für den gesicherten Vermögenswert beziehungsweise die ge-

sicherte Verbindlichkeit sind die aus dem gesicherten Risiko resultierenden Fair Value-

Änderungen ebenfalls erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu vereinnahmen. 

Die auf das abgesicherte Risiko bezogenen Bewertungsgewinne oder -verluste aus dem 

Grundgeschäft werden zusammen mit den Fair Value-Änderungen des Sicherungsinstru-

ments erfolgswirksam im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen erfasst. 

 

Bei Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bi-

lanziert werden, ist der Buchwert in der Bilanz um die kumulierten aus dem gesicherten Risi-

ko resultierenden Marktwertveränderungen anzupassen (Hedge Adjustment). Für Vermö-

genswerte der Kategorie AfS ist die Neubewertungsrücklage um das Hedge Adjustment er-

gebniswirksam zu korrigieren. Im Rahmen von Fair Value Hedges sichert die Bank den 

Marktwert (Fair Value) von Finanzinstrumenten gegen die Risiken, die sich aus der Ände-

rung des jeweiligen Referenzzinssatzes ergeben. Zur Absicherung dieser Risiken werden vor 
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allem Zins- beziehungsweise Zinswährungsswaps verwendet. Hiervon betroffen sind insbe-

sondere die Emissionsgeschäfte des Konzerns und die Wertpapierbestände der Liquiditäts-

steuerung, sofern es sich um verzinsliche Papiere handelt.  

 

Makro Cash Flow Hedge Accounting: 

Makro Cash Flow Hedge Accounting kann nach IAS 39 für Derivate angewendet werden, die 

das Risiko schwankender zukünftiger Cash Flows mindern. Dem Risiko, dass die tatsächli-

chen Cash Flows von den erwarteten abweichen, unterliegen vor allem variabel verzinsliche 

Kredite, Wertpapiere und Verbindlichkeiten sowie geplante Transaktionen. Im Konzern wer-

den Cash Flow Hedges in Form von Zinsswaps zur Absicherung der Zinsrisiken aus der Ak-

tiv-/Passivsteuerung verwendet (sogenanntes Batch 6 Modell).  

 

Alle eingesetzten derivativen Finanzinstrumente werden zum Fair Value als „Positive bzw. 

Negative Marktwerte aus Sicherungsinstrumenten“ bilanziert. Solange die kumulierte Wert-

veränderung des Sicherungsderivats die kumulierte Wertveränderung des Grundgeschäfts 

nicht übersteigt, erfolgt die Erfassung der Wertveränderung aus dem Derivat (sog. effektiver 

Teil) im Eigenkapital in dem Posten „Neubewertungsrücklage Cash Flow Hedges“. Bei Ein-

tritt der erwarteten Zahlungen erfolgt die Umbuchung aus der Rücklage „Neubewertungs-

rücklage Cash Flow Hedges“ in die Gewinn- und Verlustrechnung in den Posten „Handelser-

gebnis“. 

 

Übersteigt hingegen die Summe der kumulierten Wertänderungen aus dem Sicherungsderi-

vat die Summe der Wertveränderungen des Grundgeschäfts, wird die Differenz erfolgswirk-

sam im Handelsergebnis erfasst (sog. ineffektiver Teil). Für die den gesicherten Zahlungs-

strömen zugrunde liegenden Geschäfte ändern sich die oben beschriebenen allgemeinen 

Bilanzierungsregeln nicht. 

 

Voraussetzungen für die Anwendung des Hedge Accountings: 

Die Dokumentation des gesicherten Risikos und der Hedge-Beziehung im Zeitpunkt ihrer 

Begründung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Anwendung des Hedge Accoun-

tings. Durch die Dokumentation erfolgt die formale Zuordnung bzw. Designation von Grund- 

und Sicherungsgeschäft.  

 

Eine weitere Voraussetzung zur Anwendung von Hedge Accounting ist der Nachweis der 

Effektivität der Hedge-Beziehung. Effektivität beschreibt das Verhältnis der aus dem abgesi-

cherten Grundgeschäft resultierenden Änderung des Fair Value beziehungsweise Cash Flow 

zur Änderung des Marktwertes beziehungsweise Cash Flow aus dem Sicherungsgeschäft. 
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Die Effektivität ist zum Zeitpunkt der Designation sowie in den darauffolgenden Perioden 

prospektiv, d.h. von diesem Tag bis zum Ende der Laufzeit und zu jedem Bilanzstichtag re-

trospektiv, d.h. für die vergangene Berichtsperiode zu bestätigen. Dabei muss das Verhältnis 

in einer Bandbreite von 80-125% liegen, damit die Sicherungsbeziehung als effektiv gilt. 

 

Im Konzern kommt für den Effektivitätsnachweis der Fair Value Hedges die Dollar-Offset-

Methode auf kumulativer Basis zum Einsatz. Es erfolgt die Gegenüberstellung der Fair Va-

lue-Änderungen aus Sicherungsgeschäft (Derivat) und Grundgeschäft über alle abgelaufe-

nen Berichtsperioden seit Begründung der Hedge-Beziehung. Im Rahmen des prospektiven 

Effektivitätstests werden Fair Values bis zum Ende der Laufzeit der Grund- und Sicherungs-

geschäfte auf der Grundlage von Marktdatenszenarien (+ 100 Basispunkte Shift) ermittelt. 

 

Beim Effektivitätsnachweis der Makro Cash Flow Hedges erfolgt die Anwendung der Chan-

ge-in-Fair-Value-of-Cash-Flows-Methode. Beim prospektiven Test erfolgt die Gegenüberstel-

lung der erwarteten Cash Flows aus dem Sicherungsgeschäft und dem Grundgeschäft für 

die entsprechenden Laufzeitbänder. Retrospektiv wird die Einhaltung der 80-125% Bandbrei-

te mittels der Hedge Ratio aus den tatsächlichen Cash Flows aus dem Sicherungsgeschäft 

und derer aus dem Grundgeschäft überprüft. 

 

Eingebettete Derivate  

 

Die bilanzielle Bewertung komplexer strukturierter Finanzinstrumente mit eingebetteten Deri-

vaten ist ebenfalls in IAS 39 geregelt. Dabei handelt es sich um strukturierte Produkte, wel-

che sich in der Regel aus einem zinstragenden, nicht zu Handelszwecken gehaltenen Basis-

vertrag sowie einem oder mehreren Derivaten zusammensetzen, wobei beide Bestandteile 

untrennbar zu einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit verbunden sind. 

 

Eingebettete Derivate sind vom originären Basisvertrag zu trennen und separat wie ein frei-

stehendes Derivat zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) zu bewerten und zu bilanzieren, 

wenn einerseits die Definition eines Derivats nach IAS 39 erfüllt ist und andererseits keine 

eindeutige und enge Verknüpfung mit dem Basisvertrag vorliegt. Die Bilanzierung und Be-

wertung des Basisvertrags erfolgt hingegen unverändert nach den Vorschriften der einschlä-

gigen Kategorie dieses Finanzinstruments.  

 

Trennungspflichtige eingebettete Derivate wurden im Konzern bei strukturierten Emissionen 

auf Eigenkapitaltitel (SOFIA-Zertifikate u.a.) sowie bei strukturierten Zinsemissionen mit inhä-

rentem Bonitätsrisiko (Credit Linked Notes) identifiziert. Der Basisvertrag wird dabei jeweils 
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der Bewertungskategorie Liabilities measured at amortized costs zugeordnet und innerhalb 

des Bilanzpostens „Verbriefte Verbindlichkeiten“ ausgewiesen. Entsprechend werden die se-

parierten Derivate zum Marktwert bewertet und im Handelsbestand gezeigt. 

 

Finanzgarantien 

 

Finanzgarantien sind Verträge, bei denen die Bank als Garantiegeber zur Leistung bestimm-

ter Zahlungen verpflichtet ist, die den Garantienehmer für seinen Verlust entschädigen, der 

entsteht, weil ein bestimmter Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen gemäß den ur-

sprünglichen oder geänderten Bedingungen eines Schuldinstruments nicht fristgemäß nach-

kommt. Zu den Finanzgarantien zählen Bankgarantien, Kreditbürgschaften und Akkreditive. 

 

Beim erstmaligen Ansatz werden die Finanzgarantien von der Bank mit dem beizulegenden 

Zeitwert bewertet. Für Finanzgarantien, die im Rahmen einer marktgerechten Transaktion 

gegeben wurden, entspricht der beizulegende Zeitwert der Provision für die Gewährung der 

Garantie (IAS 39.43 in Verbindung mit IAS 39.AG 4 a). Es wird die Nettomethode angewen-

det. Erfolgt die Prämienzahlung an den Garantiegeber verteilt über die Laufzeit der Finanz-

garantie, wird diese mit Null angesetzt und die jeweilige Prämienzahlung vereinnahmt. Fi-

nanzgarantien gegen Einmalzahlungen werden über die Gesamtlaufzeit der Finanzgarantie 

zeitanteilig abgegrenzt.  

 

An den folgenden Stichtagen wird die Finanzgarantie mit dem höheren Wert aus der Bewer-

tung gemäß IAS 37 und dem im Rahmen der Erstbewertung ermittelten Wert, der nach den 

Vorschriften von IAS 18 fortgeführt wurde, angesetzt.  

 

170



9 Währungsumrechnung  

 

In den Abschlüssen der Gesellschaften werden Geschäftsvorfälle in fremder Währung mit 

dem Kurs zum Zeitpunkt der Ersterfassung umgerechnet. Kursgewinne und -verluste aus 

monetären Posten werden ergebniswirksam berücksichtigt. Kursgewinne und -verluste aus 

nicht monetären Posten werden unmittelbar im Eigenkapital erfasst. 

 

Sämtliche monetäre Positionen werden mit dem Stichtagskurs umgerechnet. Nicht monetäre 

Posten, die zu Anschaffungskosten bewertet werden, werden mit dem historischen Kurs um-

gerechnet. 

 

Im Konzern werden die Jahresabschlüsse ausländischer Geschäftseinheiten gemäß IAS 21 

nach dem Konzept der funktionalen Währung umgerechnet. Für die meisten ausländischen 

Geschäftseinheiten erfolgt die Fremdwährungsumrechnung in die funktionale Währung Euro 

nach der Zeitbezugsmethode. Die Umrechnung erfolgt so, als ob die Geschäfte von der Mut-

tergesellschaft selbst vorgenommen und gebucht worden wären. Umrechnungsgewinne und 

-verluste werden erfolgswirksam erfasst.  

 

Die übrigen Gesellschaften betreiben ihr Geschäft selbstständig in GBP bzw. USD. Die funk-

tionale Währung ist daher das GBP bzw. der USD und die Umrechnung erfolgt gemäß 

IAS 21 nach der modifizierten Stichtagskursmethode. Die Umrechnung der Vermögensge-

genstände und Schulden erfolgt zum Stichtagskurs, während das übrige Eigenkapital mit ur-

sprünglichen Kursen umgerechnet wird. Umrechungsgewinne und -verluste bei diesen Ge-

sellschaften werden grundsätzlich erfolgsneutral erfasst und im Eigenkapital gesondert aus-

gewiesen.  
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10 Barreserve 

 

Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet. 

Alle anderen Bestände (Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken) werden zum 

Nennwert ausgewiesen. 
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11 Forderungen 

 

Die Forderungen an Kreditinstitute und Kunden umfassen Hypothekendarlehen, Kommunal-

kredite, grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen und sonstige Darlehen. 

 

Die nicht zu Handelszwecken gehaltenen Forderungen an Kreditinstitute und Kunden wer-

den zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Forderungen in der Kategorie Available 

for Sale (Kommunalkredite der Berlin Hyp) werden mit dem beizulegenden Zeitwert ergeb-

nisneutral bewertet. Das Bewertungsergebnis fließt in die Neubewertungsrücklage ein. 

 

Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Forderungen erfolgt durch eine Barwerter-

mittlung der vertraglich vereinbarten Cashflows, diskontiert mit einem risikoangepassten 

Marktzinssatz, der abhängig von der Bonität des Schuldners ist. Für wertberichtigte Forde-

rungen werden die erwarteten Cashflows (z.B. Zins- und Tilgungszahlungen, Verwertung der 

Sicherheiten) herangezogen. 

 

Forderungen in der Kategorie Loans and Receivables umfassen nicht-derivative Forderun-

gen mit festen bestimmbaren Zahlungen, die nicht an einem aktiven Markt gehandelt wer-

den. Sie werden zu fortgeführten Anschaffungskosten ergebniswirksam bewertet. 

 

Erforderliche Wertberichtigungen werden unter dem Bilanzposten „Risikovorsorge“ ausge-

wiesen. 

 

Die Buchwerte der Forderungen, die sich für das Hedge Accounting qualifizieren, werden um 

den dem abgesicherten Risiko zuzurechnenden Buchgewinn oder -verlust ergebniswirksam 

angepasst.  

 

Agio- und Disagiobeträge werden grundsätzlich nach der Effektivzinsmethode über die Lauf-

zeit verteilt und im Zinsergebnis erfasst. Abgegrenzte Zinsen auf Forderungen sowie Agien 

und Disagien werden mit den jeweiligen Forderungen unter den entsprechenden Bilanzpos-

ten ausgewiesen.  

 

Forderungen, die unter die Detailvereinbarung mit dem Land Berlin fallen, werden aufgrund 

der Gewährleistung dieser Kredite durch das Land Berlin, den Kommunalkrediten zugeord-

net. 
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12 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

 

Der Konzern trägt den Risiken aus dem bilanziellen Kreditgeschäft durch die Bildung von 

Einzelwertberichtigungen (EWB), Portfoliowertberichtigungen (PoWB) und pauschalierten 

Einzelwertberichtigungen (pEWB) Rechnung. 

 

Einzelwertberichtigungen (EWB) 

 

Signifikante Forderungen unterliegen einer Einzelfallbetrachtung. Liegt ein Hinweis auf eine 

Wertminderung vor, wird eine Wertberichtigung unter Berücksichtigung des zu erwartenden 

Ausfalls vorgenommen. Einzelwertberichtigungen werden aufgelöst, sobald sich der Wert der 

Forderung durch Zahlungseingänge verringert, weitere Sicherheiten gestellt wurden oder die 

Sicherheitenbewertung oder sich die Bonität des Kreditnehmers grundlegend und nachhaltig 

verbessert hat. 

 

Portfoliowertberichtigungen (PoWB) 

 

Für Forderungsbestände, die keine Einzelwertberichtigung erfahren haben, werden Portfo-

liowertberichtigungen auf Grund allgemeiner Kreditrisiken (z.B. allgemeines Konjunkturrisiko) 

und Transferrisiken (Länderwertberichtigung) gebildet. Als Bemessungsgrundlage dient da-

bei der gesamte Forderungsbestand abzüglich der bereits einzelwertberichtigten Forderun-

gen. Auf Basis von Ratings und Scorings werden entsprechende Ausfallwahrscheinlichkeiten 

auf die Bemessungsgrundlage angewandt. 

 

pauschalierte Einzelwertberichtigungen (pEWB) 

 

Nicht signifikante Forderungen mit Hinweisen auf eine Wertminderung sowie Forderungsbe-

stände mit Rechtsunsicherheiten werden in eng abgegrenzten Portfolien zusammengeführt 

und als Forderungsgruppe nach einheitlicher Methodik bewertet. 

 

Die Risikovorsorge für außerbilanzielle Geschäfte (Kreditzusagen, Wechselverbindlichkeiten 

und Finanzgarantien) wird durch eine Rückstellung für Risiken aus dem Kreditgeschäft be-

rücksichtigt beziehungsweise in die PoWB einbezogen. Uneinbringliche Forderungen werden 

direkt abgeschrieben. Eingänge auf abgeschriebene Forderungen werden erfolgswirksam 

erfasst. 

 

Weitere Informationen sind im Abschnitt „Risikomanagement“ aufgeführt. 
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13 Echte Pensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte / Reverse-Repo-Geschäfte) und 

Wertpapierleihegeschäfte 

 

Echte Pensionsgeschäfte 

 

Echte Pensionsgeschäfte (Repo-Geschäfte) sind Kombinationen aus Kassa-Käufen oder 

Kassa-Verkäufen von Wertpapieren mit gleichzeitigem Verkauf oder Rückkauf auf Termin mit 

demselben Kontrahenten.  

 

Die bei Repo-Geschäften in Pension gegebenen Wertpapiere (Kassa-Verkäufe) werden in 

der Konzernbilanz weiterhin als Wertpapierbestand ausgewiesen und bewertet. Die aus dem 

Repo-Geschäft zufließende Liquidität wird als Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten bzw. 

Kunden bilanziert. Vereinbarte Zinszahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung 

als Zinsaufwendungen erfasst. 

 

Im umgekehrten Fall von Reverse-Repo-Geschäften werden die in Pension genommenen 

Wertpapiere (Kassa-Käufe) im Konzern nicht bilanziert. Die Liquiditätsabflüsse werden als 

Forderungen an Kreditinstitute bzw. Kunden bilanziert und entsprechend bewertet. Verein-

barte Zinsen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zinserträge erfasst.  

 

Wertpapierleihegeschäfte 

 

Wertpapierleihegeschäfte werden mit Kreditinstituten und Kunden abgeschlossen. Die ver-

liehenen Wertpapiere werden als Wertpapierbestand ausgewiesen, während entliehene 

Wertpapiere nicht bilanziert und auch nicht bewertet werden.  

 

Gestellte Barsicherheiten für entliehene Wertpapiere werden als Forderungen ausgewiesen. 

Erhaltene Barsicherheiten für verliehene Wertpapiere werden als Verbindlichkeiten ausge-

wiesen. 

 

Die aus Wertpapierleihegeschäften resultierenden Aufwendungen und Erträge werden in der 

Gewinn- und Verlustrechnung im Zinsergebnis berücksichtigt. 
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14 Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 

 

In diesem Bilanzposten werden zur Absicherung im Rahmen des Hedge Accountings einge-

setzte Derivate mit positivem Marktwert ausgewiesen. 

 

Börsennotierte Instrumente werden mit Börsenkursen und nicht börsennotierte Produkte 

werden anhand interner Preismodelle (Barwert- oder Optionspreismodelle) bewertet. Die im 

Rahmen des Hedge Accountings für Fair Value Hedges ermittelten Bewertungsergebnisse 

werden im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen in der Gewinn- und Verlustrechnung 

erfasst.  

 

Der effektive Teil der Wertänderungen von Sicherungsderivaten bei Cash Flow Hedges wird 

erfolgsneutral in der Neubewertungsrücklage im Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird 

dagegen in der Gewinn- und Verlustrechnung im Posten „Ergebnis aus erfolgswirksam zum 

Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten“ (Handelsergebnis) ausgewiesen.  
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15 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte  

 

In dieser Position werden die Handelsaktiva sowie die zum Fair Value designierten Finanzin-

strumente ausgewiesen. 

 

Handelsaktiva 

 

Die Handelsaktiva umfassen Handelszwecken dienende Wertpapiere und derivative Finanz-

instrumente mit positiven Marktwerten, die nicht als Sicherungsinstrumente im Rahmen des 

Hedge Accountings genutzt werden. Zins- und Dividendenerträge aus Handelsbeständen 

werden im Posten „Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumen-

ten“ ausgewiesen.  

 

Zum Zeitwert designierte Vermögenswerte (Fair Value-Option) 

 

Nach IAS 39 können finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten unter be-

stimmten Voraussetzungen als „erfolgswirksam zum Zeitwert designierte Finanzinstrumente“ 

freiwillig designiert werden. Die Fair Value-Option dient unter Anderem dem Zweck, Inkon-

sistenzen (Accounting Mismatches) zu beseitigen. Inkonsistenzen treten auf, wenn auf wirt-

schaftlich miteinander verbundene Finanzinstrumente unterschiedliche Bewertungsmaßstä-

be anzuwenden sind (wie z.B. fortgeführte Anschaffungskosten für eine Forderung, und Fair 

Value für das Derivat, das das Zinsrisiko der Forderung absichert, ohne dass die strengen 

Voraussetzungen des Hedge Accountings erfüllt sind). 

 

Die Fair Value-Option kann auch angewandt werden, wenn das interne Risikomanagement 

oder die interne Anlagestrategie für eine Gruppe finanzieller Vermögenswerte auf Grundlage 

des Fair Value gesteuert wird.  

 

Die Fair Value-Option kann außerdem angewandt werden, wenn ein finanzieller Vermö-

genswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit eingebettete und gemäß IAS 39 trennungs-

pflichtige Derivate enthält, um auf eine Trennung von Host und Derivat zu verzichten. 
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16 Finanzanlagen 

 

Im Finanzanlagebestand werden alle nicht Handelszwecken dienende, als Available for Sale 

kategorisierte Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und 

andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Beteiligungen, Anteile an assoziierten Unterneh-

men (nicht nach der Equity-Methode bewertet), Anteile an nicht konsolidierten Tochterunter-

nehmen sowie als Loans and Receivables kategorisierte (da nicht an einem aktiven Markt 

gehandelte) Asset-Backed-Securities (ABS-Papiere) ausgewiesen. Die AfS-Bestände wer-

den gemäß IAS 39 mit ihrem beizulegenden Zeitwert (Fair Value) bewertet. Die Erfassung 

der Wertänderungen erfolgt erfolgsneutral bis zur Veräußerung in der Neubewertungsrückla-

ge. Sofern der Fair Value für Eigenkapitaltitel nicht verlässlich ermittelt werden kann, werden 

diese zu Anschaffungskosten angesetzt. Die ABS-Papiere werden zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewertet. 

 

Für alle enthaltenen Finanzinstrumente wird regelmäßig ein Impairmenttest zur Prüfung auf 

wesentliche dauerhafte Wertminderung durchgeführt. Sofern eine Wertminderung vorliegt, 

wird der Betrag der Wertminderung erfolgswirksam im Ergebnis aus Finanzanlagen erfasst. 

Bei Eigenkapitaltiteln sind ergebniswirksame Zuschreibungen bei Wegfall des Abschrei-

bungsgrundes nicht zulässig. Wertaufholungen werden statt dessen erfolgsneutral in der 

Neubewertungsrücklage im Eigenkapital erfasst und erst bei Veräußerung erfolgswirksam im 

Ergebnis aus Finanzanlagen aufgelöst. Bei Schuldtiteln wird eine Wertaufholung erfolgswirk-

sam im Ergebnis aus Finanzanlagen erfasst. Für Eigenkapitaltitel, die mit fortgeführten An-

schaffungskosten bewertet werden, ist keine Wertaufholung zulässig. 
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17 Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 

 

In dieser Kategorie werden Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-

nehmen ausgewiesen, die nach der Equity-Methode bewertet werden.  

 

Als assoziierte Unternehmen im Sinne von IAS 28 gelten die Anteile, bei denen ein Investor 

maßgeblichen Einfluss ausüben kann, ohne dass Kontrolle beziehungsweise gemeinschaftli-

che Führung vorliegt. Als Gemeinschaftsunternehmen im Sinne von IAS 31 gelten vertragli-

che Vereinbarungen, bei denen zwei oder mehrere Parteien eine wirtschaftliche Tätigkeit 

durchführen, die einer gemeinschaftlichen Führung unterliegt. 

 

Anteile, die nach der Equity-Methode bewertet werden, sind zunächst mit ihren Anschaf-

fungskosten anzusetzen und in der Folge verändert sich der Buchwert entsprechend dem 

Anteil des Anteilseigners am Periodenergebnis des Beteiligungsunternehmens. Darüber hin-

aus verändern ergebnisneutrale Änderungen des Eigenkapitals des assoziierten bezie-

hungsweise Gemeinschaftsunternehmens ergebnisneutral dessen Buchwert. Ausschüttun-

gen des Beteiligungsunternehmens werden ergebnisneutral erfasst und verringern den 

Buchwert der Beteiligung. 

 

Ergebnisse aus Transaktionen mit Unternehmen, die nach der Equity Methode bewertet 

werden, werden anteilig eliminiert. 
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18 Immaterielle Vermögenswerte 

 

Ein Immaterieller Vermögenswert ist ein identifizierbarer, nicht monetärer Vermögenswert 

ohne physische Substanz, der für die Erbringung von Dienstleistungen oder für Verwaltungs-

zwecke genutzt wird.  

 

Zu den Immateriellen Vermögenswerten zählen insbesondere Software, Rechte und Lizen-

zen sowie der Geschäfts- und Firmenwert. Die Abschreibungsdauer für diese Vermögens-

werte – mit Ausnahme der Geschäfts- und Firmenwerte – beläuft sich auf 3 bis 5 Jahre. Die 

Immateriellen Vermögenswerte werden in erworbene und selbst erstellte Immaterielle Ver-

mögenswerte unterteilt.  

 

Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte werden nur dann aktiviert, wenn Bedingungen 

gemäß IAS 38.21 und IAS 38.57 kumulativ erfüllt sind. 

 

Der Erstansatz von erworbenen Immateriellen Vermögenswerten erfolgt zu Anschaffungs-

kosten beziehungsweise zu Herstellungskosten bei selbst erstellten Immateriellen Vermö-

genswerten. 

 

Immaterielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme des Geschäfts- und Firmenwerts linear 

über die Nutzungsdauer abgeschrieben, bei Anzeichen auf eine Wertminderung wird gege-

benenfalls eine Wertminderung vorgenommen. Die Wertminderungen werden bei den Ver-

waltungsaufwendungen gebucht. Der Geschäfts- und Firmenwert wird mindestens einmal 

jährlich, bei Anzeichen auf Wertminderung auch unterjährig, mittels Ertragswertverfahren auf 

Werthaltigkeit überprüft (Impairmenttest). 

 

Der Ausweis von Abschreibungen und Wertminderungen erfolgt in dem Posten „Verwal-

tungsaufwendungen“. 

180



19 Sachanlagen 

 

Sachanlagen werden mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermin-

dert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.  

 

Die Abschreibungsdauer wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer 

ermittelt. Ebenso werden rechtliche und vertragliche Beschränkungen berücksichtigt. Sach-

anlagen werden bis auf einen Erinnerungswert von 1 € linear abgeschrieben. Ergeben sich 

Anzeichen für über die planmäßigen Abschreibungen hinaus gehende Wertminderungen, 

werden Impairmenttests gemäß IAS 36 durchgeführt und erforderliche Wertminderungen er-

gebniswirksam erfasst. Entfallen die Gründe für die vorgenommene außerplanmäßige Ab-

schreibung, wird bis maximal zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

zugeschrieben. 

 

Abschreibungsdauer in Jahren 

 

Eigengenutzte Grundstücke und Gebäude sowie sonstige Sachanlagen werden linear über 

die folgenden Zeiträume nach der Nutzungsart abgeschrieben: 

 
Nutzungsart Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Wohn- und Geschäftshäuser 

(< 10% gewerblicher Anteil) 
60 – 80 Jahre 

Wohn- und Geschäftshäuser 

(> 10% gewerblicher Anteil) 
50 – 70 Jahre 

Bürogebäude, Büro- und Geschäftshäuser 40 – 60 Jahre 

Parkhäuser, Tiefgaragen 40 – 50 Jahre 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 7 – 25 Jahre 

Erworbene EDV-Anlagen 3 – 8 Jahre 

Bei Finance Lease-Objekten richtet sich die wirtschaftliche Nutzungsdauer nach der Laufzeit 

des Leasingvertrages. 

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen werden in dem Posten „Sons-

tiges betriebliches Ergebnis“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Der Ausweis 

von Abschreibungen und Wertminderungen erfolgt in dem Posten „Verwaltungsaufwendun-

gen“. 
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20 Wertminderung von Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten ein-

schließlich Geschäfts- und Firmenwert 

 

Sachanlagen und Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- und Firmenwert 

des Unternehmens werden an jedem Bilanzstichtag einem Impairmenttest unterzogen, um 

festzustellen, ob eine Wertminderung (Impairment) vorliegt. Werden  Anhaltspunkte für eine 

Wertminderung identifiziert, wird der erzielbare Betrag des Vermögenswerts ermittelt, um die 

Höhe des entsprechenden Wertminderungsaufwands zu bestimmen. Der erzielbare Betrag 

ist der höhere Betrag aus dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten 

und dem Nutzungswert eines Vermögenswerts. 

 

Immaterielle Vermögenswerte einschließlich Geschäfts- und Firmenwerte mit unbestimmter 

Nutzungsdauer werden zusätzlich unterjährig einem Impairmenttest unterzogen, sofern An-

haltspunkte für eine Wertminderung vorliegen.  

 

Liegt der erzielbare Betrag eines Vermögenswerts unter dessen Buchwert, wird dieser auf 

den erzielbaren Betrag abgeschrieben. Der Wertminderungsaufwand wird sofort ergebnis-

wirksam erfasst. Der Ausweis erfolgt in dem Posten „Verwaltungsaufwendungen“, bei Ge-

schäfts- und Firmenwerten „Sonstiges betriebliches Ergebnis“. 

 

Bei einer Wertaufholung in einer Folgeperiode wird der Buchwert des Vermögenswerts ent-

sprechend dem festgestellten erzielbaren Betrag angepasst. Eine Zuschreibung ist jedoch 

höchstens bis zu dem Betrag zulässig, der sich als Buchwert ergeben würde, wenn zuvor 

kein Impairment gebildet worden wäre. Die Zuschreibung wird erfolgswirksam erfasst und in 

dem Posten „Sonstiges betriebliches Ergebnis“ ausgewiesen. Eine Zuschreibung für den 

Geschäfts- und Firmenwert wird nicht vorgenommen. 
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21 Leasinggeschäft 

 

Leasingverhältnisse werden gemäß IAS 17 nach der Verteilung der wirtschaftlichen Risiken 

und Chancen aus dem Leasinggegenstand zwischen Leasinggeber und -nehmer beurteilt 

und entsprechend bilanziert.  

  

Ein Leasingverhältnis wird als Finanzierungsleasing klassifiziert, wenn im Wesentlichen alle 

Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum verbunden sind, auf den Leasingnehmer über-

tragen werden. Alle anderen Leasingverhältnisse werden als Operating Leasing klassifiziert. 

Die Klassifizierung wird zu Beginn des Leasingverhältnisses vorgenommen. 

 

Konzern als Leasinggeber (Operating Leasing) 

 

Bei Konzerngesellschaften, die das Operating-Leasinggeschäft betreiben, verbleibt das wirt-

schaftliche Eigentum an dem Gegenstand des Leasingvertrages bei der Konzerngesell-

schaft. Die Leasinggegenstände werden in der Konzernbilanz unter den Sachanlagen aus-

gewiesen. Die Bilanzierung der Leasingobjekte erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten, vermindert um die über die wirtschaftliche Nutzungsdauer planmäßig erfolgenden 

Abschreibungen oder aufgrund von Wertminderungen erforderlichen Wertminderungsauf-

wendungen. Die Leasingerlöse werden, sofern in Einzelfällen nicht eine andere Verteilung 

geboten ist, linear über die Vertragslaufzeit vereinnahmt und in den „Sonstigen betrieblichen 

Erträgen“ ausgewiesen.  

 

Konzern als Leasingnehmer (Operating Leasing) 

 

Das wirtschaftliche Eigentum an den im Rahmen eines Operating-Leasing-Vertrages geleas-

ten Anlagegüter verbleibt beim Leasinggeber. 

 

Die gezahlten Leasingraten aus Operating-Leasingverhältnissen werden in voller Höhe als 

Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Die Aufwandsrealisierung er-

folgt linear über die Vertragslaufzeit. Die Leasingraten werden wie Mietzahlungen auf einer 

planmäßigen, dem Verlauf des Nutzens entsprechenden Grundlage ermittelt und in der Ge-

winn- und Verlustrechnung im Posten „Verwaltungsaufwendungen“ beziehungsweise im 

Posten „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ erfasst. 
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Konzern als Leasinggeber (Finanzierungsleasing) 

 

Derzeit sind keine Finanzierungsleasing-Verträge vorhanden, bei denen der Konzern als 

Leasinggeber auftritt. 

 

Konzern als Leasingnehmer (Finanzierungsleasing) 

 

Im Rahmen von Finanzierungsleasing gehaltene Vermögenswerte werden als Vermögens-

werte des Konzerns mit ihren beizulegenden Zeitwerten oder mit den Barwerten der Mindest-

leasingzahlungen, falls diese niedriger sind, zu Beginn des Leasingverhältnisses erfasst. In 

der Bilanz werden sowohl der Vermögenswert (Leasingobjekt) als auch die Verpflichtung 

(Barwert der Mindestleasingzahlungen) ausgewiesen.  

 

Der Ausweis des Leasingobjekts erfolgt in der Bilanz in dem Posten „Sachanlagen“ und die 

Leasingverpflichtung wird im Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ beziehungswei-

se „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute“ verbucht.  

 

Die vom Konzern zu zahlenden Leasingraten werden in einen ergebnisneutralen Tilgungs- 

und einen ergebniswirksamen Zinsaufwandsanteil aufgeteilt. Dabei werden die Leasingzah-

lungen so auf die Zinsaufwendungen und die Verminderung der Leasingverbindlichkeit auf-

geteilt, dass eine konstante Verzinsung der verbleibenden Verbindlichkeit erzielt wird. Zins-

aufwendungen werden direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Der in den Lea-

singraten enthaltene Tilgungsanteil wird von den Leasingverbindlichkeiten abgesetzt. 

 

Die als Vermögenswerte ausgewiesenen Leasingobjekte werden wie selbst erworbene Ver-

mögenswerte abgeschrieben. Der Ausweis der Abschreibungen erfolgt entsprechend dem 

nicht geleaster Sachanlagen. 
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22 Investment Properties 

 

Gemäß IAS 40 werden solche Immobilien als Investment Properties behandelt, die zur Erzie-

lung von Mieteinnahmen und / oder zum Zweck der Wertsteigerung gehalten werden. Es ist 

nicht das Ziel, diese Immobilien zum Erbringen von Dienstleistungen oder für eigene Verwal-

tungszwecke zu nutzen. Zur Abgrenzung von Immobilien, die als Investment Properties 

gehalten werden und Immobilien, die vom Eigentümer selbst genutzt werden, sind folgende 

Merkmale festgelegt worden: 

 

Investment Properties erzeugen Cashflows, die weitgehend unabhängig von den anderen 

vom Unternehmen gehaltenen Vermögenswerten anfallen.  

 

Gemischt genutzte Immobilien, deren Eigennutzung mehr als 5% der Gesamtfläche beträgt, 

wurden als eigengenutzte Sachanlagen gemäß IAS 16 klassifiziert und ausgewiesen. 

 

Immobilien, die im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs verkauft werden sollen  

(IAS 2), sind im Teilkonzern nicht vorhanden. 

 

Investment Properties werden mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

in der Bilanz angesetzt und als eigenständiger Posten ausgewiesen. Hiervon werden die 

planmäßigen Abschreibungen auf Basis der linearen Abschreibungsmethode abgesetzt. Die 

Abschreibungsdauer wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer ermit-

telt. Ebenso werden rechtliche und vertragliche Beschränkungen berücksichtigt. Beim Vorlie-

gen von Wertminderungen, die über die planmäßigen Abschreibungen hinausgehen, werden 

diese vorgenommen. Entfallen die Gründe für die vorgenommene Wertminderung, dann wird 

höchstens bis zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zugeschrieben. 

 

Nachträglich angefallene Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden aktiviert, soweit 

diese dem Unternehmen künftig wirtschaftlich zusätzlichen Nutzen bringen. 

 

Alle Erträge und Aufwendungen, die aus Investment Properties resultieren, werden in dem 

Posten „Sonstiges betriebliches Ergebnis“ erfasst. 
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Investment Properties werden linear über die folgenden Zeiträume abgeschrieben:  

 
Nutzungsart Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Wohn- und Geschäftshäuser 

(< 10% gewerblicher Anteil) 
60 – 80 Jahre 

Wohn- und Geschäftshäuser 

(> 10% gewerblicher Anteil) 
50 – 70 Jahre 

Bürogebäude, Büro- und Geschäftshäuser 40 – 60 Jahre 

Parkhäuser, Tiefgaragen 40 – 50 Jahre 

 

Bei Finance Lease-Objekten richtet sich die wirtschaftliche Nutzungsdauer nach der Laufzeit 

des Leasingvertrages. 

 

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Veräußerbarkeit von Investment Proper-

ties. 

 

Es besteht die vertragliche Verpflichtung, ein Objekt im Jahr 2008 zum Kaufpreis von  

64,2 Mio. € zu erwerben.  
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23 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Abgangsgruppen  

 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte (und zur Veräußerung gehaltene 

Vermögensgruppen) werden zum niedrigeren Wert aus dem Buchwert und dem Zeitwert ab-

züglich Veräußerungskosten angesetzt. Die Veräußerungskosten werden, sofern die Veräu-

ßerung nach mehr als zwölf Monaten erfolgt, mit ihrem Barwert berücksichtigt. 

 

Vermögenswerte (und Veräußerungsgruppen) werden als zur Veräußerung gehalten klassi-

fiziert, wenn die Veräußerung – und nicht die fortgeführte Nutzung – im Vordergrund steht. 

Diese Voraussetzung wird erfüllt, wenn es höchstwahrscheinlich ist, dass eine planmäßige 

Veräußerung erfolgt und der langfristige Vermögenswert (bzw. die Veräußerungsgruppe) in 

seinem bzw. ihrem aktuellen Zustand zur sofortigen Veräußerung verfügbar ist. Das Mana-

gement muss ferner einen Veräußerungsplan aufgestellt haben und der Verkauf muss bis 

auf Ausnahmefälle innerhalb eines Jahres durchgeführt sein. 

 

Umgliederungen und Anpassungen für vorangegangene Perioden werden für langfristige 

Vermögenswerte und für solche Vermögenswerte, die eine Veräußerungsgruppe bilden, 

nicht vorgenommen. 

 

Die zur Veräußerung verfügbaren langfristigen Vermögenswerte und die langfristigen Ver-

mögenswerte, die eine Veräußerungsgruppe bilden, werden ab dem Zeitpunkt der Umklassi-

fizierung nicht mehr planmäßig abgeschrieben. 

 

Wertminderungsaufwendungen aus langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgrup-

pen, die als zur Veräußerung verfügbar gehalten klassifiziert werden, werden im Posten 

„Sonstiges betriebliches Ergebnis“ erfasst.  
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24 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden sowie Verbriefte 

Verbindlichkeiten 

 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten ausgewie-

sen. Agio- und Disagiobeträge werden nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit ver-

teilt und im Zinsergebnis erfolgswirksam vereinnahmt. Zinsabgrenzungen werden zusammen 

mit der jeweiligen Verbindlichkeit ausgewiesen.  

 

Beim Rückkauf eigener Schuldverschreibungen erfolgt eine standardkonforme Kürzung des 

Bilanzausweises. Unterschiedsbeträge zwischen Buchwert und Anschaffungskosten bei 

Rückkauf werden erfolgswirksam erfasst. 

 

188



25 Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 

 

In diesem Bilanzposten werden zur Absicherung im Rahmen des Hedge Accountings einge-

setzte derivative Sicherungsinstrumente, die einen negativen Marktwert besitzen, ausgewie-

sen. Für börsennotierte Instrumente werden der Bewertung Börsenkurse zugrunde gelegt 

und für nicht börsennotierte Produkte werden interne Preismodelle (Barwert- oder Options-

preismodelle) herangezogen. Das Bewertungsergebnis für das Hedge Accounting der als 

Fair Value Hedges klassifizierten Sicherungsinstrumente wird in der Gewinn- und Verlust-

rechnung ausgewiesen.  

 

Der effektive Teil der Wertänderungen von Sicherungsderivaten bei Makro Cash Flow 

Hedges wird erfolgsneutral in der Neubewertungsrücklage im Eigenkapital erfasst. Der 

ineffektive Teil wird dagegen in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt.  
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26 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Verpflichtungen  

 

In dieser Position sind die Handelspassiva sowie die zum Zeitwert designierten Finanzin-

strumente enthalten. 

 

Handelspassiva 

 

Die Handelspassiva umfassen Lieferverpflichtungen aus Wertpapierleerverkäufen sowie de-

rivative Finanzinstrumente mit negativen Marktwerten, die nicht als Sicherungsinstrumente 

im Rahmen des Hedge Accountings genutzt werden. Die Bewertung der Handelspassiva er-

folgt zum Marktwert (Fair Value) analog den Handelsaktiva. Bewertungsgewinne und  

-verluste sowie realisierte Ergebnisse werden im Handelsergebnis erfasst. 

 

Zum Zeitwert designierte Verpflichtungen (Fair Value-Option) 

 

Verbriefte Verbindlichkeiten, die trennungspflichtige eingebettete Derivate enthalten, sind der 

Fair Value-Option zugewiesen worden. Ferner wurde die Fair Value-Option für ausgewählte 

verbriefte Verbindlichkeiten und passivische Schuldscheindarlehen angewendet, insoweit 

diese durch derivative Geschäfte abgesichert sind, die die formellen Kriterien des Hedge 

Accountings nach IAS 39 nicht erfüllen. Diese Maßnahme dient dazu,  

Ergebnisschwankungen zu vermeiden, die ansonsten durch die uneinheitliche 

Bewertungsmethodik für Finanzinstrumente unterschiedlicher Kategorien nach IAS 39 

hervorgerufen werden (Accounting Mismatch). IAS fordert für zum Zeitwert designierte 

Verbindlichkeiten eine gesonderte Notesangabe jener Wertänderungen innerhalb einer 

Berichtsperiode, welche in einer Veränderung des (eigenen) Ausfallrisikos begründet liegen.  
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27 Rückstellungen 

 

Rückstellungen werden erfasst, wenn der Konzern aus einem Ereignis der Vergangenheit 

eine gegenwärtige Verpflichtung hat, die wahrscheinlich zu einem Abfluss von wirtschaftlich 

nutzbaren Ressourcen führt, die zuverlässig geschätzt werden kann. Die Verpflichtung ist 

bezüglich ihrer Fälligkeit und ihrer betraglichen Höhe ungewiss. 

 

Es werden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen unter Berücksichti-

gung von IAS 19 gebildet.  

 

Die Mitarbeiter der Landesbank Berlin AG sowie Mitarbeiter einiger Tochterunternehmen 

erwerben betriebliche Versorgungsansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung. 

 

Sonstige Rückstellungen werden gemäß IAS 37 für ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber 

Dritten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften nur dann gebildet, wenn eine 

Inanspruchnahme wahrscheinlich ist und deren Höhe zuverlässig ermittelbar ist.  

 

Es erfolgen keine Angaben zu Rückstellungen, die aus Rechtsstreitigkeiten mit anderen Par-

teien resultieren, weil durch die Publikation dieser Informationen die Ausgangssituation des 

Konzerns gegenüber den anderen Parteien im laufenden Prozess geschwächt werden 

könnte (IAS 37.92). 

 

Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden mit einem konzerneinheitlich 

vorgegebenen Zinssatz abgezinst und in den Folgeperioden ergebniswirksam aufgezinst.  
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28 Ertragsteuern 

 

Die Bilanzierung und Bewertung von Ertragsteuern erfolgt gemäß IAS 12.  

 

Latente Steueransprüche und -verpflichtungen berechnen sich aus unterschiedlichen Wert-

ansätzen nach IFRS und Steuerrecht soweit sich diese Differenzen in Zukunft ausgleichen 

(temporäre Unterschiede). Daraus resultieren in der Zukunft voraussichtliche Ertragsteuerbe-

lastungs- oder -entlastungseffekte. Latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge wurden in 

der Höhe angesetzt, in der sie – unter Berücksichtigung der Mindestbesteuerung – mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. Dies ist gegeben, wenn zukünftig aus-

reichend zu versteuerndes Einkommen entsteht. Für die Berechnung der zukünftigen Steuer-

ansprüche bzw. Steuerverpflichtungen werden die zum Bilanzstichtag gültigen Steuersätze 

verwendet.  Die für 2008 geplanten Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung wurden 

gem. IAS 12.47 aufgrund des frühen Stadiums des Gesetzgebungsverfahrens noch nicht 

berücksichtigt. 

 

Abschreibungen auf latente Steuern waren im Berichtszeitraum nicht erforderlich.  

 

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Aufwendungen und Erträge aus latenten 

Steuern zusammen mit den tatsächlichen Steueraufwendungen und -erträgen in dem Posten 

„Steuern vom Einkommen und Ertrag“ ausgewiesen. Die Bildung und Fortführung latenter 

Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen erfolgte – in Abhängigkeit von der Behandlung 

des zugrunde liegenden Sachverhalts – entweder erfolgswirksam in den Steuern vom Ein-

kommen und vom Ertrag oder erfolgsneutral in der entsprechenden Eigenkapitalposition. 

 

Tatsächliche Ertragsteueransprüche resultieren aus Steuervorauszahlungen und anrechen-

baren Kapitalertragsteuern, soweit sie den laufenden, vom Unternehmen berechneten Steu-

eraufwand für das betreffende Veranlagungsjahr überschreiten, und aus Rückforderungen 

gemäß ergangener Steuerbescheide. Steuerrückstellungen sind für voraussichtliche Steuer-

verpflichtungen zurückliegender Jahre unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlun-

gen und anrechenbaren Kapitalertragsteuern anhand des ermittelten steuerlichen Ergebnis-

ses der Unternehmen bzw. für bestehende Betriebsprüfungsrisiken gebildet worden. 

 

In der Bilanz werden die tatsächlichen und latenten Steueransprüche bzw. –verpflichtungen 

jeweils in einem separaten Posten ausgewiesen.  
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29 Nachrangkapital 

 

Als Nachrangkapital werden dem Konzern überlassene Kapitalbeträge bilanziert, die auf-

grund des Rückforderungsrechts des jeweiligen Kapitalgebers als finanzielle Verpflichtung zu 

qualifizieren sind und eine temporäre Haftungsfunktion haben. 

 

Der Posten „Nachrangkapital“ setzt sich aus Einlagen stiller Gesellschafter 

(§ 10 Abs. 4 KWG) und nachrangigen Verpflichtungen (§10 Abs. 5a KWG) zusammen. 

 

Die Bilanzierung des Nachrangkapitals erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Agien 

und Disagien werden nach der Effektivzinsmethode über die Laufzeit verteilt und ergebnis-

wirksam im Zinsüberschuss vereinnahmt.  

 

Nachrangkapital, das in das Hedge Accounting einbezogen ist, wird um den dem abgesi-

cherten Risiko zuzurechnenden Buchgewinn oder -verlust angepasst.  
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30 Treuhandgeschäfte 

 

Treuhandgeschäfte, die eine Verwaltung oder Platzierung von Vermögenswerten im eigenen 

Namen, aber für fremde Rechnung zur Basis haben, werden in der IFRS-Bilanz nicht ange-

setzt. Provisionszahlungen aus diesen Geschäften sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 

im Posten „Provisionsüberschuss“ enthalten. 
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31 Ergebnisse der Segmente 
 
 
 

in Mio. EUR 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
Zinsüberschuss 342 329 124 124 232 160 421 56 138 148 -328 -358 929 459 -78 -186 851 273 
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 45 27 19 -13 7 5 54 20 3 24 -5 17 123 80 123 80 
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 297 302 105 137 225 155 367 36 135 124 -323 -375 806 379 -78 -186 728 193 
Provisionsüberschuss 200 181 28 25 52 19 14 3 78 74 -4 -2 368 300 368 300 
Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen -1 -1 3 1 1 3 3 
Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert 
bilanzierten Finanzinstrumenten

3 -20 -118 243 331 128 311 128 311 
Ergebnis aus Finanzanlagen 16 -20 -9 10 6 6 35 -2 48 -6 48 -6 
Ergebnis aus nach der at Equity-Methode 
bewerteten Anteilen

2 -1 -6 -4 -1 -4 -1 
Sonstiges betriebliches Ergebnis 3 4 4 9 1 -6 -2 10 562 81 578 88 578 88 
Verwaltungsaufwendungen 390 390 90 97 179 36 119 21 169 167 166 70 1.113 781 1.113 781 
Operatives Ergebnis vor Restrukturierung 112 96 59 49 100 128 147 22 54 31 342 -36 814 290 -78 -186 736 104 
Saldo aus Restrukturierungs-
aufwendungen und -erträgen

35 14 35 14 35 14 
Operatives Ergebnis 112 96 59 49 100 128 147 22 54 31 377 -22 849 304 -78 -186 771 118 
Segmentvermögen 5) 3.300 2.993 5.767 5.270 66.078 56.592 49.384 5.966 3.618 15.631 17.143 140.160 91.582 140.160 91.582 
Segmentverbindlichkeiten (ohne Eigenkapital)  5) 10.440 10.217 3.866 3.256 53.703 35.213 40.219 670 4.692 30.916 37.650 139.144 91.698 139.144 91.698 
Risikopositionen  3) 2.695 2.418 4.499 4.019 18.485 13.024 15.135 2.382 2.586 4.087 1.866 44.901 26.295 44.901 26.295 
gebundenes Eigenkapital (Durchschnitt)  3) 4) 256 233 295 294 1.052 750 978 149 187 195 492 407 3.260 2.028 -1.100 -1.944 2.160 84 
Mitarbeiterkapazitäten (Stichtag) 2.427 2.490 661 669 445 95 571 105 902 1.856 1.136 5.960 5.397 5.960 5.397 
Eigenkapitalrentabilität 43,8 % 41,2 % 20,0 % 16,7 % 9,5 % 17,1 % 15,0 % 14,8 % 28,9 % 15,9 % 26,0 % 15,0 % 7,1 % 9,6 % 35,7 % 140,5 % 
cost-income-ratio 71,3 % 76,0 % 53,6 % 72,9 % 62,6 % 21,3 % 37,2 % 33,3 % 74,8 % 75,2 % 54,3 % 67,9 % 56,4 % 80,9 % 
1) Die Ergebnisse der Berliner Bank werden für 2006 und 2005 unter Corporate Investments ausgewiesen.
2) Der Erfolg aus der Verkaufstransaktion Berliner Bank ist in „Sonstiges/Konsolidierung“ enthalten.

3) Auf Konzernebene kommt für 2005 der jeweilige Wert der Landesbank Berlin und für 2006 der des Konzerns zum Ansatz. 

4) Für den Konzern insgesamt wird unter "gebundenem Eigenkapital" das Kernkapital gem. § 10 KWG inkl. und exkl. der stillen Einlagen des Landes Berlin ausgewiesen.
5) Segmentvermögen / -verbindlichkeiten ohne Steuerpositionen

Vergütung
stille Einlagen

KONZERN 
nach Vergütung 
stille Einlagen 

Private
Kunden 1)

KONZERN
vor Vergütung
stille Einlagen

Sonstiges /
Konsolidierung 2)

Corporate
Investments 1)

Immobilien-
finanzierung

Firmen-
kunden 1)

Kapitalmarkt-
geschäft
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32 Überleitungsrechnungen HGB/IFRS 
 
 
 
 
 
 Überleitung Eigenkapital 31. Dezember 2004 HGB zu 31. Dezember 2005 IFRS

 
 Mi
 E
 
 
 
 

E 
K 
E 
V 
 

E 
 
 
 

o.  €
Gezeichnetes

Kapital Stille Einlagen
Kapital-
rücklage 

Gewinn-
rücklagen

Rücklage aus
Währungs-

umrechnung

Neu-
bewertungs-

rücklagen

Anteile
im 

Fremdbesitz Bilanzgewinn

Eigen-
kapital 

Gesamt

igenkapital zum 31.12.2004 (HGB) 0 1.944 0 145 0 0 0 31 2.120

Veränderungen aufgrund neuer 
Bilanzierungsregeln -1.944 -273 0 95 14 -2.108

Veränderungen im Konsolidierungskreis und 
sonstige Veränderungen -17 0 36 -20 -1

igenkapital zum 01.01.2005 (IFRS) 0 0 0 -145 0 95 36 25 11

onzernjahresüberschuss 0 0 -2 50 48

rfasste Erträge und Aufwendungen -32 -11 -43

eränderungen im Konsolidierungskreis und 
sonstige Veränderungen 46 -3 -6 -40 -3

igenkapital zum 31.12.2005 (IFRS) 0 0 0 -131 0 81 28 35 13

#BEZUG!

 Überleitung Eigenkapital 31. Dezember 2005 HGB zu 31. Dezember 2005 IFRS

Mio.  €
Gezeichnetes

Kapital Stille Einlagen
Kapital-
rücklage 

Gewinn-
rücklagen

Rücklage aus
Währungs-

umrechnung

Neu-
bewertungs-

rücklagen

Anteile
im 

Fremdbesitz Bilanzgewinn

Eigen-
kapital 

Gesamt

Eigenkapital zum 31.12.2005 (HGB) 0 1.944 0 141 0 0 0 22 2.107

Veränderungen aufgrund neuer 
Bilanzierungsregeln -1.944 -305 0 84 14 -2.151

Veränderungen im Konsolidierungskreis und 
sonstige Veränderungen 33 -3 28 -1 57

Eigenkapital zum 31.12.2005 (IFRS) 0 0 0 -131 0 81 28 35 13

#BEZUG!
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Die wesentlichen Änderungen im Eigenkapital vom 31. Dezember 2004 nach HGB zum Ei-

genkapital am 1. Januar 2005 nach IFRS resultieren aus der Klassifizierung der stillen Einla-

gen des Landes Berlin (1.100 Mio. €) und der atypischen stillen Einlage der Bankgesellschaft 

Berlin AG in Höhe von 844 Mio. € als Fremdkapital nach IFRS 

 

Weitere Abweichungen zu diesem Umstellungszeitpunkt ergeben sich insbesondere aus der 

Bildung der Erstanwendungsrücklage (betrifft insbesondere Pensionsrückstellungen, sonsti-

ge Rückstellungen, Sachanlagen).  

 

In IFRS werden Pensionsrückstellungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt. 

Hierbei handelt es sich um ein dynamisches Verfahren, da die Berechnung künftige Ver-

pflichtungen unter Einbeziehung zukünftiger Gehalts- und Rentensteigerungen sowie der 

Fluktuationsraten zugrunde liegen und der Abzinsungsfaktor sich nach IFRS am jeweils ak-

tuellen Marktzinssatz orientiert. Die Bilanzierung nach HGB basiert demgegenüber regelmä-

ßig auf den jeweils geltenden steuerlichen  Regelungen, insbesondere dem Teilwertverfah-

ren (vgl. § 6 a EstG unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 6%). Damit ergibt 

sich nach IFRS aufgrund der dynamischen statt statischen Betrachtungsweise eine höhere 

Volatilität der Pensionsrückstellungen. Versicherungs-mathematische Gewinne oder Verlus-

te, die sich aus Änderungen der Bewertungsparameter ergeben, werden erfolgsneutral im 

Eigenkapital ausgewiesen. 

 

Sonstige Rückstellungen dürfen nach IFRS nur dann gebildet werden, wenn sie sich auf eine 

Außenverpflichtung beziehen. Nach HGB zulässige Aufwandsrückstellungen sind nach IFRS 

nicht zulässig. 

 

Der höhere Wertansatz bei den Sachanlagen ergibt sich überwiegend aus der Neubewer-

tung von Immobilien zu Marktwerten und dem Wegfall der nach HGB zulässigen steuerlichen 

Sonderabschreibungen. 

 

Die Veränderung der Erstanwendungsrücklage zum 1. Januar 2005 resultiert darüber hinaus 

aus der erstmaligen Bewertung der Finanzinstrumente gemäß IAS 39. Die Differenz zur bis-

herigen Bewertung wird erfolgsneutral im Eigenkapital abgebildet.  

 

Im Rahmen der Fair Value-Option werden insbesondere emittierte Schuldverschreibungen 

und Schuldscheindarlehen sowie in geringem Umfang Bestände an Finanzanlagen einer 

erfolgswirksamen Marktbewertung unterzogen. Der Effekt aus der erstmaligen Anwendung 

der Fair Value-Option ist erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen.  
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Nach IAS 39 gelten für finanzielle Vermögenswerte und Verpflichtungen, die Bestandteil von 

Sicherungsbeziehungen sind, die komplexen Regeln des Hedge Accountings. Nach den 

HGB Regelungen werden sowohl das bilanzielle Grund- als auch das derivative Sicherungs-

geschäft grundsätzlich nicht bewertet beziehungsweise positive Bewertungsergebnisse wer-

den bis zum Ausgleich unrealisierter Verluste kompensiert. Nähere Angaben zur Bewertung 

nach IFRS sind in dem Abschnitt „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung (IAS 39)“ zu 

finden. 

 

Der größte Effekt im Rahmen der Erstanwendung von IAS 39 für Finanzinstrumente resultiert 

aus der Bewertung sämtlicher Derivate des Bankbuchs zum Fair Value. 

 

Die Neubewertungsrücklage zum 1. Januar 2005 zeigt den Effekt aus der erstmaligen Be-

wertung der nach IFRS der Kategorie Available for Sale zugeordneten Finanzinstrumente. 

Hierzu zählen im Wesentlichen Schuldverschreibungen sowie Aktien/Investmentfondsanteile. 

In der Neubewertungsrücklage sind die dazugehörenden, gegenläufigen latenten Steuern 

berücksichtigt. 

 

Des weiteren sind in der obigen Tabelle die IFRS-typischen Sachverhalte der Eigenkapital-

entwicklung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 dargestellt (insbesondere Entwicklung 

der Pensionsrückstellungen und der Neubewertungsrücklage). 

 

Die Darstellung der Überleitung des Eigenkapitals 31. Dezember 2005 nach HGB auf das 

Eigenkapital nach IFRS zum gleichen Zeitpunkt widerspiegelt noch einmal die oben darge-

stellten Unterschiede der beiden Rechnungslegungssysteme ergänzt um die Entwicklung 

unter IFRS im Geschäftsjahr 2005. 

 

 

Ergebnis-Überleitungsrechnung 2005 
 
Die Überleitung des Konzernergebnisses von HGB nach IFRS für das Geschäftsjahr 2005 

stellt sich wie folgt dar: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Überleitung Jahresüberschuss 2005 HGB zu IFRS

in Mio. €
rnjahresüberschuss nach HGB 22Konze

Veränderungen nach IFRS
Abweichungen im Konsolidierungskreis 28
Bewertungsunterschiede 40
Abweichende Ertragsteuern -42

rnjahresüberschuss nach IFRS 48Konze
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Die sich aus den unterschiedlichen Konsolidierungskreisen ergebenden Abweichungen 

beinhalten im Wesentlichen positive Effekte infolge nach IFRS nicht konsolidierter Tochter-

unternehmen des Immobiliendienstleistungsbereichs und erstmalig aufgenommener Zweck-

gesellschaften im Sinne von IAS 27 i.V.m. SIC-12. 

 

Die sich im Vergleich zum HGB-Konzernabschluss um 40 Mio. € ergebenden höheren Be-

wertungen nach IFRS reflektieren die unterschiedlichen Bewertungsmethoden im Zusam-

menhang mit IAS 39 und mit Sachanlagen sowie sonstigen nicht ansatzfähigen Rückstellun-

gen. 

 

Die nach IFRS höhere Ertragsteuerbelastung ist in Höhe von 4 Mio. € auf den höheren tat-

sächlichen Steueraufwand im IFRS-Konsolidierungskreis und in Höhe von 38 Mio. € auf ne-

gative Abweichungen bei der Berechnung latenter Steuern zurückzuführen. 
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33 Zinsüberschuss 

 

 

 

 
Zins

 

 

 S

 
Zins

 

 

 S
 Zi

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio € Mio € in %

erträge

Zinserträge aus dem Kredit- und Geldmarktgeschäft 4.117 2.481 66

Zinserträge aus Finanzanlagen 1.328 490 > 100

Laufende Erträge aus Finanzanlagen 23 18 28

Sonstige Zinserträge 67 0 x

umme der Zinserträge 5.535 2.989 85

aufwendungen

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten 4.605 2.637 75

Zinsaufwendungen für stille Einlagen des Landes Berlin 78 78 0

Laufende Aufwendungen aus Finanzanlagen 1 1 0

umme der Zinsaufwendungen 4.684 2.716 72

nsüberschuss 851 273 > 100

Veränderung

In den Zinserträgen sind Erträge aus wertberichtigten Finanzinstrumenten (Unwinding-

Effekte) in Höhe von 126 Mio. € (Vorjahr: 21 Mio. €) enthalten. Die Unwinding-Effekte erge-

ben sich aus der Fortschreibung der Barwerte zum Bilanzstichtag bei unveränderter Erwar-

tung der zukünftigen Zahlungsströme. Für die Barwertermittlung wird der ursprüngliche, 

effektive Zinssatz des jeweiligen Finanzinstrumentes zugrunde gelegt. 

 

In den Zinserträgen sind Dividenden in Höhe von 3 Mio. € (Vorjahr: 3 Mio. €) enthalten. 
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34 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

 

Die Risikovorsorge stellt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns wie folgt 

dar: 

 

 

 Ertr

 
Auflös

 Fo

 Ge

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

äge aus Zuschreibungen zu Forderungen sowie Erträge aus der 
ung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 455 98 > 100

Aufwendungen aus Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
rderungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 578 178 > 100

samt 123 80 54

Veränderung

Die Bemessung der Risikovorsorge im Kreditgeschäft wird durch die Struktur und die 

Qualität der Kreditportfolien sowie der gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren bestimmt. 

 

Für alle eingetretenen Risiken im Kreditgeschäft wurden konzerneinheitlich Einzelwertberich-

tigungen, pauschalierte Einzelwertberichtigungen, Portfoliowertberichtigungen und Rückstel-

lungen gebildet.  
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35 Provisionsüberschuss 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 

 

 W

 

 

 

 

ertpapier- und Emissionsgeschäft 152 105 45

Zahlungsverkehr / Kontoführung 131 129 2

reditgeschäft 27 7 > 100

artengeschäft 38 33 15

onstiges Dienstleistungsgeschäft 11 16 -31

onstiger Provisionsüberschuss 9 10 -10

rovisionsüberschuss 368 300 23

Veränderung

K

K

S

S

 
P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Provisionserträge

Wertpapier- und Emissionsgeschäft 185 120 54

Zahlungsverkehr / Kontoführung 143 139 3

Kreditgeschäft 32 11 > 100

Kartengeschäft 65 57 14

Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 23 18 28

Sonstige Provisionserträge 11 11 0

Summe der Provisionserträge 459 356 29

 P

 

 

 

 

 S
 

 
P

 

rovisionsaufwendungen

Wertpapier- und Emissionsgeschäft 33 15 > 100

Zahlungsverkehr / Kontoführung 12 10 20

Kreditgeschäft 5 4 25

Kartengeschäft 27 24 13

Sonstiges Dienstleistungsgeschäft 12 2 > 100

Sonstige Provisionsaufwendungen 2 1 100

umme der Provisionsaufwendungen 91 56 63

rovisionsüberschuss 368 300 23

Veränderung
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36 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen  

 

 

 

 Ergebni

 Ergebni

 
Ge

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

s aus gesicherten Grundgeschäften -115 -10 < -100

s aus als Sicherungsinstrumente eingesetzten Derivativen 118 10 > 100

samt 3 0 x

Veränderung

Dieser Posten enthält die Bewertungsergebnisse aus effektiven Sicherungszusammenhän-

gen (Fair Value Hedge Accounting), die gemäß IAS 39 die Kriterien des Hedge Accountings 

erfüllen. 
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37 Ergebnis aus erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten 

 

Das Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung unterteilt sich in zwei Komponenten: 

 

(a) Handelsergebnis 

(b) Ergebnis aus zum Zeitwert designierten Finanzinstrumenten (Fair Value-Option) 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

 

 

 H

 

andelsergebnis -387 344 < -100

Ergebnis aus zum Zeitwert designierten Finanzinstrumenten (FVO) 515 -33 > 100

amt 128 311 -59

Veränderung

Ges

 

 

 

Die Teilergebnisse gliedern sich wie folgt auf: 

 

(a)  Handelsergebnis 

 01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 Ergebnis aus Fair Value Änderungen Handelsbestand (inkl. Devisenergebnis) 120 154 -22

aufendes Ergebnis aus Handelsbestand 56 159 -65

iginäres Handelsergebnis 176 313 -44

rgebnis aus Derivaten des Nichthandelsbestandes -563 31 < -100

samt -387 344 < -100

Veränderung

 L

 

 

Or

E

 
Ge

 

(b)  Ergebnis aus zum Zeitwert designierten Finanzinstrumenten (Fair Value-Option) 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

 

 

 Erg
Ve

 Erg

ebnis aus Fair Value Änderungen von designierten
rmögenswerten 40 0 x

ebnis aus Fair Value Änderungen von designierten 
Verbindlichkeiten 475 -22 > 100

Laufendes Ergebnis aus zum Zeitwert designierten Finanzinstrumenten 0 -11 100

Gesamt 515 -33 > 100

Veränderung
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38 Ergebnis aus Finanzanlagen 

 

Im Ergebnis aus Finanzanlagen werden Veräußerungs- und Bewertungsergebnisse des Fi-

nanzanlagebestands ausgewiesen. 

 

 

 

 Erg

 

 B
 

 S
 Ge

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

ebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen 50 12 > 100

Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen 88 39 > 100

Aufwendungen aus dem Abgang von Finanzanlagen 38 27 41

ewertungsergebnis aus Finanzanlagen -4 -20 80

Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen 1 1 0

Aufwendungen aus Wertminderungen von Finanzanlagen 5 21 -76

onstiges Ergebnis aus Finanzanlagen 2 2 0

samt 48 -6 > 100

Veränderung

Im Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen werden hauptsächlich Erträge aus dem 

Verkauf von Aktien und Schuldverschreibungen ausgewiesen. 

 

Das sonstige Ergebnis aus Finanzanlagen enthält Erträge in Höhe von 3 Mio. € (Vorjahr: 

3 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 1 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €). 
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39 Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen 

 

Dieser Posten setzt sich aus den Ergebnissen von assoziierten Unternehmen, die nach der 

Equity-Methode bewertet werden, zusammen.  

 

 

 

 

 
E

La

 Ges

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

rgebnis aus Bewertungsänderungen -7 -3 < -100

ufendes Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen 3 2 50

amt -4 -1 < -100

Veränderung
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40 Sonstiges betriebliches Ergebnis 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 

 

 S
E
 S
 

 

 

 S

 

ondereffekte aus Beteiligungen 452 17 > 100

rgebnis aus Schuldscheindarlehen 16 26 -38

aldo übrige betriebliche Erträge und Aufwendungen 110 45 > 100

davon: Saldo Abgänge Sachanlagen 44 6 > 100

davon: Umsatzerlöse der Nicht-Kreditinstitute 23 37 -38

davon: Saldo aus Investment Properties -9 0 x

davon: Saldo Übriges 52 2 > 100

onstiges betriebliches Ergebnis 578 88 > 100

Veränderung

Die Ergebniseffekte an der Veräußerung von Beteiligungen betreffen den Verkauf der Berli-

ner Bank (Entkonsolidierungserfolg).  

 

Die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen umfassen Posten, die anderen Posi-

tionen der Gewinn- und Verlustrechnung nicht zugeordnet werden können.  

 

Der Konzern als Leasinggeber (Operate Lease)  
 

Im übrigen betrieblichen Ertrag und Aufwand sind Erträge aus Operating Leasing-

Verhältnissen enthalten. Diese betreffen einen Mobilien-Leasing-Fonds in dessen Funktion 

als Leasinggeber. Nach Ablauf des Leasingvertrages hat der Leasing-Fonds das Recht dem 

Leasingnehmer den Leasinggegenstand zu einem Mindestverwertungserlös von 

rd. 28 Mio. € zum Kauf anzudienen. Die künftigen Mindestleasingzahlungen verteilen sich 

auf die Restlaufzeit des Leasingvertrages bis zum 16. Dezember 2008 und beinhalten neben 

dem Mindestverwertungserlös laufende Zahlungen von rd. 3 Mio. € p.a.  

 

Der Bruttobuchwert der verleasten Gegenstände beträgt 57 Mio. €. 

 

Summe der künftigen Mindestleasingzahlungen aus unkündbaren Operating-Leasing-

verhältnissen: 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005 

 Restlaufzeiten Mio. € Mio. € in %

s ein Jahr 3 3 0

n Jahr bis fünf Jahre 4 6 -33

t 7 9 -22

Veränderung

 bi

 über ei

 

 

Gesam
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41 Verwaltungsaufwendungen 

 

Die Verwaltungsaufwendungen im Konzern setzen sich zusammen aus Personalaufwendun-

gen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte und den Anderen 

Verwaltungsaufwendungen. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt: 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

 

 

 P
 A

 A
 Ge

 

ersonalaufwendungen 589 354 66

bschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 
Vermögenswerte 74 19 > 100

ndere Verwaltungsaufwendungen 450 408 10

samt 1.113 781 43

Veränderung

 

Personalaufwendungen:   

 

 01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 Löh

 

 

 

ne und Gehälter 446 270 65

oziale Abgaben 70 51 37

Aufwendungen für Unterstützung und für 
ltersversorgung 73 33 > 100

esamt 589 354 66

Veränderung

S

A

G

 

 

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte: 

 

 01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

bschreibungen auf Sachanlagen 43 19 > 100

Planmäßige Abschreibungen 41 19 > 100

Wertminderungen 2 0 x

bschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 31 0 x

Planmäßige Abschreibungen 31 0 x

Wertminderungen 0 0 x

t 74 19 > 100

Veränderung

 

 A

 

 A

 

 

 

Gesam
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Andere Verwaltungsaufwendungen: 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 

 

 Geb

 I
 W

 Ges

 S
 P

 Ges

 

äude- und Raumkosten 74 64 16

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 3 0

T-Aufwendungen 205 161 27

erbung und Marketing 30 19 58

chäftsbetriebskosten 65 52 25

Beratungen, Prüfungen, Beiträge 53 21 > 100

onstige Konzernleistungsverrechnung 5 81 -94

ersonalabhängige Sachkosten 15 7 > 100

amt 450 408 10

Veränderung

 

Das im Geschäftsjahr 2006 erfasste Abschlussprüferhonorar gliedert sich wie folgt: 

 
01.01. - 

31.12.2006
01.01. - 

31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

 

ür Jahresabschlussprüfungen 4,8 2,0 > 100

ür sonstige Bestätigungs- und Bewertungsleistungen 0,9 0,2 > 100

ür Steuerberatung 0,0 0,1 -100

ür sonstige Leistungen 0,0 0,0 x

t 5,7 2,3 > 100

Veränderung

 

 f
 f

 

 

f

f

 
Gesam

209



Der Konzern als Leasingnehmer (Operating lease) 

 

Die künftigen Mindestleasingzahlungen, aufgrund von unkündbaren Operating-Leasing-

verhältnissen, gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt:  

 

 

 Rest

 bis

 über

 
über

 
 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

laufzeiten Mio. € Mio. € in %

 ein Jahr 23 30 -23

 ein Jahr bis fünf Jahre 57 101 -44

 fünf Jahre 5 7 -29

Gesamt 85 138 -38

Veränderung

Die Summe der künftigen Mindestzahlungen aus Untermietverhältnissen (deren Erhalt auf 

Grund von unkündbaren Untermietverhältnissen erwartet wird) beträgt 3 Mio. €. 

 

Die bedingten Mietzahlungen des Geschäftsjahres betrugen 1 Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €). 

 

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen Operating Leasingverhältnisse für Geschäftsfilialen in 

Höhe von 69 Mio. € (Vorjahr: 138 Mio. €) sowie für IT-Systeme in Höhe von 14 Mio. € (Vor-

jahr: 0 Mio. €).  
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42 Saldo aus Restrukturierungsaufwendungen und -erträgen 

 

 

 

 Res

 Res

 

01.01. - 
31.12.2006

01.01. - 
31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

trukturierungserträge 43 29 48

trukturierungsaufwendungen 8 15 -47

Gesamt 35 14 > 100

Veränderung

 

Aus Auflösungen von Rückstellungen resultiert ein Ertrag von 41 Mio. € (Vorjahr: 23 Mio. €). 
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43 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  

 

Im Rahmen des Projektes „Eine Bank“ wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2006 ein Ergebnis-

abführungsvertrag zwischen der Landesbank Berlin AG und der Landesbank Berlin Holding 

AG abgeschlossen und damit ein ertragsteuerliches Organschaftsverhältnis begründet. Da-

mit werden latente Steuern auf temporäre Differenzen und steuerliche Verlustvorträge bei 

den im Konsolidierungskreis des Konzerns LBB enthaltenen Organgesellschaften der Lan-

desbank Berlin Holding AG sowie deren konsolidierten Beteiligungsgesellschaften in der 

Rechtsform einer Personengesellschaft – soweit es die Körperschaftsteuer betrifft – nur im 

Konzernabschluss der Landesbank Berlin Holding angesetzt. Im Konzern der LBB werden 

hierfür keine latenten Steuern ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2005 bestehenden la-

tenten Steuern bei diesen Gesellschaften wurden in 2006 aufgelöst. 

 

Unsere ausländischen Tochtergesellschaften und Niederlassungen werden in ihrem jeweili-

gen Sitzstaat besteuert. Die Gewinne der ausländischen Niederlassungen sind in Deutsch-

land vollständig steuerfrei.  

 

Die Ertragsteueraufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

  31.12.2006 31.12.2005 Veränderung

  Mio. € Mio. € in % 

Tatsächliche Steuern 13 21 -38 

Latente Steuern 232 49 >100 

Gesamt 245 70 >100 

 

Der Aufwand aus latenten Steuern in 2006 ist im Wesentlichen auf die Auflösung der im Sal-

do aktiven latenten Steuern für die Organgesellschaften der Landesbank Berlin Holding AG 

und deren Beteiligungen an Personengesellschaften zurückzuführen. 
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Die nachfolgende Überleitungsrechnung stellt die Unterschiede zwischen dem rechnerischen 

und dem ausgewiesenen Steueraufwand im Konzern dar: 

 

  2006 2005 

  Mio. € Mio. € 

Ergebnis vor Ertragsteuern nach IFRS 771 118 

Konzernertragsteuersatz (%) 38,9 38,9 

Rechnerischer Ertragsteueraufwand 300 46 

1. Steuerfreie Erträge -214 -37 

2. Nicht abzugsfähige Aufwendungen 17 64 

3. Abweichende Gewerbesteuer 0 14 

4. Steuersatzabweichungen -5 0 

5. (Nicht-)Ansatz und Bewertung aktiver latenter Steuern 185 -19 

6. Latente Steuern aufgrund Änderung von Bewertungsmethoden 0 0 

7. Aperiodische Effekte -36 0 

8. Sonstiges -2 2 

Ausgewiesener Ertragsteueraufwand/Steuerertrag (-) 245 70 

Effektiver Steuersatz 7,2% 59,0% 

 

Der als Basis für die Überleitungsrechnung gewählte Konzernertragsteuersatz setzt sich zu-

sammen aus dem in Deutschland geltenden Körperschaftsteuersatz von 25% zuzüglich Soli-

daritätszuschlag von 5,5% und einem Steuersatz für die Gewerbesteuer von 17,0%. Da die 

Konzerngesellschaften im Wesentlichen ihren Sitz in Berlin haben, wurde für die Berechnung 

der Gewerbesteuer der Berliner Hebesatz zugrunde gelegt (410%). Unter Beachtung der 

Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer ergibt sich ein Konzernertragsteuersatz von 38,9%. Für 

die Berechnung der latenten Steuern sind indessen die jeweiligen Ertragsteuersätze der je-

weiligen Gesellschaft zugrunde gelegt worden. 

 

Die Effekte aus steuerfreien Erträgen resultieren in 2006 überwiegend aus dem Bestehen 

des Organschaftsverhältnisses zur Landesbank Berlin Holding AG, im Vorjahr wurden hier 

im Wesentlichen die nach § 8b Abs. 1 und 2 KStG steuerfreien Erträge berücksichtigt. 

 

Die ausländischen Steuersätze betragen zwischen 12% und 31%. Der Steuereffekt, der sich 

aufgrund des Unterschieds zum Konzernsteuersatz ergibt, wird in der Überleitungsrechnung 

dargestellt. Daneben sind hier abweichende Gewerbesteuerhebesätze für einige Tochterge-

sellschaften mit Sitz außerhalb von Berlins berücksichtigt.  

 

Die Position „(Nicht-)Ansatz und Bewertung aktiver latenter Steuern“ reflektiert in 2006 im 

Wesentlichen Steuereffekte im Zusammenhang mit der Auflösung latenter Steuern auf steu-
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erliche Verlustvorträge und temporäre Differenzen für die Organgesellschaften der Landes-

bank Berlin Holding AG bzw. deren Beteiligungen an Personengesellschaften, soweit sie die 

Körperschaftsteuer betreffen. Diese führten insgesamt zu einem einmaligen Aufwand, da die 

aufzulösenden aktiven latenten Steuern die passiven deutlich überwogen. Im Übrigen sind 

hier die Effekte aus der Entkonsolidierung einzelner Gesellschaften sowie Erträge aus bisher 

nicht berücksichtigten steuerlichen Verlustvorträgen enthalten. 

 

Für körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 343 Mio. € (Vorjahr: 38 Mio. €) und 

gewerbesteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 20 Mio. € (Vorjahr: 89 Mio. €) wurden laten-

te Steuern in Höhe von insgesamt 96 Mio. € (Vorjahr 21 Mio. €) angesetzt. Die Veränderung  

bei den körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen betrifft im Wesentlichen die in 2006 erst-

mals konsolidierte Berlin Hyp, deren per 1. Januar 2006 bestehende aktiven latenten Steu-

ern auf Verlustvorträge erfolgsneutral in den Konzern übernommen wurden. Die latenten 

Steuern auf die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge in Höhe von 515 Mio. € (Vor-

jahr: 41 Mio. €) und gewerbesteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 190 Mio. € (Vorjahr: 

287 Mio. €) wurden keine latenten Steuern angesetzt. Die Verlustvorträge sind zeitlich unbe-

grenzt nutzbar. Die Prüfung der Ansatzfähigkeit und der Werthaltigkeit der aktiven latenten 

Steuern auf Verlustvorträge sowie abzugsfähige temporäre Differenzen erfolgt auf der 

Grundlage einer Planungsrechnung des künftig zu versteuernden Einkommens. Diese Pla-

nungsrechnung berücksichtigt außerbilanzielle steuerliche Kürzungs- und Hinzurechnungs-

vorschriften (insbesondere § 8b KStG). Die im Konzern bilanzierten aktiven latenten Steuern 

sind dabei durch zukünftige positive steuerliche Ergebnisse gedeckt. 

 

Für temporäre Unterschiede gemäß IAS 12.81 (f) waren aufgrund des Organschaftsverhält-

nisses der Landesbank Berlin AG zur Landesbank Berlin Holding AG keine latenten Steuern 

zu berücksichtigen. 
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44 Ergebnis je Aktie  

 

 01.01. - 
31.12.2006

Konzernjahresüberschuss der Anteilseigner des 
Mutterunternehmens (Mio. €) 40

Durchschnittliche Anzahl umlaufender Stammaktien (Stück) 936.986.301

Gewinn je Aktie (€) 1) 0,04

1)  verwässertes / unverwässertes Ergebnis

 

 

 

 

 

 

Der gemäß IAS 33 errechnete Gewinn/Verlust je Aktie basiert auf dem Jahresüberschuss. Im 

Geschäftsjahr und zum 31. Dezember 2006 waren keine Wandel- und Optionsrechte im Um-

lauf. Der bereinigte Gewinn je Aktie entspricht daher dem Gewinn je Aktie.  
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45 Barreserve 

 

Die Barreserve gliedert sich in folgende Posten: 

 

 

 

 K
 Gut

 S
(Ref
 Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

assenbestand 420 554 -24

haben bei Zentralnotenbanken 535 669 -20

chuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel
inanzierung bei Zentralbank) 0 1 -100

t 955 1.224 -22

Veränderung

Alle Vermögenswerte sind kurzfristig verfügbar. 

 

Die Guthaben bei Zentralnotenbanken entfallen mit 513 Mio. € (Vorjahr: 656 Mio. €) auf Gut-

haben bei der Deutschen Bundesbank. 

 

Das Mindestreserve-Soll Ende Dezember 2006 betrug 387 Mio. € (Vorjahr: 460 Mio. €).  
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46 Forderungen an Kreditinstitute 
 

Die Forderungen an Kreditinstitute gliedern sich nach Geschäftsarten in den entsprechenden 

Laufzeitbändern wie folgt auf: 

 

 

 

 H

 

 

 

 K

 

 

 

 A
 

 

 

 

 
Ge

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

ypothekendarlehen der Hypothekenbanken 7 0 x

bis drei Monate 1 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 0 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1 0 x

mehr als fünf Jahre 5 0 x

ommunalkredite der Hypothekenbanken 2.888 0 x

bis drei Monate 149 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 562 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.874 0 x

mehr als fünf Jahre 303 0 x

ndere Forderungen 25.470 43.227 -41

täglich fällig 6.761 1.296 > 100

bis drei Monate 5.228 32.513 -84

mehr als drei Monate bis ein Jahr 8.867 4.296 > 100

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 3.601 4.044 -11

mehr als fünf Jahre 1.013 1.078 -6

samt 28.365 43.227 -34

Veränderung

 

In den Forderungen an Kreditinstitute sind Forderungen an Kreditinstitute im Inland in Höhe 

von 27.920 Mio. € (Vorjahr: 43.199 Mio. €) und Forderungen an Kreditinstitute im Ausland in 

Höhe von 445 Mio. € (Vorjahr: 28 Mio. €) enthalten. Die Aufgliederung des Forderungsbe-

stands nach Inland oder Ausland erfolgt nach dem Sitz des Tochterunternehmens. 

 

Die Forderungen aus dem Geldmarktgeschäft betragen 7.354 Mio. €. 
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Nach den im IAS 39 definierten Bewertungskategorien für Finanzinstrumente gliedert sich 

der Forderungsbestand wie folgt auf: 

 

 

 

 

 H
 

 

 

 

 

 

 A

 

 

 
Gesam
 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

ypothekendarlehen der Hypothekenbanken 7 0 x

LaR-Forderungen 7 0 x

AfS-Forderungen 0 0 x

davon: Hedge-Adjustment 0 0 x

Kommunalkredite der Hypothekenbanken 2.888 0 x

LaR-Forderungen 1.856 0 x

AfS-Forderungen 1.032 0 x

davon: Hedge-Adjustment 9 0 x

ndere Forderungen 25.470 43.227 -41

LaR-Forderungen 25.470 42.766 -40

AfS-Forderungen 0 461 -100

davon: Hedge-Adjustment 0 2 -100

t 28.365 43.227 -34

Veränderung

 

Für Forderungen an Kreditinstitute bestanden zum 31. Dezember 2006 Wertberichtigungen 

in Höhe von 13 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €). 
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47 Forderungen an Kunden 

 

Die Forderungen an Kunden gliedern sich nach Geschäftsarten in den entsprechenden Lauf-

zeitbändern wie folgt auf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Hypothekendarlehen der Hypothekenbanken 14.885 0 x

bis drei Monate 2.547 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.511 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 7.251 0 x

mehr als fünf Jahre 3.576 0 x

Grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen 2.265 3.078 -26

bis drei Monate 339 38 > 100

mehr als drei Monate bis ein Jahr 79 98 -19

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 413 545 -24

mehr als fünf Jahre 1.434 2.397 -40

Kommunalkredite der Hypothekenbanken 10.195 0 x

bis drei Monate 810 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.617 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 3.827 0 x

mehr als fünf Jahre 3.941 0 x

Kommunalkredite anderer Kreditinstitute 11.193 9.743 15

bis drei Monate 2.702 1.491 81

mehr als drei Monate bis ein Jahr 2.159 1.546 40

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 3.321 3.176 5

mehr als fünf Jahre 3.011 3.530 -15

Andere Forderungen 12.360 12.378 0

täglich fällig 2.187 1.803 21

bis drei Monate 1.532 2.347 -35

mehr als drei Monate bis ein Jahr 974 661 47

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 3.096 2.421 28

mehr als fünf Jahre 4.571 5.146 -11

Gesamt 50.898 25.199 > 100

Veränderung

 

 

 

In den Forderungen an Kunden sind Forderungen an Kunden im Inland in Höhe von 

50.860 Mio. € (Vorjahr: 25.199 Mio. €) und Forderungen an Kunden im Ausland in Höhe von 

38 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) enthalten. Die Aufgliederung des Forderungsbestands nach In-

land oder Ausland erfolgt nach dem Sitz des Tochterunternehmens. 
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Die Forderungen an Kunden mit unbestimmter Laufzeit betragen 3.159 Mio. € (Vorjahr: 

2.698 Mio. €). 

 

Die Forderungen aus dem Geldmarktgeschäft betragen 805 Mio. €. 

 

Der Forderungsbestand an Kunden gliedert sich nach den IAS 39 Bewertungskategorien für 

Finanzinstrumente wie folgt auf: 

 

 

 

 Hypo

 

 

 Gr

 

 

 Ko

 

 

 K
 

 

 
A

 

 

 Ge

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

thekendarlehen der Hypothekenbanken 14.885 0 x

LaR-Forderungen 14.885 0 x

AfS-Forderungen 0 0 x

davon: Hedge-Adjustment 0 0 x

undpfandrechtlich gesicherte Darlehen 2.265 3.078 -26

LaR-Forderungen 2.265 3.078 -26

AfS-Forderungen 0 0 x

mmunalkredite der Hypothekenbanken 10.195 0 x

LaR-Forderungen 7.545 0 x

AfS-Forderungen 2.650 0 x

davon: Hedge-Adjustment 15 0 x

ommunalkredite anderer Kreditinstitute 11.193 9.743 15

LaR-Forderungen 11.193 9.743 15

AfS-Forderungen 0 0 x

ndere Forderungen 12.360 12.378 0

LaR-Forderungen 12.360 12.378 0

AfS-Forderungen 0 0 x

davon: Hedge-Adjustment 8 1 > 100

samt 50.898 25.199 > 100

Veränderung

 

Für die Forderungen an Kunden bestanden zum 31. Dezember 2006 Wertberichtigungen in 

Höhe von 1.812 Mio. € (Vorjahr: 2.399 Mio. €). 

 

Forderungen gegenüber Kunden aus geschlossenen Leasingvereinbarungen, in denen der 

Konzern als Leasinggeber fungiert (Finance-Lease), bestehen derzeit nicht. 
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48 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 

 

Die Risikovorsorge wurde gebildet für: 

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 Fo

 Fo

 
Ge

rderungen an Kreditinstitute 13 0 x

rderungen an Kunden 1.812 2.399 -24

samt 1.825 2.399 -24

Veränderung

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 

 
Risikovorsorge 1.825 2.399 -24

uzüglich Rückstellungen 74 44 68

samt 1.899 2.443 -22

Veränderung

z

 Ge

 

 

 

Als Altkredite werden Kredite bezeichnet, die die LBB im Rahmen der Währungsunion über-

nommen hat. Die erforderliche Risikovorsorge für diese Kredite wurde im Rahmen der Eröff-

nungsbilanz zum 1. Juli 1990 ermittelt und als Ausgleichsforderung zugeteilt. Die Verwaltung 

der Kredite erfolgt weiterhin durch die LBB. Da die Risikovorsorge nicht über die eigene Ge-

winn- und Verlustrechnung, sondern zu Lasten der Ausgleichsforderungen gebildet wird, 

stehen die Eingänge auf diese wertberichtigten Kredite nicht der LBB, sondern dem Bund 

(Ausgleichsfonds Währungsumstellung) zu und sind entsprechend abzuführen. 
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Im Geschäftsjahr hat sich der Bestand der aktivisch ausgewiesenen Risikovorsorge sowie der Bestand der Rückstellungen wie folgt entwickelt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Ände-
rung 2006 2005

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € in % Mio. € Mio. € 
Stand 1.Januar vor EineBank 1.987 28 79 305 44 0 2.443
Zugänge EineBank 1.810 0 99 0 94 16 2.019
Stand 1. Januar vor Konsolidierungskreisänderung 3.797 28 178 305 138 16 4.462
Konsolidierungskreisänderung -437 -1 -11 0 -7 0 -456
Stand 1. Januar 3.360 2.188 27 15 167 87 305 317 131 54 16 0 4.006 2.661 51
Zuführungen 437 137 35 19 0 2 0 0 25 -3 6 0 503 155 >100 503 155
Abgänge 
  Inanspruchnahmen 1.795 311 35 3 0 0 225 12 2 1 1 0 2.058 327 >100
  Auflösungen 314 84 0 0 47 10 0 0 39 -1 4 0 404 93 >100 404 93
Unwinding 114 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 21 >100 126 21
Wechselkursveränderungen / Umbuchungen -349 1) 78 371 -3 -1 0 -2 0 -41 -7 0 0 -22 68 <-100
Stand am 31. Dezember 1.225 1.987 386 28 119 79 78 305 74 44 17 0 1.899 2.443 -22 -27 41

75 23

 

 

1) Umbuchung resultiert aus Anpassung der Signifikanzgrenze 51 5
-3 59

123 80
-126 -21

Adressenrisiko

Länderrisiko

Kreditgeschäft Gesamt
davon

GuV-wirksam

Einzel-
wertberichtigungen

pauschalierte
Einzel-

wertberichtigungen

Portfolio-
wertberichtigungen Altkredite Rückstellungen

Kreditgeschäft

GuV-wirksam Risikovorsorge
GuV-wirksam Zinsertrag (unwinding)

Direktabschreibungen
Eingang auf abgeschriebene Forderungen

Summe
davon:

 

Der Unwinding-Effekt ergibt sich - bei unveränderter Erwartung der zukünftigen Zahlungen – aus der Fortschreibung der Barwerte. Es wird der ursprüng-

liche, effektive Zinssatz des jeweiligen Finanzinstrumentes zu Grunde gelegt. 
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49 Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 

 

Die Sicherungsinstrumente mit einem positiven Marktwert, welche die Voraussetzungen für 

das Hedge Accounting nach IAS 39 erfüllen, sind mit einem Wert von 318 Mio. € (Vorjahr: 

77 Mio. €) angesetzt. 

 

Dieser teilt sich wie folgt auf: 

 

 

 

 

 Po

 
Po

Ge

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

sitive Marktwerte aus effektiven Fair Value Hedges 260 77 > 100

sitive Marktwerte aus effektiven Cash Flow Hedges 58 - 100

samt 318 77 > 100

Veränderung

 

 

Das Makro Cash Flow Hedge Accounting wurde erstmals im Geschäftsjahr 2006 angewen-

det. 
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50 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 

 

In dieser Position sind die Handelsaktiva sowie die zum Fair Value designierten Finanzin-

strumente enthalten. 

 

 

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Handelsaktiva 11.626 2.861 > 100

um Zeitwert designierte Finanzinstrumente (Fair Value Option) 3.026 409 > 100

samt 14.652 3.270 > 100

Veränderung

Z

 Ge

 

(a)   Handelsaktiva 

 

Das Handelsgeschäft der Landesbank Berlin umfasst den Handel mit Schuldverschreibun-

gen und anderen festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und anderen nicht festverzinslichen 

Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und derivativen Finanzinstrumenten. 

 

 

 

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.620 200 > 100

Geldmarktpapiere 0 0 x

Anleihen und Schuldverschreibungen 2.620 200 > 100

ktien u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.854 0 x

ositive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 7.152 2.661 > 100

onstige Handelsaktiva 0 0 x

samt 11.626 2.861 > 100

Veränderung

 

 

A

P

S

 

 

Ge

Gliederung der Handelsaktiva nach Restlaufzeiten: 

 

 bis drei
Monate

drei Monate
bis ein Jahr

ein Jahr bis
fünf Jahre

über
fünf Jahre

Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

 S

 A
P

 S

 
G

chuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 81 142 1.573 824 2.620

ktien u.a. nicht festverzinsliche Wertpapiere 2 0 0 1.852 1.854

ositive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 406 1.015 2.981 2.750 7.152

onstige Handelsaktiva 0 0 0 0 0

esamt 489 1.157 4.554 5.426 11.626
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(b)   Zum Zeitwert designierte Finanzinstrumente (Fair Value-Option) 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

orderungen an Kreditinstitute 0 0 x

orderungen an Kunden 104 13 > 100

inanzanlagen 2.922 396 > 100

samt 3.026 409 > 100

Veränderung
 
 
 
 
F

 F

 F
 
 
 

Ge

 

Das maximale Ausfallrisiko der Forderungen an Kunden zum 31. Dezember 2006 beträgt 

104 Mio. € (Vorjahr: 13 Mio. €); Kreditderivate o.ä. zu deren Absicherung bestanden zum Bi-

lanzstichtag nicht.  

 

Gliederung der zum Zeitwert designierten Finanzinstrumente (Fair Value-Option) nach Rest-

laufzeiten: 

 bis drei
Monate

drei Monate
bis ein Jahr

ein Jahr bis
fünf Jahre

über
fünf Jahre

Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 

 F
 F

orderungen an Kreditinstitute 0 0 0 0 0

orderungen an Kunden 0 51 0 53 104

Finanzanlagen 277 127 402 2.116 2.922

Gesamt 277 178 402 2.169 3.026
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51 Finanzanlagen 

 

Der Posten Finanzanlagen setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 42.739 19.983 > 100

Geldmarktpapiere 356 309 15

Anleihen und Schuldverschreibungen 42.383 19.674 > 100

von öffentlichen Emittenten 3.884 2.828 37

von anderen Emittenten 38.499 16.846 > 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 A
 

 

 

 

 V
 Gesa

 

 

ktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 513 443 16

Beteiligungen 275 71 > 100

Beteiligungen an Kreditinstituten 8 7 14

Beteiligungen an sonstigen Unternehmen 267 64 > 100

erbundene Unternehmen 11 20 -45

mt 43.538 20.517 > 100

Veränderung

In Pension gegeben wurden Anleihen und Schuldverschreibungen im Nominalwert von 

13.107 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €). 

 

Nach den im IAS 39 definierten Bewertungskategorien für Finanzinstrumente gliedert sich 

der Finanzanlagebestand wie folgt: 

 

 

 
 

 
 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 42.739 19.983 > 100

Geldmarktpapiere 356 309 15

AfS 356 309 15

Anleihen und Schuldverschreibungen 42.383 19.674 > 100

LaR 4.275 919 > 100

AfS 38.108 18.755 > 100

ktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 513 443 16

AfS 513 443 16

eteiligungen 275 71 > 100

erbundene Unternehmen 11 20 -45

mt 43.538 20.517 > 100

Veränderung

 

 

 

 

 

A 
 

 

 
B 

 V
 

 

 

 

 

Gesa
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Von den Finanzanlagen sind: 

 
 

Börsennotierte
Werte

Nicht börsen-
notierte Werte 

 
S

 

chuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 40.803 1.841

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 221 204

eteiligungen 162 0

Verbundene Unternehmen 0 11

Börsenfähige Werte in Mio. €

B

 
 
Die Entwicklung der Beteiligungen und nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen stellt 

sich im Geschäftsjahr wie folgt dar: 

 

 
31.12.2006

Mio. €
31.12.2005

Mio. €
31.12.2006 

Mio. € 
31.12.2005

Mio. €

 Buchwert 01.01. 71 98 20 29

 Zu

 

gänge 315 2 9 11

Abgänge 69 11 17 35

mbuchungen -14  0 0 15

 

U

A

 
 

bschreibungen 3 19 1 0

hreibungen 0 0 0 0

Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0 0 0

umulierte Veränderung aus der Bewertung zum Fair Value -25 1 0 0
uchwert 31.12. 275 71 11 20

Beteiligungen Verbundene Unternehmen

Zusc

k
B

 
Die Abgänge bei verbundenen Unternehmen beinhalten 16 Mio. € aus Änderungen des Kon-

solidierungskreises. 

 
Gliederung der Schuldverschreibungen des Finanzanlagebestandes nach Restlaufzeiten: 
 

bis 3
Monate

3 Monate
bis ein Jahr

1 Jahr bis
5 Jahre

über
5 Jahre

Gesamt

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € 
 Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere 1.031 3.182 24.240 14.286 42.739

 

 
Assoziierte Unternehmen und Joint Ventures 

 

In den Beteiligungen sind 28 (Vorjahr: 30) assoziierte Unternehmen und Joint Ventures, die 

nicht nach der Equity-Methode bewertet werden, enthalten. Die Bewertung erfolgt nach 

IAS 39 zu Anschaffungskosten. In der Anzahl enthalten sind 9 (Vorjahr: 1) assoziierte Unter-

nehmen und Joint Ventures, die nach IFRS 5 bewertet werden. 
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Unternehmen, die trotz eines Stimmrechtsanteils von mehr als 20 % nicht als assoziierte Un-

ternehmen eingestuft wurden, bzw. Unternehmen, die trotz eines Stimmrechtsanteils von 

weniger als 20 % als assoziiertes Unternehmen eingestuft wurden, sind in der Anteilsbesitz-

liste kenntlich gemacht. 

 

Zusammengefasste finanzielle Informationen der nicht nach der Equity-Methode bewerteten 

assoziierten Unternehmen und Joint Ventures: 
 
 
 

 

31.12.2006 1) 31.12.2005 1)

Mio. € Mio. € in %

Summe der Vermögenswerte 492 618 -20

Summe der Verpflichtungen 289 57 > 100

Erträge 325 76 > 100

Jahresüberschuss -4 20 < -100

1)  Es sind teilweise Daten aus Vorjahren enthalten.

Veränderung
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52 Nach der Equity-Methode bewertete Anteile 

 

Es werden insgesamt 3 (Vorjahr: 1) assoziierte Unternehmen und 1 (Vorjahr: 1) Joint Ven-

ture-Gesellschaften nach der Equity-Methode bewertet und gesondert in der Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie in der Bilanz ausgewiesen. 

 

Unternehmen, die trotz eines Stimmrechtsanteils von mehr als 20 % nicht als assoziierte Un-

ternehmen eingestuft wurden, bzw. Unternehmen, die trotz eines Stimmrechtsanteils von 

weniger als 20 % als assoziiertes Unternehmen eingestuft wurden, sind in der Anteilsbesitz-

liste kenntlich gemacht. 

 

Die nach der Equity-Methode bewerteten Anteile setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 

 

 A

 

 

 Gesam

t Equity bewertete Anteile  

Anteile an Kreditinstituten 70 71 -1

Anteile an Finanzdienstleistungsinstituten 0 0 x

Anteile an sonstigen Unternehmen 4 1 > 100

t 74 72 3

Veränderung

 
 

In der nachfolgenden Tabelle werden finanzielle Informationen über assoziierte Unterneh-

men und Joint Ventures, die nach der Equity-Methode bewertet werden, zusammengefasst: 

 
31.12.2006 1) 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 
 
 
S

 

 

umme der Vermögenswerte 8.103 8.122 0

umme der Verpflichtungen 7.732 7.760 0

rträge 520 455 14

Jahresüberschuss -13 -8 -63

  Es sind teilweise Daten aus Vorjahren enthalten.

Veränderung

S

E

1)
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53 Immaterielle Vermögenswerte 
 
 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

 
 
 
 Ges
 
 
So

 Ge

 
 

chäfts- oder Firmenwerte 24 0 x

nstige immaterielle Vermögenswerte 79 0 x

samt 103 0 x

Veränderung

Von den sonstigen immateriellen Vermögenswerten entfallen 71 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) 

auf die erworbenen immateriellen Vermögenswerte und 8 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) auf die 

selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte. Der Betrag der aktivierten Entwicklungskos-

ten betrug 2 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €). 

 

Der nicht aktivierungsfähige Forschungsaufwand für die selbst erstellte Software beträgt 

1 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €). 

 

Die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte stellt sich im Geschäftsjahr wie folgt dar: 

 
 

 

 31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

 B

 

 

 

 

uchwert 01.01. 0 0 0 0 0 0

Zugänge 24 0 109 0 133 0

bgänge 0 0 0 0 0 0

mbuchungen 0 0 0 0 0 0
schreibungen/ 
ertminderungen 0 0 30 0 30 0

uschreibungen 0 0 0 0 0 0

uchwert 31.12. 24 0 79 0 103 0

Geschäfts- und Firmenwerte
Sonstige immaterielle

Vermögenswerte
Gesamt

A

U
Ab
W
Z

B

 

Der Bruttobuchwert der Geschäfts- und Firmenwerte entspricht im Berichtsjahr und im Vor-

jahr jeweils dem Buchwert, Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

 

Der Bruttobuchwert der sonstigen immateriellen Vermögenswerte beträgt 237 Mio. € (Vor-

jahr: 1 Mio. €). 

 

Die Höhe der kumulierten Abschreibungen zu Beginn der Periode belaufen sich auf 1 Mio. € 

und zum Ende der Periode auf 158 Mio. €. 
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54 Sachanlagen 

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 Gru

 Bet

 Ges

 

ndstücke und Gebäude 473 117 > 100

riebs- und Geschäftsausstattung 140 60 > 100

amt 613 177 > 100

davon: Anlagen im Bau 1 0 x

Veränderung

 

Sachanlagen in Höhe von 335 Mio. € (Vorjahr: 14 Mio. €) werden im Rahmen von Finanzie-

rungsleasing genutzt. Darüber hinaus wird kein Anlagevermögen im Rahmen von Operate 

Leasing (Vorjahr: 0 Mio. €) eingesetzt. 

 

Die Entwicklung der Sachanlagen stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 

 

 

 31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

 B

 

 

 

 

 

uchwert 01.01. 117 171 60 61 177 232

Zugänge 493 0 120 11 613 11

bgänge 79 7 3 3 82 10

mbuchungen -49 -37 -14 0 -63 -37
bschreibungen/ 
ertminderungen 19 10 23 9 42 19

Zuschreibungen 9 0 0 0 9 0

kte aus Wechsel-
kursänderungen 1 0 0 0 1 0

uchwert 31.12. 473 117 140 60 613 177

Selbstgenutzte Immobilien
und Grundstücke

Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Gesamt

A

U
A
W

Effe

B

 

 

Der Bruttobuchwert der selbstgenutzten Immobilien und Grundstücke beträgt 651 Mio. € 

(Vorjahr: 144 Mio. €). Die Höhe der kumulierten Abschreibungen zu Beginn der Periode be-

laufen sich auf 27 Mio. € und zum Ende der Periode auf 178 Mio. €. 

 

Der Bruttobuchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 391 Mio. € (Vor-

jahr: 214 Mio. €). Die Höhe der kumulierten Abschreibungen zu Beginn der Periode belaufen 

sich auf 154 Mio. € und zum Ende der Periode auf 251 Mio. €. 
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55 Investment Properties 
 
 

In dieser Position werden gemäß IAS 40 fremdgenutzte Grundstücke und Gebäude ausge-

wiesen. 
 
 
 
 
 
 Unbe
 Gru
 
 Ges

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

baute Grundstücke 1 0 x

ndstücke und Gebäude 82 42 95

amt 83 42 98

Veränderung

 
 
 

Im Vorjahr wurden die Investment Properties unter dem Posten „Sonstige Aktiva“ ausgewie-

sen. Investment Properties in Höhe von 47 Mio. € (Vorjahr: 14 Mio. €) werden im Rahmen 

von Finanzierungsleasing genutzt. 

 
 

31.12.2006
Mio. €

31.12.2005
Mio. €

Buchwert 01.01. 42 29

Zugänge 171 7

Abgänge 104 0

Umbuchungen -10 7
Abschreibungen/ 
Wertminderungen 17 1

Zuschreibungen 1 0

Effekte aus Wechsel-
kursänderungen 0 0

Buchwert 31.12. 83 42

Investment Properties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Bruttobuchwert der Investment Properties beträgt 116 Mio. € (Vorjahr: 44 Mio. €). Die 

Höhe der kumulierten Abschreibungen zu Beginn der Periode belaufen sich auf 2 Mio. € und 

zum Ende der Periode auf 33 Mio. €. Fair Values konnten wegen fehlender aktueller Markt-

daten nicht ermittelt werden. 
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56 Ertragsteueransprüche 
 
 
Die Ertragsteueransprüche gliedern sich wie folgt auf: 

 

  31.12.2006 31.12.2005  Veränderung
  Mio. € Mio. € in % 
Tatsächliche Steuern 19 12 58 
Latente Steuern 249 196 27 
Gesamt 268 208 29 
 
 
Aktive Steuerabgrenzungen bilden die potenziellen Ertragsteuerentlastungen aus zeitlich be-

grenzten Unterschieden zwischen den Wertansätzen der Vermögenswerte und Verpflichtun-

gen in der Konzernbilanz nach IFRS und den Steuerbilanzwerten nach lokalen steuerrechtli-

chen Vorschriften der Konzernunternehmen ab. Außerdem werden aktive latente Steuern auf 

steuerliche Verlustvorträge angesetzt, sofern eine Realisierung hinreichend wahrscheinlich 

ist. Die Veränderung in 2006 resultiert aus der erstmalige Einbeziehung der Berlin Hyp in 

den Konsolidierungskreis des Konzerns, der ein gegenläufiger Effekt aus dem Wegfall akti-

ver latenter Steuern bei der Landesbank Berlin AG aufgrund des Ergebnisabführungsvertra-

ges zur Landesbank Berlin Holding AG gegenübersteht. 

 

Aktive Steuerabgrenzungen wurden im Zusammenhang mit folgenden Posten gebildet: 
 
 31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
  Mio. € Mio. € in % 
Forderungen an Kreditinstituten und Kunden abzgl. Risi-
kovorsorge 160 1.263 -87 
Zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögensgegen-
stände 171 0 >100 
Finanzanlagen 60 7 >100 
Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte 3 1 >100 
Sonstige Aktiva 5 15 67 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 1 0 >100 
Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstru-
menten 151 16 >100 
Zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Verbindlichkeiten 218 591 -63 
Rückstellungen 25 118 79 
Sonstige Passiva 52 0 >100 
Nachrangkapital 0 30 -100 
Verlustvorträge 96 21 >100 
Zwischensumme 942 2.062 -54 
Saldierungen mit passiven latenten Steuern 693 1.866 -63 
Gesamt 249 196 27 
 

Für Zwecke des Bilanzausweises erfolgte auf Einzelgesellschaftsebene eine Saldierung zwi-

schen aktiven und passiven latenten Steuern. Die Veränderungen bei den Einzelpositionen 
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resultieren im Wesentlichen aus der erstmaligen Konsolidierung der Berlin Hyp sowie aus 

dem Wegfall aktiver latenter Steuern bei der Landesbank Berlin AG. 
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57 Sonstige Aktiva 
 

 

 

 

 F

 R
 S

 
Üb

Ge

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

orderungen aus gestellten Sicherheiten 2.062 0 x

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 74 21 > 100,0

echnungsabgrenzung 11 2 > 100,0

onstige Steuerforderungen (außer Ertragsteueransprüche) 2 4 -50

rige 127 16 > 100,0

samt 2.276 43 > 100,0

Veränderung

 

Von den ausgewiesenen Vermögenswerte sind 2.264 Mio. € kurzfristig verfügbar. 
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58 Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und Abgangsgruppen 
 
 
 
 

 

 
Grun

 F
 Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Sachanlagen (IAS 16) 0 15 -100

dstücke und Gebäude fremdgenutzt 22 71 -69

inanzielle Vermögenswerte 88 47 87

t 110 133 -17

Veränderung

 

Die Veräußerung der entsprechend klassifizierten Vermögenswerte und Abgangsgruppen 

erfolgt aufgrund der von der Bank langfristig verfolgten Strategie sich auf ihre Kerngeschäfts-

felder zu konzentrieren. Die Veräußerung bzw. der Eigentumsübergang der jeweiligen lang-

fristigen Vermögenswerte und Abgangsgruppen soll im Jahre 2007 erfolgen. 

 

Im Rahmen der Klassifizierung als „zur Veräußerung gehalten“ entstand bei den Vermö-

genswerten kein Abwertungsbedarf.  
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59 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 

 

 

 Hy

 

 

 

 

 

 

 Öf

 

 

 

 Öf

 

 

 

 A

 

 

 

 
Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

pothekenpfandbriefe der Hypothekenbanken 287 0 x

bis drei Monate 10 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 5 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 155 0 x

mehr als fünf Jahre 117 0 x

Hypothekenpfandbriefe der anderen Kreditinstitute 126 162 -22

bis drei Monate 2 2 0

mehr als drei Monate bis ein Jahr 2 51 -96

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 72 20 > 100

mehr als fünf Jahre 50 89 -44

fentliche Pfandbriefe der Hypothekenbanken 147 0 x

bis drei Monate 2 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 0 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 91 0 x

mehr als fünf Jahre 54 0 x

fentliche Pfandbriefe der andere Kreditinstitute 1.760 2.420 -27

bis drei Monate 71 304 -77

mehr als drei Monate bis ein Jahr 198 323 -39

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.382 1.609 -14

mehr als fünf Jahre 109 184 -41

ndere Verbindlichkeiten 47.088 23.638 99

täglich fällig 2.866 2.948 -3

bis drei Monate 31.458 15.896 98

mehr als drei Monate bis ein Jahr 9.290 612 > 100

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 2.304 2.754 -16

mehr als fünf Jahre 1.170 1.428 -18

t 49.408 26.220 88

Veränderung

 

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten im Inland in Höhe von 46.631 Mio. € (Vorjahr: 26.219 Mio. €) und Verbindlichkeiten 

gegenüber Kreditinstituten im Ausland in Höhe von 2.777 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) enthal-

ten. Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Inland oder Ausland erfolgt nach dem Sitz 

des Tochterunternehmens. 

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 302 Mio. € (Vorjahr: 230 Mio. €) ab-

gegrenzte Zinsen enthalten. 

 

Die Verbindlichkeiten aus dem Geldmarktgeschäft betragen 31.525 Mio. €. 
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60 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
 
 
 
 
 
 H
 
 
 
 
 
 
 H
 
 
 
 
 
 
 
Öf

 
 
 
 
 
 Öf
 
 
 
 
 
 
 S
 
 
 
 
 
 
 
A

 
 
 
 
 

 
Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

ypothekenpfandbriefe der Hypothekenbanken 1.608 0 x

bis drei Monate 72 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 14 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 629 0 x

mehr als fünf Jahre 893 0 x

ypothekenpfandbriefe der anderen Kreditinstitute 163 172 -5

bis drei Monate 2 2 0

mehr als drei Monate bis ein Jahr 4 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 48 10 > 100

mehr als fünf Jahre 109 160 -32

fentliche Pfandbriefe der Hypothekenbanken 1.254 0 x

bis drei Monate 34 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 15 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 575 0 x

mehr als fünf Jahre 630 0 x

fentliche Pfandbriefe der anderen Kreditinstitute 1.128 1.760 -36

bis drei Monate 46 127 -64

mehr als drei Monate bis ein Jahr 45 440 -90

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 897 934 -4

mehr als fünf Jahre 140 259 -46

pareinlagen 6.942 7.637 -9

bis drei Monate 6.856 7.505 -9

mehr als drei Monate bis ein Jahr 13 13 0

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 67 110 -39

mehr als fünf Jahre 6 9 -33

ndere Verbindlichkeiten 17.272 15.566 11

täglich fällig 8.184 9.397 -13

bis drei Monate 2.489 2.583 -4

mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.431 785 82

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.779 1.214 47

mehr als fünf Jahre 3.389 1.587 > 100

t 28.367 25.135 13

Veränderung

 

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind Verbindlichkeiten gegenüber Kunden im 

Inland in Höhe von 28.261 Mio. € (Vorjahr: 25.135 Mio. €) und Verbindlichkeiten gegenüber 

Kunden im Ausland in Höhe von 106 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) enthalten. Die Aufgliederung 

der Verbindlichkeiten nach Inland oder Ausland erfolgt nach dem Sitz des Tochterunterneh-

mens. 
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In den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind 244 Mio. € (Vorjahr: 163 Mio. €) abge-

grenzte Zinsen enthalten. 

 

Die Verbindlichkeiten aus dem Geldmarktgeschäft betragen 1.965 Mio. €. 
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61 Der Konzern als Leasingnehmer (Finance Lease) 
 

Die Summe der gemieteten Vermögenswerte, die dem wirtschaftlichen Eigentum des Kon-

zerns zuzurechnen sind, beträgt 382 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €). 

 

Ausgewiesen werden hauptsächlich Verpflichtungen aus langfristigen Mietverträgen (Lauf-

zeiten bis einschließlich 2026) für Büro- und Geschäftsgebäude an den Standorten Alexan-

derplatz, Gustav-Meyer-Allee/Brunnenstraße, Prinzregentenstraße, Hardenbergstraße,  

Bismarck-/Wilmersdorfer Straße sowie Fasanenstraße.  

 

Die bankgenutzten Gebäude Alexanderplatz, Prinzregentenstraße und Hardenbergstraße 

(zentrale Gebäude) sowie Brunnenstraße (Dienstleistungszentrum) werden von geschlosse-

nen Immobilienfonds gehalten, die von Konzernunternehmen an den Markt gebracht wurden. 

Für den Konzern ergeben sich aus diesen Objekten gegenwärtig Mietverpflichtungen von 

jährlich 58 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €). 

 

Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten enthält Verbindlichkeiten aus Finanzierungslea-

singverträgen in Höhe von 611 Mio. € (Vorjahr: 21 Mio. €). 

 

Die Mindestleasingzahlungen lassen sich wie folgt darstellen:  

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 b
 über 

 über f

 

 

is ein Jahr 58 2 > 100

ein Jahr bis fünf Jahre 297 7 > 100

ünf Jahre 1.053 43 > 100

Gesamt 1.408 52 > 100

Fehler!

Veränderung

Die Abzinsungsbeträge stellen sich wie folgt dar: 

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 b
 

 

 

is ein Jahr 36 1 > 100

ein Jahr bis fünf Jahre 165 5 > 100

ünf Jahre 892 37 > 100

Gesamt 1.093 43 > 100

Fehler!

Veränderung

über 

über f
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Der Barwert der Mindestleasingzahlungen (Restlaufzeiten) gliedert sich wie folgt auf: 

 

 

 

 bi

 über 

 
über f

Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

s ein Jahr 22 1 > 100

ein Jahr bis fünf Jahre 132 2 > 100

ünf Jahre 161 6 > 100

t 315 9 > 100

Fehler!

Veränderung

 

Dem stehen künftige Einnahmen aus Untermietverträgen in Höhe von 42 Mio. € (Vorjahr: 

0 Mio. €) gegenüber. 
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62 Verbriefte Verbindlichkeiten 

 

Finanzielle Verbindlichkeiten werden mit fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Tren-

nungspflichtige Derivate (Embedded Derivatives) wurden abgespalten und mit dem Markt-

wert (Fair Value) bewertet und unter den Handelspassiva beziehungsweise Handelsaktiva 

(Kategorie: Held-for-Trading) ausgewiesen. Im Rahmen des Hedge Accountings wurden ge-

sicherte Verbindlichkeiten um den dem abgesicherten Risiko zuzurechnenden Buchgewinn 

oder -verlust angepasst. 

 

Die nachfolgende Tabelle splittet den Gesamtbetrag der verbrieften Verbindlichkeiten nach 

der Art der Finanzinstrumente auf. Für jede Gruppe von verbrieften Verbindlichkeiten sind 

Informationen über den Buchwert angegeben. 

 

 

 B
 

 

 
S

 Gesam

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

egebene Schuldverschreibungen 32.186 21.323 51

Hypothekenpfandbriefe 7.726 167 > 100

Öffentliche Pfandbriefe 14.588 4.460 > 100

Sonstige Schuldverschreibungen 9.872 16.696 -41

onstige verbriefte Verbindlichkeiten 172 11 > 100

t 32.358 21.334 52

Veränderung

In den sonstigen Schuldverschreibungen sind Geldmarktpapiere (z.B.: Commercial Papers, 

Certificates of Deposit und Euro Notes) und eigene Akzepte enthalten. 

 

Restlaufzeiten der verbrieften Verbindlichkeiten: 
31.12.2006 31.12.2005 Veränderung

Mio. € Mio. € in %

mit vereinbarter Restlaufzeit

bis drei Monate 2.232 907 > 100

mehr als drei Monate bis ein Jahr 5.108 3.288 55

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 17.409 7.345 > 100

mehr als fünf Jahre 7.609 9.794 -22

Gesamt 32.358 21.334 52

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zinssatz der begebenen Geldmarktpapiere betrug bis 3,55 % (Vorjahr: 0,75 %). Schuld-

verschreibungen wurden bis 7,0 % (Vorjahr: bis 13,51 %) verzinst. Die Ursprungslaufzeiten 

betragen bei Geldmarktpapieren bis zu einem Jahr. 
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Die folgende Aufstellung enthält die wesentlichen im Geschäftsjahr 2006 begebenen Schuld-

verschreibungen ab einem Emissionsvolumen von 1 Mrd. €. 

 

Nominalbetrag  Zinssatz 

in Mio. € 

Währung Emittent 

in % 

Fälligkeit 

1.000 EUR Berlin Hyp 3,843 30.08.2012 
1.000 EUR LBB 3-M-Euribor flat 12.05.2008 
 

 

Weiterhin enthält der Gesamtbetrag der verbrieften Verbindlichkeiten abgegrenzte Zinsen in 

Höhe von 474 Mio. € (Vorjahr: 200 Mio. €). 

 

Für eigene Verbindlichkeiten wurden im Geschäftsjahr und im Vorjahr keine Sicherheiten  

gestellt. 
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63 Verbriefung von Krediten (Securitisation) 

 

Ein Transfer von Kreditrisiken an einen Dritten kann traditionell durch Verkauf der Bilanz-

aktiva oder synthetisch über den Einsatz von Kreditderivaten wie Credit Default Swaps oder 

auch Credit Linked Notes durchgeführt werden. Ein Ziel von Verbriefungstransaktionen ist 

es, durch den Kreditrisikoübergang an einen Dritten eine eigenkapitalentlastende Wirkung zu 

erzielen. 

 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2002 wurde in der Landesbank Berlin (=Sicherungsnehmer) 

eine synthetische Verbriefung mit dem Transaktionsnamen „Rhea CDO1“ aufgelegt. Das 

verbriefte Volumen dieser Transaktion betrug zum 31. Dezember 2005 900 Mio. €. Diese 

Transaktion wurde im Februar 2006 gekündigt und im Geschäftsjahr 2006 vollständig abge-

wickelt. 
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64 Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten 

 

Die Sicherungsinstrumente mit einem negativen Marktwert, welche die Voraussetzungen für 

das Hedge Accounting nach IAS 39 (Fair Value Hedge bzw. Cash Flow Hedge) erfüllen, sind 

mit einem Wert von 1.090 Mio. € (Vorjahr: 68 Mio. €) angesetzt. 

 

Dieser teilt sich wie folgt auf Fair Value Hedges und Cash Flow Hedges auf: 

 

 

 
N
 Ne

 Ge

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

egative Marktwerte aus effektiven Fair Value Hedges 578 68 > 100

gative Marktwerte aus effektiven Cash Flow Hedges 512 0 x

samt 1.090 68 > 100

Veränderung

Das Makro Cash Flow Hedge Accounting wurde erstmals im Geschäftsjahr 2006 angewen-

det. 
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65 Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 

 

In dieser Position sind die Handelspassiva sowie die zum Zeitwert designierten Finanzin-

strumente enthalten. 

 
31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 

 

 
Handel

 (

 Gesam

spassiva 8.217 1.880 > 100

Zum Zeitwert designierte finanzielle Verpflichtungen
Fair Value Option) 13.217 13.238 0

t 21.434 15.118 42

Veränderung

 

(a)   Handelspassiva 

 

Die Handelspassiva beinhalten derivative Finanzinstrumente und Lieferverpflichtungen aus 

Wertpapierleerverkäufen. 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in % 

 Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 7.746 1.880 > 100

tige Handelspassiva 471 0 x

davon: Lieferverbindlichkeiten aus Wertpapierleerverkäufen 471 0 x

amt 8.217 1.880 > 100

Veränderung

 Sons

 

 
Ges

 

Gliederung der Handelspassiva nach Restlaufzeiten: 

 
bis 3 Monate

3 Monate bis 1 
Jahr

1 Jahr bis 5 
Jahre

über 5 Jahre Summe

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
 
 
 
 
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten 433 955 3.432 2.926 7.746

tige Handelspassiva 0 9 59 403 471

433 964 3.491 3.329 8.217 
Sons

 
Gesamt 

 
(b)   Zum Zeitwert designierte finanzielle Verpflichtungen (Fair Value-Option) 

 
 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %
 
 
 
 V

 
 
 

erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 390 411 -5

erbindlichkeiten gegenüber Kunden 858 910 -6

erbriefte Verbindlichkeiten 11.787 11.812 0

hrangkapital / Hybridkapital 182 105 73

Gesamt 13.217 13.238 0

Veränderung

V

V

Nac
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Gliederung der zum Zeitwert designierten finanziellen Verpflichtungen (Fair Value-Option) 

nach Restlaufzeiten: 

 

 

 

 Verbi

Verbi

 Verbri

 Ge

bis 3 Monate
3 Monate bis 1 

Jahr
1 Jahr bis 5 

Jahre
über 5 Jahre Summe

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

ndlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 19 339 32 390

ndlichkeiten gegenüber Kunden 1 31 321 505 858

efte Verbindlichkeiten 127 1.964 4.778 4.918 11.787

Nachrangkapital / Hybridkapital 0 0 0 182 182

samt 128 2.014 5.438 5.637 13.217

 

Die auf eine Veränderung des (eigenen) Ausfallrisikos (Credit Spread) zurückzuführende 

Änderung der Zeitwerte für die o.g. Positionen beläuft sich für das Jahr 2006 auf 0,7 Mio. € 

(Vorjahr: 5 Mio. €) für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. Kunden und auf  

-1,9 Mio. € (Vorjahr: 33 Mio. €) für verbriefte Verbindlichkeiten bzw. Nachrangkapital. Die 

kumulierten Wertänderungen betragen -0,7 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €) bzw. -64,3 Mio. € 

(Vorjahr: 60 Mio. €).  

 

Für die Berechnung der o.g. Beträge wurden die Verbindlichkeiten zunächst am Stichtag mit 

dem jeweils aktuellen Credit Spread bewertet. Anschließend wurden die Verbindlichkeiten 

mit dem jeweiligen Credit Spread des Vorjahresstichtages bewertet. Der Teil der Zeitwert-

veränderung, der auf die Veränderung des (eigenen) Ausfallrisikos (Credit Spread) zurückzu-

führen ist, ergibt sich somit aus der Differenz dieser beiden Bewertungen. 

 

Die Differenz zwischen dem Buchwert der finanziellen Verbindlichkeit und dem höheren Be-

trag, den die Bank vertragsgemäß bei Fälligkeit zurückzahlen muss, beläuft sich auf  

948 Mio. €. Darin enthalten ist ein Effekt aus Zerobonds und Zero-Schuldscheindarlehen von 

1.092 Mio. €, der sich aufgrund der für Zerobonds bzw. Zero-Schuldscheindarlehen typi-

schen abgezinsten Auszahlung und der Rückzahlung zum Nennwert ergibt. Dagegen stehen 

144 Mio. € aus Verbindlichkeiten mit einer laufenden Verzinsung, bei denen der Buchwert 

höher als der Rückzahlungsbetrag ist. 
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66 Rückstellungen 

 
Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt auf: 
 
 

 

 R
 S

 

 

 

 
Ges

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

ückstellungen für Pensionen 920 522 76

onstige Rückstellungen 479 262 83

Rückstellungen wegen EU-Maßnahmen 32 32 0

Restrukturierungsrückstellungen 81 46 76

Rückstellungen für Risiken im Kreditgeschäft 74 44 68

Übrige Rückstellungen 292 140 > 100

amt 1.399 784 78

Veränderung

Die Rückstellungen für Pensionen, Restrukturierung und EU-Maßnahmen laufen mehrheit-

lich länger als ein Jahr. In den übrigen Rückstellungen sind Beträge für Personal und son-

stige Steuern enthalten. Diese sind in der Regel innerhalb eines Jahres fällig. 

 

A) Pensionsrückstellungen 

B) Sonstige Rückstellungen 

 

A)  Pensionsrückstellungen 

 

Nachfolgend werden Detailangaben zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen gemacht: 

 

Grundsätzliches 

 

Im Konzern der Landesbank Berlin erwerben die Mitarbeiter Ansprüche und Anwartschaften 

aus unmittelbaren Versorgungszusagen. 

 

Für diese unmittelbaren Versorgungszusagen werden zur Erfüllung der Pensionsverpflich-

tung die erforderlichen Pensionsrückstellungen gebildet und entsprechend passiviert. 

 

Bewertungsmethode und versicherungsmathematische Annahmen 

 

Die Ermittlung der Pensionsverpflichtungen wird jährlich durch externe versicherungsma-

thematische Sachverständige nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit 

Credit Method – PUC) gemäß IAS 19.64 (Methode der laufenden Einmalprämie) durchge-
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führt. Diese Methode geht davon aus, dass in jedem Dienstjahr ein zusätzlicher Teil des 

endgültigen Leistungsanspruchs erdient wird und bewertet jeden dieser Leistungsbausteine 

separat, um so die endgültige Verpflichtung aufzubauen. 

 

Vermögenswerte 

 

Das Planvermögen wird mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt (IAS 19.102). 

 

Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste 

 

Zur Tilgung der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste wird von der Möglich-

keit der Verrechnung aller im Bilanzjahr anfallenden Gewinne und Verluste gegen das Ei-

genkapital Gebrauch gemacht (IAS 19.93A). Damit werden die versicherungsmathemati-

schen Gewinne und Verluste in voller Höhe im Eigenkapital berücksichtigt. 

 

Die Auswirkungen im Eigenkapital betragen im Geschäftsjahr 2006 -27 Mio. € (Vorjahr: 

-52 Mio. €). Durch den Abgang werden die anteiligen kumulierten versicherungsmathemati-

schen Gewinne und Verluste in Höhe von -6 Mio. € erfolgsneutral gegen die Gewinnrückla-

gen im Eigenkapital verrechnet. 

 

Versorgungsverpflichtungen 

 

a)   Defined Contribution Plan (Beitragsdefinierte Zusage) 

 

Bei einem Kreis von Mitarbeitern wird die Versorgungszusage als mittelbare beitragsorien-

tierte Zusage (Defined Contribution Plan) durchgeführt, bei der der Arbeitgeber einen festge-

legten Beitrag zur Altersversorgung an externe Versorgungsträger (Pensionskassen und Un-

ternehmen der Lebensversicherung) gegebenenfalls unter Beteiligung der Arbeitnehmer 

zahlt. Die Höhe der künftigen Versorgungsleistung wird hier durch die gezahlten Beiträge 

und – für den nicht garantierten Teil der Leistung – die daraus aufgelaufenen Vermögenser-

träge bestimmt. Die Klassifizierung dieser Versorgung führt dazu, dass die Beiträge an die 

externen Versorgungsträger als laufender Aufwand erfasst werden und somit keine Pensi-

onsrückstellungen zu bilden sind. 

 

Im Geschäftsjahr wurden 562,6 T€ als laufender Aufwand in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst (Vorjahr: 81,0 T€). 
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b)   Defined Benefit Plan (Leistungsdefinierte Zusage) 

 

Im Konzern der Landesbank Berlin bestehen mehrere, in der Systemgestaltung unterschied-

liche, Versorgungsordnungen. Alle Zusagen basieren kollektivrechtlich auf entsprechenden 

Dienstvereinbarungen oder auf individuellen arbeitsvertraglichen Zusagen (Pensionsverträ-

ge). 

 

Die wesentlichen Versorgungsordnungen sind: 

 

Konzern - Ruhegeldordnung (Plan 100)  

Versorgungsordnungen für Mitarbeiter, die vor dem 1. Juli 1988 in das Unternehmen einge-

treten sind (Plan 200) 

Versorgungsordnung für Mitarbeiter, die nach dem 30. Juni 1988 in das Unternehmen einge-

treten sind (Plan 210) 

Individuelle Pensionsverträge (Plan 220/230) 

Versorgung nach den Satzungsbestimmungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der 

Länder – VBL – (Plan 300) 

Versorgungsordnung der Landesbank Berlin (Plan 310) 

Versorgungsordnung vom 1. Januar 1984 (BerlinHyp) 

Versorgungsordnung vom 30. Dezember 1993 (BerlinHyp) 

Versorgungsordnung der ehem. Berliner Industriebank (Plan 520/521) 

 

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um beitragsorientierte Systeme (Rentenbausteine / 

Versorgungspunkte) sowie um Endgehalts- und Nominalbetragssysteme. 

 

In Abhängigkeit vom Eintritt des Versicherungsfalles in der gesetzlichen Rentenversicherung 

werden Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten gewährt. 

 

Geschlechtsspezifische Unterscheidungen bestehen nicht. Als Regelaltersgrenze gilt gene-

rell die Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Betriebsrenten werden lebenslang gezahlt; 

Kapitalabfindungen sind nicht vorgesehen. Die Anpassung der laufenden Leistungen erfolgt 

nach vereinbarten Kriterien (z.B. Entwicklung Gehaltstarifvertrag) oder im Rahmen der An-

passungsprüfungspflicht des § 16 Betriebsrentengesetz (BetrAVG). 

 

Zum 31. Dezember 1994 wurden sämtliche kollektivrechtlichen Versorgungswerke für Neu-

eintritte geschlossen. Seit dem 1. Januar 1995 bestimmen sich die unmittelbaren Versor-
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gungszusagen für neu eingestellte Mitarbeiter ausschließlich nach den Regularien der Kon-

zern-Ruhegeldordnung. 

 

Im Berichtsjahr wurde eine neue betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter der Landes-

bank Berlin International S.A (Luxemburg) und der Landesbank Berlin AG, Niederlassung 

Luxemburg, abgeschlossen. Die Verpflichtung wurde auf einen externen Versicherer ausge-

gliedert. Das Versorgungswerk sieht Leistungen im Alter, bei Invalidität und an Hinterbliebe-

ne vor. Die Finanzierung obliegt ausschließlich dem Arbeitgeber. Dabei werden die Jahres-

prämien nach handelsrechtlichen Bestimmungen berechnet. Es handelt sich hierbei gleich-

falls um ein leistungsorientiertes System, da sich die Höhe der Leistung - unabhängig von 

den gezahlten Prämien - letztlich aus dem ruhegeldfähigen Jahresgehalt zum Zeitpunkt des 

Eintritt des Versicherungsfalles errechnet. 

 

Unterstützungskasse 

 

Bei der „Unterstützungskasse der Landesbank Berlin Holding AG e.V.“ handelt es sich um 

eine rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung in der Rechtsform eines eingetragenen 

Vereins. Sie wurde 1952 von der damaligen Berliner Bank AG gegründet und verfolgt aus-

schließlich den Zweck, ihren Mitgliedern Unterstützungsleistungen (Renten wegen Alter oder 

Erwerbsminderung bzw. Renten an Hinterbliebene) zu gewähren. 

 

Die Finanzierung der Unterstützungskasse folgt den Grundsätzen des § 4d EStG, der den 

Umfang und die Zulässigkeit von Dotierungen/freiwilligen Zuwendungen der Trägerunter-

nehmen und die Höhe des steuerlich zulässigen Kassenvermögens bestimmt. 

 

Zum 1. Juli 1999 wurde der Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung im Kon-

zern vereinheitlicht. Von diesem Zeitpunkt an werden laufende Betriebsrenten im Konzern 

ausschließlich aus den Pensionsrückstellungen der Unternehmen finanziert. Soweit Mitglie-

der bis dahin bereits laufende Leistungen aus der Unterstützungskasse erhielten, trat keine 

Änderung ein.  

 

Derzeit erhalten ca. 960 Rentner eine monatliche Leistung. Das Kassenvermögen der Unter-

stützungskasse betrug zum 31. Dezember 2006 rd. 25,6 Mio. € (Vorjahr rd. 27,6 Mio. €). 
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Versicherungsmathematische Annahmen  

 
Ökonomische Annahmen 
  31.12.2006 31.12.2005 
Rechnungszins 4,50 % 4,25 % 
Gehaltstrend 2,50 % - 3,00 % 2,50 % 
Rententrend (individuell nach Versorgungszusage) 1,00 % - 2,50 % 0,80 % - 2,50 %
Entwicklung BBG gesetzliche Rentenversicherung 1,00 % - 2,50 % 1,00 % 
Ertragsrate aus Vermögenswerten (nur Unterstützungskasse) 3,91 % 3,52 % 
Fluktuation (gesamter aktiver Bestand) 
Bis Alter 30 
Bis Alter 40 
Bis Alter 50 
Ab Alter 50 

 
5,00 % 
3,00 % 
1,00 % 
0,00 % 

2,50 % - 5,00 %

 

 

Demographische Annahmen 

Pensionsalter Frühestmöglicher Rentenbeginn in der gesetzlichen 
Rentenversicherung gem. RRG 1999 

Biometrische Risiken “Richttafeln 2005 G” (Heubeck)  
IGSS-Sterbetafeln (Luxemburg) 

 

 

Zusammensetzung der Rückstellung für Pensionen 

31.12.2006 31.12.2005   
Mio. € Mio. € 

Barwert fondsfinanzierter Pensionsverpflichtungen (DBO) 946 524 
abzüglich Fair Value  Planvermögenswerte -26 -2 
Gesamt 920 522 
 

 

Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen 

31.12.2006 31.12.2005   
Mio. € Mio. € 

Rückstellungen für Pensionen zum 1. Januar 522 401 
Übertragung BGB 312 - 
Zugang Konsolidierungskreis 81 - 
Angepasster Vortrag zum 1. Januar 915 - 
      Dienstzeitaufwand 25 12 
      Zinsaufwand 40 20 
      Erwartete Erträge aus Planvermögen -1 - 
      Erbrachte Pensionsleistungen im Berichtsjahr -32 -12 
Veränderungen des Konsolidierungskreises -54 49 
Versicherungsmathematischer Gewinn/Verlust 27 52 
Rückstellungen für Pensionen zum 31. Dezember 920 522 
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Entwicklung der Pensionsverpflichtungen (DBO) 

31.12.2006 31.12.2005   
Mio. € Mio. € 

Pensionsverpflichtungen zum 1. Januar 524 403 
Übertragung BGB 338 - 
Zugang Konsolidierungskreis 81 - 
Angepasster Vortrag zum 1. Januar 943 403 
      Dienstzeitaufwand 25 12 
      Zinsaufwand 40 20 
      Erbrachte Pensionsleistungen im Berichtsjahr -36 -12 
Veränderungen des Konsolidierungskreises -53 49 
Versicherungsmathematischer Gewinn/Verlust 27 52 
Pensionsverpflichtungen zum 31. Dezember 946 524 
 

Im Geschäftsjahr wurden die Sterbegeldverpflichtungen nicht mehr unter den Pensionsver-

pflichtungen, sondern unter den übrigen Personalrückstellungen ausgewiesen. 

 

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhten sich - unter Be-

rücksichtigung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste - im Konzern um 

398 Mio. € auf 920 Mio. € (Vorjahr: 522 Mio. €). 

 

Zusammensetzung des Planvermögens 

Die dargestellte Struktur des Planvermögens bezieht sich nur auf die Unterstützungskasse. 

2006 2005 
  % % 
Schuldverschreibungen    
   Festverzinslich 84,4 77,6 
   Nicht festverzinslich 4,0 7,2 
Aktien, Investmentzertifikate, Optionen    
Inland 6,2 4,6 
Ausland 5,1 8,1 
Bankguthaben 0,3 2,2 
Übriges Vermögen - 0,3 
Gesamt 100 100 
 

Die erwarteten Ertragsraten des Planvermögens werden aus den aktuellen Renditen des 

Geschäftsjahres für die verschiedenen Anlagearten und unter Berücksichtigung ihrer Ge-

wichtung am Gesamtvermögen abgeleitet. 
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Entwicklung des Planvermögens 

Das Planvermögen setzt sich aus den Vermögenswerten der Unterstützungskasse 

(25,6 Mio. €) und zwei Direktversicherungen (0,4 Mio. €) zusammen. 

2006 2005 
  Mio. € Mio. € 
Fair Value des Planvermögens zum 1. Januar 2 2 
Übertragung BGB 26 - 
Angepasster Vortrag zum 1. Januar 28 - 
   Erwartete Erträge aus dem Planvermögen 1 - 
   versicherungsmathematischer Gewinn/Verlust 0 - 
   Erbrachte Leistungen -3 - 
Fair Value des Planvermögens zum 31. Dezember 26 2 
 

Die tatsächlichen Erträge aus dem Planvermögen betragen 1.132 T€ (Vorjahr: 85 T€). 

 

In den Vermögenswerten der Unterstützungskasse sind festverzinsliche Schuldverschrei-

bungen eines Tochterunternehmens in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) enthalten. 

 

 

Darstellung der mit dem Eigenkapital verrechneten versicherungsmathematischen Gewinne 

und Verluste 

2006 2005 
  Mio. € Mio. € 
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste    
   Geschäftsjahr -21 -52 
   Kumuliert Vorjahre -52 - 
Gesamt -73 -52 
 

 

Zusammenfassung der in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Beträge 

2006 2005 
  Mio. € Mio. € 
Dienstzeitaufwand 25 12 
Zinsaufwand 40 20 
Erwartete Erträge aus Planvermögen -1 - 
Gesamt 64 32 
 

Die Beträge werden alle in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position „Verwaltungs-

aufwendungen“ ausgewiesen. 
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Darstellung der erwarteten zukünftigen Ein- und Auszahlungen 

2007 2006 
  Mio. € Mio. € 
Einzahlungen in das Planvermögen (Unterstützungskasse) 0 0 
erwartete direkte Rentenzahlungen -33 -15 
 

Die erfahrungsbedingten Anpassungen (gemäß IAS19.120A (p) (ii) A. und B.) betragen an 

die Pensionsverpflichtung -0,75 % und an das Planvermögen 1,4 %. 

 

Zu den pensionsähnlichen Verpflichtungen zählen auch Verpflichtungen aus Vorruhestands-

regelungen und Altersteilzeitvereinbarungen, die gleichfalls nach versicherungsmathemati-

schen Regeln ermittelt wurden. Hierbei wurde zum 31. Dezember 2006 ein Rechnungszins 

von 3,8 % (Vorjahr: von 3,3 %) berücksichtigt. Diese Verpflichtungen werden unter den 

„Sonstigen Rückstellungen“ ausgewiesen. 

 

B) Sonstige Rückstellungen 

 
2006 2005

Mio. € Mio. €
 

 

 S

 
I
 A
 Um

 
Ä

 S

tand zum 1. Januar 262 337

Zuführungen 124 35

nanspruchnahme 137 62

uflösungen 103 46

buchungen -46 -2

nderung Konsolidierungskreis 379 0

Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0

tand zum 31. Dezember 479 262

 

 

Davon: Rückstellung wegen EU-Maßnahmen 

 

 

 

 

 

2006 2005

Mio. € Mio. €

Stand zum 1. Januar 32 58

Zuf

 

 

 

 

 

ührungen 2 1

nanspruchnahme 13 11

uflösungen 38 16

Umbuchungen -31 0

nderung Konsolidierungskreis 80 0

ffekte aus Wechselkursänderungen 0 0

tand zum 31. Dezember 32 32

I

A

Ä

E

S
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Davon: Restrukturierungsrückstellung 

 
2006 2005

Mio. € Mio. €

 

 

 S

 
Zuf

I
 A
 Um

 Ä

 S
 

tand zum 1. Januar 46 63

ührungen 5 12

nanspruchnahme 25 16

uflösungen 3 6

buchungen 16 -7

nderung Konsolidierungskreis 42 0

Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0

tand zum 31. Dezember 81 46

Davon: Rückstellungen für Risiken im Kreditgeschäft 

 
2006 2005

Mio. € Mio. €
 

 

 S

 

 

 

 

 

tand zum 1. Januar 44 54

Zuführungen 25 -2

nanspruchnahme 2 1

uflösungen 39 0

buchungen -41 -7

Änderung Konsolidierungskreis 87 0

ffekte aus Wechselkursänderungen 0 0

tand zum 31. Dezember 74 44

I

A

Um

E

S

 

 

Davon: Übrige Rückstellungen 

 

 
2006 2005

Mio. € Mio. €

Stand zum 1. Januar 68 82

Zuführungen 42 17

Inanspruchnahme 48 15

Auflösungen 14 18

Umbuchungen 0 2

Änderung Konsolidierungskreis 121 0

Effekte aus Wechselkursänderungen 0 0

Stand zum 31. Dezember 169 68
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67 Ertragsteuerverpflichtungen 

 

Die Ertragsteuerverpflichtungen gliedern sich wie folgt auf: 

 

  31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
  Mio. € Mio. € in % 
Tatsächliche Steuern 64 44 45 
Latente Steuern 21 35 -40 
Gesamt 85 79 7 
 
Passive Steuerabgrenzungen stellen die potenziellen Ertragsteuerbelastungen aus zeitlich 

begrenzten Unterschieden zwischen Wertansätzen der Vermögenswerte und Verpflichtun-

gen in der Konzernbilanz nach IFRS und den Steuerbilanzwerten nach lokalen steuerrechtli-

chen Vorschriften der Konzernunternehmen dar.  

 

Passive latente Steuerabgrenzungen wurden im Zusammenhang mit folgenden Posten ge-

bildet:    
 
  31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
  Mio. € Mio. € in % 
Forderungen an Kreditinstituten und Kunden abzgl. Risi-
kovorsorge 1 10 

 -90 

Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsbezie-
hungen 57 23 >100 

Zum Zeitwert bilanzierte finanzielle Vermögenswerte 
100 461 -78 

Finanzanlagen 13 1.297 -99 
Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte 0 25 -100 
Sonstige Aktiva 208 3 >100 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 247 21 >100 
Verbriefte Verbindlichkeiten 74 56 32 
Rückstellungen 10 1 >100 
Sonstige Passiva 4 3 33 
Zwischensumme 714 1.901 -62 
Saldierungen mit aktiven latenten Steuern 693 1.866 -62 
Gesamt 21 35 -40 
   

Für Zwecke des Bilanzausweises erfolgte auf Einzelgesellschaftsebene eine Saldierung zwi-

schen aktiven und passiven latenten Steuern. Die Veränderungen bei den Einzelpositionen 

resultieren im Wesentlichen aus die erstmaligen Konsolidierung der Berlin Hyp sowie aus 

dem Wegfall passiver latenter Steuern bei der Landesbank Berlin AG. 
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68 Sonstige Passiva 

 

 

 Verb

 R

 Verb

 Verb

 Übrig

 Ges

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

indlichkeiten aus Collateral (Barsicherheiten) 821 0 x

ückführung stille Einlagen Land Berlin 400 0 x

indlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 177 18 > 100

Rechnungsabgrenzungsposten 117 33 > 100

indlichkeiten gegen Finanzbehörden (außer Ertragsteuern) 2 21 -90

e sonstige Passiva 235 133 77

amt 1.752 205 > 100

Fehler!

Veränderung

Alle Verpflichtungen sind kurzfristig zu erfüllen. 
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69 Zur Veräußerung gehaltenen Abgangsgruppen zugeordnete Verbindlichkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8 0 x

Sonstige Passiva 0 100 -100

Gesamt 8 100 -92

Veränderung

Die ausgewiesenen Posten enthalten die Verpflichtungen eines im Februar 2007 veräußer-

ten Unternehmens. 

 

Die sonstigen Passiva des Vorjahres enthalten zur Veräußerung bestimmte Beteiligungen in 

Höhe von 69 Mio. € und eine Verbindlichkeit in Höhe von 31 Mio. €, die im Zusammenhang 

mit dem Verkauf eines langfristigen Vermögensgegenstandes stehen. 
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70 Nachrangkapital 
 

 

 

 Nac

 

 

 

 St

 

 

 

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

hrangige Verbindlichkeiten 2.628 790 > 100

bis drei Monate 149 -

mehr als drei Monate bis ein Jahr 14 -

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.743 284 -

mehr als fünf Jahre 722 506 -

ille Einlagen 700 1.944 -64

bis drei Monate 0 x

mehr als drei Monate bis ein Jahr 0 x

mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 0 x

mehr als fünf Jahre 700 1.944 -64

Gesamt 3.328 2.734 22

Veränderung

Gemäß § 10 Abs. 5a KWG zählen nachrangige Verbindlichkeiten zu den aufsichtsrechtlichen 

Eigenmitteln. Dabei bezieht sich die Nachrangigkeit auf die Rangfolge der Befriedigung von 

Gläubigeransprüchen im Insolvenz- bzw. Liquidationsfall. Nachrangige Verbindlichkeiten 

werden in diesem Fall erst nach Befriedigung der Ansprüche aller vorrangigen Gläubiger zu-

rückgezahlt.  

 

Im Geschäftsjahr betrug der Zinsaufwand für nachrangige Verbindlichkeiten 141 Mio. €  

(Vorjahr: 43 Mio. €). Zusätzlich wurden Zinsen für die stillen Einlagen des Landes Berlin in 

Höhe von 78 Mio. € (Vorjahr: 78 Mio. €). ausgewiesen. Für die im Vorjahr enthaltene atypi-

sche stille Einlage des Mutterunternehmens wurde eine Vergütung von 108 Mio. € gezahlt. 

 

Als stille Einlagen wurden im Vorjahr zwei stille Einlagen von insgesamt 1.100 Mio. € ausge-

wiesen, die das Land in 2004 im zeitlichen Zusammenhang mit der Ausgründung der Investi-

tionsbank Berlin (IBB) eingebracht hat. Mit Wirkung vom 31. Dezember 2006 erfolgten Teil-

rückführungen der stillen Einlagen in Höhe von insgesamt 400 Mio. € von der Landesbank 

Berlin AG an das Land Berlin. Bis zur Zahlung erfolgte der Ausweis unter den sonstigen 

Passiva. Die gewinnabhängige Verzinsung beträgt 7,22 % auf die ausgewiesene stille Einla-

ge des Landes Berlin in Höhe von insgesamt 700 Mio. €. Eine Kündigung durch die Bank ist 

frühestens zum 31. Dezember 2014 möglich. Die atypische stille Einlage (844 Mio. €) des 

Mutterunternehmens wurde zum 1. Januar 2006 im Rahmen der Umwandlung der Landes-

bank Berlin -Girozentrale- in eine Aktiengesellschaft eingebracht. 
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71 Eigenkapital 

 

 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Gezeichnetes Kapital nach Abzug eigener Aktien 1.200 0 x

Kapitalrücklage 530 0 x

Gewinnrücklagen -804 -131 < -100

Rücklage aus Währungsumrechnung 1 0 x

Neubewertungsrücklagen 175 81 > 100

Anteile im Fremdbesitz 97 28 > 100

Bilanzgewinn / -verlust 0 35 -100

Gesamt 1.199 13 > 100

Fehler!

Veränderung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezeichnetes Kapital 

 

Das Gezeichnete Kapital (Grundkapital) der Landesbank Berlin AG besteht aus nennwert-

losen Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von 1 €. Die Aktien lauten auf den Namen. 

 

Das gezeichnete Kapital beläuft sich auf 1.200 Mio. €. Vorzugsrechte oder Beschränkungen 

in Bezug auf die Ausschüttung von Dividenden liegen bei der Landesbank Berlin AG nicht 

vor. Alle ausgegebenen Aktien sind voll eingezahlt. 

 

Der Wert der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien ergibt sich wie folgt: 

 

 

 

 A
 ./

 = im

Mio. € Stückzahl Tsd.

usgegebene Aktien 1.200,0 1.200.000

. Eigene Aktien im Bestand 0,0 0

 Umlauf befindliche Aktien (gezeichnetes Kapital) 1.200,0 1.200.000

31.12.2006
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Kapitalrücklage 

 

In der Kapitalrücklage werden Agiobeträge aus der Ausgabe von Aktien ausgewiesen. 

 

Gewinnrücklagen  

 

Die Gewinnrücklagen untergliedern sich in die gesetzliche Rücklage und die anderen Rück-

lagen. In der gesetzlichen Rücklage sind nach nationalem Recht zwingend zu bildende 

Rücklagen erfasst; die hier eingestellten Beträge unterliegen im Einzelabschluss einem Aus-

schüttungsverbot. Der Gesamtbetrag der in der Bilanz ausgewiesenen Gewinnrücklagen 

setzt  aus anderen Gewinnrücklagen zusammen. 

 

Rücklage aus Währungsumrechnung 

 

Die Rücklage aus Währungsumrechnung beinhaltet Umrechnungsgewinne und -verluste, die 

im Rahmen der Kapitalkonsolidierung entstanden sind. Einbezogen wurden dabei Wechsel-

kursdifferenzen aus der Konsolidierung von Tochterunternehmen und assoziierten Unter-

nehmen. 

 

Neubewertungsrücklage 

 

In die Neubewertungsrücklage werden die Ergebnisse aus der Bewertung des Beteiligungs- 

und AfS-Wertpapierbestandes der sich aus zinstragenden und dividendenorientierten In-

strumenten zusammensetzt, sowie Forderungen an Kreditinstitute und Forderungen an Kun-

den zum Marktwert (Fair Value) eingestellt. Eine erfolgswirksame Erfassung der Gewinne 

oder Verluste erfolgt nur, wenn der Vermögenswert veräußert beziehungsweise abgeschrie-

ben worden ist. 

 

In diesem Eigenkapitalposten sind die aus Sicherungsinstrumenten zur Absicherung des 

Cash Flows ermittelten Bewertungsergebnisse aus wirksamen Absicherungen ausgewiesen. 

 

In dieser Position werden Latente Steuern erfasst, die ergebnisneutral ausgewiesen werden 

(z.B. solche auf AfS-Wertpapiere und Hedging Derivate aus Cash Flow Hedges). 
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72 Segmentberichterstattung 

Der Konzern betreibt seine Geschäftsaktivitäten in vier Kerngeschäftssegmenten. Die Ge-

schäftstätigkeit der Kernsegmente ist über die Einzelgesellschaften des Konzerns hinweg 

ausgerichtet. Die Geschäftssegmente sind deshalb konzernbezogen dargestellt. Auf die Dar-

stellung einer sekundären Segmentstruktur wird aufgrund der regionalen Konzentration auf 

den Großraum Berlin verzichtet. 

Der Ausweis der Segmentergebnisse des Konzerns 2005 und 2006 ist geprägt durch we-

sentliche Unterschiede im Umfang der in die Jahresabschlüsse 2005 und 2006 einbezoge-

nen Gesellschaften.  Die folgende Tabelle zeigt  die unterschiedlich einbezogenen bedeut-

samen Konzerngesellschaften. 

 

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Kapitalmarktgeschäft + - + -
Immobilienfinanzierung + - + -
Sonstiges/Konsolidierung + -
+ enthalten        - nicht enthalten 

Bankg. Berlin AG (bis 2005)
ab 2006 in LBB Berlin Hyp LBB International

 

Die nachfolgenden Segmenterläuterungen basieren auf dem Jahr 2006 unter Berücksichti-

gung der zuvor genannten Einschränkungen. 

Diese Unterschiede haben auch Auswirkungen auf die Risikoposition und das Eigenkapital, 

das für den Teilkonzern ausgewiesen wird. Für 2005 kommt der jeweilige Wert der Landes-

bank Berlin und für 2006 der des Konzerns zum Ansatz.  

 

Private Kunden 

Das Geschäft mit privaten Kunden wird mit den Marken Landesbank Berlin und Berliner 

Sparkasse  betrieben. Im Kernmarkt Berlin hat sich das Geschäftsfeld als Marktführer positi-

oniert. Die Produktschwerpunkte im Privatkundengeschäft liegen in der Führung von Giro-

konten, der Konsumentenfinanzierung und dem Kreditkartengeschäft sowie der Anlagebera-

tung und Vermögensverwaltung einschließlich der privaten Baufinanzierung. Das bundesweit 

gemeinsam mit Co-Branding-Partnern betriebene Drittkartengeschäft bildet einen weiteren 

Schwerpunkt der Aktivitäten. 
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Firmenkunden 

Das Geschäft mit Gewerbetreibenden und vorwiegend mittelständischen Firmen sowie mit 

der Öffentlichen Hand hat seinen Schwerpunkt gleichfalls in Berlin. Wie das Privatkundenge-

schäft wird es mit den Marken Landesbank Berlin und Berliner Sparkasse geführt. Im Fir-

menkundengeschäft werden mit dem Zahlungsverkehr und dem Anlagegeschäft die klassi-

schen Bankdienstleistungen für mittlere Firmenkunden und Gewerbekunden angeboten. 

Ferner steht die Bank mit Betriebsmittel-, Investitions- und Handelsfinanzierungen zur Verfü-

gung. Ergänzt wird das Angebot durch die Produkte Auslandszahlungsverkehr, Leasing und 

Factoring, Electronic Banking, Gründungen und Unternehmensnachfolge. 

Im Gewerbekundengeschäft verfügt die Landesbank Berlin über die Marktführerschaft. Im 

mittelständischen Firmenkundengeschäft ist sie einer der führenden Marktteilnehmer.  

Immobilienfinanzierung 

Das Segment Immobilienfinanzierung umfasst das bundesweite gewerbliche Immobilienfi-

nanzierungsgeschäft, welches im Neugeschäft durch die Landesbank Berlin AG und die Ber-

lin Hyp betrieben wird. Die Geschäftstätigkeit der Berlin Hyp wird in diesem Segment voll-

ständig abgebildet (Ausnahme: Buchwertänderungen aus Derivaten zur Steuerung des Zins-

änderungsrisikos). Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten in der gewerblichen Immobilienfi-

nanzierung sind Finanzierungen auf objektgedeckter Basis. Die Refinanzierung erfolgt über 

die Emission von Pfandbriefen. Hauptkunden des Geschäftsfelds sind Investoren und Woh-

nungsbaugesellschaften. Den überwiegend mittelständischen Kunden wird die gesamte Pa-

lette der Immobilienfinanzierungen angeboten, wobei sich flexible und innovative Problemlö-

sungen mit kurzen Entscheidungswegen als besondere Stärke in diesem Segment erwiesen 

haben. Im Größenvergleich rangiert das Geschäftsfeld im oberen Mittelfeld der Branche. 

 

Kapitalmarktgeschäft 

Schwerpunkte des Kapitalmarktgeschäfts sind Handelsgeschäfte, das Asset Management 

sowie das internationale Geschäft in der Landesbank Berlin. Standorte sind Berlin, London 

und Luxemburg. Wichtige innovative Produkte des Kapitalmarktgeschäfts werden vor allem 

innerhalb von Aktien-, Zins- und Währungsportfolios gemanagt. Die Schwerpunkte im inter-

nationalen Geschäft liegen im kommerziellen Geschäft und in der Handelsfinanzierung in 

Mittel- und Osteuropa. Im internationalen Geschäft genießt die Bank eine hohe Reputation 

durch ihre anerkannte Mittel- und Osteuropa-Expertise. Im Asset Management werden Pub-

likums- und Spezialfonds über die Tochtergesellschaft LBB-Invest aufgelegt und betreut. Im 

Fondsgeschäft ist die Marktposition nach dem vollständigen Erwerb der Anteile an der LBB 

Invest deutlich ausgebaut worden. Insgesamt nimmt das Geschäftsfeld Kapitalmarktgeschäft 
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in ausgewählten Märkten eine Nischenposition ein, die im Eigenhandel ein Strategieportfolio 

aus Total Return Strategien umfasst und in hohem Umfang marktneutrale Erträge erwirt-

schaftet. Außerdem werden dem Geschäftsfeld einzelne Spezialfonds zugerechnet. 

Weitere Segmente 

Neben den Kerngeschäftsfeldern werden in der Segmentrechnung des Konzerns die Seg-

mente „Corporate Investments“ und „Sonstiges / Konsolidierung“ dargestellt. 

Unter „Corporate Investments“ wird 2006 die Berliner Bank ausgewiesen, die bis 

30. September 2006 noch als Niederlassung der Landesbank Berlin geführt wurde und im 

4. Quartal rechtlich selbständig war. Die Werte der ersten drei Quartale wurden entspre-

chend des Verkaufsumfangs an die Deutsche Bank berücksichtigt. Im Vorjahr sind neben 

dem Geschäft der Berliner Bank (Umfang des Verkaufs) die Ergebnisse der Tochtergesell-

schaft Weberbank bis zu ihrem Ausscheiden am 31. August 2005 ausgewiesen. Der Erfolg 

aus der Verkaufstransaktion Berliner Bank ist in „Sonstiges / Konsolidierung“ enthalten. 

Unter „Sonstiges / Konsolidierung“ werden die Konzernsteuerungs- und Servicefunktionen, 

das Bilanzstrukturmanagement sowie die Konsolidierungsposten im Konzern zusammenge-

fasst. Ausgewiesen werden hier auch unverzinsliche Bilanzpositionen wie z. B. das Anlage-

vermögen mit den dazu gehörenden Abschreibungen im Verwaltungsaufwand in Höhe von 

40 Mio. € (Vorjahr: 11 Mio. €).  

Methodische Grundlagen  

Erträge und Aufwendungen werden verursachungsgerecht den Segmenten zugewiesen. Um 

den externen Zinsüberschuss den Segmenten zuzuordnen, wird im Zinsbereich die Markt-

zinsmethode angewendet, ergänzt um Zinsergebnisse aus der Anwendung der dem Kon-

zernabschluss zu Grunde liegenden IFRS-Bilanzierungsmethoden. Dabei wird für jedes Pro-

dukt auf Einzelgeschäftsbasis ein Margenergebnis als Differenz zwischen dem Kundenzins 

und einem internen Verrechnungszins ermittelt. Die Berlin Hyp setzt zur Steuerung des Zins-

änderungsrisikos Derivate ein, deren Buchwertänderungen im Geschäftsfeld „Sonstiges / 

Konsolidierung“ abgebildet werden. Zinsinduzierte Veränderungen der Host Contracts aus 

trennungspflichtigen Emissionen werden zwischen den Segmenten Kapitalmarktgeschäft 

und „Sonstiges / Konsolidierung“ ergebnisneutral verrechnet. Ertragsteueransprüche/-

verpflichtungen sind in den Segmentvermögen/-verbindlichkeiten der Geschäftsfelder nicht 

enthalten. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen war jeweils nicht möglich.  

Alle weiteren Erträge und die Kreditrisikovorsorge werden über die Kundenverbindung den 

Segmenten zugeordnet. Der Verwaltungsaufwand setzt sich aus dem Personalaufwand, dem 

Sachaufwand sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermö-
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gensgegenstände (ohne Geschäfts- und Firmenwert) zusammen. Die internen Leistungsbe-

ziehungen werden über eine Leistungsverrechnung zu Vollkosten abgebildet. Innerhalb des 

Personalaufwands wird der Aufzinsungseffekt bei der Dotierung der Pensionsrückstellungen 

nun dem Segment „Sonstiges / Konsolidierung“ zugerechnet, wo in einem zentralen Portfolio 

die Anlage der Rückstellungen erfolgt.  

Das Segmentvermögen beinhaltet die bilanziellen Aktiva des jeweiligen Segments. Bei den 

bankgeschäftlich tätigen Segmenten sind dies im Wesentlichen die Forderungen an Kunden 

sowie im Kapitalmarktgeschäft auch Forderungen an Kreditinstitute, Finanzanlagen (Wertpa-

piere) sowie Handelsaktiva und positive Marktwerte aus Derivaten. Die Segmentverbindlich-

keiten beinhalten analog die bilanziellen Passiva, im Wesentlichen die Verbindlichkeiten ge-

genüber Kunden sowie im Kapitalmarktgeschäft auch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten, verbriefte Verbindlichkeiten sowie Handelspassiva und negative Marktwerte aus De-

rivaten. 

Die Risikopositionen bestehen aus den Risikoaktiva und den Marktrisiken gemäß  

Grundsatz I zu § 10 KWG sowie den operationellen Risiken gemäß SolvV jeweils auf Seg-

mentebene. Entsprechend den Risikopositionen stattet die LBB die Segmente mit Eigenkapi-

tal aus und berechnet einen Anlagenutzen, der im Zinsergebnis der Segmente enthalten ist. 

Die LBB wendet dabei einen Zinssatz an, der einer risikofreien, rollierenden Langfrist-Anlage 

am Kapitalmarkt entspricht. Die durchschnittliche Eigenkapitalbindung wird je Segment aus-

gewiesen, diese bildet die Bezugsbasis für die Ermittlung der Eigenkapitalrentabilität - be-

rechnet auf das Segmentergebnis vor Steuern. Auf Konzernebene ist das Kernkapital ge-

mäss § 10 KWG inklusive und exklusive der stillen Einlagen des Landes Berlin die Bezugs-

basis für die Eigenkapitalrentabilitätsberechnung.  

Als Mitarbeiterzahlen werden Mitarbeiterkapazitäten (umgerechnet auf Vollzeitkräfte, ohne 

Auszubildende) zum Stichtag ausgewiesen. Die Mitarbeiter der Berliner Bank sind in dem 

Stichtagswert 31. Dezember 2006 nicht mehr enthalten. 

Die Cost-Income-Ratio wird gebildet als Quotient aus Verwaltungsaufwand und Summe aus 

Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen, Ergeb-

nis aus erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten, Ergebnis aus Finanz-

anlagen, Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen sowie dem sonstigen 

betrieblichen Ergebnis.  
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73 Finanzgarantien, Eventualverbindlichkeiten, Eventualforderungen und andere 

Verpflichtungen  

 

Finanzgarantien sind Verträge, bei denen die Landesbank als Garantiegeber zur Leistung 

bestimmter Zahlungen an einen Garantienehmer verpflichtet ist, weil ein bestimmter Schuld-

ner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht nachkommt. Bei Eventualverbindlich-

keiten handelt es sich um bestehende Verpflichtungen, die aus vergangenen Ereignissen 

resultieren und deren Existenz durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer 

unsicherer künftiger Ereignisse, die nicht vollständig unter der Kontrolle des Konzerns ste-

hen, erst noch bestätigt werden. Weiterhin zählen gegenwärtige Verpflichtungen hierzu, die 

auf vergangenen Ereignissen beruhen, jedoch nicht passiviert werden, weil ein Abfluss von 

Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Erfüllung dieser Verpflichtungen nicht wahr-

scheinlich ist, oder die Höhe der Verpflichtungen nicht ausreichend verlässlich geschätzt 

werden kann. 

 

Bei den Eventualverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um unwiderrufliche Kredit-

zusagen. Dies sind feste Verpflichtungen der Bank zur Bereitstellung von Krediten zu bereits 

festgelegten Konditionen; die bilanzielle Behandlung erfolgte nach den Vorschriften des 

IAS 37. 

 

Alle Finanzgarantien wurden individuell auf die Wahrscheinlichkeit eines Vermögensabflus-

ses hin beurteilt. Soweit ein Vermögensabfluss wahrscheinlich ist, wurde in entsprechender 

Höhe eine Rückstellung gebildet. Bei der Bewertung wurde jeweils die Möglichkeit einer Er-

stattung berücksichtigt. Die Risikovorsorge für Eventualverbindlichkeiten wurde von den ent-

sprechenden Posten abgesetzt.  

 

Einem möglichen Ausfall aus unwiderruflichen Kreditzusagen wurde durch die Bildung einer 

Portfoliowertberichtigung Rechnung getragen, die im Aktivposten „Risikovorsorge“ ausge-

wiesen wird. 

 

267



Quantifizierbar: 

 

 

 

 Fi

 

 

 Eventu

 Unw
Hy

 A
 Ges

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

nanzgarantien

Kreditbürgschaften 868 56 > 100

Akkreditive 41 4 > 100

Sonstige Bürgschaften 493 465 6

alverbindlichkeiten 525

iderrufliche Kreditzusagen (Buchkredite, Avalkredite, Kommunal-/
pothekendarlehen, Sonstige unwiderrufliche Kreditzusagen) 4.606 1.594 > 100

ndere Verpflichtungen 29 1.594 -98

amt 6.037 2.119 > 100

Fehler!

Veränderung

 

Weitere Haftungsverhältnisse aus Mietgarantien bestanden im Konzern zum  

31. Dezember 2006 unverändert in Höhe von 499 Mio. €. Der Konzern ist hiervon auf Basis 

der Detailvereinbarung durch das Land Berlin überwiegend freigestellt. 

 

Bei vier (Vorjahr 2) geschlossenen Immobilienfonds haben sich Konzernunternehmen ver-

pflichtet, auf Verlangen der Kommanditisten deren Fondsanteile zu erwerben. Die Verpflich-

tungen betragen nominell (100%) insgesamt 188 Mio. €. Die Rücknahmewerte können bis zu 

115% oder 216 Mio. € der nominellen Verpflichtungen betragen, sofern die Andienungsrech-

te erst im Jahr 2024 ausgeübt werden. 

 

Nach der Detailvereinbarung mit dem Land Berlin ist für die Verpflichtungen der daran betei-

ligten Gesellschaften des Konzerns Landesbank Berlin Holding in einigen Fällen eine ge-

samtschuldnerische Haftung verschiedener Gesellschaften festgelegt worden. Die Haftungs-

verteilung im Innenverhältnis erfolgte durch Vereinbarung vom August 2002, ergänzt im Au-

gust 2004, und sieht eine teilweise Kostenerstattung vor, die sich im Wesentlichen an den 

Beteiligungsverhältnissen an der haftungsverursachenden Gesellschaft orientieren. Mit Ver-

trag vom 19. Dezember 2005 hat die Bankgesellschaft Berlin AG die wesentlichen von der 

Detailvereinbarung abgeschirmten Gesellschaften des Immobiliendienstleistungsgeschäfts 

an das Land Berlin mit schuldrechtlicher Wirkung zum 1. Januar 2006 und dinglicher Wir-

kung zum 30. Juni 2006 (24.00 Uhr) veräußert. 

 

Die Detailvereinbarung enthält ferner Regelungen zu einem Besserungsschein, der als Teil-

gewinnabführungsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren ausgestattet ist und sich an defi-

nierten Eigenkapitalquoten orientiert. Für die Übernahme der Risikoabschirmung ist begin-
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nend mit dem Geschäftsjahr 2002 bis zunächst einschließlich 2011 ein Festbetrag von jähr-

lich 15 Mio. € an das Land Berlin zu zahlen, anschließend ist darüber erneut zu verhandeln. 

Die Aufteilung dieser Kosten erfolgte durch Vereinbarung vom August 2002, ergänzt im Au-

gust 2004, und sieht eine teilweise Kostenerstattung durch die Landesbank Berlin AG, die 

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG und die Investitionsbank Berlin entsprechend 

dem Verhältnis der Volumina der durch die Kreditgarantie geschützten Kredite der Banken 

vor. 

 

Nachschusspflichten aus Beteiligungen bestehen in Höhe von 13 Mio. € (Vorjahr 7 Mio. €) 

und resultieren im Berichtsjahr vollständig aus der Beteiligung an der Liquiditätskonsortial-

bank. Darüber hinaus bestehen für Beteiligungen Einzahlungsverpflichtungen in Höhe von 3 

Mio. € (Vorjahr 0 Mio. €). 

 

Die Landesbank Berlin war neben anderen Landesbanken und dem Deutschen Sparkassen- 

und Giroverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Gewährträger der DekaBank Deut-

sche Girozentrale. Am 30. November 2002 hat die Landesbank Berlin ihre Anteile an der 

DekaBank verkauft. Die Verpflichtungen der Landesbank aus der von ihr übernommenen 

Anstaltslast und Gewährträgerhaftung für die DekaBank endeten mit dem Stichtag des Ver-

kaufs mit Wirkung für die Zukunft. Für Verbindlichkeiten, die vor dem Stichtag bereits ent-

standen sind, bleibt es bei der Haftung der Landesbank als Gewährträger.  

 

Die Beiträge für die Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen wurden nach 

risikoorientierten Grundsätzen neu bemessen. Daraus resultiert zum Jahresabschluss für die 

Landesbank Berlin AG eine Nachschussverpflichtung in Höhe von 132 Mio. €. Sofern ein 

Stützungsfall eintritt, können die Nachschüsse sofort eingefordert werden.  

 

In DV-Dienstleistungsverträgen mit der FinanzIT GmbH und der Siemens Business Services 

Management GmbH (SBSM) hat die Bank die vereinbarten Mindestabnahmemengen (Fi-

nanzIT, SBSM) erreicht. 
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Nicht quantifizierbar: 

 

Eventualverbindlichkeiten 

 

Gemäß § 5 Abs. 10 des Statuts für den Einlagensicherungsfonds ist die Landesbank Berlin 

Holding AG verpflichtet, den Bundesverband deutscher Banken e.V. von etwaigen Verlusten 

freizustellen, die bei ihm durch Maßnahmen zugunsten der Berlin-Hannoversche Hypothe-

kenbank AG anfallen. 

 

Für die Landesbank Berlin AG besteht die Verpflichtung, dass sie für den Fall, dass ein an-

derer Alleinaktionär an die Stelle ihres heutigen Alleinaktionärs Landesbank Berlin Holding 

AG tritt, gegenüber dem Bundesverband deutscher Banken e.V. eine Erklärung abgeben 

wird, wonach sie diesen von Verlusten freistellt, die durch eine Hilfeleistung zu Gunsten der 

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG entstehen könnten. 

 

Es bestehen Eventualforderungen aus Rechtsstreitigkeiten. Deren Wert kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht verlässlich bestimmt werden. Die Angabe eines Wertes unterbleibt deshalb 

gemäß IAS 37.92. 

 

Eventualverbindlichkeiten, die sich auf Rechtsstreitigkeiten beziehungsweise Rechtsrisiken 

beziehen, sind im Wesentlichen: 

• Haftungsfreistellungserklärungen der LBB und der IBG, 

• EU-Beihilfeverfahren zur Umstrukturierungsbeihilfe für die  Bankgesellschaft Berlin AG 

und zur Übertragung der ehemaligen Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin auf die Landes-

bank Berlin -Girozentrale- (nunmehr firmierend als Landesbank Berlin AG), 

• Einigung zwischen der Bundesregierung und der Europäischen Kommission in der Frage 

der Berliner Sparkasse 

• Veräußerung der Anteile an der Allgemeine Privatkundenbank Aktiengesellschaft  

(Allbank), 

• Risiken aus der Umsetzung der Detailvereinbarung und aus der Veräußerung der we-

sentlichen im Immobiliendienstleistungsgeschäft tätigen  Konzerngesellschaften an das 

Land  Berlin, 

• Nichtigkeit der in Geschäftsbesorgungsverträgen enthaltenen Vollmachten zum Ab-

schluss von Kreditverträgen, 

• Prospekthaftungsklagen im Zusammenhang mit geschlossenen Immobilienfonds (IBV-

Fonds) sowie Klage einer Fondsgesellschaft, 

• Rechtsfolgen aus den Urteilen des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 14. Juni 2004, 
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• Auswirkungen der Streitigkeiten mit dem DSGV über die Zugehörigkeit zum Öffentlichen 

Sektor 

Nähere Angaben zu den Rechtsrisiken sind im Risikobericht als Teil des Lageberichtes auf-

geführt. 

 

Patronatserklärungen 
 
Mit Wirkung vom 29. August 2006 übernahm die Landesbank Berlin AG alle Verbindlichkei-

ten und Verpflichtungen aus Patronatserklärungen der vormaligen Bankgesellschaft Berlin 

AG (jetzt firmierend unter Landesbank Berlin Holding AG). Somit stellen sich die Patronats-

erklärungen der Landesbank Berlin AG wie folgt dar: 

 

Die Landesbank Berlin AG trägt in Höhe ihrer (durchgerechneten) Beteiligungsquote bei ih-

ren Tochterunternehmen i. S. v. § 290 Abs. 1 und 2 HGB, die in der Liste über den Anteils-

besitz gemäß § 313 Abs. 2 HGB entsprechend als derzeit gedeckt gekennzeichnet sind, von 

politischen Risiken abgesehen, dafür Sorge, dass diese Gesellschaften ihre Verpflichtungen 

erfüllen können.  

 

Zu den von der Landesbank Berlin AG übernommenen Verbindlichkeiten und Verpflichtun-

gen aus Patronatserklärungen der vormaligen Bankgesellschaft Berlin AG (jetzt firmierend 

unter Landesbank Berlin Holding AG) gehören auch die jeweils gegenüber einem bestimm-

ten Gläubiger der IDLG Immobiliendienstleistungen GmbH, Berlin, und Mario Göhr Grund-

stücks GmbH, Berlin, ausdrücklich abgegebenen und dem Vorgenannten entsprechenden 

Patronatserklärungen. Im Falle der IDLG Immobiliendienstleistungen GmbH gilt diese Patro-

natserklärung befristet bis zum 30. Juni 2015; im Falle der Mario Göhr Grundstücks GmbH 

gilt diese befristet längstens bis zum 31. Dezember 2010. 
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74 Risikomanagement 

 

Risikomanagement im Konzern Landesbank Berlin 2006 

 

Die Zielsetzung der Offenlegungsvorschriften von IFRS ist, den Bilanzadressaten einen 

umfassenden Einblick in die Risikolage des Konzerns Landesbank Berlin bzw. Konzerns 

Landesbank Berlin Holding zu geben, damit sie ein besseres Verständnis für die 

Auswirkungen von Finanzinstrumenten auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Konzerns entwickeln können.  

 
Seit erfolgter Ausgliederung nimmt die Landesbank Berlin Holding AG, ehemals 

Bankgesellschaft Berlin AG, als Konzernobergesellschaft im Wesentlichen die Funktion einer 

Finanzholding wahr, die Bankgeschäfte nicht mehr selbst durchführt und kein Kreditinstitut 

mehr ist. Zentrale Aufgabe ist das Halten der 100-prozentigen Beteiligung an der 

Landesbank Berlin AG (LBB). Nahezu das gesamte Geschäft der Holding wurde im 

Geschäftsjahr auf die LBB übertragen, so dass auch deren Risiken in die LBB übergeleitet 

wurden.  

 

Die Aufgaben der Holding werden durch Geschäftsbesorgungsverträge von der LBB 

erbracht. Zwischen der Holding und der LBB besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 

 

Aufgrund der Überleitung der Risiken in die LBB und der Tatsache, dass die LBB 

aufsichtsrechtlich zum übergeordneten Unternehmen der Finanzholding-Grupppe wurde und 

alle Banken des Konzerns unter ihrem Dach zusammengeführt wurden, resultiert nunmehr 

die weitgehende Übereinstimmung der Risiken des Konzerns Landesbank Berlin und des 

Konzerns Landesbank Berlin Holding. Die für das Geschäftsjahr 2005 angegebenen 

Vergleichszahlen beruhen auf dem Konzern Landesbank Berlin AG, der damals nicht die 

Auswirkungen des Projektes „Eine Bank“ und die Geschäfte der Berlin Hyp enthielt. 

Ausführliche Darstellungen zur Umfirmierung und Geschäftsübertragung sind den 

Abschnitten „Unternehmensdarstellung“ und „Restrukturierung und Neuausrichtung“ des 

Lageberichtes zu entnehmen. 

 

Finanzinstrumente und Derivate 

IAS 32 definiert ein Finanzinstrument als einen Vertrag, der gleichzeitig bei dem einen 

Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei dem anderen Unternehmen zu 

einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Dies schließt 

Derivate mit ein. 
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Die LBB und ihre Bank-Töchter im Konzern erhalten Einlagen von Kunden in 

unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen. Sie streben das Erzielen einer Marge an, 

indem sie diese Gelder an Kunden verleihen bzw. investieren. Sie erzielen 

Fristentransformationsergebnisse, da die Laufzeiten der erhaltenen und ausgegebenen 

Finanzmittel unterschiedlich sind. Die resultierende Bilanzstruktur wird aktiv gemanagt. Den 

Kunden werden neben bilanzwirksamen Produkten auch außerbilanzielle Transaktionen 

(Avale, Garantien und andere Eventualverbindlichkeiten) angeboten. Darüber hinaus halten 

die Banken im Konzern Landesbank Berlin Positionen in börsengehandelten und Over-the-

Counter-Instumenten, wie zum Beispiel Swaps, Termingeschäfte und Optionen, die 

Zinssätze, Aktienkurse, Wechselkurse und Kreditrisiken zum Gegenstand haben. Diese 

generieren Handelsergebnisse und werden auch teilweise zur Absicherung verwendet. 

 

Die Sicht des Risikomanagementes auf Finanzinstrumente und Derivate wird ergänzt um die 

bilanzielle Sicht. Hierzu finden sich ausführliche Darstellungen unter anderem in den folgend 

genannten Abschnitten der Notes: Finanzinstrumente, Beizulegende Zeitwerte von 

Finanzinstrumenten, Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen, Positive Marktwerte aus 

drivativen Sicherungsinstrumenten, Eigenkapital, Forderungen an Kreditinstitute, 

Forderungen an Kunden, Verbriefte Verbindlichkeiten. 

 

Als Maßnahmen zur Reduktion des Kreditrisikos aus Derivaten werden üblicherweise 

Collateral-Vereinbarungen und Close-Out-Netting-Vereinbarungen mit den Kontrahenten 

abgschlossen. 

 

 

Risikosteuerung 

Das gezielte und kontrollierte Eingehen von Risiken unter Beachtung renditeorientierter 

Vorgaben ist integraler Bestandteil der Gesamtrisikosteuerung des Konzerns. Die 

Risikosteuerung und auch die qualifizierte und zeitnahe Überwachung der Risiken erfolgen 

gemäß den Vorgaben der in der Risikostrategie und dem Risikohandbuch festgehaltenen 

Risikopolitik des Vorstands. 

 

Die Risikostrategie leitet sich aus den geschäftsstrategischen Rahmenbedingungen und 

Grundsätzen ab, und gestaltet diese bezüglich der Übernahme von Risiken aus. Hierzu zählt 

die Festlegung konzerneinheitlicher Methoden und Verfahren der Risikomessung. Ebenso 

haben alle Unternehmen und organisatorischen Einheiten dafür Sorge zu tragen, dass alle 

Risiken transparent und im Rahmen der konzerneinheitlichen Methodik messbar sind. 
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Das Risikohandbuch, welches den Rahmen für das operative Risikocontrolling vorgibt und 

sowohl für den Konzern Landesbank Berlin als auch den Konzern Landesbank Berlin 

Holding gilt, stellt als Grundlage für die Unternehmensstrategie detailliert 

Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten und Methoden der einzelnen Phasen des 

Risikomanagements dar. 

 

Die ganzheitliche Risikosteuerung des Konzerns erfolgt durch das Risk Review Komitee 

(RRK). Das RRK nimmt eine Risikobegrenzung und Risikoallokation in den verschiedenen 

Unternehmen und organisatorischen Einheiten des Konzerns beispielsweise durch Limite 

oder Strukturvorgaben vor. Monatlich diskutiert das RRK die Gesamt-Risikolage und reagiert 

gegebenenfalls mit entsprechenden Entscheidungen. 

 

Inhaltlich werden im Konzern folgende Risikokategorien unterschieden: 

• Adressenausfallrisiken 

• Marktpreisrisiken, z.B. Zinsänderungsrisiken (Cash flow und Fair Value), 

Währungsrisiken, Aktienkursrisiken 

• Liquiditätsrisiken 

• Immobilienrisiken 

• Operationelle Risiken 

• Sonstige Risiken 

 

Das interne Risikotragfähigkeitskonzept beinhaltet ein System von Messverfahren und 

Limitierungen aller wesentlichen Risiken, das die Überschreitung eines vorgegebenen 

maximalen Vermögenswertverlusts bis auf eine geringe Restwahrscheinlichkeit ausschließt. 

Die im Folgenden angegebenen Zahlen für die einzelnen Risikokategorien berücksichtigen 

neben den üblichen Standardgeschäften auch Derivate und außerbilanzielle Geschäfte.  

 

Zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit sind ein Limitsystem und davon abgeleitete 

Eskalationsprozesse etabliert. 

 

Detailangaben sind dem Risikobericht Abschnitt "Grundsätze für das Risikomanagement und 

–controlling" sowie "Gesamt-Risikosteuerung" zu entnehmen. 
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Adressenausfallrisiken 

Basis für das Kreditrisikomanagement und -controlling ist die Kreditevidenzdatenbank, in der 

sämtliche adressenausfallrisikorelevante Daten erfasst und konsolidiert werden.  

 

Ratingsysteme quantifizieren trennscharf die Ausfallrisiken der Kreditnehmer. Die 

Kreditvergaberichtlinien und die Kompetenzordnung basieren auf der Risikoklasse. Diese 

beinhaltet neben der ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeit aus dem Rating auch die 

gestellten Sicherheiten.  

 

Die quantitative Analyse der Kreditrisiken auf Basis statistischer Verfahren wird für 

Kreditportfolien auf Basis des eigenentwickelten Kreditportfoliomodells durchgeführt. Dieses 

Modell, das auf einer konzernspezifischen Adaption von Standardmodellen basiert, erlaubt 

die Aggregation der kreditnehmerbezogenen Kreditrisiken zu einer Risikokennzahl auf 

Portfolioebene, dem sogenannten Credit-Value-at-Risk (CVaR). Diese Kennzahl wird täglich 

auf Basis mehrerer Konfidenzniveaus mit einem Betrachtungshorizont von einem Jahr für die 

Konzern-, Teilbank- und Geschäftsfeld-Portfolios ermittelt und fließt in den monatlichen 

Gesamtrisikoreport an den Vorstand ein. 

 

Das Neugeschäft und der Kreditbestand werden täglich durch Portfoliolimite auf Basis des 

Kreditportfoliomodells begrenzt. Dazu existieren Limite für den erwartenen Verlust wie auch 

den unerwarteten Verlust zu verschiedenen Konfidenzniveaus der Portfolien auf Ebenen der 

Geschäftsfelder, der Teilbanken und des Konzerns. Zusätzlich werden Länder- und 

Transferrisiken über volumensbasierte Länderlimite beschränkt. Neben dieser Limitierung 

erfolgt ein regelmäßiges Reporting der Kreditvolumen nach Branchen/Bonitäten. Dieses 

ermöglicht die strategische Steuerung der Portfolien. 

 

Ausführliche Darstellungen zum Risikomanagement finden Sie im Abschnitt 

"Adressenausfallrisiken" des Risikoberichtes. 

  

 

Adressenausfallrisiken aus Handelsgeschäften 

Die Adressenausfallrisiken des Handelsgeschäfts werden limitiert und laufend überwacht. 

Hierbei wird unterschieden zwischen Kontrahenten-, Emittenten- und Kreditrisiken. Der 

Konzern handelt überwiegend mit Adressen guter und sehr guter Bonität. 
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Risikoklasse 1 95,5% 96,8%
AAAA 23,3% 25,8%
AAA 15,9% 24,6%
AA+ bis AA 25,9% 13,9%
AA- bis A- 30,4% 32,6%

restliche Risikoklassen 4,5% 3,2%

31.12.2006 31.12.2005

 
 
 

 

Netting-Rahmenverträge 

Die Kontrahentenrisiken aus Handelsgeschäften werden über Vereinbarungen zum Close-

Out-Netting reduziert. Diese ermöglichen es uns, bei Ausfall des Kontrahenten Forderungen 

und Verbindlichkeiten beziehungsweise positive und negative Barwerte gegeneinander 

aufzurechnen.  

 
 
Risikokonzentrationen 

Risikokonzentration der Aktivseite 

Darstellung der Kreditinanspruchnahmen inkl. offener externer Linien1 nach Risikoklassen in 

Mrd. €: 

 

Risikoklassen 31.12.2006 31.12.2005
 1 -  3 ( A )    114 41
 4 -  7 ( B )    11 5
 8 - 12 ( C )    7 4
13 - 15 ( D )    1 1

16 ( E )    4 1
17 - 18 ( F )    2 2

restliche    3 1  
 

Die Risikoklasse wird ermittelt aus der Bonitätsklasse unter Berücksichtigung werthaltiger 

Sicherheiten. 

                                                     
1 Die Kreditinanspruchnahme weicht aufgrund risikoorientierter Sicht von dem bilanziellen Kreditvolumen ab. 
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Darstellung der Kreditinanspruchnahmen ohne offene externe Linien nach Regionen  

in Mrd. €: 

 

Region 31.12.2006 31.12.2005
Berlin 24,3 12,4
Alte Bundesländer 40,8 18,1
Neue Bundesländer 9,6 4,7
Ausland 52,1 12,6
Sonstige 0,3 0,6
gesamt 127,2 48,5  
 

Darstellung der Länderrisiken (Inanspruchnahmen)  

Für die Berechnung der Auslastung eines Länderlimits werden von den Inanspruchnahmen 

im jeweiligen Land die erstklassigen Sicherheiten (unter anderem Barsicherheiten aus 

Drittländern, Hermes-Bürgschaften) abgezogen. Daraus ergibt sich eine Inanspruchnahme je 

Land. Im Konzern wurden im Jahr 2006 zu 98% (20052 zu 96%) Geschäfte mit Ländern sehr 

guter bis guter Qualität (Ratingklasse 1 bis 3) getätigt. 

 

Zu ausführlichen Darstellungen über die Methoden des Risikomanagements verweisen wir 

auf den Risikobericht, insbesondere den Abschnitt "Kreditrisiken". 

 

Risikokonzentrationen der Passivseite 

Der Konzern ist zwischen den Passivsegmenten Kundeneinlagen, Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten und Verbrieften Verbindlichkeiten gut diversifiziert.  

 
 
 
 
 
 

31.12.2006 31.12.2005

in % in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 35,2% 28,6%
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 20,2% 27,4%
Verbriefte Verbindlichkeiten 23,0% 23,2%
erfolgswirksam zum Zeitwert Bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 15,3% 16,5%
Andere Passiva 6,3% 4,3%
Bilanzsumme (Summe Passiva) 100,0% 100,0%

                                                     
2 Die Systematik der Berechnung der Auslandsgeschäfte wurde im Berichtsjahr dahingehend geändert, dass als 
Grundlage die Kreditinanspruchnahmen zuzüglich offener externer Limite, um interne Kreditnehmer bereinigt, 
verwendet wird. Der Vorjahreswert wurde an diese Systematik angepasst, so dass der jetzt angegebene 
Vorjahreswert in Höhe von 96% nicht mit dem im Geschäftsbericht der BGB für 2005 mit 99% veröffentlichten 
übereinstimmt.  
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Regionale Konzentrationen ergeben sich, bedingt durch den Standort der Bank, bei den 

Kundeneinlagen mit deutlichem Schwerpunkt der Herkunft aus Berlin / Brandenburg. Der 

Schwerpunkt der Interbankenrefinanzierung liegt weiter verteilt zu ca. 80% im deutschen 

Raum. Bei den Verbrieften Verbindlichkeiten ist diese Verteilung ähnlich, wobei der Aus-

landsanteil der Platzierungen auf 30% geschätzt wird. Die Neuemissionen der LBB wurden 

in 2006 marktbedingt zu einem höheren Anteil bei inländischen Investoren platziert. Für 2007 

wird mit der Wiederbelebung des Marktes für Benchmark-Emissionen von Landesbanken 

eine Umkehr dieser Entwicklung erwartet. 

 

 

Marktpreisrisiken 

Im Dezember 2004 wurden die internen Verfahren (Full-use-Model inklusive besonderer 

Kursrisiken und Währungsrisken) zur Marktpreisrisiko-Überwachung aufsichtsrechtlich 

anerkannt. Methodisch basieren die angewendeten Verfahren zur Risikomessung (Capital at 

Risk-Auslastung) auf einem analytischen Delta-Gamma-Ansatz unter Einbeziehung von 

Volatilitätsrisiken auf Basis einer Haltedauer von zehn Tagen und einem Konfidenzniveau 

von 99 %. Spreadrisiken des zinstragenden Geschäfts werden durch Berücksichtigung von 

Government-, Pfand- und Swapkurven explizit gemessen. Individuelle Kursrisiken werden 

bei zinsbezogenen Produkten über implizite Ausfallintensitäten berechnet. Bei 

aktienkursbezogenen Produkten erfolgt die Aufteilung in einen aktienindexbezogenen und 

einen individuellen Teil. Optionsrisiken werden in Form von Gamma- und Vega-Risiken 

integrativ erfasst. Die Prognosegüte der Modelle wird mittels Clean Backtesting ermittelt.  

 

Eingebettet in die Überwachung der Marktpreisrisiken ist ein System von risiko- und 

verlustbegrenzenden Limitierungen und damit zusammenhängenden Verfahrensregelungen.  

 

Der Konzern hat ein umfassendes und differenziertes Risikoreporting bei Marktpreisrisiken 

eingerichtet. Hierzu zählen das Intraday Monitoring der Risiken und Erträge der 

Handelsbereiche (alle 15 Minuten), ein täglicher Bericht gemäß MaRisk an die zuständigen 

Fach-Vorstandsmitglieder, ein 14-tägiger Aktiv-Passiv-Report und ein monatlicher Bericht 

gemäß MaRisk an den Konzernvorstand mit Backtest- und Stresstest-Ergebnissen. 
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in Mio. €
Durchschnitt Minimum Maximum Limit per 31.12.

Konzern 2006 75,52 37,85 123,66 426,65
LBB 2005 39,31 13,56 82,46 255,00

Kapitalmarktgeschäft Konzern 2006 37,22 18,29 59,25 75,00
Handelsbereiche LBB 2005 3,75 1,12 10,36 70,00

Capital-at-Risk

 
 

Die Darstellung enthält die Zahlen der Berliner Bank AG, die zum 31. Dezember 2006 die 

Landesbank Berlin AG verlassen hat. Das äußerst geringe Marktpreisrisiko der LBB Invest 

wird in den Vergleichszahlen für 2005 nicht mit ausgewiesen. 

 

Ausführliche Darstellungen zum Risikomanagement finden Sie im Abschnitt "Marktrisiken" 

des Risikoberichtes. 

 

Zinsänderungsrisiken 

Die Ungewißheit über die zukünftige Änderung der Marktzinsen und einem damit 

verbundenen Verlust stellt für Banken ein bedeutendes Risiko dar. Dieses Risiko wird im 

Konzern im Rahmen der Value-at-Risk-Berechnungen auf Basis eines 99%-tigen 

Konfidenzniveaus und einer Haltedauer von 10 Tagen bestimmt, ist limitiert und wird 

regelmäßig überwacht. Das Zinsänderungsrisiko wird insgesamt gesteuert und berücksichtigt 

alle anfallenden Cash Flows. 

 

in Mio. €
Durchschnitt Minimum Maximum

Zinsrisiko 2006 64,89 34,09 115,14
Zinsrisiko 2005 31,99 10,22 73,60

Capital-at-Risk

 
 

Die Darstellung enthält die Zahlen der Berliner Bank AG, die zum 31. Dezember 2006 die 

Landesbank Berlin AG verlassen hat. 

 

Darüber hinaus werden Szenario-Berechnungen angestellt, bei denen die Auswirkungen 

einer allgemeinen Erhöhung der Zinsen um 100 Basispunkte auf das Gesamtportfolio des 

Konzerns ermittelt werden.  

Konzern Landesbank Berlin Hyp andere

in Mio. € LBBH  Berlin
Stresstest Ende 2006 -277,1 -223,7 -45,0 -8,4
Stresstest Ende 2005 -296,6 0,5 -188,0 -19,5  
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Nahezu das gesamte Geschäft der ehemaligen Bankgesellschaft Berlin AG wurde im 

Geschäftsjahr auf die LBB übertragen, sodass auch dessen Risiken in die LBB übergeleitet 

wurden. Der Jahresabschluss 2005 umfasste auch die Berliner Bank, mit einer 

Stresssensitivität von ca. -21 Mio. €. Die Berliner Bank ist hier nicht mehr enthalten, das es 

sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt und sie zum 31. Dezember 2006 die Landesbank 

Berlin AG verlassen hat. 

 

Der Konzern ist aktivisch aufgestellt und profitiert damit von fallenden Zinsen. Das Exposure 

im Konzern ist im Vergleich zum Vorjahr auf dem gleichen Niveau verblieben.  

 

Ausführliche Darstellungen zum Risikomanagement finden Sie im Abschnitt "Marktrisiken" 

des Risikoberichtes. Eine Darstellung der Buchwerte gegliedert nach Restlaufzeiten ist 

innerhalb der Notes jeweils für die korrespondierende Bilanzposition angegeben. 

 

Währungsrisiken 

Der Konzern der LBB geht keine wesentlichen Positionen im Währungsbereich ein. Das 

aufgezeigte Kursrisiko stammt überwiegend aus Restbeträgen aus Kundengeschäften, aus 

der Liquiditätssicherung in Fremdwährung und aus einzelnen Handelspositionen mit Assets 

in Fremdwährung. 

 

 

in Mio. €
Durchschnitt Minimum Maximum

Capital-at-Risk

Währungsrisiko 2006 7,33 1,04 12,53
Währungsrisiko 2005 0,07 0,02 1,17  
 

Die Darstellung enthält die Zahlen der Berliner Bank AG, die zum 31. Dezember 2006 die 

Landesbank Berlin AG verlassen hat. 
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Aktienrisiken 

Der Konzern der LBB geht Aktiengeschäfte ein, deren Risiken sich wie folgt darstellen: 

in Mio. €
Durchschnitt Minimum Maximum

Aktienrisiko 2006 30,20 15,24 50,07
Aktienrisiko 2005 1,92 0,07 6,27

Capital-at-Risk

 
 

Die Darstellung enthält die Zahlen der Berliner Bank AG, die zum 31. Dezember 2006 die 

Landesbank Berlin AG verlassen hat. Das äußerst geringe Marktpreisrisiko der LBB Invest 

wird in den Vergleichszahlen für 2005 nicht mit ausgewiesen. 

 

Liquiditätsrisiken 

§ 11 KWG regelt, dass Kreditinstitute ihre Mittel so anlegen müssen, dass jederzeit eine 

ausreichende Zahlungsbereitschaft gewährleistet ist. Die Liquidität wird als ausreichend 

angesehen, wenn die Grundsatz-II-Kennziffer mindestens 1,0 beträgt. Die 

Liquiditätskennziffer betrug per 30. Dezember 2006 für die Landesbank Berlin AG 1,88 

(1,8 zum 31. Dezember 2005) und für die Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG 1,29 

(1,2 zum 31. Dezember 2005). 

 

Grundlage für alle Liquiditätsrisiko-Betrachtungen ist die Kapitalablaufbilanz, deren 

Bestandteil Annahmen über die Prolongation von Aktivfälligkeiten sowie die Aussteuerung 

von konzerninternen Zahlungen sind, um die tatsächliche Liquiditätswirksamkeit jedes 

Cashflows korrekt darzustellen.  

 

Der Konzern LBB betrachtet verschiedene Laufzeitbänder und unterschiedliche Szenarien, 

so dass auch im Krisenfall ausreichende Liquidität vorhanden ist. 

 

Die Obergrenzen der Limite basieren auf der für den gesamten Zeitraum verfügbaren 

Wertpapierliquiditätsreserve.  

 

Der Vorstand wird im zweiwöchentlichen Turnus über die Liquiditätssituation informiert. Das 

Reporting beinhaltet auch die Überwachung von Vorwarnstufen, bei deren Erreichen 

definierte Eskalationsmaßnahmen greifen. 

 

Die kurzfristige Liquiditätslage ist derzeit entspannt.  

Ausführliche Darstellungen zum Risikomanagement finden Sie im Abschnitt 

"Liquiditätsrisiken" des Risikoberichtes. 
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75 Beizulegende Zeitwerte von Finanzinstrumenten 

 

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem sachverständige, vertragswillige und von-

einander unabhängige Geschäftspartner einen Vermögenswert tauschen oder eine Verpflich-

tung begleichen. 

 

Sofern Börsenkurse vorliegen, werden diese zugrunde gelegt. Bei fehlenden Marktpreisen 

wird der beizulegende Zeitwert anhand von finanzmathematischen Verfahren ermittelt. Zur 

Anwendung kommen dabei vor allem die Barwertmethode und Optionspreismodelle. Die in 

die Ermittlung eingehenden Parameter resultieren aus Marktkonditionen zum Bilanzstichtag.  

 

Die beizulegenden Zeitwerte für jede Klasse von finanziellen Vermögenswerten und finan-

ziellen Verbindlichkeiten, die in der Bilanz zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt 

wurden, sind wie folgt gegliedert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend werden die Methoden bzw. Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Zeit-

wertes nach Klassen getrennt aufgezeigt. 

 

Forderungen an Kreditinstitute bzw. an Kunden 

 

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Forderungen an Kreditinstitute werden zu fortgeführten 

Anschaffungskosten bilanziert. Forderungen im AfS-Bestand werden gemäß IFRS mit dem 

beizulegenden Zeitwert bewertet. Die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts von Forderun-

Mio. 
�

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Aktiva    

Forderungen an Kreditinstitute 28.178 43.497 28.352 43.227 -174 270

Forderungen an Kunden 50.324 24.479 49.086 22.799 1.238 1.680

Beteiligungen und nicht konsolidierte 
verbundene Unternehmen

287 91 286 91 1 0

At Equity bewertete Unternehmen 74 72 74 72 0 0

Passiva 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.963 26.087 49.408 26.220 -445 -133

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 26.366 24.395 28.367 25.135 -2.001 -740

Verbriefte Verbindlichkeiten 32.331 21.371 32.358 21.334 -27 37

Nachrangkapital 2.671 798 2.628 790 43 8

Stille Einlagen des Landes Berlin 696 1.985 700 1.944 -4 41

Marktwert (Fair Value) Buchwert Differenz
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gen erfolgt durch die Barwertmethode. Demnach werden die vertraglich vereinbarten Cash-

Flows mit einem risikoadjustierten Marktzins diskontiert. Die Buchwerte in der obigen Tabelle 

wurden um Wertberichtigungen auf Forderungen und AfS-Bestände gekürzt. 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden bzw. gegenüber Kreditinstituten 

 

Die fortgeführten Anschaffungskosten von Verbindlichkeiten gegenüber Kunden bzw. ge-

genüber Kreditinstituten, alle zu üblichen Zahlungskonditionen, entsprechen im Wesentlichen 

dem beizulegenden Zeitwert.  

 

Verbriefte Verbindlichkeiten 

 

Grundsätzlich werden verbriefte Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten bi-

lanziert. Die in Verbindlichkeiten eingebetteten Derivaten (Embedded Derivatives) werden 

abgespalten und mit dem Marktwert (Fair Value) bewertet. 

 

Nachrangkapital 

 

Grundsätzlich erfolgt die Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten. Agien und Disa-

gien werden über die Laufzeit verteilt und ergebniswirksam im Zinsüberschuss vereinnahmt. 

Nachrangkapital, das in das Hedge Accounting einbezogen ist, wird um den dem abgesi-

cherten Risiko zuzurechnenden Buchgewinn oder -verlust angepasst.  
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76 Angaben über derivative Geschäfte 
 
 
 

Positive Negative

Markt- Markt-

Summe werte werte

Mio. € <= einJahr bis fünf Jahre > fünf Jahre 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006

Zinsbezogene Geschäfte 224.235 267.944 126.337 618.516 5.875 7.085

Börsengehandelte Produkte 71.151 563 0 71.714 0 0

Zinsfutures 5.432 563 0 5.995 0 0

Zinsoptionen 65.719 0 0 65.719 0 0

OTC-Produkte 153.084 267.381 126.337 546.802 5.875 7.085

Zinsswaps 86.740 237.001 108.359 432.100 5.240 6.306

Forward Rate Agreements 46.694 0 0 46.694 12 11

Forward Forward Deposits 0 0 0 0 0 0

Swaptions 6.174 16.689 15.036 37.899 549 693

Zinsoptionen, Käufe 0 0 0 0 0 0

Zinsoptionen, Verkäufe 0 0 0 0 0 0

sonstige Zinskontrakte 13.476 13.691 2.942 30.109 74 75

Währungsbezogene Geschäfte 11.367 13.993 2.049 27.409 419 384

Börsengehandelte Produkte 0 0 0 0 0 0

OTC-Produkte 11.367 13.993 2.049 27.409 419 384

Devisentermingeschäfte 10.344 1 0 10.345 148 142

Cross-Currency-Swaps 786 13.992 2.049 16.827 270 241

Devisenoptionen, Käufe 122 0 0 122 1 0

Devisenoptionen, Verkäufe 115 0 0 115 0 1

sonstige Devisenkontrakte 0 0 0 0 0 0

Aktien- / Indexbezogene Geschäfte 8.383 4.221 2.681 15.285 1.164 1.346

Börsengehandelte Produkte 4.621 176 0 4.797 16 29

Aktien- / Indexfutures 2.995 0 0 2.995 0 0

Aktien- / Indexoptionen 1.626 176 0 1.802 16 29

OTC-Produkte 3.762 4.045 2.681 10.488 1.148 1.317

Aktien- / Index-Swaps 360 234 25 619 65 39

Aktien- / Indexoptionen, Käufe 1.721 1.611 1.386 4.718 1.083 0

Aktien- / Indexoptionen, Verkäufe 1.681 2.200 1.270 5.151 0 1.278

Aktientermingeschäfte 0 0 0 0 0 0

Kreditderivate 201 2.871 710 3.782 13 21

Insgesamt 244.186 289.029 131.777 664.992 7.471 8.836

Nominalbetrag / Restlaufzeit

Produktbereiche des derivativen Geschäftes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem negativen Saldo der Marktwerte stehen positive Differenzen bei den beizulegenden 

Zeitwerten der Finanzinstrumente gegenüber. 
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77 Treuhandgeschäfte 
 
Die in der Bilanz nicht auszuweisenden Treuhandgeschäfte hatten am Bilanzstichtag folgen-

den Umfang: 
 
 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Forderungen an Kunden 413 15 > 100

Treuhandvermögen 413 15 > 100

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2 15 -87

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 411 0 x

Treuhandverbindlichkeiten 413 15 > 100

Veränderung 
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78 Als Sicherheit übertragene Vermögenswerte 

 

Die im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) für geldpolitische In-

strumente an die Deutsche Bundesbank übertragenen Vermögensgegenstände gliedern sich 

wie folgt: 

 

 Nominalwerte 31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Wertpapiere 30.626 19.832 54
Wirtschaftskredite 211 130 62

Wechsel 0 1 -100
Kreditforderungen 211 129 64

Gesamt 30.837 19.962 54

Veränderung

 

 

 

 

 

 

Für Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 10,4 Mrd. € (Verbindlichkeiten gegenüber Kre-

ditinstituten von 9,8 Mrd. € und Sonstige Verbindlichkeiten von 0,6 Mrd. €) wurden Wertpa-

piere und Forderungen an Kunden mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 10,5 Mrd. € als Si-

cherheiten übertragen. 
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79 Volumina der Fremdwährungsbestände 
 
 
 31.12.2005 Veränderung

Mio. € in %

USD JPY GBP andere Gesamt Gesamt

Barreserve 0 0 0 0 0 1

Forderungen an Kreditinstitute 772 20 404 978 2.174 4.692 -54

Forderungen an Kunden 553 17 191 554 1.315 222 > 100

Erfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle 
Vermögenswerte 305 158 86 71 620 303 > 100

Finanzanlagen 2.876 42 1.045 2 3.965 466 > 100

Andere Bilanzposten 110 2 37 1 150 26 > 100

Fremdwährungsaktiva 4.616 239 1.763 1.606 8.224 5.710 44

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.140 55 1.337 1.225 4.757 3.611 32

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 365 26 229 73 693 732 -5

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.198 6 616 0 1.820 666 > 100

Andere Bilanzposten einschließlich erfolgswirksam zum 
Zeitwert bilanzierte finanzielle Verpflichtungen 421 765 274 13 1.473 691 > 100

Fremdwährungspassiva 4.124 852 2.456 1.311 8.743 5.700 53

31.12.2006

Mio. €

x
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80 Nachrangige Vermögenswerte 
 

Als nachrangig sind Vermögensgegenstände anzusehen, wenn sie als Forderungen im Fall 

der Liquidation oder der Insolvenz des Emittenten erst nach den Forderungen der anderen 

Gläubiger erfüllt werden dürfen.  

 

In den Bilanzaktiva sind folgende nachrangige Vermögenswerte enthalten: 

 

 

 

 
Forderungen an K

 Forderungen an K

 E

 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

reditinstitute 68 163 -58

unden 0 94 -100

rfolgswirksam zum Zeitwert bilanzierte finanzielle 
Vermögenswerte 9 0 x

Gesamt 77 257 -70

Veränderung
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81 Geschäftsbeziehungen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 
 

Das Land Berlin hält rd. 81 % der Anteile an der Landesbank Berlin Holding AG. Diese hält 

100% der Anteile an der Landesbank Berlin AG. Das Land Berlin und die Landesbank Berlin 

Holding AG sind damit gemäß IAS 24 als nahe stehende Personen, die das Unternehmen 

beherrschen können, zu betrachten.  

 

Als wesentlicher Geschäftsvorfall mit dem Land Berlin ist die Detailvereinbarung vom 

16. April 2002 anzusehen, mit der der Konzern von den wesentlichen Risiken des Immobi-

liendienstleistungsgeschäftes, die bis zum 31. Dezember 2001 begründet worden sind, ab-

geschirmt wurde.  

 

Die Europäische Kommission hat am 18. Februar 2004 diese Beihilfe zugunsten der Bank-

gesellschaft Berlin AG, jetzt Landesbank Berlin Holding AG, im vollen Umfang genehmigt. Im 

Gegenzug für die Bewilligung hat die Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission u.a. 

die Zusage abgegeben, sicherzustellen, dass das Land Berlin seine Beteiligung an der Lan-

desbank Berlin Holding AG bis zum 31. Dezember 2007 veräußert. Damit wird das Land 

Berlin seinen Status als nahe stehende Person verlieren. 

 

Mit notariellem Vertrag vom 19. Dezember 2005 hat die damals als Bankgesellschaft Berlin 

AG firmierende Landesbank Berlin Holding AG in Erfüllung einer weiteren Auflage der EU-

Kommission die wesentlichen Unternehmen des Immobiliendienstleistungsgeschäftes (IDL) 

an das Land Berlin veräußert. Die Veräußerung wurde mit dinglicher Wirkung zum 

30. Juni 2006, 24.00 Uhr, bei wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1. Januar 2006 umgesetzt 

und fand am 16. Februar 2006 die Zustimmung des Abgeordnetenhauses.  

 

Gegenstand der Veräußerung an das Land Berlin waren die BIH und die in der BIH-Gruppe 

zusammengefassten Gesellschaften, neben der LPFV und der IBG insbesondere die BAVA-

RIA Objekt- und Baubetreuung GmbH i.L., die Immobilien Beteiligungs- und Vertriebsgesell-

schaft der BIH-Gruppe mbH, die ARWOBAU Apartment- und Wohnungsbaugesellschaft 

mbH und ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften.  

 

Die Veräußerung der BIH-Gruppe erfolgte zum Kaufpreis von 1,00 €. In einem gemeinsamen 

Bewertungsgutachten der durch die Bankgesellschaft Berlin AG beauftragten KPMG Deut-

sche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) und 

der vom Land beauftragten SUSAT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (SUSAT) auf 

Grundlage der vorliegenden Planzahlen und bestimmter Annahmen hinsichtlich des vorhan-

denen Eigenkapitals der Gesellschaften wurde für die Gesellschaften ein negativer Wert von 
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86,5 Mio. € ermittelt. Zum Ausgleich dieses negativen Werts hatte die Bankgesellschaft Ber-

lin AG eine entsprechende Eigenkapitalausstattung der zu übertragenden Gesellschaften 

sichergestellt. Damit kompensierte die Bankgesellschaft Berlin AG die bis zur endgültigen 

Abwicklung der Gesellschaften voraussichtlich entstehenden Verluste.  

 

Der Bewertung der  veräußerten Gesellschaften wurden in dem Kaufvertrag mit dem Land 

bestimmte Annahmen hinsichtlich des vorhandenen Eigenkapitals und der weiteren Ge-

schäftsentwicklung zu Grunde gelegt. Die Richtigkeit dieser Annahmen wird anhand der zum 

30. Juni 2006 für diese Gesellschaften zu erstellenden Zwischenabschlüsse geprüft. Diese 

Prüfung dauert derzeit noch an und wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2007 ab-

geschlossen. Für aus der Überprüfung möglicherweise entstehende weitere Zahlungsver-

pflichtungen gegenüber dem Land hat der Konzern in ausreichendem Umfang Rückstellun-

gen gebildet.  

 

In dem Veräußerungsvertrag hat die Bankgesellschaft Berlin AG (jetzt Landesbank Berlin 

Holding AG) die in Unternehmenskaufverträgen üblichen Garantien und Gewährleistungen 

übernommen, wobei das Haftungsvolumen grundsätzlich auf einen Höchstbetrag von 

60 Mio. € begrenzt ist. Die Bankgesellschaft Berlin AG (jetzt Landesbank Berlin Holding AG) 

steht zudem ohne betragsmäßige Begrenzung dafür ein, dass in der BIH und ihren Tochter-

gesellschaften keine Risiken verblieben sind, die von der Risikoabschirmung nach der De-

tailvereinbarung ausdrücklich ausgenommen sind. Eine unbeschränkte Haftung besteht zu-

dem im Hinblick auf die steuerlichen Verhältnisse der veräußerten Gesellschaften bis zum 

Übergang an das Land Berlin.  

 

Im Vertrag zur Übertragung des Immobiliendienstleistungsgeschäfts an das Land Berlin ver-

pflichteten sich die Konzernbanken zu einer Aufrechterhaltung bestehender  Finanzierungen 

der übergehenden Gesellschaften. Ab dem 1. Januar 2006 werden die Kredite an diese Ge-

sellschaften mit dem in  der Detailvereinbarung vereinbarten und dementsprechend auch der 

Bewertung der IDL-Gesellschaften im gemeinsamen Gutachten der KPMG und SUSAT zug-

rundegelegten 12-Monats-Euribor  (sog. Referenzzinssatz) verzinst. Zum 1. Januar 2007 

waren hiervon Kreditlinien im Konzern  in Höhe von 1.028 Mio. € betroffen, die  zwischenzeit-

lich ausschließlich von der Landesbank Berlin AG bereitgestellt werden. 

 

Weiterhin wurde im Rahmen des Kaufvertrags eine unbegrenzte Verpflichtung zum Ankauf 

von aus der Detailvereinbarung resultierenden Ansprüchen gegen das Land Berlin über-

nommen. Für diese Forfaitierungslinie wird analog zu den übrigen Finanzierungen für die 

IDL-Gesellschaften der Referenzzinssatz aus der Detailvereinbarung (12-Monats-Euribor 
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oder nachgewiesener höherer Bankeneinstand) angewandt. Per 31. Dezember 2005 waren 

unter Inanspruchnahme dieser Linie Forderungen in Höhe von 47,6 Mio. € nebst enthalte-

nem Verzinsungsanspruch gem. DetV angekauft. Im April 2006 wurden Ausgleichsansprü-

che der LPFV gegenüber dem Land Berlin in Höhe von 5,1 Mio. € nebst in der DetV festge-

legten Konditionen angekauft. Diese Ansprüche wurden zusammen mit der vorgenannten 

Forderung über 47,6 Mio. € fristgerecht vom Land Berlin zum 30. Juni 2006 ausgeglichen. 

Ferner wurden im Jahr 2006 Ansprüche aus der Buchwertgarantie über insgesamt 

34,7 Mio. € angekauft.  Die Ankäufe von Ansprüchen aus der DetV wurden regelmäßig von 

der Landesbank Berlin AG abgewickelt.  

 

Die mit dem Land für diese Finanzierungen festgelegten Konditionen wurden im Gesamtkon-

text der Vereinbarungen zur Übertragung des Immobiliendienstleistungsgeschäfts vereinbart. 

Damit stehen sich Leistung und Gegenleistung in angemessener Weise gegenüber. 

 

Einen wesentlichen Beitrag zur Risikobegrenzung stellt der Ende 2005 begonnene und im 

Berichtsjahr fortgeführte Kauf von Fondsanteilen dar, bei dem den Zeichnern von insgesamt 

15 Fonds, die von der IBV aufgelegt wurden, ein Angebot zum Erwerb ihrer Anteile durch die 

FinTech Einundzwanzigste Beteiligungs- und Management GmbH, einer Tochtergesellschaft 

der LPFV, unterbreitet wurde.  

 

Die aus dem Erwerb der Fondsanteile resultierenden Ausgleichsansprüche gegenüber dem 

Land werden im Rahmen einer Zwischenfinanzierung durch die Landesbank Berlin AG in 

Höhe eines Rahmens von bis zu 2,0 Mrd. € (nominal 1,8 Mrd. €) forfaitiert, nachdem die 

BCIA in Vertretung des Landes Berlin den Ausgleichsansprüchen dem Grunde und der Höhe 

nach einredefrei zugestimmt hat. Damit ist das Land Berlin Schuldner für diese Zwischenfi-

nanzierung. Analog zu anderen Finanzierungen im Rahmen der Detailvereinbarung werden 

diese Kredite auf Basis des Referenzzinssatzes gemäß DetV ausgereicht. Die Landesbank 

Berlin AG erhält darüber hinaus eine angemessene Bearbeitungsgebühr. Dies ist in Anbet-

racht des damit verbundenen Aufwands und der Bonität des Schuldners marktgerecht.  

 

Im Dezember 2006 unterbreitete die Landesbank Berlin AG dem Land Berlin ein Angebot zu 

einer Teilrückzahlung der stillen Einlagen des Landes Berlin in der Landesbank Berlin AG 

(1.100 Mio. €) in Höhe von 400 Mio. €. Das Angebot wurde vom Land Berlin angenommen. 

Die Teilrückzahlung erfolgte mit Wirkung zum 31. Dezember 2006. Sie wurde in Überein-

stimmung mit § 8 Abs. 2 der Verträge über die Einrichtung zweier stiller Gesellschaften zwi-

schen dem Land Berlin und der Landesbank Berlin AG, damals Landesbank Berlin – Giro-

zentrale vom 14. Juni 2004 vorgenommen und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
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tungsaufsicht genehmigt. Der Rückzahlungsbetrag wurde am  30. Dezember 2006 von der 

Landesbank Berlin AG auf das Gesellschafter-Verrechnungskonto übertragen und am ersten 

Buchungstag in 2007 der Landeshauptkasse Berlin bei der Deutschen Bundesbank gutge-

schrieben. Die Gruppe der Landesbank Berlin Holding unterschreitet die in den Verträgen 

über die stillen Beteiligungen als Untergrenze festgesetzte Kernkapitalquote von 7,0 % unter 

Berücksichtigung des Jahresabschlusses nicht. Mit der Rückzahlung werden die Interessen 

des stillen Gesellschafters in angemessener Weise berücksichtigt. 

 

Zum 31. Oktober 2006 gehörten folgende Unternehmen mehrheitlich dem Land Berlin, die 

somit im Interessenbereich des Landes Berlin liegen und als nahe stehende Personen gel-

ten: 

 

Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen des privaten Rechts: 

 

• BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG 

• BCIA Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken mbH 

• BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH 

• Berliner Großmarkt GmbH 

• Berliner Immobilienmanagement GmbH 

• Berliner Kulturveranstaltungs GmbH 

• Berliner Werkstätten für Behinderte GmbH (BWB) 

• Berlinwasser Holding AG 

• Betriebsgesellschaft Stadtgüter Berlin mbH 

• BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH 

• BIH Berliner Immobilien Holding GmbH 

• BSGM Berliner Stadtgutliegenschafts-Management GmbH 

• BSGM Berliner Stadtgutliegenschafts-Management GmbH & Co. Grundstücks KG 

• DEGEWO Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaues  

gemeinnützige AG 

• Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH 

• Friedrichstadtpalast Betriebsgesellschaft mbH         

• GESOBAU AG 

• GEWOBAG Gemeinnützige Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin          

• Grün Berlin Park & Garten GmbH  

• Hebbel-Theater Berlin GmbH 

• HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 

• Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Wuhlheide - Landesmusikakademie - GmbH    
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• Liegenschaftsfonds Berlin Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 

• Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & Co. KG 

• Liegenschaftsfonds Berlin Verwaltungsgesellschaft mbH 

• Messe Berlin GmbH           

• Stadt und Land Wohnbauten GmbH 

• Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH 

• Wasserstadt GmbH Treuhänderischer Entwicklungsträger des Landes Berlin 

• WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH             

• WISTA-MANAGEMENT GmbH 

 

Beteiligungen des Landes Berlin an Unternehmen öffentlichen Rechts: 

 

• Berliner Bäder-Betriebe Anstalt des öffentlichen Rechts 

• Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) AöR 

• Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR 

• Berliner Wasserbetriebe (BWB) AöR 

• Deutsche Klassenlotterie AöR 

• Investitionsbank Berlin (IBB) AöR  

• IT-Dienstleistungszentrum Berlin AöR 

 

 

Zwischen dem Geschäftsfeld Kapitalmarktgeschäft und folgenden Geschäftspartnern beste-

hen Rahmenverträge für Finanzdienstleistungsgeschäfte: 

 

• Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) AöR 

• WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH 

• WISTA-MANAGEMENT GmbH 

• Investitionsbank Berlin (IBB) AöR 

• Stadt und Land Wohnbauten GmbH 

 

Auf Basis dieser Verträge wurde im Berichtsjahr mit der Stadt- und Land Wohnbauten GmbH 

ein Zinsswap mit einem anfänglichen Bezugsbetrag von 2.668 T€ über den Zeitraum 

31. Juli 2007 bis 31. Juli 2017 abgeschlossen. Das Geschäft wurde im Rahmen des üblichen 

Geschäftsbetriebes ohne Gewährung von Sonderkonditionen abgeschlossen. 

 

Darüber hinaus war die LBB an der Aufstockung der 500 Mio. € Emission von 2,25% Lan-

desschatzanweisungen des Landes Berlin von 2005/11 WKN A0EKDB / Ausgabe 200 um 
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250 Mio. € Landesschatzanweisungen des Landes Berlin als Co-Lead-Manager im Emissi-

onskonsortium beteiligt. 

 

Die Begebung der Emissionen erfolgte jeweils zu Marktkonditionen. Es handelt sich bei den 

genannten Geschäften um Geschäfte im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit. 

 

Der Investitionsbank Berlin wurden in 2006 folgende Anleihen/ Schuldscheindarlehen ver-

kauft: 

 

• 24. April 2006; 10 Mio. € Anleihe, 3-M-Euribor + 10 bp; Emittent BBVA;  

Fälligkeit 24. Februar 2011 

• 4. August 2006; 5 Mio. € Anleihe, 3-M-Euribor + 10 bp; Emittent HBOS;  

Fälligkeit 14. Juni 2012 

• 9. August 2006; 10 Mio. € Anleihe, 3-M-Euribor + 10 bp; Emittent San Paolo IMI;  

Fälligkeit 15. März 2013 

• 11. Oktober 2006; 10 Mio. € Anleihe, 3-M-Euribor + 15 bp; Emittent Unicredito Italiano; 

Fälligkeit 09. Januar 2013 

• 15. November 2006; 20 Mio. € Schuldschein, 3-M-Euribor + 23 bp; Emittent IHK Berlin; 

Fälligkeit 31. Dezember 2026 

 

Die Begebung der Emissionen erfolgte jeweils zu Marktkonditionen. Es handelt sich um Ge-

schäfte im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit. 

 

Weiterhin wurden im Rahmen des üblichen Bankgeschäfts  

• mit der Investitionsbank Berlin AöR Geldhandels- und Repo Geschäfte 

• mit der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte GmbH, der Wista-Management 

GmbH und  

• der  Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR  

derivative Zinssicherungsgeschäfte getätigt. 

 

Die Geschäfte wurden ausschließlich zu marktüblichen Konditionen getätigt. 

 

Der Kreditbereich Kapitalmarkt schloss im August 2004 einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

mit der Investitionsbank Berlin AöR. Im Rahmen dieses Vertrages werden von der LBB Boni-

tätsanalysen für Kreditnehmer der IBB aus dem Bereich von Banken, Versicherungen und 

Unternehmen der öffentlichen Hand erstellt, Geschäftsanfragen aus diesem Kundensegment 

votiert sowie Kreditsachbearbeitungsaufgaben übernommen. Die Vergütung erfolgt auf-
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wandsabhängig im Rahmen der auch im Konzern angewandten Verrechnung von Mitarbei-

terkapazitäten. Im Jahr 2006 wurden für diese Dienstleistungen 220 T€ von der IBB verein-

nahmt. Dies war angemessen. 

 

Der Geschäftsbereich Risikobetreuung der LBB schloss im Oktober 2005 einen Geschäfts-

besorgungsvertrag mit der Investitionsbank Berlin AöR. Im Rahmen dieses Vertrages wur-

den im Zeitraum November 2005 bis Juli 2006 Dienstleistungen im Rahmen der Kreditsanie-

rung für ein abgestimmtes Kreditportfolio für die IBB erbracht. Das Entgelt für diese Leistun-

gen berechnete sich aufwandsabhängig auf Basis fest vereinbarter Tagessätze. Diese waren 

mit 400 € bzw. 500 € in Abhängigkeit von der Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter 

marktüblich. Für die Laufzeit des Vertrages wurden für diese Dienstleistungen 195 T€ von 

der IBB vereinnahmt.  

 

Der Geschäftsbereich Immobilien-Finanzierung der LBB bewilligte im Berichtszeitraum ein 

Darlehen an die Stadt und Land Wohnbauten GmbH zu marktüblichen Konditionen. Zu den 

bestehenden Geschäftsbeziehungen mit anderen Wohnungsbaugesellschaften im Beteili-

gungskreis des Landes Berlin gab es im Berichtsjahr keine relevanten Veränderungen. 

 

Mit der Berliner Wasserbetriebe AöR besteht seit dem 1. Januar 2006 ein Mietvertrag für 

Flächen im Objekt Fasanenstraße 7-8 in 10623 Berlin. Auf Basis der vertraglichen Miete von 

8,95 €/qm Bürofläche und 5,00 €/qm Kellerfläche wurden im Berichtsjahr Zahlungen von 

insgesamt 830 T€ (incl. Stellplatzgebühren, Betriebskostenvorauszahlung und Umsatzsteu-

er) vereinnahmt.  

 

Neben den oben aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen der LBB bestehen Ver-

sorgungsverträge mit mehreren Tochterunternehmen des Landes Berlin, insbesondere mit 

der Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) AöR und den Berliner Wasserbetrieben (BWB) 

AöR sowie Mietverträge mit einer Reihe von Wohnungsbaugesellschaften. Diese Verträge 

betreffen die gewöhnliche Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen und wurden ausschließlich 

zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen. 

 

Die LBB steht dem Land Berlin und einer Vielzahl der mit dem Land verbundenen Unter-

nehmen des privaten Rechts und Anstalten öffentlichen Rechts  als Haus- bzw. Zweitbank 

mit allen Bankdienstleistungen zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung. Sonderkonditi-

onen aufgrund der Gesellschafterverhältnisse wurden nicht gewährt. Teilweise vorhandene 

Abweichungen von Standardkonditionen wurden entsprechend der Größe des Unterneh-

mens und in Abhängigkeit von den getätigten Geschäften analog zu anderen, in diesem 
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Marktsegment tätigen Unternehmen gewährt. Sie können im Einzelnen dem jeweils gültigen 

Konditionstableau entnommen werden. Leistungsbeziehungen zu diesen Unternehmen, wie 

z.B. Geschäftsbesorgungsverträge, Mietverträge oder Werbeverträge wurden von der Lan-

desbank ebenfalls nur zu gewöhnlichen Marktpreisen abgeschlossen.  

 

Von den seitens der LBB herausgelegten Krediten entfallen insgesamt auf den Interessenbe-

reich des Landes Berlin zum 31. Dezember 2006 2,6 Mrd € (Vorjahr 3,3 Mrd. €). Weitere 

Forderungen in Höhe von 0,8 Mrd. € (Vorjahr 1,6 Mrd. €) bestehen seitens der Berlin Hyp. 

 

Wertberichtigungen bestehen hierauf seitens der LBB in Höhe von 9,1 Mio. €, in der Berlin 

Hyp bestehen keine Wertberichtigungen. 

 

Einlagen hat der Interessensbereich des Landes Berlin insgesamt von 0,5 Mrd. €. 

 

Im Rahmen der üblichen Konditionen werden mit Aktionären Bankgeschäfte getätigt   

 

Die nahe stehenden Personen des Anteilsbesitzes sind im "Verzeichnis des Anteilsbesitzes" 

unter "Konsolidierte beziehungsweise nicht konsolidierte Tochterunternehmen" aufgeführt. 
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Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen 

 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Forderungen an Kunden 608 315 93

Finanzanlagen 297 49 > 100

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 81 447 -82

Veränderung

 

Beziehungen zu Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht. 

31.12.2006 31.12.2005

Mio. € Mio. € in %

Forderungen an Kunden 1.277 229 > 100

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 184 94 96

Veränderung

 

Gegenüber diesen nahe stehenden Personen bestanden zum Stichtag Wertberichtigungen 

in Höhe von 20,7 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €)  

 

Die assoziierten Unternehmen sind ebenfalls im "Verzeichnis des Anteilsbesitzes" aufge-

führt; weitere Angaben sind im Kapitel "Assoziierte Unternehmen" enthalten. 

 

Die in Anspruch genommenen Kredite betragen 0,4 Mrd. € (Vorjahr 0,5 Mrd. €), Einlagen 

bestehen in Höhe von 0,1 Mrd. €. 

 

Die an diese Gruppen herausgelegten Kredite wurden zu marktüblichen Konditionen ge-

währt. Sofern eine Einlagenverzinsung vereinbart wurde, erfolgte dies zu den im Konzern für 

erste Adressen geltenden Konditionen (Prime Rate). 
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Den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats wurden folgende Vergütungen zuteil: 

 

in T€ 2006 2005 

Gesamtbezüge des Vorstands 6.396 1.322 

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 263 267 

an frühere Vorstandsmitglieder oder deren Hinter-
bliebene gezahlt 

6.456 1.511 

für Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem 
Personenkreis zurückgestellt 

94.3971 27.482 
1 Vergleichszahl 2005 einschließlich LBB: 98.559 

 

 

Die "Gesamtbezüge" sind "kurzfristig fällige Leistungen" entsprechend des Standards; "an-

dere langfristig fällige Leistungen" bestehen nicht. 

 

Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Bezugsrechte, sonstige aktienba-

sierte Vergütungselemente o.ä.) bestehen für die Vorstandsmitglieder nicht. 

 

Im Konzernlagebericht werden die Vorsorgungszusagen, Ansprüche auf Ruhegehalt und 

sonstige Leistungen nach oder aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darge-

stellt. 

 

Von der Landesbank Berlin gewährte Vorschüsse und Kredite an Gremienmitglieder der 

Landesbank Berlin: 

 

 

in T€  2006 2005  

an Mitglieder des Vorstands  1.186 584 
an Mitglieder des Aufsichtsrats  120 138 
 
 
 

Alle Kredite an die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates werden zu marktübli-

chen Konditionen verzinst. 

 

Nahe Familienangehörige des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben keinen Einfluss auf 

die unternehmerischen Entscheidungen. Die im Standard kodifizierte Annahme für diesen 

Personenkreis kommt nicht zur Anwendung. 
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Die Publikationen zu Aktientransaktionen veröffentlicht die Landesbank Berlin Holding auf 

Ihrer Internetseite unter "Investor Relations". Sie erfüllt damit die Melderfordernisse nach 

§ 15a WpHG. 

 

Darstellung zu § 314 Abs. 1 Nr. 6 a) 5. Satz HGB 

Den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats wurden folgende Vergütungen zuteil: 

 

 

 
Jahresvergütung 

 

 
Mitglieder des Vorstands 
 
 
 
(Angaben in €) 

 

erfolgsunabhängige 
Vergütung  

 

erfolgsabhängige 
Vergütung  

 

 
Sonstige Ver-
gütungen 1 

 

Gesamt 

Hans-Jörg Vetter (LBB H, LBB) 999.606 450.000 24.493 1.474.099
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 460.163  
Serge Demolière (LBB) 974.032 75.000 32.202 1.081.234
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 489.327  
Dr. Johannes Evers (LBB) 614.533 120.000 41.308 775.841
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 245.867  
Uwe Kruschinski (LBB) 662.250 40.000 29.384 731.634
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 300.000  
Hans-Jürgen Kulartz (LBB) 614.533 75.000 42.271 731.804
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 245.867  
Martin K. Müller (LBB) 590.000 120.000 33.784 743.784
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 290.000  
Dr. Thomas Veit (LBB H, LBB) 677.000 150.000 30.150 857.150
davon nicht ruhegehaltsfähige Festtantieme 300.000  
 

Vergütungsaufwand 2006 
Gesamt (LBB) 

 

5.131.954
 

1.030.000
 

233.592 
 

 

6.395.546
 

 
1 Die Sonstigen Vergütungen betreffen Sachbezüge (geldwerter Vorteil der Nutzung der Dienstwagen) von 
125.554 € sowie den sogenannten Arbeitgeber-Anteil Nettobezug (Übernahme der Versteuerung des geldwerten 
Vorteils durch den Arbeitgeber) in Höhe von 104.174 €. Ferner sind in den genannten sonstigen Vergütungen 
Zahlungen enthalten, die Herr Müller im Berichtsjahr als Arbeitgeberzuschuss zur Kranken- bzw. Pfle-
geversicherung erhalten hat.  
 

Eine Zuordnung der Pauschalprämie für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung zu den einzelnen Vor-
standsmitgliedern wird nicht vorgenommen.  
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Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Landesbank Berlin AG Betrag 

 
EUR

Dr. h. c. Klaus G. Adam 
Vorsitzender  

34.433

Bärbel Wulff *) 
stellv. Vorsitzende  

22.177

Dr. h. c. Axel Berger 14.411
Dr. Michael Endres 17.789
Claudia Fieber 1 5.950
Christina Förster *) 8.575
Dr. Thomas Guth 10.500
Sascha Händler *) 8.575
Michael Jänichen *) 13.092
Daniel Kasteel *) 8.575
Astrid Maurer 2 2.479
Heiko Reinhard 3 5.950
Andreas Rohde 4 2.479
Senator Dr. Thilo Sarrazin 17.313
Dr. Heinz-Gerd Stein 16.000
Frank Wolf *) 13.092
Senator Harald Wolf 11.500
Bernd Wrede 15.883
 
Summe 
 

zuzügl. USt 
 
Gesamtaufwand 

228.773
 

+ 33.991

262.764

 

*) Mitglied ab 07.03.2006 
1 Mitglied ab 07.03.2006 bis 30.09.2006 
2 Mitglied ab 06.10.2006 
3 Mitglied ab 07.03.2006 bis 30.09.2006 
4 Mitglied ab 06.10.2006 
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82 Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten 
Arbeitnehmer 

 
 
 
 

2006 2005 Veränderung
in %

Vollzeitbeschäftigte 6.066 4.566 33
Teilzeitkräfte 1.648 1.435 15
Auszubildende 262 270 -3
Gesamt 7.976 6.271 45

 
 
 
 

301



83 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

 

Ein wertberichtigtes Engagement wurde im März 2007 vollständig zurückgezahlt. Die gebil-

dete Wertberichtigung in Höhe von USD 15,4 Mio. (11,7 Mio. €) konnte in 2007 aufgelöst 

werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Landesbank Berlin Holding AG werden der Hauptversamm-

lung der Landesbank Berlin Holding AG vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,06 € je 

Aktie zu zahlen. 

 

Herr Uwe Kruschinski verlässt den Vorstand der Landesbank Berlin AG zum 30. Juni 2007 

aus persönlichen Gründen und in freundschaftlichem Einvernehmen. 
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84 Anteilsbesitz

Gesellschaft, Sitz

Patro-
nats-
erklä-
rung

Anteile im 
Konzern-

besitz 
insgesamt 

in %

davon 
mittelbar

in %

Stimmrechte 
im Konzern

in %

Eigen- 
kapital 

in TEUR

Ergebnis 
in TEUR

vom 31.12.2006 
abweichender 

Jahresabschluss

Landesbank Berlin AG

Konsolidierte Tochterunternehmen (IAS 27)

1 ABT No. 3 Ltd., London, (5) 100,0 0,0 100,0 4 77 

2 BankenService GmbH Unternehmensgruppe Landesbank Berlin, Berlin, 
(5)

100,0 0,0 100,0 -11.788 -1.320 

3 BB-ASSET MANAGEMENT Vermögensverwaltung GmbH, Berlin, (5) 100,0 0,0 100,0 1.139 369 

4 BB-Immobilien-Service GmbH, Berlin, (1), (5) 100,0 0,0 100,0 309 0 

5 Berlin Capital Fund GmbH, Berlin, (3), (5) 100,0 0,0 100,0 -18.571 2.074 

6 Berlin Hyp Immobilien GmbH, Berlin, (1), (5) 100,0 100,0 100,0 2.343 -635 

7 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Berlin, (5) (P) 90,4 0,0 90,4 574.356 188.493 

8 BSI Immobilien-Beteiligung GmbH & Co. Objekt Wilmersdorf oHG, 
Pöcking, (5)

94,9 0,0 67,8 6.404 11.404 

9 BUVI Besitz- und Verwaltungsgesellschaft für Immobilien mbH, Berlin, 
(1), (5)

94,8 0,0 94,8 3.409 3.056 

10 Crown Court Property London Ltd., London, (5), (17) 100,0 100,0 100,0 19.122 564 

11 Gartenstadt Stahnsdorf GmbH & Co. Projektentwicklungs KG, Berlin, (5) 48,5 48,5 48,5 -52.121 2.018 

12 GfBI Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilien mbH
[vorm.: BB-DATA Gesellschaft für Informations- und 
Kommunikationssysteme mbH], Berlin, (1), (5)

100,0 0,0 100,0 19.449 -1.138 

13 GfBI Immobilien Solutions GmbH [vorm.: Gesellschaft für Immobilien und 
Beteiligungen der IBAG-Gruppe mbH (GIB)], Berlin, (5)

100,0 100,0 100,0 -29 21 

14 Grundstücksgesellschaft "Berlin" mit beschränkter Haftung, Berlin, (1), 
(5)

94,9 0,0 94,9 3.984 -6.159 

15 Grundstücksgesellschaft Bad Freienwalde/Gardelegen GbR, Berlin, (5) 76,1 66,8 76,1 -18.328 -753 

16 Grundstücksgesellschaft Lehrter Straße GbR, Berlin, (5) 99,9 0,0 99,9 -6.853 5 

17 HILOG Beteiligungs GmbH & Co. Mobilienleasing KG, München, (5) 92,5 0,0 92,5 3.921 4.284 

18 Hohenzollerndamm 134 GbR, Berlin, (5) 95,0 90,0 95,0 16.507 478 

19 Landesbank Berlin International S.A. [vorm.: Bankgesellschaft Berlin 
International S.A.], Luxemburg, (5)

(P) 100,0 0,0 100,0 218.224 12.222 

20 Landesbank Berlin Investment GmbH [vorm.: Bankgesellschaft Berlin 
INVESTMENT GmbH], Berlin, (5)

100,0 0,0 100,0 21.065 11.691 

21 LBB Finance (Ireland) plc [vorm.: BGB Finance (Ireland) plc], Dublin, (5) 100,0 0,0 100,0 1.587 219 

22 LBB Grundstücks-Gesellschaft mbH der Landesbank Berlin AG, Berlin, 
(1), (5)

100,0 0,0 100,0 5.195 -4.267 

23 LBB Reinsurance Ltd. [vorm.: BGB Reinsurance Ltd.], Dublin, (5) 100,0 0,0 100,0 9.036 4.632 

24 Mario Göhr Grundstücks GmbH, Berlin, (5) 100,0 100,0 100,0 798 582 

25 Versicherungsservice GmbH Unternehmensgruppe Landesbank Berlin 
[vorm.: Versicherungsservice GmbH Unternehmensgruppe 
Bankgesellschaft Berlin], Berlin, (5)

100,0 0,0 100,0 2.137 739 

26 Wilkendorf Golf Betriebsgesellschaft mbH, Altlandsberg, (5) 100,0 100,0 100,0 41 -294 
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Gesellschaft, Sitz

Patro-
nats-
erklä-
rung

Anteile im 
Konzern-

besitz 
insgesamt 

in %

davon 
mittelbar

in %

Stimmrechte 
im Konzern

in %

Eigen- 
kapital 

in TEUR

Ergebnis 
in TEUR

vom 31.12.2006 
abweichender 

Jahresabschluss

Zweckgesellschaften / Spezialfonds - konsolidiert - (IAS 27 i. V. m. SIC 12)

27 ABN AMRO EMMA INKA, Frankfurt am Main, (5) 100,0 100,0 36.613 3.345 

28 BB-BG11-Fonds, Berlin, (5) 100,0 100,0 32.598 4.769 

29 BG-Asset-Fonds, Berlin, (5) 100,0 100,0 18.052 386 

30 Check Point Charlie Inc., London, (5) 0,0 0,0 23 13 

31 Check Point Charlie Ltd., London, (5) 0,0 0,0 7 7 

32 dbi Pimco Global Corporate Bond Fonds, Frankfurt am Main, (5) 100,0 100,0 101.173 1.008 

33 DeAM EICO Fonds, Frankfurt am Main, (5) 100,0 100,0 72.750 2.765 

34 DEKA-ABS-Europe-Fonds, Frankfurt am Main, (5) 100,0 100,0 78.952 10.454 

35 FlexBond-Plus-INVEST, Berlin, (5) 71,7 71,7 30.593 379 

36 FlexBond-Vario-INVEST, Berlin, (5) 46,5 46,5 30.400 -374 

37 GLOBAL ABS INCOME FUND, Wien, (5) 100,0 100,0 40.309 1.876 

38 GSIM Global Corporate Bond Fonds, Frankfurt am Main, (5) 100,0 100,0 101.618 2.651 

39 LBB INKA Credit Plus, Düsseldorf, (5) 100,0 100,0 30.777 1.299 

40 LBB-Spezialsituationen-Fonds, Berlin, (5) 100,0 100,0 33.632 572 

41 LBB-TopPick-Fonds, Berlin, (5) 100,0 100,0 44.103 968 

42 LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST, Berlin, (5) 75,0 75,0 140.142 3.239 

43 Portfolio Purchasing Company 1 Ltd., London, (5) 0,0 0,0 6 -25 

44 Portfolio Purchasing Company 2 Ltd., London, (5) 0,0 0,0 -129 1.397 

45 Portfolio Purchasing Company 3 Ltd., London, (5) 0,0 0,0 7 -3 

46 Portfolio Purchasing Company 4 Ltd., London, (5) 0,0 0,0 5 1 

47 PPC Repo Ltd., London, (5) 0,0 0,0 96 2 

48 Rhea CDO 1 Plc., Dublin, (5) 0,0 0,0 0 1 

49 WAMKO INKA Global Corporate Bond Fonds, Düsseldorf, (5) 100,0 100,0 100.629 1.390 
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Gesellschaft, Sitz

Patro-
nats-
erklä-
rung

Anteile im 
Konzern-

besitz 
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in %
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im Konzern

in %

Eigen- 
kapital 

in TEUR

Ergebnis 
in TEUR

vom 31.12.2006 
abweichender 

Jahresabschluss

Nicht konsolidierte Tochterunternehmen (IAS 27) 

50 Babefi-Holding GmbH i. L., Berlin 100,0 0,0 100,0 65 -2 01.01.2006

51 Bankenservice AO i. L., Moskau 100,0 100,0 100,0 k. A. k. A.

52 Bankgesellschaft Berlin (UK), London 100,0 0,0 100,0 0 0 31.12.2004

53 Bavaria Vertriebs GmbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 119 69 31.12.2005

54 BB-Leasing GmbH, Berlin 100,0 0,0 100,0 2.693 1.159 31.12.2005

55 BB-Grundstücksgesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin, (1) 94,9 0,0 94,9 51 0 

56 Berlin Hyp Projekt GmbH i. L., Berlin 100,0 100,0 100,0 250 0 31.12.2005

57 Crown Court I LLC, Wilmington, Delaware, (4) 100,0 0,0 100,0 k. A. k. A.

58 DEFAS Beteiligungs GmbH & Co. Objekt Neukölln KG, München, (6) 94,0 0,0 47,0 -298 10 

59 DEFAS Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, München, (6) 94,0 94,0 47,0 -2.687 75 

60 DELTAG Aktiengesellschaft für Investitionen, Berlin 61,0 61,0 61,0 170 -35 31.12.2005

61 DirektBankService GmbH Unternehmensgruppe Bankgesellschaft Berlin, 
Berlin, (1)

100,0 0,0 100,0 103 0 31.12.2005

62 egs Entwicklungsgesellschaft Südhorn mbH, Berlin 94,0 94,0 94,0 -1.178 -647 31.12.2005

63 Eurospeedway Lausitz Entwicklungs GmbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 426 -8 31.12.2005

64 FAKT Immobilien Management-Verwaltungs GmbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 25 0 31.12.2005

65 FinTech Dreiundzwanzigste Beteiligungs- und Management GmbH, 
Berlin

100,0 100,0 100,0 82 59 31.12.2005

66 FURIS Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pöcking, (6) 94,0 94,0 50,0 14 1 

67 Gartenstadt Stahnsdorf GmbH, Berlin, (6) 49,0 49,0 49,0 4 -1 31.12.2005

68 GfBI Group Services GmbH, Berlin [vorm.:  IBAG Group Services GmbH] 100,0 100,0 100,0 255 210 

69 Grundstücksgesellschaft "URSUS" mit beschränkter Haftung, Frankfurt 
am Main, (1)

100,0 100,0 100,0 722 0 31.12.2005

70 Grundstücksgesellschaft Straße 619/620 GbR, Berlin 93,7 0,0 93,7 37 -1 31.12.2005

71 Grundstücksgesellschaft Weichselstraße GbR - STADT UND LAND-
Fonds 1 -, Berlin

60,2 0,0 60,2 3.833 131 31.12.2005

72 Harpalus Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, 
München

78,1 78,1 78,1 1.086 452 31.12.2004

73 HaWe Immobilien GmbH & Co. Berlin Süd KG, Berlin 100,0 100,0 100,0 753 116 31.12.2005

74 HaWe Immobilien GmbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 31 5 31.12.2005

75 HaWe Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, (1) 100,0 100,0 100,0 6.136 0 29.08.2006

76 IDL Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 21 -2 31.12.2005

77 IDL Objektbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Berlin 100,0 0,0 100,0 162 43 31.12.2005

78 IDLG Immobiliendienstleistungen GmbH, Berlin, (1) 100,0 0,0 100,0 1.816 0 31.12.2005

79 INKUR Verwaltung GmbH & Co. Vermietungs-KG, München, (6) 94,0 94,0 47,0 -2.530 99 

80 Klinikzentrum Lindenallee GmbH, Bad Schwalbach 100,0 100,0 100,0 -5.432 -2.707 31.12.2005

81 Kommunal Service gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft für die 
Öffentliche Hand mbH i.L., Berlin

100,0 100,0 100,0 15 1 31.12.2005

82 Kommunalconsult Gesellschaft für die Beratung der Öffentlichen Hand 
mbH i. L., Berlin, (6)

50,0 0,0 50,0 26 0 31.12.2005

83 Lenscare AG, Kiel, (3) 53,5 53,5 53,5 2.223 69 31.12.2005

84 MIKOS Verwaltungs GmbH & Co. Vermietungs KG, München 94,0 0,0 55,3 25 0 

85 Wilkendorf Bau- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Berlin 100,0 100,0 100,0 32 -55 31.12.2005

86 4care fulfilment GmbH, Laboe, (1), (3) 100,0 100,0 100,0 26 0 31.12.2004
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Zweckgesellschaften / Spezial- und Publikumsfonds - nicht konsolidiert - (IAS 27 i. V. m. SIC 12)

87 Bavaria Immobilien Development GmbH & Co. Public Golf Wilkendorf 
KG, Berlin

0,0 0,0 -432 -33 31.12.2005

88 Bavaria Immobilien Development GmbH & Co. Sandy-Lyle Wilkendorf 
KG, Berlin

0,0 0,0 -2.079 -212 31.12.2005

89 Portfolio Purchasing Company RT1 Ltd., London 0,0 0,0 0 -1 

90 Portfolio Purchasing Company RT2 Ltd., London 0,0 0,0 0 -1 

91 Portfolio Purchasing Company RT3 Ltd., London 0,0 0,0 0 0 

92 Portfolio Purchasing Company RT4 Ltd., London 0,0 0,0 0 0 

93 PPC Holdings Ltd., London 0,0 0,0 1 0 

94 Quant IQ USA LBB-INVEST, Berlin, (11) 61,4 61,4 928 

Joint Ventures (IAS 31) - bewertet -

95 BerlinOnline Stadtportal GmbH & Co. KG, Berlin 45,0 0,0 45,0 2.278 222 31.12.2005

Joint Ventures (IAS 31) - nicht bewertet -

96 BerlinOnline Stadtportalbeteiligungsgesellschaft mbH, Berlin 45,0 0,0 45,0 26 1 31.12.2005

97 BHS Berliner Hannoversche Software GmbH, Hannover 50,0 0,0 50,0 1.567 299 31.12.2005

98 CidS! Computer in die Schulen gemeinnützige Gesellschaft mbH, Berlin 50,0 0,0 50,0 152 -171 31.12.2005

99 GbR TOCOTAX 20,0 0,0 20,0 k.A. -95 31.12.2005

100 Gesellschaft bürgerlichen Rechts Möllendorffstraße/Parkaue, Berlin 50,0 50,0 50,0 -2.212 -249 31.12.2004

101 KARUS Beteiligungs GmbH & Co. Grundbesitz KG, München 33,0 33,0 33,0 26 0 31.12.2005

102
LBB, Prajs & Drimmer Grundstücksgesellschaft Hausvogteiplatz 
bürgerlichen Rechts, Berlin, (3)

50,0 50,0 50,0 -3.592 -811 31.12.2005

103 NORD EK Norddeutsche Einkaufskoordination der Bankgesellschaft 
Berlin AG und der Norddeutsche Landesbank Girozentrale GbR, 
Berlin/Hannover

50,0 0,0 50,0 156 32 31.12.2005
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Assoziierte Unternehmen (IAS 28) - bewertet -

104 Atos Worldline Processing GmbH, Frankfurt am Main, (1) 25,1 0,0 25,1 9.889 0 

105 LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover, 
Berlin/Hannover, (7)

12,0 0,0 12,0 310.770 13.600 31.12.2005

106 PEB Capital B. V., Hilversum 42,4 0,0 42,4 15.351 1.481 31.12.2005

Assoziierte Unternehmen (IAS 28) - nicht bewertet - 

107 Analyticon Discovery GmbH, Potsdam, (3), (7) 16,8 16,8 16,8 529 296 31.12.2005

108 Apollon Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG - Vierter IBV-
Immobilienfonds für Deutschland -, Berlin

34,7 34,7 34,7 37.807 1.503 31.12.2005

109 Apollon Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin 30,0 30,0 30,0 59 5 31.12.2005

110 ATTO-TEC GmbH, Siegen, (3) 26,0 26,0 26,0 -1.019 -240 31.12.2005

111 B + S Card Service GmbH, Frankfurt am Main 25,1 0,0 25,1 9.876 1.428 30.09.2006

112 BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin 21,8 0,0 21,8 7.489 276 31.12.2005

113 Chiracon GmbH, Berlin, (3) 40,1 40,1 40,1 -324 -244 31.12.2004

114 fairform GmbH Objekt- und Messebau Fullservice, Berlin, (3) 34,6 34,6 34,6 -495 2 31.12.2005

115 Gaia Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG - Dritter IBV-
Immobilienfonds International -, Berlin, (8)

94,0 94,0 94,0 38 -298 31.12.2005

116 getemed Medizin- und Informationstechnik AG, Teltow, (3) 32,0 32,0 32,0 3.472 1.001 31.12.2005

117 Gumes Verwaltung GmbH & Co. Objekt Rostock KG, München 39,6 0,0 20,0 26 0 

118 InvestitionsBank des Landes Brandenburg, Potsdam, (3), (7) 25,0 0,0 14,3 178.492 9.844 31.12.2005

119 proALPHA Software AG, Weilerbach, (3) 22,7 22,7 22,7 12.003 1.390 31.03.2006

120 Projektgesellschaft Forum Neukölln GbR mit auf das 
Gesellschaftsvermögen beschränkter Haftung, Berlin, (10)

40,0 40,0 40,0 k. A. 3.423 31.12.2002

121 SEPIAtec GmbH, Berlin, (3) 46,6 46,6 46,6 -586 489 31.12.2005

122 Thesaurus GmbH & Co. Siebzehnte Immobilien KG, Berlin, (8) 94,0 94,0 94,0 29 -80 31.12.2005

123 Thesaurus GmbH & Co. Vierzigste Immobilien KG, Berlin, (8) 88,0 88,0 88,0 25 45 31.12.2005

124 Theseus Immobilien Management GmbH & Co. KG - Zweiter IBV-
Immobilienfonds International -, Berlin

26,8 26,8 26,8 78.943 -14.663 31.12.2005

125 WISUS Beteiligungs GmbH & Co. Zweite Vermietungs KG, München 49,0 0,0 36,3 -3.485 62 

Zweckgesellschaften / Spezial- und Publikumsfonds -  assoziiert (IAS 28) - nicht bewertet - 

126 Keppler-Emerging Markets-LBB-Invest, Berlin, (11) 42,6 42,6 74.494 k. A.
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Beteiligungen von mindestens 20 v. H.

127 Aufbau- und Dienstleistungsgesellschaft mbH Objekt- und Baubetreuung 
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, (8), (9)

94,0 94,0 94,0 1.687 903 31.12.2005

128 Bavaria Ikarus Immobilien GmbH [vorm.: Bavaria Emden Verwaltungs 
GmbH], Berlin, (8), (9)

100,0 100,0 100,0 21 -1 31.12.2005

129 Bavaria Immobilien Projektsteuerungs GmbH & Co. Objekt Berlin-Mitte 
Leipziger Straße KG, Berlin, (8), (9)

94,0 94,0 94,0 -2.494 2.030 31.12.2005

130 Friedrichsfelder Viertel Bauprojekt GmbH, Berlin, (9) 47,6 47,6 47,6 2 -12 31.12.2005

131 Lausitzring Eurodrom Verwaltungs-GmbH, Klettwitz, (16) 60,0 60,0 60,0 13 -6 31.12.2001

132 Lausitzring GmbH & Co. KG, Klettwitz, (16) 70,0 70,0 70,0 -23.279 -9.504 31.12.2001

133 Okeanos GmbH & Co. Objekt Berlin-Friedrichshain, Pufendorfstraße KG, 
Berlin, (8), (9)

94,0 94,0 94,0 -1.551 -244 31.12.2005

124 ProSyst Software AG, Köln, (3), (9) 27,7 27,7 27,7 -1.011 -3.168 31.12.2003

135 Theseus Immobilien Management GmbH & Co. Objekt Duisburg-
Hamborn KG, Berlin, (8), (9)

94,0 94,0 94,0 -6 684 31.12.2005

136 Theseus Immobilien Management GmbH & Co. Objekt Leipziger Straße 
KG, Berlin, (8), (9)

100,0 100,0 100,0 -4.561 -5.041 31.12.2005

137 Wohnbau Tafelgelände Beteiligungs GmbH, Nürnberg, (8), (9) 75,0 75,0 75,0 31 0 30.09.2005

138 Wohnbau Tafelgelände GmbH & Co. KG, Nürnberg, (8), (9) 75,0 75,0 75,0 3.426 376 30.09.2005

139 xtradyne Technologies AG, Berlin, (3), (9) 25,0 25,0 25,0 -1.607 -619 31.12.2003

140 Yozma III GmbH & Co. KG, München, (3), (9), (18) 21,9 21,9 21,9 1.281 -231 31.12.2005

Zweckgesellschaften / Spezial- und Publikumsfonds von mindestens 20 v. H.

141 E.I. Cap.-EuroAktien-Kasko II 100, Luxemburg, (12), (15) 32,8 32,8 28.160 230 31.07.2006

142 E.I. Cap.-Welt-Kasko 100 PlusZins, Luxemburg, (12), (15) 43,2 43,2 38.111 1.512 31.07.2006

143 E.I. Cap.-Welt-Kasko 95 Top Level, Luxemburg, (12), (15) 75,0 75,0 25.971 2.378 31.07.2006

144 Europa Aktien-Kasko 04/2008, Luxemburg, (13), (15) 31,4 31,4 15.722 -1.850 30.04.2006
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145 HSBC GIF Euro Corporate Bond, Luxemburg, (14), (15) 38,6 38,6 48.600 -574 31.03.2006

Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften (§ 285 Nr. 11, 4. Teilsatz HGB i.V.m. § 340a Abs. 4 Nr. 2 HGB)

146 FinanzIT GmbH, Hannover 15,0 0,0 15,0 29.239 206 31.12.2005

147 MLP AG, Heidelberg, (10) 9,9 0,0 9,9 455.192 199.691 31.12.2005

(P): Für die Gesellschaft gilt die Patronatserklärung der Landesbank 
Berlin AG gem. Abdruck unter Ziffer 73 des Anhangs

  (1) Mit der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

  (2) Angabe der Jahresabschlussdaten nach HGB, wenn nicht anders gekennzeichnet 

  (3) Zur Veräußerung gehalten (Held for Sale gemäß IFRS 5)

  (4) Die Gesellschaft wurde 2006 gegründet

  (5) IFRS-Konsolidierungsdaten

  (6) Tochterunternehmen wegen Beherrschung durch die Möglichkeit der Bestimmung der Finanz- und Geschäftspolitik und/oder Organbestellungsrecht (IAS 27.13)

        bzw. Mehrheit der Chancen und Risiken (SIC 12.10)

  (7) Assoziiertes Unternehmen wegen maßgeblichen Einflusses durch Organvertretung bzw. durch Mitwirkung an Finanz- und Geschäftspolitik (IAS 28.7)

  (8) Kein Tochterunternehmen wegen fehlender Beherrschung (Abschirmung durch Detailvereinbarung) 

  (9) Kein assoziiertes Unternehmen wegen fehlenden maßgeblichen Einflusses (VC-Kapital, keine faktische Einflussnahme - Widerlegung IAS 28.7) bzw. Vermittlung über nicht                     

        konsolidiertes TU

 (10) IFRS-Abschluss

 (11) Das Eigenkapital entspricht dem Fondsvolumen. Angaben aus Vermögensaufstellung zum 29.12.2006

 (13) Das Eigenkapital entspricht dem Fondsvolumen. Angaben aus geprüftem Jahresbericht per 30.04.2006

 (14) Das Eigenkapital entspricht dem Fondsvolumen. Angaben aus geprüftem Jahresbericht per 31.03.2006

 (15) Es handelt sich um Publikumsfonds, die auflegende KAG gehört nicht zum Konzern und Beherrschung bzw. maßgeblicher Einfluß wird nicht ausgeübt

 (16) Kein Tochter- oder assoziiertes Unternehmen, da Insolvenzverwalter bestellt

EZB-Kurse vom 31.12.2006

 (12) Das Eigenkapital entspricht dem Fondsvolumen, das Ergebnis entspricht der Summe aus ordentlichem Nettoertrag, Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste
       sowie der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste. Angaben aus geprüftem Jahresbericht per 31.07.2006
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Anlage 2 zum Anhang (IFRS)

Gesellschaft Organträger

Ergebnis vor
Ergebnis-
abführung      
in TEUR

vom 31.12.2006
abweichender

Jahresabschluss

1. IDLG Immobiliendienstleistungen GmbH, Berlin, Landesbank Berlin AG
990,8 31.12.2005

2. LBB Grundstücks-Gesellschaft mbH der Landesbank 
Berlin AG, Berlin, 

Landesbank Berlin AG

5.276,0

Unternehmen/Gesamt:   2

Verzeichnis der Gesellschaften mit Beherrschungs-/Ergebnisabführungsverträgen mit der Landesbank 
Berlin AG

Stand: 31.12.2006

Konzernabschluss Landesbank Berlin AG
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85 Organe der Landesbank Berlin AG  
 
 
Vorstand 
 
Hans-Jörg Vetter 
Vorsitzender 
 

 

Serge Demolière 
(ab 1. Januar 2006) 

 

Dr. Johannes Evers 
 

 

Uwe Kruschinski 
 

 

Hans Jürgen Kulartz 
 

 

Martin K. Müller 
 

 

Dr. Thomas Veit 
 

 

 
 
Aufsichtsrat  
 
Die Amtszeit der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats begann am 25. November 2005 und 
endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 
31. Dezember 2006 endende Geschäftsjahr der Landesbank Berlin AG beschließt. 
 

 
 
Dr. h. c. Klaus G. Adam 
Vorsitzender 
 

 
Wirtschaftsprüfer 

 

Dr. h. c. Axel Berger 
 

 
Vizepräsident DPR Deutsche Prüfstelle für 
Rechnungslegung e. V.; 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
 

 
Dr. Michael Endres 
 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der 
Deutsche Bank AG; 
Vorsitzender des Vorstands der Gemeinnützige 
Hertie-Stiftung 

 

Dr. Thomas Guth 
 

 
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
SALOMON OPPENHEIM GmbH 

 
Senator Dr. Thilo Sarrazin 
stellv. Vorsitzender   
(vom 25. November 2005 bis 31. März 
2006) 

 
Senator für Finanzen des Landes Berlin 

 
Dr. Heinz-Gerd Stein 
 

 
ehem. Mitglied des Vorstands der ThyssenKrupp AG 
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Senator Harald Wolf 
 
 

 
Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen des 
Landes Berlin 

 
Bernd Wrede 
 

 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der 
Hapag-Lloyd AG 
 

 
 
Bis auf Weiteres durch Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 22. Februar 2006 
bzw. vom 2. Oktober 2006 gerichtlich bestellte Arbeitnehmervertreter/innen 
 
 
Bärbel Wulff  
ab 7. März 2006 
stellv. Vorsitzende (seit 31. März 2006)

 
Vorsitzende des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

 
Christina Förster  
ab 7. März 2006 

 
Fachsekretärin für Finanzdienstleistungen der ver.di 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 

 
Sascha Händler  
ab 7. März 2006 

 
Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
Kundenbetreuer Exportfinanzierung der Landesbank 
Berlin AG 

 
Michael Jänichen  
ab 7. März 2006 

 
Bereichsleiter Firmenkunden der Landesbank Berlin AG 
und Leiter der Landesbank Berlin AG Niederlassung 
Luxemburg 

 
Daniel Kasteel  
ab 7. März 2006 
 

 
Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

Astrid Maurer 
ab 6. Oktober 2006 
 

 
Frauenbeauftragte der Landesbank Berlin AG 
 

Andreas Rohde 
ab 6. Oktober 2006 

 
Mitglied des Betriebsrats der Landesbank Berlin AG 
 

 
Frank Wolf  
ab 7. März 2006 

 
Fachbereichsleiter Finanzdienstleistungen der verdi 
Landesbezirk Berlin-Brandenburg 
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Berlin, 23. April 2007 

 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 
 
 

Hans- Jörg Vetter   Serge Demolière   Dr. Johannes Evers 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uwe Kruschinski  Hans Jürgen Kulartz  Martin K. Müller  Dr. Thomas Veit 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers zum Konzernabschluss 2006 
 



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den von der Landesbank Berlin AG, Berlin, aufgestellten Konzernabschluss 
- bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Aufstellung der erfassten Erträge und 
Aufwendungen, Kapitalflussrechnung und Anhang - sowie den Konzernlagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Aufstellung von 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 
liegt in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss 
und den Konzernlagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und 
durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, 
der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach 
§ 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang 
mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Berlin, den 24. April 2007 

PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

(Borgel) (Berninger) 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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Unterschriften 
 
 
 
 
Berlin, den 9. August 2007 
 
Landesbank Berlin AG 
 
 
 
 
 
 
(Frank Klingelhöfer) (Arnd Mühle)  
 

 




